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Tagbtatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Außerordentliche Sitzung. 18S7.

Kreisschreibe«

an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes-

Bern, den t6. März !S57.

Herr Großrath j

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit dem

Regierungsrathc beschlossen, den Großen Rath auf Montag
den so. Mirz näcvslkünfrig einzuberufen. Sie werden
demnach ctng>lad-n, sich an dem ' bezeichneten Tage deS

Vormittags um iv Uhr «n dem gewohnten Versammlungslokale

d.S G>oßcn Rathes auf dem Rathhause in Bern
einzufinden- — Die Gegenstände, welche zur Behandlung
komme» werden, und folgende:

GeseyeSeutwürfe.

». Solche, welche zur zweiten Berathung vor¬
gelegt werden:

t) Gesetz über den Unterhalt und die Korrektion der
Gewässer und über die Austrocknung von Mösern
und andern Ländereien;

2) Gesetz, betreffend die Vermehrung der Wetbel;
3) Dekret, betreffend Ergänzung desjenigen vier die

Thierquälerei.

d. Solche, welche schon früher vorgelegt, aber
nicht in Berathung genommen worden si :

t) Entwurf eines Strafgesetzbuches nebst Projekt
betreffend die Einführung desselben.

Xagblatt des Großen Rathes iSZ7.

c. Solche, welche «en vorgelegt werden:

t) GcsetzeSentwurf, betreffend die Erhöhung der Taxe
für den kleinen Stempel.

v. Vortrüge.
». DeS Präsidiums:

t) Ueber die WahlkreiSeintheilung im Amtsbezirke
Aarberg;

2) Ueber die Reduktion der Amtsbezirke.

K. Der Justiz- und Polizeidirektion:

t) Ueber RaiuralisationSgesuche;
2) Ueber Slrafnachlaß. und SirafumwandlungSgesuche;
Z) Ueber die Grundbuchberemigung.

L. Wahlen,

t) Eines Mitgliedes deS NegierungsratheS-

Für die erste Sitzung wird an die Tagesordnung gesetzt
der GesetzeSenlwurf über den Unterhalt und die Korrektion
der Gewässer.

Mit Hochschätzung!

Der GroßrathSpräsident:

Kurz.

et,
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Erste Sitzung.

Montag den 30. März tss?.

Morgens um ko Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kur,.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend/ mil Entschuldigung? rie Herren Dädler, Roth in
Wange,,/ Roth in Niederbipp. S^gri und Wyß; ohne Ent.
schuldigung: die Herren Aeberiold, Affolter, Ambuvl/ Anderes/
Batschelet, Berbier, Bernard/ Besslre, BltziuS, Boneron,
Brand.Scbmid, Brechet, Bucher, Buri/ Jakob; Carrel/
CarliN/ Charmillot/ Chopparr, Corbat, Egqimann, Feller,
Feune, Fleury. Frösard- Friedli, Froidevaux, Geiser, Daniel;
Geiser, Samuel; Gfeller in Signau, Girardin, Glauö,
Gouvcrnon, v. Grafenricd, Gygax, Gysi, Hännt, Haldtmann
in Signau, Haldimann in Egqiw'yl, Hennemann, Hermann,
Herren, Hofer, Hubacher, Jaquet, Jmboof, Friedensrichter;
Jmobersteg, Jngold Joß. Käser, Kaiser, Kanziger, Karrer,
Kasser, Kehrli, Kilcher, Klaye, König, Kodler in Prunirut,
Koller, KrebS in Twann, Kummer, Amtsnotar; Lebmann,
Christian; Lehmann, Johann; Lehmann, Daniel; Levmann,

I. U.; Leuenberger, Marquis, Maiel, Melhäe, Mlschler,
Morel, MooSmann, Morgenibaler, Moser, Rudolf; Müller
in Hofivyl, Müller, Arzt; Müller in Sumiswald, Neuen,
schwander, Niggeler, Oberli, Oeuoray, Parrat, Paulct,
Probst, Prudon, Ratz. Rebmann Reichenbach Fürsprecher;
Reichenbach, Handelsmann; Revel, Rtkli, Rotdlisberger,
Gustav; RöthliSbergcr, Mathias; Rubin, Sahli, Christian;
Sal»li, Schafftet, Schmid, Schnecberger im Spych, Schaler,
Schrämli, Schürch, Seiler, Seßler, Siegenkvaler, Sollberger,
v. Steiger, Sterchi, Streit, Benedikt; v. Tavel, Tièche,
Theurillat, Trachsel, Christian; Weber, Weißmüllcr und
Wirth.

Der Herr Präsident erklärt die Sitzung als eröffnet
mit der Bemerkung, es werde möglich sein, die dringendsten
BerhandlungSgegenstände btS Ende der Woche zu erledigen.

Tagesordnung?

Gesetz
über

den Unterhalt und die Korrektton der Ge.
wässer und die AuStrocknung vonMösern und

andern Ländereien.
(Zweite Berathung.)

(Siehe Tagblatt der Grostrathsoerbandlungeu, Jahrgang
lsss Seile vs ff.)

Sahli, Direktor der Eisenbahnen und Entsumpfungen,
als Berichterstatter, wünscht im Hinblick auf die wenig zahl-

reiche Versammlung und auf die Wichtigkeit des Gegensta«.
des, daß die Verhandlung desselben auf morgen verschoben
werden möchte.

St eitler stellt den Antrag, die festgesetzte TageSord.
nung beizubehalten, da diele Sitzung namentlich wegen deS

WasserbaupolizeigesetzeS veranstaltet worden sei und die Mit«
glieder sich darauf hätten vorbereiten können.

vr. Manuel unterstützt diesen Antrag mit der Bemer.
kung, daß es früher allerdings nicht üblich gewesen sei, so

wichtige Gegenstände auf die Tagesordnung der ersten Sitzung
zu setzen.

Der Herr Berichterstatter erwiedert, daß er den
Antrag des Herrn Srettler begreifen würbe, wenn keine an.
dern BerhandlungSgegenstände vorlägen. Da aber solche vor.
liegen, so erfordere das Interesse der Sache die Verschiebung
auf morgen- indem voraussichtlich die Versammlung alSdann
zahlreicher sein werde.

Der Herr Präsident bemerkt, daß er nicht auS eige.
oem Antriebe, sondern auf den Wunsch der Regierung daS
Gesetz auf die heutige Tagesordnung gesetzt habe. '

Abstimmung.

Für Verschiebung 37 Stimme».
Dagegen «» „

Herr Berichterstatter. ES wird Ihnen heute zur
zweiten Berathung ein GefttzeSentwurf vorgelegt, der ein
ablvlUleS Bedürfniß der Zeit ist und seiner nalionaiwirlh«
scbaitlichen Bcbeu-ung nach wobt in der vordersten Reihe
sieht. Bei der eisten Berathung wurde das Gesetz, nament.
lich vertheidigt durch die Herren Slämpfli und Blosch, mit
großer Mehlhell angenommen. Seilher sind zwei volle Jahre
verflossen, und wenn von einem Entwürfe, so kann man eS

von dieiem sage«? das Publikum habe sich vollnändig darin
oneim-en u-'d d>e öffentliche Meinung sich darüber aufklä.
ren können. Ich muß nun gestehen, wenn ich bedenke, in
welchen geschickten Händen bei der ersten Berathung die Be-
richterilallung lag, daß ich nur mir einiger Schüchternheit
an's Werk g hen kann; indessen habe ich daö Gesetz genau
geprüft und die Aufgabe wird Mir dadurch erleichtert, daß
die Hauplg undsäye, auf denen es beruht, mir metner prin-
zipiellen Uev.rzcuaung übereinstimmen. Ich bin bereit, billi-
gen Wünsch, n Rechnung zu tragen und bitte Sie nur, mir
Ihre Slawsicht zu schenken und die Schwierigkeit des Slof.
f<S unedle Kürze der mir zugemessenen Zeit zu verückstch.
tigeu. Raw diesn einleitenden Bemerkungen erlaube ich
mir einen kurzen Ruckblick auf die bisherige Gesetzgebung
über die Wasserbaupolizei. B>S zum Gesetze von t?3r be.
standen nur spezielle Verordnungen für einzelne LandcSgegcn.
den. So wurde «m Jahre 17V6 eine Verordnung àr den
Unterhalt der Emme für daS Ami Trachielwttd erlassen und
k7r>8 auf die Aemter Burgdorr und Landshul ausg dehnt-
Im Jahre i?8l wurde eine fernere Verordnung mr die
Simme und ihre Nebenbäche und >7»2 eine solche fur die
Landschaft Saanen erlassen. ES finden sich au v mehrere
allere Verordnungen über den Unterhalt der Aare vor. So
eine Verordnung von l7v2 für das Hasluhal eine spätere
von i?t>s fur die fteländischen Am Sbezirke und Laiipen, u»d
endlich eine solche von l82S für die Aare zwischen Schützen-
fahr und Elfen«». Verordnungen, welche während der Me-
dlallonSzeit erlassen wurden, stellen den Grundsatz auf, daß
da, wo die Schwellenarbeiten die Kräfte Einzelner üverste«.



g«n, die Kirchspiele eintreten sollen. Im Iahte !SZ4 wurde
ein eigentliches Organisationsgefttz fur die Wasserbaupolizei
erlassen. Dieses Gesetz leidet ab>r an sehe wesentlichen Mängeln.

Der §. t erklärt alle Gewässer/ wegen welcher der
Staat mehr oder weniger in Anspruch genommen werden
kann- als öffentliche Sachen. Nun gab sich in der Praxis
die Schwierigkeit kund, daß bei gefährlichen Gewässern weder

der Staat noch Gemeinden und Privaten etwas realen,
«m Nicht die Schwellenpflichl übernehmen zu müssen. Wenn
der §. 6 zur Anwendung kommen sollte, so sagren die Ge-
meinden/ die anstoßenden Gru»deigenlhumer haben die
Schwellenpflicht/ die Grundelgenlhümer aoer beoaupleten, „e liege
auf den Gemeinden. Auch die 7. 8 und 9 des Gesetzes
sind zu unbestimmt gefaßt und es ist aus denselben nichl
ersichtlich, wer eigentlich-schweuenpfllchtlg sei- Diese Unve
stimmtveil leistete der Unordnung Vorschub und daS Gesetz

trug schon von vornherein den Keim deS îodes m sich. In.
folge dieses Zustandes räuften sich namentlich in letzter Zelt
die Schwiengkeiun/ und «ch häile Ihnen ein ganzes Schock
Akten mitbringen tönuen- die sich auf Einfragen und
Streitigkeiten beziehe»/ welche nach dem bestehenden Gesetze nicht
entschieden werden konnten. Ja dieser Beziehung führe ich
nur eine Stelle auS einem Schreibe» des Regierungsstatt.
Halters von N'dau über eine eingelangte Vorstellung a»/ sie

lautet: „Die Erlassung eines eiinchkagendcn GeseyeS, worin
„die Pfllchligkell der Schwcllenbauten normirt ist, ist jedeu-
,/falls dringendes Beduifnlß. Der Pelenl ist nicht daS ein.
„zigc Opfer der Unbestimmtheit, ja deS Mangels gesetzlicher
„Vorscheinen, wodurch großes Uebel verhütet werden könnte."
Ich erlaube mir nun/ Ihnen eine kurze Uebersicht über daS

neue Gesetz zu geben. ES handelt zunächst von den öffent-
lichen Gewässern/ bestimmt den Begriff/ was darunter zu
verstchen sei, und stellt den Grundsatz auf/ daS Civllgesetz
Mache Regel, so weil es Nicht durch vorliegendes Gesetz ab-
geändeil werde. Der zweite Abichnill Handell von der Auf.
sichl und dem Unterhalte der Gewässer und berühr auf dem
Grundsatze: der Staat uvt o,e Aussicht aus, der Unterhalt
lasier aus dem berveillgten Eigenthum; in gewissen Fällen
können jedoch die Gemeinden des berheiltgcen Bezirks in
Mitleidenschaft gezogen werden. Der Staat leister «inen
Beitrag, wenn die Ausübung der Schifffahrt und Flößerei
einen schädlichen Einfluß aur die User und Schuybau.en übt.
Er übernimmt scruer die Oberaufsicht der Uferbauten und
die team sa>c Leitung derselvea im Allgemeinen. Die geiey-
liche Schwellenpflichl ist unuoertragoar. Gegenüber dem

Sraarc haftet die Gemeinde für deren Erfüllung. Es wird
sodann eine bewadere Organisation der Schwellenpflichl
aufgestellt. ES werden Schwellenoezirke gebildet, ein Schwellen,
kadaner wird aulgeltoi»mrn, Schwelle,,melster werden ernannt
und für Streitigkeiten wud et» einfaches Verfahren besoigr.
So viel über oic öffentlichen Gewäinr. ,Etu etgeaer Abschnitt
ist den Piivaigewassern gewidmet, wovei man zwisch n den.
^M^MiMlzxMsserN'dte'nüler öffeMlichdr AnfKcht neveu,
und denjenigen, welche nicht darunter «eoen, unterscheidet.
Auch hier gellen rm Allgemeinen die civllreeyllichen Grund.
Me, mtl'UMnähme der beichränkeiioeu BesttmMuiigen. welche

- die Userdauten nothwendig mache«. Der dritte Abschütte
/ handelt von der Körrektlon von Gewässern und der Au-lrock.

nung von Mosern und andern Ländcreien. Neu im vorue-
genden Entwürfe ist die Bestimmung über Drainage in Fallen,
wo ein einzelner Eigenthümer dictelve anwenden will. D e

Kommiision far Landwuthschafl wunschle, es möchte eine

solche Bestimmung aufgenommen werden und die vor era.
thcnde Behöide nahm keinen Anstand, diesem Wunsche Rech,
«ung zu t>agen. Der vlerie Abschnitt enthält v.ria)iede»e
Bestimmuligen über die Funktionen Und B>fugnissc der be.
treffende» Behörden, und der letzte Abschnitt envllch ßelli
die uölhigen Verbote und Slraibesttmmuugen auf. Das
?uactull, salions läßt sich in folgende Grundsätze zusammen,
fassen: die Pflicht zur Userversicherung lastet au» dem veche?.
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ligten Eigenthum; die Gemeinde hattet gegenüber dem Staate
für die gehörige Erfüllung der Schweuenpfltchr, unter Vor.
behalt des Rückgriffs auf die wirklich Pflichtigen; die Schwel.
Icnpflicht, wenn sie eine Folge dieses Geietz.s, ist unüberirag.
bar; beruht sie auf privatrechritcher Bestimmung, so ist fie
mit Bewilligung deS RegierungSra deS übertragbar; Nie.
mand darf sich der Schwellenpflichl durch Derelikrion deS
Grundstückes entziehen. Der erste Grundsatz sagt also:
die Schwellcnpstlcht berühr auf dem becheiligten Eigenthum.
Dieses Prinzip war im frühern Gesetze nicht enthalten und
dieser Mangel gad Anlaß zu vielfachen Zerstörungen an den
Ufern Ich frage nun: welches ist dle Tagwctre dieses Grund.
satzeS? Hier mache ich vor Allem aufmerksam, daß privat,
rechtliche Bestimmungen über die Schwellenpflichl vorbehalten
bleiben, daß sie auch ferner Regel machen, wo sie bisher
bestanden. ES versteht sich auch von selbst daß da, wo der
S-aat privatrechtlich schwellcnpflichtig ist, diese Pflicht nach
wie vor auf ihm hastet. Ein verhäumßmäßlger Theil der
Last soll ferner auf die Gemeinden des deroeiàgten Bezirks
verlegt werden, wenn die Bauten zur Anwendung gesundheils-
schädlicher Einflüsse oder anderer gemeiner Gnabren dienen.
Diese Bestimmung wird wahrscheinlich das Seland belref.
fcn. Der Staat übernimmt einen verhairnißmäßlgen Bei-
trag au die Kosten des Unterhaus, wenn die Schifffahrl
oder Flößeret eine schädliche Einwirkung auf die Urer va-
den. Die Last des Einzelnen wird auch durch die lech-
nuche Hülfe, welche der Siaat leister, bedeutend erleichtert-

Um d»e Leistungen des Staates überhaupt zu bestim-
men, werben Sachverständige untersuchen, inwiefern die
Schifffahrl oder die Flößer« schädlich auf die U erbauten
eingrwukl haben; dann wird von ihnen eine Summ bestimmt,
an dle sich d>r Staat in der Regel wud hallen m issen Ich
glaube, diese Ertlä ung sollte beruh gen könn n. ES versteht
sich seiner, daß da, wo der Einzelne unvermögend ist, die
Schwellenpstlchc ,u «nullen, der Staa, helfend eintritt, aber
dagegen mochte ich mich bestimmt verwahren, daß dieses im
Gesetz« ietvst gesagt werde. Ich sah mr o in mevrcrn Gesetz,
gedungen um und ub-rzeugie nuch, daß sie eö vermieden. Im
Berichte über daS bayerische Wasservaup.lizeig,sey heißt eS

z. B-: „Der Staat ist d-ßyalo inner N.lu, »ach nicht aller
Verpflichtung tedtg, Sie norowendig gewordene Unternehmung,
zu wNchcr die Kräfte desjenigen, lum »e daS Gesetz
überweist, nicht ausreichen, zu uulerstuhen; es begeht aver dafür
grundsätzlich kei« positiver Z êig; die Nöthiqung ist lediglich
eine moralische, uno lieg! »n dem Dasein der nach Maßgabe
der Umstand« verwenvbarcn Fonds " Und an einem andern
One: „Sollte »nbeß der Fall eintreten, daß einzelne Kreise
durch Uferschutzvaulen übe,tastn würden, oder wegen unzu-
reichender Mittel dem Bedürfnisse nichc zu genügen
vermöchten, so ichließl daS Gesetz eine Untcrstüeung auS SraalS,
fond» keineswegs aus, vielmehr werden diese nach wie vor
nach Maßgabe der oüdgelmaßigen Fonds oder besonderer
legislativer Bewilligungen stattfinden können und stattfinden.
Da sich dieses aus der Narur der Sache ergibt, so war es
nicht nothwendig, hievon im Gesetze au-druckiich Erwäynung
zu machen, dieses würbe auch auS dein Grunde Nicht für
räthlich erachtet, um nicht nnbemessene, nach den SlaaiS-
stnanzmilreia »lchl reattiirbare Ansprüche hervorzurufen, denen
am Ende der Sinai mchl mehr genügen konnte." Im Weilern

blet.l »ch hier die Frage: was versteht man unter dem
belocillgten Etgeulhum / DaS Gescy spricht sich hierüber sehr
klar au» und bezeichnet dasjenige Eigenthum als beiheiligt,
welches durch die Bauten unmmelbar oder mittelbar geschützt
wird. Wer den Nutz n der Baiuen Hai, soll auch die Last

tragen, uno es fragt sich daher im gegebenen Falle nur: hat
der Betreffende Nutzen von de» Uferbaucen oder nichl? Hat
er Nutzen davon, so wiro er zum U iterhalte beigezogen; hat
er ke« «n Nutzen, so laße man ihn auS dem Spiele. Im
erstcrn Falle versucht man vorerst den Weg freundlicher Ver-
ilänbigung; führt dieser nicht zum Ziele, dann entscheidtk
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der ReqierungSstatthalter in erster, der RegierungSrath in
zweiter Instanz. Der j >2 ist also bet genauer Betrachtung
nicht gefährlich. Aber ich frage: wenn man denselben nicht
annehmen wollte, was könnte an dessen Stelle gesetzt werden?
Es lassen sich vier Möglichkeiten denken. Der erste Fall
wäre dieser, daß man eine positive Pstichr fur den Einzelnen
gar nicht aufstellen wurde. Aber wohin käme man dabei?
Der Eine wurde dann schwellen, der Andere nicht, und die

Folgen wären der Art, daß Gemeinden und Staat
ungeheuren Schaden erleiden wurde«; man kann die Schwellen«
Pflicht nicht alS reine Privatsache betachien wie denn auch

die Folgen einer mangelhaften Erfüllung dieser Pflicht Nicht
bloß vom prioatrechilichtn Gesichtspunkte ans angesehen

werden können. Die zweite Möglichkeit wäre diese, daß man
erklären wurde, die ganze Schwellenpflichl laste auf den Ge-
mcinden. Hierüder kein Wort. Oder man könnie drittens
den Grundsatz aufstellen, die Pflicht zur Uferoer>ichcrung laste

aus dem Staaie, von der Ansicht ausgehend, gleich wie der
Sraat d>e Straßen auf dem Lande un«erhalte, soll er auch
die Wasserstraßen uoreroallen. Auch daS wird man kaum
wollen, denn wäorend die Straßen auf dem Lande als Hauptsache

zu dtlrachien sind, erscheinen die Wasserstraßen als
Neoeosache und die Ufervcrsicherung ist die Hauptsache. Eine
pierre Möglichkeit ließe sich denken, daß man die Sache geh.»
ließe, wir bisher. Aber auch damit werden Sie Nicht
einverstanden sein. Wie war eS bisher? Seil ì«2â oat der

Staat an der Aare zwischen Thun und Bern eine Summe
von ungefähr 2 Millionen Fr. a. W. verwendet, an d-r
Emmc leistete er dagegen gar nichts, im Seelande ungefähr
t/z oder '/« an die Kosten; über die Schwellenpflichl an andern
Orren sind noch Prozesse anhängig. AuS diesem Csaos müssen

wir romm n. Man würde übrigens sehr irren, wenn man
von der Ansicht ausginge, der hier adoplirte Grund,ay der

Schwellenpflichl sei ein ganz neuer; daS Gegentheil laßt sich

auâ alten R.glemeniea nachwelscn. Das Schwellenreglemenr
für die Lanbichafl Saanen von !7«2 stellte de» Grundsatz
auf: „Alles liegende Gut solle einmoderirt werden/' Dabei
wurde die Schwellenpflichl nach Proportion der Gefahr, in
welcher die bethelliglen Guter standen, bestimmt; wenn
meorere Güter in gleicher Gefahr standen, so wurde der

Betrag der Last nach dem Werthe des GuteS bestimmt, —
ein Grundsatz, der weiter gehl aiS daS vorliegeude Gesetz,

welches die BeilragSpflichl auf billiges Ermessen basirc. Nach
dem Schwellcurrglemente fur dle Simmc und ihre Neben-
bäche von »7Sl war nicht nur das anstoßende, fonocrn auch
das rückwärts liegende Land schw-llenpfltchtlg, sosern daö
ruckwänS liegende Grundstuck so grog war, wie das
anstoßende. In der Verordnung von r762 für daS Hattityal
wuide den Gemeinden eine bestimmte Leistung auferlegt und
dabei ein Unceirschied zwischen dem beschädigten und dem

«nvefchädigten Lande gemacht. Ich könnte diese Zuate noch

vermehren, um zu zeigen, daß der Grundsatz nicht neu ist.

Ich sage also: der Grundsatz »st nicht gefährlich, indem er
durch caS Gesetz selbst beschrankt ist; es ist Nicht möglich,
ihn durch einen andern zu ersetzen; endlich ist der Grundsatz
U'chl neu, sondern durch ältere Verordnungen bewährt. Der
zweite Haupigrundsatz besteht darin, daß die Gemeinden
gegenüber dem Staate fur die gehörige Erfüllung der
Schwellenpflichl haften, unter Vorbehalt deS Rückgriffs auf
die wirklich Pflichtigen. Auch hier frage ich: wie weit gehl
dieier Grundsatz? Zunächst ist diese Hafcba-keit keine definitive

fur die Gcmemd n. ferner wird d>e Gelteudmachung deS

RuckgriffSrechrev keine Schwierigkeit finden. Die Schwellenpflichl

wird durch besondere Reglem.nie regulirt sein, daS

Verfahre» bei Anstanden wird nicht nach dem Civilgesetze,
sondern »ach dem Gesetze über S-rciligkeilen bei öffentlichen
Leistungen bestimmt. Zwar ist u bcmelkcn, daß in Fällen
von Sirettigkelicu übe, ?.-e, ie.icn, die auS privat-
rechtlichen Tiiela abg.l >r > > v c Entscheidung vor vie
Gerichte gehört. In a-er vie Verbindlichkeit frei¬

willig oder gerichtlich anerkannt, so wird sie gleich wie eine
öffentliche Leistung behandelt. Sodann haftet die Gemeinde
nur dem Staaie gegenüber; damit ist allfälligen Schikanen
Thür' und Thor vers blossen. ES wird sich im einzelnen
Falle fragen, ob die Sache dringlich sei oder nicht. Ist sie

dringlich, so wird der Staat allerdings nicht säumen, die
Gemeinde anzuhalten; ist sie aver nicht dringlich, so wird
d>e Gemeinde gemahnt, es wird ihr eine Frist bestimmt,
innerhalb welcher sie den Pflichtigen zur Erfüllung seiner
Pflicht anhalte» kann. Schadensersatzklagen gegenüoer den
Gemeinden sind fast nicht denkbar. Der Schwellenmeister
mahnt die Gemeinde, diese w.ndet sich an den Pflichtigen;
die Gemeinde ist fortwährend üver dasjenige was vorgeht,
orientirt. Auch dieser Grundsatz ist übrigens keineswegs neu.
Die Verordnung von t7vv über die Schwellenpflichl an der
Emme legt der Gemeinde die Pflicht auf, in Fällen, wo
„ein Schwellenmeister an der Saumseligen Platz einige
Schwellen- oder Dänlscharveit müßte verferllgen lassen", die
Konen vorzuschießen. „Der Gemeinde aber, heißt es ferner,
soll gegen die Fehlvaren zu Wiedcrersatzung des Vorschusse»
kurz Recht gehalten werden.- Auch im Reglemcnte der
Landschaft Saanen von >782 wird den G-meinden zur Pflicht
gemacht, die Kosten vorzuschießen und zwar mit dem Vor-
behalte, baß „säumigen Falls von Seilen der Gemeinden
oder Vorgesetzten der Verlust alles Recht» gegen den An-
stößer" angedreht war. Nach dem Schwellen«^! mente für
die Simme von >781 härtete in erster Pinie der Anstößer,
dann die Bäuert, war diese zu schwach, das Kirchspiel und
endlich die Landschaft. Auch andere Gesetzgebungen stellen
ein ähnliches Verfahren auf. So ichreibr die Verordnung
deS Kleinen Rathes von Sr. Gallen üver den Userbau am
Rhein vor: die Aufsicht über die Schwellenbauien sei Sache
der Gcmemdräthe, welche dafür vcramworilich erklärt wer-
den, daß die Bauten gehörig besorgt und nach Pian
ausgeführt werben. Der § s des GeftzeS vom 20. März 18S»
enihält über offeniliche Leistungen eine ganz aaaloge Vor,
schrlfl. Wie gestaltet sich d>e Sache vom Standpunkt einer
geordneten Staarsoerwallung aus? Kann die Gemeinde
weggelassen werden? In allen Verwalt»,tgSjweigen erscheint die
Gemeinde alS Mittelglied zwischen dem Staate und dem
einzelnen Bürger, im Armcnwcsen, im VormunbichaflSwcsen,
in der O tSpolizei, auch im Straßenwese». Wenn eö sich

um eine S>raße vierter Klasse oanbe.t. so wcudel ter Staat
sich nicht an die einzelnen Pflichtigen, sondern an die Gt-
M lnde. Die Gründe, welche in andern Verwaltungszweige»
dafür sprechen, daß die Gemeinde als Mittelglied dastehe,
treten in Betreff der Wasterbaupolizei in noch erhöhlem
Maße hervor. Zunächst erfo>de,t es die Billigten, denn die
Gemeinden haben et» nahes Interesse, d>ß die Ufer o,r
Gewässer gcvör>g gegen Schaden g sichert seien. Sodann ist
eö auch zweckmäßig, denn der Siaar kann nicht Mit der
Sicherheit, wie eS den Gemeinden möglich ist, einlotenden
Uebclstä.cheu von hence aur morgen begegnen Auch daS
bayerische Wasserbaupolize,g.ses weivl den Gemeinden eine
ähnliche Ste-ung an Dieser Grundsatz rechiferi gi sich auch
tn finanzieller Hinsicht. Es wird Ordnung in die Sache
gebracht, und es ist eine bekannte That,ache, daß da wo
Ordnung herrscht, die Kosten sich vermindern. Die Last
wird nicht größer, sondern sie wird so vertheilt, d,ß man
sie gut tragen kann. Man wird einwenden daS wäre wohl
fchöa und gut, wenn die Gemeinden nui nicht verantwortlich
wären. Wenn aber diese Verantwortlichkeit wegfiele, so gäbe
ich gar nichts um das Gesetz, das Interesse der Gemcindeu
fiele dann vollständig weg Man hätte alSbann nur einen
Grund mehr, um die Sache zu verschleppen. Da» belebende
Element, welches die Gemeinde thätig macht, besteht darin,
daß sie ein gewisses Interesse ha>. Es fragt sich da einfach,
ob man der Gemeinde die nöthige Macht gebe» woue, und
wenn man dieses will, dann muß man sie auch gegenüber
dem Staate verantwortlich erklären. Ich frage Sie: welche»



von beide« ist vernünftiger, der Gemeinde keine
Verantwortlichkeit und auch keine Macht zu geben, oder ihr eine
entsprechende Kompetenz einzuräumen und sie zugleich
verantwortlich zu machen? Wenn die Gemeinde alles von sich

ablehnen wollte, so könnte der Staat e mit och viel mehr
Recht. Ist die Schwellenpflicht eine öffentliche Last, so müssen
die Gemeinden einen Theil davon übernehmen, ist es aber
eine Privatlast, so bat > er Staat als solcher jedenfalls nicht
einzutreten- Wollen Sie die Erf> llung der Schwellenpflicht
alS Privalsache hinstellen, dann wäre der BoSveit und dem
Unverstände Einzelner Thür' und Thor geöffnet und die Folgen
davon wären sehr nachtheillg. Der dritte Hauplgrunbsatz
besteht darin, daß die durch das Gesetz auferlegte Schwcllcn-
xfllcht unübert'agbar ist und daß man sich durch Derelikiion
des Grundstückes von derselben nicht enldindcn kann. Hat
dieselbe in privatrechtlichen Titeln ihren Grund, so kann sie

mit Bewilligung des Regierungsrathes übertragen werden.
Der erste Theil des § 2!» wurde aus den Antrag dcS Herrn
v. Gonzenbach angenommen, und der Zweck des Paragraphen
besteht darin, eine Garantie zu geben, daß Niemand sich der
Schwellenpflichl zum Nachtheil eines Andern entziehen könne.
Die bisherige Erfahrung lehrte nämlich, daß Riemen LandeS
nicht seiien an arme Leute abgetreten wurden, um sich der
Schwellenpflichl auf diese Weise zu entziehen. Schon die
Verordnung für die Schwellenpflichl an der Simme untersagte

schwellenpflichtige Güter an arme Leuie zu verkaufen
oder an schwächere Hände zu übergeben. Dieses Gescy
unterscheidet nun zwischen der gesetzlichen und der auf privarrecht,
lichen T'teln beruhenden Schwellenpflichl; die erstere ist un.
übertragbar, die Uebertragbarkeit der lcylern ist an die Be.
willtgung des Regierungsrathes geknüpft. Durch diesen
Artikel geschieht Niemanden Unrecht, man sorgt nur dafür,
daß der wirklich Pflichtige für gehörige Erfüllung seiner
Pflicht hafte. Der Verkehr wird nicht gehemmt, der Verkauf
ist nach wie vor gestartet. Genügt dieß aber, um die
Schwellenpflichl gehörig zu organisiren? Auch hier muß die
Erfahrung zu Rathe gezogen werden, und diese lehrt, wie
gesagt, daß mau sich der bequemen Form der Dereiikiton
deS Grundstücks bediente, um sich der darauf haftenden
Schwellenpflichl zu entziehen. Nun wäre die Folge diese,
daß in einem solchen Falle die Pflicht auf die rückwärts
liegenden Grundstücke üverginge; die Last würde also auf
Dritte gewälzt, und das ist sehr unbillig, weil durch die
künstliche Verzichtleistung Unschuldige belastet würde». Der
Zusatz, welchen ich hier beantrage, ist ganz konftquenl mit
dem von Herrn v. Gonzenbach vorgeschlagenen Artikel. Wenn
ich eine aus mir haftende Pflicht nicht übertragen darf, wo
doch nock) Jemand haftet, so darf ich sie auch nicht auf eine
Weise verlassen, daß dann gar Niemand mehr für deren
Erfüllung haftet. Ich gebe zu, in einzelnen Fallen mag der
Grundsatz hart sein, aber dann ist der Staat da, welcher
ausgleichend eintritt, und wenn man das nicht glauben will,
so sage ich: es «st bis dahin so gegangen. Der Staar griff
bisher in einer Weise, die an seinem guren Willen nicht
zweifeln läßt, den Schwellenpflichrigen umer die Arme. Das
sind die drer wesentlichen Grundsätze, auf welchen das Gesetz
beruht. Ich habe denn auch von wenigen Seiten her eine
grundsätzliche Opposition dagegen vernommen, mit Aufnahme
der Beiheiliglen zwischen Thun und Bern, namentlich
zwischen Schvtzenfahr und Elsenau, die exzeptionelle Vorschriften
für sich verlangen. Es ist also zu untersuchen, wie weit dieses
Begehren erklärlich sei oder nicht. Als erklärlich stellt eS

sich heraus, wenn man sich auf den Standpunkt der besondern
Interessen stellt und eine bisherige Begünstigung als Recht
ansprechen will. Aber unerklärlich ist das Begehren, wenn
man noch ein Recht auf die Pflicht der Dankbarkeit ane»
kennt. Zur Erläuterung der Sache bin ich so frei, einen
kurzen historischen Abriß über die Verhältnisse au der Aare
zwischen Bern und Thun zu geben. Das Korrektionswerk
beginnt mit der Leitung der Kander in den Thunersec, welche
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einen Kostenaufwand von nahezu an 300,000 Fr. a. W- nach
sich zog. Die Gemeinden leisteten an die Kosten schon
damals nicht dasjenige, was sie hätten leisten sollen; der Be.
recht der SchivcUenkommission sagt darüber: „Obgleich diese
Summe (Fr. 296,766 Btz. t) den ursprünglichen Anschlag
auf Fr. 136,47t bedeutend überstieg; obgleich die Gemeinden
nicht leisteten, was sie versprochen harren, und wenig von
dem allen Bette der Kander für die Kultur gewonnen wurde,
so bleiil doch unstreitig der Regierung von Bern der Ruhm,
daß sie durch diese Arbeiten die schöne Gegend von Thun
von einem langsamen Untergange gerettet, die Grundlage
zur Bändigung der Aare gelegt das Marzieble und daS
Quartier der Stadt, an der Matte, von den verheerenden
Ueberschwcmmungea befreit, ungefähr 660 Jucharlen Waldung

auf dem Kandergrund gewonnen, und längs dem alten
Bette dieses Stroms 57,000 Fuß lange Schwellen erspart
hat, die meistens aus ganzen Stämmen, an einigen Orten
bis t2 Fuß hoch, gebauet wurden, und die Waldungen der
Gemeinden Allmendingen, Thierachern, Uetendorf und Thun
zu Grund richteten, da Allmendingen 4000 und jede der
übrigen drei Gemeinden sooo Schritte lang die Kander
eindämmen mußte." DaS war daS erste Werk, welches die
Regierung auf ihre Kosten auSfuhrre. Welchen Nutzen es
der betreffenden LandcSgegcnd brachte, ergibt sich aus dem
Berichte der Schwellenkommission. Damit war aber noch
nicht Alles gethan, vielmehr vane die Aare sich infolge neuer
Einbrüche, namentlich >eit 1748, auf der Belpseile ein neues
Belt gegraben. Bclp suchte zu verschließen, nun brach die
Aare auf der Munsingelsettc aus und die dortigen Bewohner
verlangten, daß Belp dem Strome freien Lauf lasse. Der
Bericht der Kommission spricht sich darüber folgendermaßen
auS: »Auf die Klagen der Gemeinde MünsingtN verhängte
der Kleine Rath am 6. September deS crwähn-en Jahres:
Belp solle das Loch wieder öffnen, wie vorher. ES war also
ein nclleS Strombett links, auf der Belpseile und ein an.
deres rechts, gegen Hunziken zu, im gleichen Sommer
gerissen worden und in dem allem lag ein mächtiger Schutt,
kegcl! Von diesem Zufall schreibt sich daS Unglück der Ge.
gcnd fett bald 80 Jahren und der dicßmalige von Grund
auS verdorbene Zustand deS Srromes bis nach Selbofen her."
Hierauf entstand eine Reihe von Prozessen zwnchcn Mün-
singen und Bcch, die etwa 18 Jahre lang dauerten; Sie
würden darüber erstaunen, wenn Sie die Akten lesen würden.
Inzwischen wurden von der Regierung immer einzelne
Arbeiten vorgenommen. Im Jadre 1810 wurde der Ingenieur
Tulla berufen, um «inen Plan zur Korrektion des ganzen
Aarebeues zu entwerfen, der aber bis i82s unausg führc
blieb. Fortwährend ereigneten sich neue Einbrüche und der
Große Rath erklärte sich endlich bereit, den Gemeinden an
die Hand zu gehen. ES wurde im Jahre 1825 beschlossen, die
Aare ,olle zwischen Schützenfahr und Elfenan korrigirt werden,
die Gemeinden haben Material und Arbeit zu liefern, der
Staat werde sich je nach Umständen durch einen angemessenen
Geldbeitrag betheiligen. Die Ausgaben des Staates zu diesem
Zwecke beliefert sich wohl auf 2 Mill. Fr. a W- Nun findet
man, es sei angemessen, dem bcthciligten Grundeigenrhum auch
etwas zu überlassen, um dasselbe mir andern Gegenden deS
Kantons gleichzustellen. Dagegen werden Petitionen einge.
reicht und Reklamationen erhoben, zu deren Begründung man
anführt, die Korrektion habe nur im Interesse der Schifffahrt
stattgefunden. Eine Petition drückt sich darüber folgender,
maßen auS: „Da aber die Ausführung hicvon (nämlich dcS
Planes Tulla) einen ungeheuren Kostenaufwand erheischt, so

möchte eS nicht unbillig sein, wenn an einem so außergewöhn.
lichen Unternehmen zu hierseiiiger Erleichterung auch diejc.
nigen Gutsbesitzer, deren Eigenthum zunächst demjenigen der
Exponenten der Gefahr ausgesetzt ist, überschwemmt zu wer.
den, auch zu angemessenen Beiträgen, sei eS in Arbeiten oder
sonstigen Leistungen, angehalten würben, und zwar um so

eher, da sie im Fall von Besteuruiig armer verunglückler
37
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Hausväter auch jeweil als Steuerpflichtige mitgenommen
werderden müssen. Ebenso möchten auch, sowohl die Schiff,
lcute als alttällig diejenigen, so von der Sch'fffahrl ein mit.
telbares Interesse haben, an einem für dieselben äußerst wich,
tigen und nützlichen Werke lebhaften Antheil nehmen; für
diese Vortheile ließen stch doch sicher einige unenrgeldliche
Wedelenlieferungen oder Sleinfuhrungen verrichten " Auf
diese Petition erfolgte der Beschluß von t»2Z. ES beweist
dies, wie man damals die Schlffrährt in den Hinlergrund
stellte, und in erster Linie den Schutz des deS Eigenthums
im Auge balle. In der Moiivirung deS Beschlusses selbst

heißt eö, die Korrektion werde vorgenommen „zur Sicherung
der Schifffahrt und deS am Ufer liegenden GrundeigenrhumS."
Ich gebe zu. daß man auch dabet die Schifffahrr im Auge
halte, aber wenn man sagt, die Korrektion habe nur diese

zum Zwecke gehabt, so ist eS unrichtig, wie eS sich übrigens
schon aus der Natur der Sacke ergibt Wenn eS sich so

verhält, so entsteht noch die Frage: hat die Korrektion èlwa
dem Lande dennoch mehr geschadet als genutzt? Hierüber
geben die Akten hinlänglich Aufschluß, und eS erregt wirk,
itch M'tleiden, wenn man sieht, wie zahlreiche Petitionen
vorher an die Behörden gelangten, um denselben die. Größe
der Gefahr und des Schadens infolge der zahlreichen AuS.
drücke zu schildern. Noch im Jahre l823 sprach eine Petition

sich also auö: ^Durch immer startgefundene Einbrüche
«st die der Gemeinde Belp gehörende Au eines ThellS ganz.
:ich weggeschwemmt und andern Tbeils, besonders beim ho-
hen Wafferstande so unter Wasser gesetzt, daß daS Gedeihen
und der WackSihum verhindert wird. Sogar die Partikular,
besitzungen bleiben daselbst nicht verschont. Schon vor eini.
gen Jahren mußte der Herr Tscharner bei einem derartigen
Einbrüche eine schöne Malte von circa 2v Jucharten den
Wellen preisgeben; noch gegenwärtig grabt die Aare an einem
untenh»r Hunziken ligenden Port; ein Rain, so dem Jakob
Flückiger zugestanden, nebst einem Theil der Straße und
andern Patikularlicgenschaften sind bereits durch die daselbst
vorbeifließende Aare wegge chwemmt." So sah eS damals
aus und die Verhältnisse mußten wirklich so beschaffen sein,
daß der Große Rath im Jahre t82S einen solchen Beschluß
faßte. Nun frage ich: wie sieht eS jetzt aus? Sie wissen,
daß es nicht mehr so ist. Noch mag sich hie und da ein
Einbruch ereignen, wenn der Wasserstand seh? groß ist, aber
in gewöhnlichen Zeiten ist daS Land sicher. Ich verweise
übrigens auf den Bericht deS BaudeparremeniS von «8 ist,
welcher Punkt für Punkt nachweist, was daS Land bei der
ganzen Korrektion gewonnen hat. Ich mache nur aufmerk.
sam, daß auch Kleinböchsteiten gegen dieses Geses-tz peli-
tionirt und sagt, eö sei ihm Schade» erwachse»; eS vergißt
dabei, daß es damals in Gefahr war, das gan»e Do-f weg.
geschwemmt zu sehen Der Bericht des Baudeparcemenis
spricht sich darüber folgengermaßen auS: »Das Hochbord
bildete hier vor der Ko>rcklion lveilweise das Ufer der Aare,
welches diese auch sehr untergrub und sogar das Dorf Klein,
hochstellen gefährdete, welches auf dem Bord des Hochlandes
liegt." Also hat diese Gemeinde nicht Grund, sich wegen
der Korrektion zu beklagen, indem durch dieselbe das Dorf
gerettet wurde. Ich gebe zu, daß einzelne Uebelstände immer
noch bestehen mögen, daß die Korrektion an einzelnen Stellen

vielleicht nicht viel genutzt, hie und da vielleicht selbst
nachtbeilig gewirkt habe, aber eS handelte sich darum, das
Gefäll im Allgemeinen auszugleichen und im Ganzen war die
Wirkung eine wohlthä'ige. Bcispielwcise führe ich die Huri,
zikenmuhle an. die ein Grundstück hatte, auf dem ehemals
gar nichts g'dieh; infolge d»r Korrektion wurden zunächst
Faschinen darauf gepflanzt, die der Staat dann zum Behufe
des SchwelleittaueS i. ' stich an sich brachte und dafür im
Ganzen Fr. Lv.noo a. W. bezahlte; jetzt sind es 20 - 3»
Jucharten des schönste-', bandes. Ich glaube, daS sollte be.
weisen, daß die Korrektion nicht einzig im Interesse der
Schifffahrt gemacht wnrde. Wie verhält sich nun aber die

Sache nach den bereits ergangen«« Beschlüssen? Wir habe«
zunächst den Beschluß von ,82s, welcher dahin geht: die
Korrektion sei auszuführen, die Schwellenpfltchttgen und die
Gemeinden haben sich dabei durch Tagwerke und Material,
lieferungen zu beiheillgen und der Staat leiste „je nach Um-
ständen einen Geldbeitrag." Der Beschluß spricht ausdrück,
lich nur von der Korrektion, keineswegs vom Unterhalte der
Uferarbeiten, der immerhin den Pflichtigen auffallen sollte.
Im Beichlusse von !S38 hielt der Große Rarh ganz den glei.
chen Standpunkt fest, indem er auch damals von der Ansicht
ausging sobald die Korrektion vollendet sei, soll die Unter,
haltungöpsticht den Pflichtigen übergeben werden; in dieser
Beziehung kann man wohl sagen, es handle sich um eine be-
urtheilte Sache. Die gleichen Grundsätze wurden im Be.
schlusse von tv4ä festgestellt. Damals wurden Fr. so,00»
ausgesetzt, mir dem Vorbehalte, daß die Schwellen sofort nach
der Vollendung den E-genihümern deS betreffenden Bezirks
übergeben werden «ollen. Nun folgte auch daS Reglement,
daS ab.r nie adoptirr wurde und im §. 3 die Bestimmung
enthält: der Unterhalt der Schwellen liege vom Tage der
Uebergabe hinweg den Schwellenpflichtigen deS betreffenden
Bezirks ob. Abänderungsaiuräge gegegenüber diesem Grund,
satze wurden vom Großen Rathe verworfen. Unter diesen
Umständen glaube ich, die gegen dieses Gesetz eingereichten
Petitionen verdienen nicht die Berücksichtigung, welche man
ihnen von gewisser Seile zugestehen möchte. Auf die Ent.
stehungSwcise der fraglichen Petition will ich nichr eintreten;
doch bemerke ich, daß lämmiliche Petitionen, mit Ausnahme
derjenigen von Belp, den nämlichen Verfasser haben, einen
Mann, der in reger Theilnahme für EntsumpfungSunrerneh.
men unbeirrt dahin strebt, der Idee Eingang zu verschaffen,
die Aare auf eine andere Seiie zu leiten. Vielleicht hoffte
er, diese Idee durch c,ne Opposition gegen das Wasserbau,
polizcigcsetz zu fördern. Die Petitionen gehen übrigens von
der durchaus unrichtigen Voraussetzung aus, daß die ganze
Last der Schwelleupflicht auf die Gemeinden fallen müsse

Ich machte bereits früher darauf aufmerksam daß der Sraat
fur den durch die Sckifffah-t verursachten Nachtheil einen
Beitrag an die Unierhallungskosten fur die Ufcrbauten leistet
und dabei werben die Pflichtigen Privaten und Gemeinden
nicht zu kurz kommen, da Sachverständige diesen Schaden
schätzen wcrd-n. Wenn zudem die Gemeinden zwischen Thun
uno Bern verlangen, daß der Staat die Schwellcnpfl'.cht
zwischen Thun und Bern ganz übernehmen solle, so möchte
ich fragen, wie dieß sich gegenüber andren Landesgegenden
reimen würde. DaS Seeland trug bisher mit geringer Hülfe
von Seile deS SlaattS die Last allein, seine Bewohner würden
sich glücklich schätzen, wenn sie in der Stellung der petitio-
nirenden Gemeinde« wären; sie würden gerne die nöthigen
Uferbauten unterhatten, wen» der Staac ihnen dieselben
erstellen würde. Aus einer Vergünstig»»., werden Sie nicht
ein Recht erwachsen lassen wollen, und immer bedenken, daß
wir ein Gesetz zu machen haben, das nicht nur für die Ge.
meinden zwischen Thun und B.rn, sondern für den ganzen
Kanton gelten soll. Wie wenig billig denkend die P tencen
in iorcn Ansprachen sind, ergibt sich aus dem Schluß ihrer
Vorstellungen. Der Schluß der Petition von Kleinhöchstettcn
z. B. gehr dahin: »Die oberste Landesbehörde möge geruhen,
dem vorliegenden GesetzeSentwurfe über den Unterhalt und
die Korrektion der Gewässer die endliche Genehmigung nicht
zu ertheilen, und denselben, zur neuen Berathung auf billigern
und gerechtern Grundlagen, zurückzuweisen, wonach nameur-
lich bezüglich der Aare zwischen Bern und Thun, so lange
sie als Wasserstraße zur Schlfffahrt dient, die Schwellen.
Und Dammpflicht, gleich wie der Unterhall der Landstraßen
l., ll. und III. Klasse dem Staate obliegen würde, jedoch
mit dem Rechte, die Eigenthümer deS Landes im Bereiche
der Aare, insofern dasselbe durch daherigc Werke wirklich
nachhaltig gegen Schädigungen geschützt, vom Grundwasser
befreit und kulrurfähig wurde, zu einem verhältnißmäßigen



Beitrage an die Kosten jener Wasserbauten anzuhalten; im
entgegengesetzte« Falle aber mit der Verpflichtung zum Er»
satze des Schadens, den jenes Land von der KorteMon ju
erleiden hätte." Was verlangen die Petenten? Daß ein
förmliches EntsumpfungSwerk ausgeführt »verde, sonst ver.
weigern sie nicht nur jeden Beilrag, sondern verlangen dann
noch Entschädigung vom Staate, daß er die Korrektion
vorgenommen. Wenn das nicht die Begehrlichkeit in'S
Aschgraue treiben heißt, so weiß ich nicht, was begehrlich genannt
werden soll. Daraus mögen Sie auch entnehmen, wie die

Begehrlichkeit wächst, und daß man dem Staate, wenn er
einen Finger reicht, gleich die ganze Hand nehmen möchte.
Die Sprache, welche diese Petenten gegenwärtig führen, ist

tim so auffallender, wenn man den Ton damit vergleicht, den

in frühern Zeiten die nämlichen Ortschaften gegen die
Behörden führten. Früd>r flehten sie die Regierung „demüthig"
«m einige Mithülfe an, und es heißt in einer Vorstellung
vom Javr i?49: „Euer Gnaden ist es bekannt, wie im nächst,
verstrichenen Sommer die Aare aus dem weilen Aarensurlh
gänzlich ausgebrochen und die in dasigcn Tiefen liegenden
Gütern unter Wasser geietzt und üverschwemmr habe- An
einem Orte liefe das Waffer durch das HauS, an andern
Oertern stunden die Gärien, Saaten und aueS unter Wasser,
dem man sehr wenig entreißen konnte, lnsumma, eS

Hatte ein elendes und erbärmliches Aussehen u. s. w- — Wen»
man zwar an die vielfältigen Slàurcn dänkt, die Mngh.
wegen der Aaren und deren Schwellen seit wenig Iahren,
sonderlich in den allerjüngsten verunchenen Zeiten, ja noch
gegenwärtig hergegeben, so muß man sich billig scheuen, mit
sernern Bittschriften in dader entspringenden Angelegenheiten
bei Euer Gnade» einzukommen. Und billig soll diese Mngh.
Großmurh, Hülf und Freigebigkeit bei der Gemeinde Belp
und ihren Nachkommenden in ewigem Andänken sein und
verbleiben." Diese Sprache führte man im Jahre i?»s,
jetzt haben wir lss? und daâ ewige Andenken an die erwte.
sencn Wohlthaten ist ganz dahingeschwunden. In einer
spätern von Herrn Sträub unterzeichneten Petition vom Jahr
4823 verlangic m>n denn auch NlchcS Weiteres alS die Auf.
flellung von Grundsätzen, wie sie nun »m gegenwärtigen Gesetze

enthalten sind; man wollte sich darin der Schwellenpflicht
nicht entziehen, sondern verlangte bloß die Beiziehung alles
betheiligten Eigenthums und der Schiffsahrl. Ich have den
betreffenden Passus bereits rruher bei einem andern Anlasse
wörtlich abgelesen Gegenüber den auffallenden Klagen über
die Last der Schwellcnpflichl an der Aare ist endlich noch
die Thatsache nicht auy.r Acht zu lassen, daß die dortigen
Grundcigenroümer ihr Land mit Rücksicht auf die darauf
haftende Gchw ll>npstlchl fthr billig gelaust haben. Wenn
dann in den Vorstellungen auch das Unvermögen der Pflich.
tigen, der Schwellenpflichr zu genügen, behauptet wird, so

ist denn doch zu bemerke»/ daß sie früher zum Projediren
immer Gelb hatten und wenn die auf Prozesse verwendeten
Summen zu einem Reservefond zulammengelegt worden
wären, so glaube ich, mau könnte daraus recht ordentlich
die Koste» der Schwcllenpflicht bestreiren. UebrigenS war
die Last früher viel bedeutender und ich möchte die Herren
noch einmal an den Zustand der Aare vor der Koriektlou
erinnern. Ein bei den Akten liegendes Mannschaftöverzeichniß
liefert den Beweis, welche Kräfte die Gemeinden damals zur
Arbeit an den Schwellenbauten ausbieten mußten. Geller-
fingen stellte 200, Kiese» lv2, Thurnen ttio, Zimmerwald
20V, Worb 2öä Mann u. s. w. Diese Aufgebote fanden
nicht nur etwa bei außerordentlichen Wassergrößen, sondern
wenigstens zum Theil auch bei gewöhnlichen Schwellmdaulen
statt. Ich will über diesen Punkt nicht weitläufiger ftin.
Die Veroalliiisse sind allerdings sehr schwierig und man wird
Ihnen kein Gesetz vorlegen können, über welches alle Gegenden

einverstanden find; indessen glaube ich, durch vorttcgeàS
Gesetz weroe den bestehenden Verhältnissen möglichst Rechnung
getragen, und wenn nun billige Anträge gestellt werden, so
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bin ich gern« bereit, sie zu berücksichtigen. Man soll nicht
glaube« wenn einige Gewalt in die Hand der Regierung
gelegt wird, daß sie dieselbe mißbrauchen werde; vielmehr
halte ich dafür, sie werde von ihrer Befugniß eher zu wenig
Gebrauch machen. Ich beziehe mich hier auf eine Aeußerung
des Herrn Blösch bei der frühern Berathung, als er sagte:
machen Sie die Regierung schwach in politischen Dingen,
aber stark in Verwaltungssachen. Sollte die Regierung sich
Mißgriffe zu Schulden kommen lassen, so ist der Große Rath
immerhin da und daS PelitionSrecht gewährleistet. Ich
glaube denn auch die dießfallsigen in einigen Petitionen
ausgesprochenen Befürchtungen seien nicht begründet, am
allerwenigsten von Seite der Gegend von Belp. DaS
bisherige Verhalten der Regierung gegen jene Gegend läßt
schließen, daß sie nicht unbillig gegen sie verfahre, und ich
glaube, man habe z. B. auch durch die Gurbenkorrektion an
den Tag gelegt, daß man sie nicht stiefmütterlich behandeln
wolle; aber Man soll auch gegen andere Gegenden nach Recht
und Billigkeit verfahren. Ich schließe mit dem Antrage,
Sie möchten in die zweite Berathung deS Gesetzes sofort
eintreten und dasselbe artikelweise behandeln.

Der Herr Präsident zeigt mehrere gegen die sofortige
Behandlung des Gesetzes gerichtete Vorstellungen an, welche
im Verzeichnisse am Schlüsse der Session enthalten sind.

v. Waltenwyl zu Rubigen verlangt die Ablesung der
Vorstellung der Rechtsamegemeinde von Münsingen.

Bützberger verlangt, daß auch die Vorstellung von
Laupen verlesen werde.

Der Herr Berichterstatter schließt sich diesen Be.
gehren an.

Abstimmung.

Für Ablesung der Borstellungen 49 Stimmen.
Dagegen tS „

v. Wattenwyl zu Rubigen zieht seinen Antrag zurück.

Berg er möchte im Interesse deS verfassungsmäßig
gewährleisteten PettlionSrechies sämmtliche Vorstellungen
verlesen lasse«.

Abstimmung.
Für Verlesung der Vorstellungen 43 Stimmen.
Dagegen 35

Da auch an dieser Abstimmung nicht die erforderliche
Zabl von Mitgliedern Theil genommen hat, so wird der
Namensaufruf verlangt.

MatlhyS bemerkt, eS habe den Anschein, alS wolle
man durch die Fortsetzung der Verhandlung bei der geringen
Miigliederzahl bewirken, daß daS Gesetz den Bach hmabge.
schickt werde.

vr. v. Gonzenbach erwiedert auf die Bemerkung deS

Präopinantcn, man könnte ebensogut sagen, daß man auf
der andern Seite durch Verlesung der meistens gleichlautenden
Petitionen die Versammlung zu ermüden und so die Ver.
Handlung zu verschieben suche, währenddem leicht eine Ver.
stäiidigung dadurch möglich wäre, daß man eine der vom
nämlichen Verfasser (Herrn alt-RegterungSrath Jaggi) her
rührenden Vorstellungen verlesen würde.
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Der Herr Präsident erklärt, daß der Große Rath
nicht bestehen könne, wenn man alle einlangende« Petitionen
in der Versammlung verlesen lasse; dieß sei denn auch nie
üblich gewesen, indem die Verlesung von Vorstellungen im
Großen Rache jcwcilen nur ausnahmsweise auf besonder»
Beschluß der Behörde stattgefunden habe.

Der Herr Berichterstatter macht die Versammlung
aufmerksam, daß die eingelangten Vorstellungen nicht gleich,
lautend, sondern je nach den verschiedenen Verhältnissen der
betreffenden Gegenden, aus welchen sie herrühren, verschieden
abgefaßt seien. Der Sprechende kann den bemühenden
Eindruck nicht verhehlen, unter dem er seinen Eingangs,
ravport gehalten, da die Wichtigkeil deS Gegenstandes cS

erheischte, daß der Entscheid einer zahlreichern Versammlung
vorbehalten bliebe.

Dr. v. Gonzenbach ist mit dem Herrn Berichterstatter
darin einverstanden, daß es besser wäre, daS Gesey bei zahl-
reicherer Versammlung zu behandeln, denn eS gelinge nie
gut, wenn man etwas eskamotiren wolle; die Verschiebung
wäre dem Sprecheaden daher heute erwünscht gewesen, ob.
schon er nicht da,u gestimmt habe, weil es auch ein peinliches
Gefühl sei, den Großen Rath expreß zur Behandlung eines
Gesetzes zusammenzuberufen und dann wieder die Sache zu
verschieben. Es wird gewünscht, daß der Herr Berichterstatter

die Verlesung einer nicht gedruckten Vorstellung zu.
geben möchte.

Der Herr Berichterstatter glaubt, «inen Mittelweg
darin zu erblicken, wenn die Akten auf den Kanzleitisch
gelegt werden, damit die Mitglieder deS Großen Rathes
Kenntniß davon nehmen können.

Or. Lehmann, Regierungsrath, ist der Ansicht, Herr
v. Gonzenbach habe sich drS rechten Wortes bedient, wenn
er von nkSkamoriren" spreche; eS könnte allerdings so auf.
gefaßt werden, wenn man ein so wichtiges Gesetz bei so

wenig zahlreicher Versammlung beratde; inkonsequent sei es

dann aber, gegen die Verschiebung zu stimmen. Die Würde
des Großen Rathes erfordere, daß man ein so wichtiges
Gesetz, welches bei der ersten Berathung von einer zahlreichen
Versammlung debatlirt worden, nicht bet leeren Bänken
behandle.

Der Herr Präsident erklärt, er habe die Versammlung

gezählt und gefunden, daß 96 Mitglieder anwesend
seien.

Der Namensaufruf wird hierauf nicht mehr verlangt.

Abstimmung.

Für Verlesung der gedruckten Vorstellungen
von Kletnhöchftctten, Muri und Rubigen Niemand.

Für Verlesung der Vorstellung von Belp s? Stimmen.
Dagegen 23 „
Für Verlesung der Vorstellung der Rechtsame.

gemeinde von Münsingen 3l „
Dagegen 49

Abstimmung.
Für Verschiebung Groß« Mehrheit.
Dagegen Minderheit.

ES folgt nun die Verlesung der Vorstellung von Belp
»ud sodann die Eröffnung der allgemeinen Umfrage.

Der Herr Berichterstatter wünscht, daß die Ver.
Handlung für heute abgebrochen und morgen fortgesetzt werde.

Schluß der Sitzung: t Uhr Nachmittag».

Der Redaktor?

Fr. Faßbtnd.

Zweite Sitzung.

Dienstag den si. März t«s7.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Dähler, Geiser,
Daniel; Hofer, Klaye, Masel, Roth in Niederbipp, Schaff«
ter, Sigri, Wirth und Wyß; ohne Entschuldigung: die
Herren Aebersold, Barschelet, Berbier, Bernard, Bessire,
Bitzius, Botteron, Brand-Schmid, Brechet, Carrel, Carlin,
Choppart, Feune, Fleury, Fresard, Friedli, Froidevaux,
Ganguillet, Geiser, Samuel; Gseller in Signau, Girardin,
Glauö, Gouvernon, Gygax, Gyger, Gysi, Haldimann in
Signau, Haldimann in Eggiwyl, Hennemann, Jaquet,
Jmhoos, Friedensrichter; Jmobersteg, Inqold, Joß, Käser,
Kaiser, Kanzigcr, Kasser, Kilcher, König, Kohler in Pruntrm,
Koller, Kummer, AmtSuorar; Lehmann, Christian; Lehmann,
Johann; Lehmann, I. U.; Leuenberger, Marquis, Mcthêe,
Morel, MooSmann, Müller im Sulgenbach, Müller in Hofwyl,
Müller, Arzr; Ntgqcler, Obcrli, Oeuvray, Parrat. Paulet,
Probst, Prudon, Rätz, Reichenbach, HandelSmann; Röth«
liSberger, Gustav; Rubin, Salchli, Schmid, Scholer,
Echrämli, Schürch, Seiler, Siegenthaler, v. Steiger, v. Tavel,
Tièche, Theurillat, Trachsel, Christiao; und Weber.



Das Protokoll der letzttn Sitzung wird verlesen und
Shne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Fortsetzung der zweiten Berathung des Gesetzes
über den Unterhalt und die Korrektion der Gc,
Wässer und die Anörrocknung von Möösern und
andern Ländereien. (Fortsetzung der Diskussion über

die Eintretensfragc

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seile 142 ff.)

Stettler. Es gilt alS gewöhnliche Regel im Großen
Rathe, oder es ist eine angenommene Uebung, daß bet der
zweiten Berathung eines Gesetzesentwurfs die EintreienSfrage
eine bloße Formfrage sei. Man nimmt an, bet der ersten

Berathung habe ein Gesetz gleichsam die Vortaufe erhalten,
die zweite Berathung sei weniger wichtig. Diese Ansicht
mag vei gewöhnlichen Gesetzen richtig sein, aber hei größer»
Gesetzen, die tiefer in'S Leben eingreifen, nicht. Bei Ver-
Hältnissen, die längeres Nachdenken erfordern, ist die zweite
Berathung wichtiger. Bei der ersten Berathung erlaubte ich
mir einige Bemerkungen und ich entnahm der damaligen
Diskussion, daß man das Gesetz nicht in setner ganzen
Ausdehnung begriff. Kurz vor der ersten Berathung wurde
dasselbe hier ausgetheilt, man hatte nicht Zeit, sich in alle^
Konsequenzen hincinzudenken. Ich halte damals große Be."
denken über einige Grundsätze deS Gesetzes und je mehr ich
darüber nachdachte, desto mehr bestärkten sich bet mir diese
Bedenken. Prüfen wir den Gegenstand etwas näher. Daö
Gesetz zerfällt in zwei Haupitheile. erstens in den Unterhalt
und die Korrektion der Gewässer, zweitens in die AuStrocknung
von Ländereien Ich begreife nicht, wie diese beiden Gegenstände

die getrennt hätten behandelt werden sollen, in einem
Gesetze vereinigt wurden; ich finde keinen innern Zusammenhang.

Indessen daS ist eine bloße Formsache. Ich halte
dafür, derjenige Theil deS Gesetzes, welcher von der
AuStrocknung von Möösern und andern Ländereien Handell, möge

allfällig mit einigen kleinen Abänderungen den Verhältnissen
entsprechen. Anders verhält es sich mit dem erncn Theil
des Gesetzes, welcher an die Stelle des bisherigen Wasser.
baupolizeigesetzeS von 1834 treten soll. Man hat al>o zu
fragen: was ist neu in diesem Geseye? Ist daS Alte nicht
mehr zweckmäßig? Und was bezweckt das Neue? Ich habe
das Gesetz von 1834 genau durchlcsco und gefunden, es

enthalte manche Zweckmäßige Bestimmung. Zu bedauern ist eS,

daß >s von den Behörden nie vollständig tn's Leben geführt
wurde. Der Herr Berichterstatter sagte gestern- der Grund
liege darin, daß über den Unterhalt der Gewässer nichts im
Gesetze gesagt sei. DaS ist richtig, aber cS ist auch richtig,
daß Bestimmungen über die UnterhallungSpsiicht nicht in ein
Wasscrbaupolizeigefttz gehören, welche« nur polizeiliche Be-
stimmungen enthält. Die Frage der Uüterbattungspflichl ist

nicht polizeilicher Nacur. In diesem Umstände will man nun
den größten Nachtheil erblicken, und daher wirb ei» neues
Gesetz vorgelegt. Ich habe große Bedenken gegen die
Aufnahme der UnterhallungSpfiicht in dieses Gesetz, und ich
verkenne nicht, daß eS sich darum handelt, eine neue, ganz
unbekannte, großartige Last, von der man bisher nichts wußte,
aufzuerlegen. Wie war es bisher gehalten? Man muß eS

historisch erklären. ES wurde nicht von oben herab dekretier,
sondern man muß untersuchen, wie nach und nach das
Verhältniß sich entwickelte. Ursprünglich kannte man keine

UnterhaltungSpflicht, sondcrn jeder Anstößer machte beim

Tagblatt des Großen Rathes «857. -
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Austreten der Gewässer einfach das, was er zum Schutze
seines Landes für zweckmäßig hielt, sei es, daß er Schwelle»
baute oder andere Vorkehren traf, um die Gefahr abzuhalten.
Von einer Schwellenpflicht war damals keine Rede. Dieses
Verhältniß, wo Jeder machte, was er gerne wollte, gestaltete
sich nach und nach zu einem Herkommen, daS sich in der
Weife ausbildete, daß Anstößer an Gewässer sich verständigten,
indem sie sagten, eS fti nicht billig, daß der Vorderste allein
die Last trage. ES entstand ein gewisses VertragSverhältniß
zwischen Nachbarn und Gemeinden, die sich gegenseitig aus.
halte», ein Verhältniß, daS auf rein privatrechnichen
Verträgen beruhte. Eine besondere Gestaltung erhielt das Ver-
häilniß dadurch, daß z. B. ein Gutsbesitzer, wenn er die
Last zu groß fand, ein Stück Landes durch Tausch oder
Verkauf veräußerte und sich vorbedielt, daß der neue
Eigenthümer mit dem betreffenden Grundstücke die Last übernehme;
der Käufer erhielt dasselbe vielleicht um die Hälfte wohlfeiler
alS sonst. Es läßt sich eine Masse von so entstandenen
Pflichten nachweisen. Ich gebe dem Herrn Berichterstatter
gerne zu, daß etwas mangelhaftes, etwas unordentliches
darin liege, daß jedem Privaten überlassen blieb, ob er etwas
machen wolle oder nicht, und wenn die Regierung einen
Entwurf vorlegen will, um dieses zu regeln, so ist es ganz
begreiflich. Aber ganz etwas Anderes ist cS, wenn man
davon abweichen und an der Stelle des bisherigen Verhält,
nisscg ein ganz neues Verhältniß, eine neue öffentliche Last
setzen will. Und das ist der Kardinalpunkt, die Frage, ob
man die bisherige Schwellenpflicht beibehalten oder eine
neue öffentliche Last einführen wolle. Auf diesen Punkt
lege ich das größte Gewicht. Ich möchte nicht auf einen
großen Theil der Grundbesitzer eine neue Last wälzen,
währenddem der Große Rath seit ungefähr 3V Jahren sich be.
müht, die öffentlichen Lasten zu erleichtern. Der Entwurf
beruht auf dem Grundsatze, eine neue öffentliche Last
einzuführen. Ich sehe, daß der Herr Berichterstatter den Kopf
schüttelt und erlaube mir daher, etwas näher auf diesen
Punkt einzutreten. Im vorliegenden Entwürfe heißt es, die
bisherige privatrechtliche Schwellenpflichc werde beibehalten,
aber darin liegt eben die Schwierigkeit, daß mau das Ver.
hältniß nicht herausfindet, daß man infolge der neuesten
Veränderungen, namentlich infolge der Aarekorrektion
zwischen Thun und Bern nicht weiß, wer ursprünglich schwel-
lenpflichtig war. DaS ist der Grund, warum man einfach
den gordischen Knoren durchhauen will. DaS rft die
Hauptveranlassung zu diesem Gesetze. Bis zum Jahre 1825 bestand
an der Aare die privatrechtliche Schwellenpflicht. Im Jahre
1825 übernahm der Staat diese großartige Korrettton und
zwar, wie die Schwellenkommission ausdrücklich erklärte,
erstens im Interesse der Schifffahrt und zweitens zum Schutze
des anstoßenden Landes. Ich will nicht untersuchen, wie weit
.die Arbeit als eine gelungene zu betrachten sei, aber das
will ich bemerken, daß der Staat nicht immer eine glückliche
Hand dabei halte, und so weit die Bauien zum Schutze des
GiundeigenthumS dienen sollten, sind sie nicht als gelungen
zu betrachten. Tulla - der im Jahre i8td hiehcr berufen
wurde, erklärt, entweder müsse man einem Flusse seinen
natürlichen Lauf lassen, oder wenn Man dieß nicht wolle, so

müsse man die Korrektion auf eine ganze gegebene Linie
ausdehnen- nicht nur ein Stück korrigiren. Fachmänner
sprachen sich dahin ans, der größte Fedler der Aarkorreklion
liege darin, daß man- statt zwischen Schutznuahr und Elftnan
die natürliche Linie zu befolgen-dem Flusse einen künstlichen
Lauf gab und so den Zweck verfehlte, während man denselben
erreicht Härte, wenn man so verfahren wäre, wie im vorigen
Jahrhundert beim Durchschnitt des SträltligendubelS DaS
cine Ufer litt sehr darunter, auf der rechten Seite der Aare
wurde das schönste Grundeigenthnm zerstört, auf der linken
Seite tn der Gegend von Bclp mußte man auf einer langen
Strecke einen künstlichen Damm anlegen; und bei Sclhofen
sehen Sie, daß die Aare in jener Gegend viel höher liegt als
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das anstoßende Land. Welche Folge har dieß? Daß auf einer
ganzen Strecke ein Damm errichier und unterhalten werden
mußte und wenn der Strom infolge eines Naturereignisses
denselben durchbricht daß die ganze Gegend unt r Waller gcicpt
wird. Wenn man einmal so wett kommt, so tragt es sich:
in wel »cm Verhäi'Ntssc ständen die betreffenden Grundbesitzer,
wenn diese tünüiichen Arbeiten an der »are nicht ausgeführt
worden wären? Der Staat arbeitete von >825 b>S >853 an
der Ausiührung der Korrektion Ich gebe zu daß die
Schiffsabrt unendlich dabei gewonnen hat, denn whrendvor
1825 rast Jahr für Jahr 5—v Schiffe auf der Aare zu
Grunde ginge» und Menschenleben dabei verunglückten, war
seither feiten mehr davon die Rede. Der eine Zweck wurde
also erreicht. Was den andern Zweck der Korrektion —
Schuh deS GrundetgcntyllmS - betrifft, so ,n die Sache
sehr proplcmatisch. Ganze Gegenden kommen dabei in Frage.
Im Jahre >"SZ hieß eö: wir haben das Werk e-stelit, die
Aare ist korrigirt, wir wollen sie nun wieder denjenigen
übergeben, welche sie ursprünglich unterhalten mußten. Die
Schwellenpsticht soll also denen auferlegt werde», welchen
sie gehört. DaS ist nun der Streit, Eincrieiis sagen die
Grundbesitzer, man wisse nicht, wer eigentlich schwellenpflichtig
sei. Der Slaat ordnete im Jahre 1»53 Untersuchungen
darüber an, aber man blieb in der Schwierigkeit stecken. ES

ging eben da, wie eS bei den Gtraßenarbeitcn mitunter
auch geht. Sl 'tt zum voraus die R chttveihäitnisse zu unter,
suchen und zu reguliren. erkennt man zuerst die Straße und
fragt dann: waö verlangt Jeder? Dann muß man nicht
selten daö Doppelte zahlen. Bei der Aarekorrcktion ging
es ganz gleich. Im Jahre ,82Z waltete allerdings die
Meinung, daß die Wichtigen den Unterhalt der Utcr zu
tragen haben, aber man unteriuchte nicht, wer pflichlig sei.
Als daher im Jadre >853 die Angelegenheit vor den Kroßen
Rath kam, beschloß derselbe unterm tt. März gl. I., den
Gegenstand zu näherer Untersuchung au den Regierungsrarh
zurückzuweisen, mit dem Auftrage- ein Wasserbaugesey für
alle KaNtonScoeile zu bringen, dabei sich um den becheiligien
Grundbesitzern zu verständigen und namen,lich die BeirràgS-
Kfltchf des StaaceS, der Gemeinden und Partikulare» zu
regulire». Ich bitte, wohl zu bedenken, daß damals die
BeHorde nichtö anderes beabsichtigte, alS die UntervaltungS-
Pflicht den schwell,»Pflichtigen Gemeinden und Privaten zu
übergeben, nicht aber ihnen eine neue Last aufzuerlegen.
Weil aber die Verbä.tntffe nicht ermittelt waren, wurde be.
schloffen, auf den Antrag der Regierung nicht einzutreten.
Nun hätte man glauben sollen, d>e Regierung wurde, in
Ausführung jeneö BeschlüsseS, versucht haben, sich mit den
betreffenden Gemeinden, Korporationen oder Privaten zu
oeruändigen. Man begnügie sich aber, den frühern Gesetzes,
enlwurf in die Gemeinden zu schick.«, um zu s.hen, was
man darüber sage. Hierauf erfolgten PrviestalioN'N Statt,
daß man die Sache genau hätte unteisuchen sollen, ließ man
sie lt gen und kam auf den Gedanken, den Knoten auf dem
Wege der Gesetzge-ung zu durchhauen. auf diesem Wege eine
Frage zu erledigen, die rein privairechtlicher Natur ist Man
fragt slchl mehr: wer war früher schwellenpflichrig? sondern
man sagt einfach: alles Grundeigenihum, das mittelbar wder
unmittelbar geschützt wird, sei schwellenpflichrig. Der Staat
kann allerdings bei diesem Grundsätze gut bestehen, aber der
fiskalische Sranopunkt ist auch nicht der einzige, den man
hier im Auge behalten soll souder» der Grundsatz des Rechtes
und der Gerechtigkeit ist bl mir maßgebend, und da frage
ich: ist die Einführung einer so großartigen Last gerecht-
fertigt? Wenn es sich darum handelte, den Staat ganz neu
zu kvnstirutren, wenn wir nicht gegebene Verhältnisse hätten,
sondern w e in Amerika bei der Bildung neuer Staate» ver-
fahren könnten, so würde ich zugeben, daß sich für diesen
Standpunkt allerdings sehr viel sagen lasse. ES ist gar leicht
zu sagen: alles einer Beschädigung ausgesetzte Grundeigen,
thum ist bei der Schwellenpsticht bctheiligt; dieser Grundsatz

ist ganz rationell. WaS dem Einen recht, ist dem Ander«
billig. Nur darf man dabei nickit übersehen, daß die Schwellen.
Pflicht nicht mit andern Lasten verglichen werden kann, weil
sie viel schwerer ist. Aber auf diesem Boden stehen wir nicht.
Wir haben eine gegebene Schwellenpsticht im ganzen Kanton,
auch an der Aare zwischen Thun und Bern, eine Pflicht, die
allerdings an einigen Orte» ungerecht veitheilt ist. Der
Siaat soll nun in diesem Verhältnisse Ordnung schaffen;
das ist sehr schwer. Nun will man die alre Last bestehen
lassen und daneben noch eine neue Last dazu schaffen, so daß
künftig das Verhältniß folgendes wäre: die bisher Schwellen,
psticvilgen bebauen ihre Last; diejenigen, welche gegenwärtig
keine Schwellenpsticht haben, die vielleicht ihr Gut viel
wohefeiler verkauft haben, um sich derselbe» zu entledigen,
sollen eine neue Last übernehmen. Ist daS gerecht? DaS
geht schlechterdings nicht, ich Halle es für eine Unbtlligkeil.
W»nn man ein neues System aufstellen will, dann ordne
man, wie bei den Zehnten und Kodenztusen, eine Liquidation
an, indem die bisher SchweUenpfltchligen eines enrspeechen.
den Beitrag zahlen; dann kann ber Slaat aufälllg eine neue
Last einfuhren. Aber die alte Last beizubehalten und dieser
eine zweiie öffentliche Last beizuiügeu, halte ich tür unver.
traglich mit den alt vergeb, achierr Rechten. DaS >st der
eine Grund, warum ich den neuen Grundsatz für ungerecht
und unbillig halte; aber es kommen noch andere Rücksichten
hinzu. Es wurde bereits häufig im Großen Rathe aufmerksam

gemacht, daß die Aare zwiichen Thun und Bern
hauptsächlich im Interesse der Seviffsaort korrigirt wurde. Im
Interesse der Schlfffadrt wurde der Strom in der Gegend
von Elfenau auf eine Breite von isski Fuß eingedämmt;
infolge dessen ist der Wasserstand bei Belp viel höher als

^
das anstoßende Land. Nun haben wir eine Wasserstraße, die
an Bedeutung alle Lanostraßen überriifft. D>e>e Bedeutung
ergibt sich aus vorliegenden Petitionen, besonders aus der-
j.nigen von Mari, welche berechnet, daß jährlich k0»,000
Zentner Waaren auf der Aare uaneportirt werden, daß
dadurch eine Summe von wenigstens Fr. 3<>,0»li a. W.
erspart wird. Bringt man dazu d>e Zunahme des Verkehrs
i» Anschlag, >o ergebe« sich ganz kolossale Verhältnisse, so
daß aus den fur den Verkehr ersparten Summen der Unterhalt

der Ufer hätte besinnen weiden könn.n Ist es unter
solchen Umstanden billig, da» der Sraar welcher den Unterhalt

der Landstraßen erster Klasse übeinahm, denjenigen einer
Wasserstraße, auf welcher die Schifffahrt so gewonnen hak,
nicht übernehme? Ist e» recht, daß die Eigenthümer deS
ansivß'Ndcn Landes gar keinen Bortheu cavon haben während
an den La»dstraß'N jedes an einer solchen gelegene Dorf
seinen Voi theil bal Es läßt sich nicht rechtfertigen. Ein
dritter Grund liegt d'i'in, daß die Schwellenpsticht eine Last
ist von der sich Niemand einen Begriff machen kann, der
Nicht selbst schon schwellenpflichrig war. Unrer den künstlichen
Bauten zwischen Thun und Bern leider Niemand a,S der
Grundes.,eniyumer Berechnen Sie die Last, wenn der
Damm bet Selyofen, a»e ang>bracht<n Sporen«, s. w. von
den veireffenden Gcmetndn und Grundeigenthümern unterhalten

werden souen. ES ist eine Riesenarbeit für die Be.
treffenden, weiche sie nicht zu ertragen vermöge». Alan sagt,
der Scaar werde die Gemeinden nicht im Stich lassen. Ich
gebe zu, daß die Gesinnung der Behörden gegenwärtig eine
gunstige sei. Aber warum sollen diese Gemeinden von der
Gnade der Behörden abhängen? Die Personen wechseln,
die Gesetze bleiben. Das Gesetz soll die Verhältnisse deutlich
reguliren und die Gemeinden haben ein Recht, dieses zu
verlange». Dazu kommt der Umstand, daß in Thun Schleußet,,
in Bern eine Schwelle angebracht sind. Diese Bauren haben
zur Folge, daß der Wafferstand durchgehend3 — 4 Fuß Höher
steht. Schaffen Sie diese Werke weg, so wird der Wasser,
spiegel sich um wenigstens so viel senken. Soll man die
UnterhaltungSpfltcht ungeachtet dieser künstlichen Vorrichtungen

den Eigenthümern aufbürden? Infolge dieser Bauten



kam der Staat auf einen ganz andern Boden als früher.
Hätte er die Arbeit nie zur Hand genommen oder untersucht,
wer eigentlich schw.llenpfltchlig sei, so wäre das Verhältniß
ein ganz anderes; jetzt aber handele es sich um eine öffentliche
Last, welche man nicht ten Gemeinde» und Gruadeigenihü-
mcrn aufbürden daif. Der Herr ^erichlerstatter sagt, die
fraglichen Gemeinden seien »»dankbar, sie hätten früher eine

ganz andere Spache gefuhrt als letzt. Ich will ihm nur
antworten, das jene Arbeiten mit großer Aufopferung der
beireffenden Gemeinden gemacht wurden, daß der Staat die
damit verbundenen Opfer durchaus nicht allem trug, daß er
bei seinem Unternehmen nicht immer eine glückliche Hand
hatte. Ich nehme an, die Gemeinden werden sich nicht
weigern, die Pflicht zu erfüllen, welche sie uriprüngllch var-
ten. Ich w.iß gar wool, cS ist eine faiale Sache, wenn
der Staat immer hängen bleibt, aber ich bcmertie bereits,
daß er selbst schuld daran ist. Die Gemeinden und Grund-
eigentvümer sind bloß zu der SchwellenunierhullUng ver-
pflichtet, welche sie vor i82S halten. Ich resumire das
Gesagte in wenigen Sätzen, indem ich Mi« auf daS
Verhältniß an der Aare zwischen Kern und Thun beschränke.
Der Staat hat entweder den bisher schwelle'-pfiichligen
Korporanonen und Private» die Schwellcnpflichl m dem
Maße zu übergeben, wie sie ihnen vor l825 oblag, und daS
Uebrlge zu tragen, in Betracht, daß die Schifffahrt durch
die Korrcltio» hauplsächuch gewonnen hat; oder wenn man
diesen Grundsatz nicht annehmen will, so liquidire man,
untersuche man, wer früher schweUe»pfllcht>g gewesen, halte
man die Betreffenden zu einem Beitrage an und vertheile
die Last neuerdings, aber sie soll dann weiter ausgedehnt
weiden als auf das anstoßende Grundcigenlvum, wie im
verflossenen Jahrhundert, wo auch die Gemeinden Biglen,
Höchneiten u. a., die nie in Gefahr kamen, schwellenxfllchtig
waren, damit die Pflicht nichl allzuschwcr auf dem Einzelnen
laste. Will man auch daS nicht, so benebl daü einzige Mittel
darin, baß der Staat die Schwellcnpflichl ganz übernehme,
alltällig unter Mirwiikung der Beiheiligten. Immerhin
muß der Staat sich beiheiligen, weil er durch die Schifffahrt
wesenillch gewinnt. Es führt mich das auf die Frage:
warum sollen die Grundeigenthümer, welche nicht gewinnen,
die Last tragen, die Schiffsahrt aber, welche so viel gewinnt,
via-l auch dadurch beilragen, daß man den Flößern und
Sch ffern eine Taxe auferlegt? Warum sollte» die Grund-
eigenlhumer einzig und allein den Nachivcil haben? Das
ist n cht recht, nicht billig. Wie gesagt, ich finde das neue
System grundsätzlich ganz rationill und in den Verhältnissen
liegend, aber historisch ist es nicht begründet. Wenn man
ferner eine öffentliche Last einfuhren will, so soll sie gleichmäßig

vertheilt werden, lmmeryln mir angemessener Betheiligung

des Staates. Geuützt auf das Angevrachie, auf
Grü.de deS RcchiS und der Billigkeit, glaube ich, der Große
Rath sollte in erster Linie auf das vorliegende Gesetz ga?
nicht eintrete», sondern dasselbe zur neuen Ausarbeitung an
den ReglerungSraih zurückweisen. In zweiler Linie stelle
ich den Antrag, Sie möchten nicht ioforl eintreten, sondern
den Entwurf an den ReglerungSraih oder an eine Groß-
rathSkommisston zurückweisen, um zu ermitteln, wie der neue
Grundsatz mit den Forderungen des Rechts und der Billig-
teil in Einklang gebracht werden könne.

Bigler (welcher vom Konzipienten nicht zusammenhän-
gend verstanden wird), hebt namentlich hervor, daß die
GrandeiglNlhümer an der Aare zwischen Schutzensahr und
Elfenau durch die Korrektion der Aare nicht nur i.icvt
begünstigt, sondern vielmehr in Nachtheil gekommen seien,
beruft sich dabei auf die sehr lästige Unterhaltung der ange-
brachten Schwellenbaucen und schließt dahin, es wäre sehr

unbillig, wenn die betreffenden Korporationen und Privaten
die UuterhailungSpfiicht übernehmen müßten, während doch

75t

erwiesenermaßen die fraglichen Bauten vorzugsweise zu
Gunsten der Schifffahrt ausgeführt worden seien.

Gfeller zu Wichtrach. Der wichtigste Paragraph die-
ses Gesrtz.s ist der §. 24, welcher Gemeinden, die bisher
keine Schwell'npflichl hallen, dem Staate gegenüber haftbar
erklärt. Nach §. l9 kann der Regierungsrath mehrere
Gemeinden zu einem Schwellenbezirk vereinigen, oder eine
Gemeinde in mcvrere Bezirke trennen. Nach §. 25 kann der
Reglerüngsraih Schwellcnmeister aufstellen, welche von den
Gemeinden besoldet werden muffen. Es wurde bereits dar-
gelhan, daß seil langer Zeit kein Gesetz vorgelegt worden sei,
das so tief eingreift und Gruniätze entât, tie unbillig oder
vtelm.hr ungerecht sind. Es lech den Gemeinden eine Last
ane, tie sie bisher nichts anging, eg sei denn, daß sie schon
früher schwellenpfllchtig waren. Mir scheint, ein solcher
Grundsatz komme aus älter Zeit her, wo man noch unter
dem Drucke der Zwingherrschafl lebte; in neuerer Zeit und
zwar seil Jahrhunderten kannie man denselben nicht mehr.
Schon im Jahre t64z gestaltete die Regierung den Gemeinden,

welche nicht genug Holz zum Schwellen hatten, solches
aus dem oorigkeitlichen Wald zu nehmen. Seither sind 2«Z
Jahre verflossen, und damaiS wollte man den Gemeinden
nicht eine neue Last auflegen. Im Jahre t82S uniernahm
der Siaat allerdings die Korrek ion der Aare, allein mehrere
Gemeinden führten hinsichtlich der Schwellcnpflichl Beschwerde.
ES wurde bereits gezeigt, daß die Korrektion namentlich im
Interesse der Schifftahrl unternommen worden ist; sie hätte
innerhalb «, höchstens iv Jahren Vollender werden sollen,
und die Konen waren auf höchstens 8v0,ovo Fr. veranschlagt.
Gestern hörte man, daß die Korrektion über 2 Millionen
kostete. Kaum die Hälfte der projektinen Strecke ist ausgefüvrr,
und doch wurde mehr als das Doppe.te der vorgesehenen
Summe darauf Verwender. Man wünscht sich Glück, daß
es nicht weiter kam. Sie sehen, daß auf der Strecke, welche
die Korrektion der Aare begreift, von allen Gemeinden
Vorstellungen einlangten, während von Gemeinden oberhalb der
Korrektion keine einzige vorliegt, — ein Beweis daß die
Korrektion nicht zu Gunsten der Schwellcnpflichligen ausgeführt

wurde. Man darf daher mit Recht tagen, nur
die Schiffsahrt habe dabei gewonnen; diese ist all rdingS
gesichert. Die Wirkung war fur die Schwellenpflichtige» selbst
tine verschiedene. An einigen Orten mag das La>d etwas
gewonnen haben, an andern Orre» aber wurde fruchlba cS

Laud in einen eigeniltchen Sumpf umgewandelt. Die
Betreffenden hofften, man werde ihnen wenigstens keine weitere
Sch-vellenpfl.cht auferlegen. Nun kommt dieses Gesetz und
bestimmt, wer die Pflicht zu übernehmen habe, woraus fur
die Betreffende« eine ungch.ure Last erwächör. Bekanntlich
werden die Schleußen in Thun jede Woche geöffnet und ge-
schioßen, und werden infolge drss.n die Ufe.bauten jeweilcn
mehrere Tage trocken gelegt und so frühzeiiig der Zerstörung
preisgegeben. Ich schließe mich also dem Antrage deS Herrn
St.ttler an, daß die Sache an eine Kommission gewiesen
werde.

Herr Fürsprecher Reichend ach leistet als neu eintretendes

Mitglied des Großen RalheS den verfassungsmäßigen

Eid.

v. Wattenwyl zu Rubigen. Vor Allem scheint es mir,
die Regierung hätte besser gethan, die Wasserbaupolizet und
die Enlslimpfuag zu trennen und nicht im gleichen Gesetze

zu behandeln. DaS ist aber nicht der Hauptgrund, warum
ich das Wort ergreife, sondern folgendes Verhältniß. Vor
Zss Jahren hat freilich eine Schweuenpflicht an der Aare
bestanden und auch auf einzelnen Gulcrn gehaftet. Nun tre-
ten hier besonders zwei Punkte hervor: einerseits die
Einführung einer Schwellenpflicht, wie sie früher bestanden,
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andererseits die Verantwortlicherklärung der Gemeinden
gegenüber dem Staate. ES ist materiell unmöglich, daß die
früher Schwellenpflichtigen die Schwellenpflicht auf früherem
Fuße übernehmen können. Der RegierungSrath fühlte das
schon, sonst hätte Herr Blösch bei der frühern Berathung
nicht gesagt: die Herren möchten gerne Eierkuchen essen, ohne
die Eier zu zerschlagen. Wenn man aber Eier will, so muß
man nicht das Huhn zuerst todten. So wie die Sache liegt,
ist das vorliegende Gesetz ein Eingriff in daS Privatcigen-
thum, denn die Rechte Einzelner würden sehr gefährdet; und
so weit es ein Eingriff in das Privateigenthum, ist es eine
Verfassungsverletzung. Ich kann unmöglich zum Eintreten
stimmen und schließe mich daher dem Ancrage d<S Herrn
Stelller an.

v. Werdt. Alles, was der Herr Berichterstatter gestern
in seinem weitläufigen EtngangSrapportc anführte, konnte die
Besorgnisse, welche einzelne Paragraphen des vorliegenden
Entwurfs bei mir erregten, nicht beseitigen. Ich muß mich
auch an die Paragraphen halten, wie ste im Entwürfe stehen,
nicht an die Auslegung des Herrn Berichterstatters, so gut
ste gemeint sein mag. Nach meiner Auffassung enthält z. B.
der H. 2Z Bestimmungen, die ich für einen Eigriff in das
Privateigenlhum halte. Der H. 24 legt den Gemeinden La.
ften auf, vor denen ich große Besorgnisse habe, und was den

§. t2 betrifft, so scheint er mir fast gleichlautend mit dem
§. tt deS ersten Entwurfes. Bei Berathung des ersten Ent-
wurfes hatte ich auf Streichung des ersten SayeS angetra-
gen, indem ich behauptete, die Aarkorrektion sei hauptsächlich

im Interesse der Schifffahrt vorgenommen worden, da
die Aare von jeher von Seite, der Behörden als eine sehr
wichtige Wasserstraße betrachtet wurde, deren Unterhalt dem
Staate, jedenfalls nicht ausschließlich den anstoßenden Grund-
eigenlhümern o-stiegen soll. Bei der ersten Berathung machte
ich ferner aufmerksam, daß daS Aarebett zwischen der Hun-
zikenbrücke und der Einmündung der Gürbe erhöht und
infolge dessen das angrenzende Land durch daS Grundwasser
nach und nach versumpft sei. Ich sagte damals auch, wenn
der Große Raih diesen Paragraph unverändert annehme und
die Schwcllenpflicht einzig den betreffenden Grundcigenthü-
mern auferlege so werden dadurch viele derselben veranlaßt,
ihr Grundstück aufzugeben, weil dessen Werth durch die dar-
auf haftende Schwellenpflicht uncer Null sinken würde. Diese
Gründe veranlaßten mich damals, in erster Linie den Anrrag
zu stellen, der Unterhalt der Schwellen und Dämme an der
Aare sei vom Staate zu übernehmen; in zweiter Linie dürfe
diese Pflicht nicht ganz, nur thetlweise den Grundcigenthü-
mern auferlegt werden, wenn die Korrektion der Aare »oll-
endet sei und in einem Zustande übergeben werde, baß die-
selbe dem angrenzenden Lande nicht zum Schaden, sondern
zum wahren Schutze gereiche. Noch heute bin ich der
nämlichen Ansicht. Zur Begründung will ich nicht alles bei der
ersten Berathung Gesagte wiederholen, sondern beschränke
mich darauf, zu beweisen, daß die Aare eine Wasserstraße
und zwar erster Klasse ist, daß die Ardeilen hauptsächlich im
Interesse der Schifffahrt und zwar so ausgeführt wurden-
daß sie dem angrenzenden Lande eher schaden alS nützen.

In dem sehr interessanten Berichte deS Herrn Oberst Koch
von 1826 kommt folgende Stelle vor.' „Zufolge der daherigen
Rapporte kamen in den 6 Monaten, vom t. Juli biS Ende
Dezember 1825, 628 Schiffe in Bern an, unrer welchen 592
beladen« Aar-Wetdltnge waren, ferner in Flößen 236 Stämme
ganzes Holz, 632 Stämme Bretter und 56 l7 Stück Latten.
Diese Fahrzeuge waren mit 6162 Personen und den folgen,
den Sachen beladen: Leere Fässer 195 ; Faßreife 167 Bünde;
Baumstecken t25 Bünde; Kohlen 64 Säcke; Brennholz, bu.
cheneö 556 und tanneneS 2105 Klafter; Gerderloh 351 Säcke;
HauSgeräthe 85 4 Stück; neue Körbe 518 Stück; Wedelen
2280 Stück; Gypserlaiten 1504 Stück; Bruchsteine 14

Schiffsladungen; gehauene Steine 104? Kubikfuß; Golds-

wyl-Pla«ttn Sito Quadratfuß; GypSsteine 24 Schiffsladungen

Dachschiefer 566,463 Stück; Mauerziegel 98,750
Stück; Dachziegel 100,500 Stück- GvpS, zum Säen 1292
und zum Bauen 105 Faß; Kalk llît Faß; Töpferwaare 34
Hütten; Pflastersteine und Sand 19 Schiffsladungen; Kälber
764 Stück; Schafe und Ziegen i4z Stück; Schweine lös
Stück; rohe Häute 95 Stück; Leder 107Z Pfund; Leimleder
1900 Pfund; Schweinfleisch 379 Pfund; Buiker und Schmalz
3,73 Pfund; Reis 631 Pfund; Käse 35,109 Pfund, Obst
2640 Hütten; Wem und Most 656 Maß; gebrannte Wasser
1729 Maß; Wurzeln und Pulver 9914 Pfund; Harz 14,999
Pfund; Salpeter 4159 Pfund; Potasche 2443 Pfund; EiS
27 Faß; altes Kupfer 178? Pfund; altes Eisen 388 Pfund;
Lumpen 4400 Pfund; nebst vielen andern Gegenständen in geringerer

Anzahl- Wegen der Unsicherheit der Schifffahrt wer-
den kostbarere Waaren zu Lande versendet, wo die Fracht
4 bis 6 Batzen für den Cenrner kostet. Ein nach der
Vorschrift beladener sogenannter Aar-Weidiing, 60 Fuß lang
und 12'/, breit, tragt 180 bis 230 Cenrner, je nachdem er
wegen der Seichtheit deS FlusseS vollständig beladen werden
kann, wozu er wenigstens 2'/z bis 3 Fuß Wasser erfordert.
Nimmt man im Durchschnitt 200 Cenrner an, so bade» die
592 Weidlinge während jenen 6 Monaten 118,400 Centner
gefahren, welche durch die Landfracht, nur zu Btz. 4 gerechnet,

L- 47,360 gekostet hätten, während die Wasserfracht
ungefähr L- 13,500 gekostet haben wird. Und da die geführten

Sachen meistens schwer, aber von geringerem Werthe
sind, so würde der Transport zu Lande dieselben für die
Stadt Bern außer allem Verhältniß vertheuern. Ueberkann

es einer sorgsamen Polizei nicht gleichgültig sein, daß
bei dem letzten Zustand des FlusseS alljährlich 4 bis 6 Schiffe
verloren gingen, und so viele Tausende von Menschen ihr
Leben aufs Spiel setzen mußicn." Mich dünkt, eS gcve daraus
klar und bündig verhör, daß die Aare eine seor wichtige
Wasserstraße sei, und daß die Arbeiten der Korrektion Haupt-
sachlich im Interesse der Schifffahrt gemacht wurden. Seit
1825 hat der Verkehr auf der Aare sich nicht nur verdop-
pell, fondern verdreifacht und es ist anzunehmen, daß in
Zukunft dieser Verkehr noch mehr wachsen werde. Es liegt
alw nicht nur im Interesse der angrenzenden Gegenden,
sondern des ganzen KanionS, daß diese Wasserstraße in gutem
Zustande erhalten werde. In dem Berichte des Baudepar--
'.cmenlS von I8a4, welches die Frage der Schwellenpflichtig.
keit zu begutachten halte, finde ich den Vorschlag deS Herrn
LedenSkommissär Sttttler, welcher dahin geht, der Staat
habe nicht nur die Aarckorrektion zu vollenden, sondern auch
»analog dem Straßengesetze, infolge welches der Unterhalt
der Straßen der drei ersten Klassen aus der Staatskasse be-
stritten werden soll, die daherigen Werke in Zukunft, jedoch
mir Beihülfe der Gemeinden und Privaten zu unterhalten."
Ferner heißt es im nämlichen Gutachten: »Jeder Fluß, und
besonders die Aare zwischen Thun und Morgenthal, ist eine
große Wasserstraße, weiche die Produkte unseres KantonS
von einer Gegend in die andere und in das Ausland viel
wohlfeiler spedirc, alS jede Landstraße. Es gibt solches den
Produkten mehr Werth und erzeugt Aufmunterung zu
Vermehrung derselben. AUcS, was nun den Verkehr eines Landes

heben kann, soll der Staat befördern. Diesem Grund-
saye gemäß hat er den Neubau und den Unterhalt der Straßen
übernommen; Straßen von denen keine so viel befahren wird,
wie die Aare, und dem nämlichen Grundsätze gemäß soll auch
die schnellste und wohlfeilste Transporlstraße, nämlich die
Aare zwischen Thun und Bern, um so weniger aus dem
Auge gelassen werden, als durch Anbringung von Schleusten
in der Schwelle bei Bern die dortige Korrektion unmittelbar

dem ganzen Lande zum Nutzen gereicht." Sie sehen
hieraus, daß meine Ansicht, die Aare sei eine Wasserstraße,
deren Unterhall dem Staat obliege, nicht so ganz unbegründet

ist, und ich kann mir nicht vorstellen, daß sehr viel
Billiges dagegen eingewendet werden könne. Ich komme nun



Mm zweiten Punkte: dee Arbeiten seien so mangelhaft aus.
geführt worden, daß sie dem angrenzenden Lande eher Schaden

zugefügt, alS Nutzen gewährt haben. Herr Oberst Koch
sagt in seinem Berichte, beim Wasserbau soll namentlich das
Geschiebe der Gewässer inS Auge gefaßt werden, damit dessen

Ablagerungen den Lauf des WasserS nicht hindern. Man muß
nicht nur die Ufer sicher stellen, sondern auch die Versumpfung

des angrenzenden Landes verhindern. Das gerade
Gegentheil har infolge mangelhafter Arbeiten an der Aare
stattgesunden, indem daö anstoßende Land nicht nur nicht
trocken gelegt, sondern versumpft ist. Durch Ablagerungen
deS Geschiebes entstanden KieSbänke und Schuttkegel,
wodurch das Aarebeu unverhältnißmäßig erhöht wurde und
Aarwasser in daö angrenzende Land drang, bis es versumpfte.
Aus dem nämlichen Berichte geht hervor, daß ein eigener
Unstern über diesen KorrektionSarbeften waltete- Eine Menge
Pläne gingen auf unbegreifliche Weise verloren, so daß be-
stehende Komnmsiooen immer von vorncn anfangen mußten
und infolge dessen Flick- und, Stückwerke entstanden. So
entstand daö Uebel, dessen Last unmöglich den betreffenden
Landeigenlhumern allein auferlegt werden kann. Ich glaube,
nach Allem, waö bereits gesagt wurde, mit voller Ueberzeu-
gung mich dem Antrage des Herrn SlMler anschließen zu
könne».

MatlhyS. Sie haben bisher die Gegner deS Gesetzes

angehört, hören Sie nun auch einen Vertheidiger desselben

an. Herr Stemcr beantragt tn erster Linie Nichteintreren,
in zweiter Linie Ntederscyung einer Großrathskommisston.
Der letztere Antrag ist kein schönes Kompliment für den
Großen Rath und ich hätte geglaubt, er würde besonders
Vom Herrn Stcttler nicht gestellt. Eine Großrathskommisston
wird in der Regel nur dann niedergesetzt, wenn man annimmt,
der Entwurf sei Nicht gehörig vorberaihen worden Wie
verhält es sich hier? Der RegteiungSrath arbeitet einen
Entwurf aus, macht denselben bekannt legt ihn dem Großen
Naihe vor; dieser behandelt denselben und zwar in fünf
vollen Tagen; die endliche Redaktion wird genehmigt, und
nachdem von diesem Zeitpunkt an zwiichen der ersten und
zweiten Berathung zwei volle Jahre verstrichen, keine Oppo,
sttionen eingelangt sind, mit Ausnahme von dieser Seite
her zwischen Thun und Bern, — nun noch eine Großraths,
kommisston niedersetzen, das kann nicht gehen, das wäre nach
meiner Ansicht eine Blamage für den Großen Rath. Wag
den Antrag auf Nichieintrelett betrifft, so frage ich: wann
soll der Große Rath nicht eintreten? Wenn der Entwurf
nicht gehörig vorberaihen oder wenn die Formen, weiche
zum Schutze der Burger aufgestellt stud, nicht gehörig beachtet
worden sind. Ist daö h>er der Fall? Nein, alle Formen
sind gewahrt. Wann soll der Große Rath ferner nicht et»,
treten? Wenn das betreffende Geictz nicht nothwendig ist.
wenn die bestehende Gesetzgebung zweckmäßige Bestimmungen
über den nämlichen Gegenstand enthält. Ist das der Fall?
Herr Stcttler weiß als Anwalt so gut als Andere, so gut
alS jeder Richter und Administranvbeamtc, daß das Wasser-
baupolizeigesctz von 183» eines der mangelhaftesten Gesetze

ist, welche die Drcißigerverwaltung erlassen hat, und daß die
Anwälte und Richter in Prozessen über die Schwellenpflichc
sich allemal von der positiven Gesetzgebung verlassen s.hen,
wenn sie sich nach Bestimmungen darüber umsehen; daß
hundert Prozesse entstanden sind, weil kein bestimmtes Gesetz
über die Schwellenpfiichl vorhanden, ist eine Thatsache, die
Niemand bestreiken wird. Wann soll der Große Rath ferner
nicht eintreten? Wenn der Entwurf in Rücksicht auf die
Form und Anlage den Anforderungen der Wissenschaft nicht
entspricht. Ist das hier der Fall? Wer den Entwurf
durchgeiescn hat, wird gestehen, daß ie Oekonomie deS

Gesetzes sehr gut, die logische Anlage desselben untadeldaft ist.
Ntchleimreten in die Berathung eines Gesetzes soll man
endlich, wenn dasselbe nicht auf richtigen Grundlagen ruht,
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wenn es der Vernunft und Erfahrung und den verfassungs-
mäßigen Vorschriften in seiner Grundanlage nicht entspricht.
Der zur Berathung vorliegende Gesetzcsvorschlag widerstreitet
vorerst der SlaaiSverfassung nicht, und er steht zweitens
auch in den Theilen, in welchen derselbe vorzugsweise ange-
fochten wird, nämlich rücksichtlich der §§ 12 und 1.1, mit der
Vernunft und Erfahrung im Einklang, was ich noch speziell
nachweisen will. Ich war vor einigen Jahren im Fall, in
Betreff der Schwellen- und Dammpflicht em Rechtsgutachten
auszustellen. Ich mußte, weil die allgemeine Landesgesetz,
gebung darüber nicht hinreichende Bestimmungen enthält,
diese Rcchlömaterie auf'S Neue untersuchen und studircn und
bei dem Studium der Schriften fremder Gelehrten, die über
Deichpflicht geschrieben haben, und einiger schriftlichen Ar-
beilen deS Herrn Meßmer, gewesener LehenSkommissär, und
deS Herrn Oberst Koch, also zweier berntscher Juristen, die
nicht nur in der Advokatur, sondern auch in der Administration

gewirkt haben, habe ich mich überzeugt, daß in Be-
tress der Schwellen- und Dammpflichl folgende allgemeine
Grundsätze Geltung haben: i) Bauten und Korrektionen
an Gewässern, welche zum Schutze deS GrundeigenihumS
gewacht werden, sind von den Besitzern desselben zu bestreuen
und zu unterhalten; 2) Bauten und Korrektionen, welche
im Interesse einer ganzen Landesgegend gemacht werden,
sind von dieser zu bestreiken und zu unterhalten; 3) Bauten
und Korrektionen hingegen, welche im Interesse der Schiff-
fahrr und Flößerei, also des innern und äußern Verkehrs,
des Handels und der Industrie gemacht werden, sind vom
Staat zu bestreiten und zu unterhalten; und 4) Bauten
und Korrektionen, welche theils im Interesse deS-Grund-
eigenrhumS und theils im öffentlichen Interesse gemacht
werden, sind von den betheiligten Eigenthümern und dem
Staat verhältnißmäßig zu bestreiten und zu unterhalten.
Diese Grundsätze stehen mit der Vernunft des Menschen und
mit seinem BilligkeitSgefsthl im Einklang, und ebenso mit
der Geictzgebung anderer Kantone und Staaten und mit
einzelnen Vorschriften, welche schon in frühern Jahrhunder-
ten im Kanton Bern Geltung hatten. Es ist daher an der
Behauptung deS Herrn Slkttler, daß daö vorliegende Gesetz
Recht und Gerechtigkeit verletze, die bisherigen Prinzipien
umwerfe und dem Land eine großartige, ganz neue und früher
nicht gekannte Last aufbürde, kein wabreS Wort; und auch
dieß will ich an der Hand einiger geschichtlichen Thatsachen,
die schon in der ersten Berathung hervor gehoben worden
sind, nachweisen. In der Verordnung über den Unterhalt
der Emme von 1766 und 1768 ist bestimmt: »daß allen
Landwassero nach die Schwellenpflichtigen des ganzen AmtS
inSgemcine und ei» jeder insbesondere sich angelegen sein
lassen, den ihnen obliegenden Antheil der Schwellenpflichc
zu erfülle» und die beschädigten Bauten wieder in guten
Stand zu stellen." Damit war unter anderm auch ein Verbot
verknüpft, daß ohne Bewilligung des SchwellenmeifterS keine
Arbeiten gemacht werden dürfen und eine Strafandrohung
für die säumigen Pflichtigen. Also in Beziehung auf die
Emme galt schon früher, was nun im § !2 deS Entwurfs
für alle öffentlichen Gewässer vorgeschlagen wird. Im
Schwellenreglemenl für die Landschaft Saanen von 1782 ist
festgesetzt: daß die Schwellenpflicht auf dem an das Gewässer
anstoßenden und dem sonst belheiligien Eigenthum laste, daß
die Gemeinden die Kosten vorzuschießen haben und daß die
SchwellcnpflichtSbcschwerde weder durch Theilung und Verkauf

noch durch Schenkung abgcnomchen werden könne,
mithin gilt auch jetzt schon in Betreff der Saane, was im
GesetzeScntwurf vorgeschlagen wird. In der Verordnung
über die Stmme von 1781 ist u. A. auch gesagt, daß die
Schwellenpflicht auf dem anstoßenden und dem rückwärtSlie-
genden Grundeigenthum laste, und auch mit dieser Borschrift
stimmt der § >2 des Entwurfs übcrein. In der Verordnung
von 1765 endlich welche für die sceländischen Aemter und
daö Amt Laupcn aufgestellt und stets gehgndhabl worden ist,
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wird die Unterhaltung der Ufer und Schwellen der Aare
den anstoßenden Gewunden übertragen, folglich in Betreff
dieser großen Landesgegend im GeseyeSentwurf wieder nichts
Neues vorgeschlagen, sondern das biö jetzt Bestandene einfach
bestätigt. Und diese Grundsätze galten auch schon in vorigen
Jahrhunderten in den übrigen Theilen deö Landes und
namentlich auch in Betreff der Aare zwischen Thun und

Bern, wie sich dieß aus dem Bericht der Swwcllenkommission
von 182S, von Herrn Oberst Koch sel. ausgearbeuel, klar
ergibt. Sind nun die Beichwerben von Muri, Belp und
den umliegenden Ortschaften begründet Nein, weil sich

auS alten Urkunden und zwar schon auS der ersten Urkunde

von >624 ergibt, daß die Schwellenpfltcht an der Aare den

anstoßenden Grundeigenthümcrn und Gemeinden übertragen
wurde; und dieser Giundsatz wurde von allen Verwaltungen
festgehalten bis 1824, als die Korrektion der Aare be,chlosseu

wurde. Heute sagt man, diese Korrektion sei nur im Interesse
der Schifffahrt angeordnet worden. Das ist geschichtlich
unwahr, der Bericht dcS Herrn Oberst Koch weist das
Gegentheil nach. Die umliegenden Gemeinden haben vor
1824 Schultheiß und Räthe der Sradt und Republik Bern
wiederholt demüthiglich gebcien, eine Korrektion zwischen

Thun und Bern anzuordnen, und warum? Weil Muniingen
und Belp die Schwcllenpsiicht, welche ihnen laut frühern
Sprüchen oblag, nicht gehör g erfüllten und dadurch die
Bauien und das Erdreich der Zerstörung preisgegeben waren.
Im Jahre i«2S, aiS der Große Rath die Aarekorreklion
anordnete, war das Dorf Belp und daö Selhofen MooS der
Gefahr ausgesetzt, weggeschwemmt zu werden. Wahr ist,
daß bei dieser Korrektion nicht bloß das anstoßende
Grundeigenthum, sondern auch die Aare als Wasserstraße in
Berücksichtigung kam. Ich weiß nun wohl, daß viele Privaten,
theilweise auch Techniker, der Ansicht sind, es sei ein Uebelstand.

daß in Thun Schleußet» und in Bern eine Schwelle
bestehe, und ich weiß daß viele Grundbesitzer meinen, infolge
dieser Werke habe daS Aarewasscr nicht den gehörigen Abfluß
und das Grundeigenthum sei infolge dessen der Zerstörung
ausgesetzt. Aber andere Techniker sind anderer Ansicht und
halten dafür, wenn die Schleusten in Thun und die Schwelle
in Bern beseitigt würden, so würde die Aare ebenso große
Verheerungen, wie vor der Korrektion, anrichten. Diese
Korrektion ist nicht allein im Interesse der Schifffahrt,
sondern vorzüglich im Interesse des betheiligten Grundeigeu.
thumS beschlossen und in'S Werk gesetzt worden, und zwar
auf Bitten der berheil>gten Korporationen und Gemeinden.
Deßhalb ist es keine Ungerechtigkeit, kein neuer Grundsatz,
keine neue Last, wenn im § t2 und § 13 vorgeschrieben ist,
daß die Damm, und Schwellenpflichl dem betheiltglen Grund-
eigenrdum obliege, und daß der Staat mit Rücksicht darauf,
weil er die Aare als Wasserstraße benutzt, einen Verhältniß,
mäßigen Beitrag leiste. Es ist also kein Grund vorhanden,
heure nicht einzutreten. Ich anerkenne, daß, wenn den
Gemeinden Muri, Belp, Münsingen u. s. w die Unterhaltung

der Aarufer allein obliegt, die betreffenden Privaten
und Gemeinden sehr große Opfer bringen müssen, aber ich
sage, sie sind vermöge ihres Grundbesitzes zur Uftrversiche-
rung verpflichtet, und da wo die Last zu groß wird, soll der
Staat dieselbe ausgleichen, wie er in andern Dingen auch
ausgleicht, z. B. im Armenwesen, aber der Staat soll sich

nicht von Privaten abhängig machen, sondern diese solle»
sich den Einrichtungen der Staatsverwaltung fügen. Werden
ihre Lasten zu groß, so wird der Große Rath immer da sein,
bei der Büdgelberathung Unbilligkeilen auszugleichen und
auf vernünftige Weise das Verhältniß zwischen Pflicht und
Last und der Möglichkeit, sie zu tragen, zu regeln. Gesetzt
aber, Sie Anden den § 12 nicht zweckmäßig, ist das ein
Grund nicht einzutreten? Nein, sondern die betreffenden
Mitglieder des Großen Rathes, welche mit diesem Artikel
nicht einverstanden sind, haben Gelegenheit, sachbezügliche
Anträge zu stellen. AuS diesen Gründen und weil es sich

nicht um die Einführung einer neuen, sondern um die R<-
gulirung einer seit Jahrhunderten bestihenden Last handelt,
trage ich gegenüber dem Antrage deS Herrn Siettler darauf
an, Sie möchten in die Berathung des vorliegenden Gesetzet
eintreten-

Tscharner zu Kebrsatz beruft sich auf das Beispiel
deS englischen Parlaments, in welchem jedes Gesetz einer
dreimaligen Berathung unterliege, wobei es oft vorkomme,
daß ein Entwurf bei der zweiten, zuweilen erst bei der dritten
Berathung zurückgewiesen werde; es sei daher gar nicht so

widersinnig, wenn man den vorliegenden Entwurf einer
neuen Prüfung unterwerfe, um die verschiedenen Ansichten
zu untersuchen. Was d>e mehrfach erwähnte Aarkorrektion
betrifft, so findet der Redner eö sehr irrationell, zwei Mil.
lionen für ein Werk auszugeben, gegen welches alle Berhei.
ltgten sich verwahrt hätten, ein Werk, das sich gegen die
Interessen Aller verstoße,''Mit Ausnahme der Schifffahrt.
Die Grundsätze des Herrn Oberst Koch stimmen mit den
Ansichten des Sprechenden nicht überein. Herr Koch habe
sich von der fixen Idee leiten lassen, es seien nur zwei
Fixsterne am Himmel, Thun und Bern, zwischen diesen liege
die Milchstraße, aur welcher Milch und Honig fließen. DaS
vorliegende Gesetz gebe zu großen Unzufriedenheiten und
Beschwerden Anlaß; eS sei mehr oder weniger einer Zwangsjacke

zu vergleichen, in der sich nicht Jeder zurecht finden
könne. Der Redner schließt dahin, der Große Rath möchte

zwar heure eintreten, dann aber den Gegenstand zurückschicken,
um denselben noch näher zu untersuchen, sei eS durch eine
Kommission oder durch den RegierungSralh.

Bützberger- Herr Gfeller beantragt in erster Linie,
gar nicht einzutreten, was so viel heißt, als wenn man
gewöhnlich sagt, eine Sache den Bach hmabichicken. Dazu
kann ich nicht stimmen, indem ich danirhalte, ein solches
Gesetz sei nothwendig weil ferner der Regierungsrath beauf-
rragr wurde, ein solches Gesetz vorzulegen, und endlich weil
der Eulwurf eine Anzahl Bestimmungen enthält, welche zweck,
mäßig sind. Dagegen geht mein Antrag dahin, einzutreten,
aber die Behandlung des Gesetzes zu verschieben und die
betreffenden Paragraphen zu näherer Untersuchung an den Re.
gierungöralh zurückzuweisen. Herr Steriler beantragt die
Niedersetzung einer Kommission. Ich glaube, die Regierung
sei ebenso kompetent, die Sache zu untersuche». Nach meinem

Dafürhalten muß ein Augenschein gehalten werden. DaS
Gesetz wird ungerecht in seinen Konsequenzen, wenn die frag,
lichen Paragraphen unbeschränkt auf alle Gegenden
angewendet werden. Herr MauvyS behauptet, es wäre für den
Großen Rath eine Blamage, wenn heuie nicht eingetreten
würde. Ich glaube ntchr, daß dieß der Fall sei. Der
Umstand, daß man berciiS einmal auf die Berathung nnes Ge.
seyes eingetreten, ist kein Grund, daß man daö zweite Mal
eintreten soll, sonst ist die Idee der Verfassung, daß man
auch bei der zweiten Berath»!»., die Entreiungsfrage behan,
deln soll, illusorisch. Es ist gerade der Zweck dieser Bestimmung,

eine Bedenkzeit zu geben. Auch der weitere von
Herrn MalthyS angeführte Grund, man vermeide durch die
sofortige Behandlung des Gesetzes Prozesse, hält mich nicht
ab, zur Verschiebung zu stimmen. Gerade um Prozesse zu
vermeiden, soll man ntchr sofort eintreten, sondern die Sache
noch einmal untersuchen. Im § 12 werden die von diesem

Gesetze abweichenden privalrechuichen Verpflichtungen vorbe.
halten, so daß durch dieses Gesetz die Verhältnisse nicht neu
gestallet werden (Herr Scertler befindet sich da im Irrthum),
sondern man hält an den bisherigen Rechtsverhältnissen fest;

nur da, wo sie nicht ausreichen oder nicht auszumilreln sind,
stellt daS Gesetz neue Prinzipien auf. Wie stellt sich die
Sache nun dar? BiS jetzt sagte man, die Verhältnisse seien
nicht recht ermittelt gewesen. Glauben Sie nun, durch eine
sofortige Behandlung des Gesetzes werden da, wo auf Titel



«t»d Herkommen beruhende privatrechklichc Verhältnisse in
Frage kommen, Prozesse vermieden? Glauben S»e nicht, es

werden vielmehr Alle, die sich in diesem Falle befinde«, er.
klären, man solle zuerst am Herkommen festhalten? Also die
alten Prozesse werden Sie haben, aber Sie werden durch
dieses Gesetz eine Masse neue hervorrufen, und zwar durch
den § r2. Die Frage, inwiefern ein Grundstuck durch Ufer-
bauten geschützt werde, ist sehr schwierig; es kommt auf die
örtlichen Verhältnisse an. Auf dem BelpmooS ist diese Frage
nicht so schwierig, denn wenn der dortige Damm durchbrochen

ist, so kommt die dorrige Gegend unter Wasser. Aver
auf der Muriseire, wo ein Bord und Schächen bestehen,
gestaltet sich d>e Frage anders: ob die höher gelegenen Grundstücke

gleich betheiligt seien, oder ob sie nicht mit Grund
einwenden können, die Aare möge auöbrechen wie sie wolle,
so werden sie nicht gefährdet. Wenn man den Verhältnissen
billige Rechnung trägt, so glaube ich, es können viele Sehnn«,
rigkeiien vermieden werden. Ich gehe von dem Grundsätze
aus, d>e Schwellenpflicht liege allerdings den anstoßenden
Grundeigcnihumern ob und eS sollen nicht nur die unmltiel.
bar an den Fluß grenzenden Grundstücke, sonder« auch die
hinterliegenden belastet werden, sofern sie der Uebcrschwemmung
ausgesetzt sind. Aber ich modifizire diesen Grundsatz, indem
ich sage: die Belastung eines Grundstücks soll nicht weiter
gehen als der Vortheil, welcher auS dem Schutze desselben
durch Ufervauten erwachst. Diese Beschränkung des Grundsatzes

ist im Gesetze nicht gehörig ausgesprochen, und der
Große Rarh ist nicht die technische Behörde, welche maßge-
bend darüber entscheiden kann; man muß darüber ruhig
berathen und au Ort und Scelle gehen können. Wenn ich
daS Gesetz zur Hand nehme und frage, ob es meinen
Anforderungen entspreche, so sage ich, nein. Ich finde nämlich,
die Schwcllenpflichligen, namentlich in Muri, Belp und in
andern Gemeioden an der Aare, seien von der Regierung
abhängig. Von ihr wird es abhängen, ob Einzelne von der
Last der Schwellenpflicht gedrückt, vielleicht rulnirt werden.
DaS ist nicht am Platze. Man soll kein Gesetz erlassen, das
den einzelnen Bürger nicht schützt, sondern ihn der Willtür
der Regierung überläßt- Ein zweiter Grundsatz, den ich
gefährlich und ungerecht sinde, ist dieser, daß in erster Linie
zwar die Schweuenpfichligen haften, aber in zweiter Linie
eine Menge anderer, die mit der Schwellenpflichl durchaus
nichts zu thun haben. Ich weiß nicht, nach welchen Grund,
sähen man eine Art Burgschaftsverhältniß einführen will.
Wenn ein Gutsbesitzer in einer Gemeinde kein Interesse daran
hat, ov geschwellt werde oder nicht, so möchte ich fragen:
nach welchen Grundsätzen kann man ihn anhalten, für einen
Andern elnzust.hen, der seine Schwellenpflichl nicht erfüllt
oder nicht erfüllen kann? Der Herr Berichterstatter will
nicht glauben, daß dieses der Fall sei, aber nach § 21 haftet
die Gemeinde gegenüber dem Siaare für die gehörige Er.
füllung der Schwellenpflichl. Die Gemeinde wird also im
gegebenen Falle eine Abgabe beziehen, eine Telle erheben;
nachher hat sie das RückgriffSrechc auf den wirklich Pflichtigen,
«nd wenn dieser unvermögend ist, dann muß der Schwellen-
bezirk für ihn einstehen, dann müssen Andere, die nicht
betheiligt sind, die Last mittragen. Ich will die Bestimmungen

kurz durchgehen, die nicht nur gefährlich, sondern
geradezu ungerecht sind. Ich sagte, die Auferlegung der
Schwellenpflichl liege in den Händen der Regierung, von ihr hängt
eS ab, wer belastet werden soll, nicht vom Gesetze. Dagegen
ist mchtS einzuwenden. Nun sagt aber der zweite Theil des

Paragraphen, der RegierungSrath bestimme die Normalbrcite
des Flußbettes und das System der anzuwendenden Versiche-
rungsbauten. Wenn nun die Regierung jeweilcn nur die
Uferversicherung im Auge hätte, so wäre nichts einzuwenden;
aber wenn sie einen zweiten Zweck bar, eine Wasserstraße zu
unterhallen, die Schifffahrr zu fördern, so kommen ganz an-
dcre Interessen in Frage. Nun haben Sie zwischen Schützen-
fahr und Elfenau das Verhältniß — ich glaube, es komme
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sonst nirgends in Kauton vor, - daß man eine Wasserstraße
mir Bauten sicherte, welche den anwohnenden Gutsbesitzern
nicht nur nichts nützten, sondern geradezu schadeten. Ich
habe mich an Ort und Stelle davon überzeugt. Wenn man
sieht, daß die angelegten Sporen, die mit ernormen Kosten
unterhalten werden müssen, daS Wasser aufstaue», daß rück-
wärtöliegende Landstucke versumpfen, so ist eâ nicht anders
möglich, als daß diese Arbeiten den anstoßenden Gülerbesitzern
nachtveilig sind; und wenn die Regierung auf die Schlssfavrt
Rücksicht nimmt, so muß die Last für die Betreffenden größer
werden Wenn man ihnen die Pflicht der Uferversicherung
auferlegt, so muß man ihnen das Recht einräumen,
diejenigen Schutzmittel anzuwenden, welche hinreiche«, um die
Gefahr abzuwenden, und daS sind Dämme uno Skreichschwel-
len, die nicht so kostspielig sind, wie die für die Schifffahrt
nöthigen Baucen. Der § 10 gibt der Regierung das Recht,
Grundstücke zur Anpflanzung von Schwellcngehölz z» expro-
priiren. Hier braucht die Regierung wieder nur zu befehlen,
daß solche Anpflanzungen gemacht werden, die Pflichtigen
haben kein Rechtsmittel dagegen, denn das Gesetz gibt der
Regierung dieses Recht. Der § 12 erklärt dasjenige Eigenthum

als an der Schmellenpflicht becheiltgt, welches durch
die Bauien unmittelbar oder mittelbar geschützt wird, und
fügt bei: je direkter und größer die von einem Grundstück
abgewendete Gefahr, desto größer sei auch dessen Bethelli-
gungSverhälrniß. Wenn man diesen Grundsatz nur ansieht,
so sollte man meinen, eö sei alles in Ordnung Es ist tseo-
retisch richtig, daß diejenigen, welche durch die Uferbauten
gestützt werden, im Verhältniß dieses Schutzes beitragen
sollen. Aber wenn Sie diesen Satz auf die an der Aare bestehenden

außerordentlichen Verhältnisse anwenden, so ist gar keine
Schranke aufgestellt. Die Pflicht soll nicht bedeutender sein,
als der Vortheil deS Schutzes. Lese man weiier, so findet
man im 23 die Bestimmung: Niemand dürfe sich der
Schwellenpflicht durch Dereuktion des Grundstückes entzie-
hen. Nehmen Sie an, es besiye Jemand an der Aare ein
Grundstuck, sein übriges Eigenthum liege in einer andern
Gemeinde; es trifft sich zufällig, daß das Grundstück an einer
Scelle liegt, wo die Schwellenbauien sehr kostspielig, wo 2—z
Sporen angebracht sind, daß aver troy dieser Bauten das
Grundstück doch nicht gehörig benutzt werden kann, daß eS nur
zur Lischenmaite wird. Der Besitzer sagt endlich: ich muß jähr,
lich Tausende auf diese Schwell nvauten verwenden, ich habe
aber nur einen Nutzen von Hunderten davon, ich will dieses
Grundstück nicht mehr schützen, denn der Voriheil, welchen
diese Bauten mir gewähren, steht in keinem Verhältnis zu
den Äonen, die lch darauf verwenden muß. Dazu sollte
jeder Bürger daS Recht ha?en, aber daS Gesetz sagt: nein,
du mußt trotz dessen das Grundstück behalten! Man zwingt
den Bürger, die unverhälrn ßmäßige Last zu tragen, unter
Umständen bankerott zu machen, Mit seinem übrigen V>r-
mögen ein Grundstuck zu schützen, daS ihm keinen Batzen
einträgt Sie sehen, daß die Last ungerecht wird, indem sie

Nicht mehr eine dingliche Last bleibt, sondern zur persönlichen
Last wird- Es ist ein Grundsatz, der in das Privakrecht
eingreift, und den ich nicht sankliontren möchte Wir in
andern Landestveilen begreifen das nicht, wie die an der
Aare wohnenden Grundbenyer, welche an eine Scholle
gebunden sind. Man wird sagen, daS trete nicht ein. ES
sind bereits solche Fälle eingetreten. Ich kenne einen Fall,
wo ein armer Mann ein kleines Heimwesen auf einem Rain
besitzt, wenn man ihm die Schwellenpflicht auferlegt, so ge-
hört er zu des Leuten, von denen man mit Recht sagte, eS

bleibe ihnen nichts übrig, als den Schlüssel zu drehen und
den Geldsrag zu erklären Für jeden Schwellciibezirk wird
ferner.ein Reglement erlassen, welches die Vertheilung der
Last enthält und der Sanktion des NegierungöratheS unterliegt.

Wer kann da wo eS sich um privarrechtliche Bestlm-
mungen handelt, einer Verwaltungsbehörde daS Recht ein.
räumen, solche Bestimmungen aufzustellen? Die entfernter«
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Grundbescher werden sich bestreben, so wenig als möglich mit
der Schwellenpfitcht in Verbindung zu kommen. Wenn nun
ein solches Reglement erlassen wird, so hängt es einzig und
allein von der Regierung ad, ob die ruckwärlSliegenden Eurer
schwellenpfilchlig seien oder nicht; eS gibt da keinen Richter.
Man wird erwiedern, der Betreffende könne ja prozedire».
Ja, nach dem Gesetze vom 20. März tssä, aber da ist eö

wieder die Regierung, die nämliche Behörde, welche das

Reglement genehmigt hat, die in letzter Linie enticheidet.
Ferner hat die Regierung die Schwellenmeister aufzustellen
und deren Bezahlung zu bestimmen, aber bezahlen soll sie

nicht die Regierung, sondern die Schwellenpfllchtigen. S>e
sehen, daß die Regierung von Anfang bis an'S Ende zu
befehlen hat. Ich helfe kein Gesetz machen, wodurch Civil-
rechte in Frage gestellt werden, zumal die Regierung bet

vorkommenden Sirelligkeittn Partei «st im Interesse des

Staates. Man sagt nun aber, die Regierung gebe unter
Umständen einen Beitrag zur Erfüllung der Schwellenpflichl,
und daS ist nach § 1s richtig. Allein dieser Beitrag solUe

wenignenS hier näher festgestellt werden, man sollte wenigstens
sagen, daß der Staat einen solchen Bettrag leisten müsse,

weicher den im Interesse der Schifffahrt oder Flößeret
gehabten Mehrkosten entspreche, so daß dem Anstoßenden nicht
mehr als im Verhältniß deS Schutzes seines Eigenthums zur
Last falle. Wer entscheidet in diesen Fällen? Die Regierung.
Natürlich, wenn Schwcllcnbauren gemacht werden, so sind
die anstoßenden Gulvbesitzer die grundsätzlich Schwellenpflich-
ti-en; dann können sie an die Regierung Gesuche um einen
Bettrag stellen. Ich finde aber daS ungerecht. Ich schließe

also dabin, daß man in die Berathung deS Gesetzes eintrete,
aber dasselbe hcuie nicht behandle, sondern mit den ange,
deuteten Haltpunkten an die Regierung zurückweise.

Dr. v. Gonzcnbach. Herr Bützberger hat mir die
Aufgabe sehr erleichtert, indem er den rechtlichen Theil so

klar beleuchtete, daß ich glaube, Niemand in diesem Saale
könne darüber mehr im Zweifel sein. Ich erlaube mir noch
ein Wort über dm faktischen Theil und namentlich gegenüber
einem Redner, welcher daS Nlchteinrreten alö eine Blamage
für den Giogen Rath bezeichnete. Wenn anderswo daS

Nlchteintrcten nicht so viel vorkommt, wie im Kanton Bern,
so riwrt eö wohl vorzüglich von der Uebung her, das wich-
lige Gesetze hier nicht, wie es in den Bundesbchörden und
in andern Kantonen zu geschehen pflegt, an eine Kommission
zur Begutachtung gewiesen werden. Ist die Kommission über
die Hauplgrundsätze eines Gesetzes einig, so ist eS in der
Regel die gesetzgebende Behörde auch; ist sie eS nicht, so

wird die Sache näher untersucht und erörtert. Hier handelt
eö sich um ein neucS, sehr wichtiges Gesetz. Es stellt Grund-
sätzc auf, die Herr Slcttler zum Theil für gut hält, wobei
ich aber gar nicht mit ihm einverstanden bin. Man be-

schäftigl sich jetzt viel mit der Anötrocknung der Mööser; eS

ist eine Modesache. Wenn Sie die Verhandlungen der ersten

Berathung nachlesen, so werden Sie sehen, daß ein Mann,
der einen großen Theil seines Lebens sich mit Entsumpfungö-
fragen befaßte, Herr Or. Schneider, eine Menge Einwen-
düngen gegen die im vorliegenden Gesetze enthaltenen Be-
stimmungen über das EntsumpfungSwesen machte. Man ist
in die erste Berathung des Gesetzes eingetreten, ich will dem

damaligen Berichterstatter, Herrn Slämpfli, alle Gerechtigkeit
widerfahren lassen und wünsche, daß der gegenwärtige Herr Be-
richterstatter auch so billig sei- Mir allein gab Herr Slämpfli
sechs der wichtigsten Anträge zu, und einer, den er nicht
zugab (betreffend das Beitragsverhältniß der Schifffahri),
würde vom Großen Rath erheblich erklärt. Ein zweiter,
sehr wichtiger Antrag betraf die Verpflichtung der Gemeinden,

für die Erfüllung der Schwellenpflichl zu haften. Wie
zufällig sind die Etatheilungen der Gemeinden; ich erinnere
Sie nur an Köniz. Es kann doch wahrhaft nicht der Wille
des Großen RathcS sein, die Gemeinden da, wo eine Jahr¬

hunderte dauernde Pflicht bestand, wie im Armenwcsen, zu
entlasten, und ihnen dann an einem andern One eine neue
Last aufzulegen, wie eS hier geschieht. Ich stellte daher bet
der ersten Berathung den Antrag, die fragliche Bestimmung
zu streichen, und dieser Antrag wurde mit 49 gegen so Stim-
men angenommen, bei der RedaktionSberathung jedoch ver-
worsen- DaS zeigt Ihnen, daß dieses Gesetz nicht so vor-
berathen ist, daß nicht gleichsam auS dem Stegreife die
wichtigsten Einwürfe dagegen erhoben werden konnten. Ich
versichere Sie, wenn ich Mitglied der Regierung wäre, s»

wünschte ich, daß man nicht eintreten möchte, namentlich
wegen des zweiten Theils deS Gesetzes, betreffend die AuS-
trocknung der Mööser. Ich will nur einen Fall anführen,
der sich in meiner Nähe ereignete. Bekanntlich kann nach
den Bestimmungen des Entwurfs eine Mtndeihetr eine Mehrheit

zwingen, die Ausführung einer Enlsumpfung zu gestatten.
Das ist ein ganz abnormer Grundsatz. Vielleicht denkt mau
in zehn Jahren überhaupt ganz anders über die Austrock-
nung der Moöftr und wünscht dann: hätten wir doch Torf
bei den hohen Holzpreisenl Das Moos würde dann mehr
abwerfen als ein schlechter Kornacker. ES können aber noch
andere Folgen eintreten. Durch die Entsumpfung des Güm-
ligen-Mooseö ist z. B. bereuS ein Brunnen abgestanden, der
vor zwei Jahren 20,000 Fr. kostete. Ist in diesem Gesetze
von einer Entschädigung in solchen Fällen die Rede? Durch-
aus nicht. Die Mehrheit wird sagen: wir haben das
Unternehmen nicht zugeben wollen! Die Minderheil wird sich auf
die erhaltene Bewilligung stützen. Ganz gleich verhält c»
sich mit der Drainage, sie ist eine Modefache. In
England, auch in Holland in Ländern, wo die Atmosphäre sehr
feucht »st, mag das Verfahren ganz am Platze sein. Ich hörte
aber von einem erfahrenen Landmann, er sei überzeugt, daß
man »n wenigen Jahren bei einlr-tcnder Trockenheit die
Hälfte der Dratnröyren wieder ausgrabcn werde. DaS Gesetz

gehl von der Ansicht aus, die Drainage sei überall eine gute
Sache. Wenn ich von diesem Standpunkte aus in erster
Linie zum Antrage des Herrn Slertler stimme, so geschieht
eS nicht, um der Regierung zu nahe zu treten (was wollte
man denn auch auS dem Wafferoaupolizelgesetz eine politische
Frage machen!), oder um «vr Schwierigkeilen zu bereiten-
sondcrn um ihr viele Schwierigkeiten zu ersparen. Ich weiß
nicht, ob ich alle Abänderungen, die ich wünsche,
hineinbringe, ob wir noch einmal berufen sind, unö damit zu
befasse»; um aber einige Andeurungeu zu geben, erlaube ich
mir noch folgende Bemerkungen. Trennen Sie die Unter-
hallung der Flüsse von dem KorrettionSwesen- Wenn Sie
ein Gesetz über die Korrektion der Flüsse machen, so befolgen
Sie daS Verfahren des französischen Gesetzes, weiches zwischen
schiffbaren, flößbaren und fiözbaren Flüssen unterscheidet,
analog wie bei den Landstraßen. Wenn der Herr Bericht-
erstatlcr damit nicht einverstanden ist, so kann ich mich dem
Antrage auf Ràckweisung anschließen, und zwar in dem
Sinne, daß eS nicht die Regierung sei, welche daö Guiachten
abzugeben hat, nicht deßhalb, weil ich nicht Vertrauen in
die Regierung hätie, sondern um die Verhältnisse durch eine
Kommission an Ort und Stelle untersuchen zu lassen. Warum
hörten wir heute Herrn Bützberger mt solcher Sachkcnnlniß
sprechen? Weil er sich an Ort und Steue begeben und über-
zeugt hatte, daß es sich um Lasten handle, die man nicht E>n-
zelnen auferlegen könne. Eine zweite Person, die sich auf
die nämliche Weise von der Sachlage überzeugte, ist Herr
alr Regierungsralh Jaggi. welcher sagte, er schäme sich,
während zehn Jahren in der Regierung über den Gegenstand
milberalhe» zu haben, ohne an Orr und Sieste gewesen zu
sein; wenn er einziges Mal sich dorthin begeben hätte, zu
hätte er gesehen, daß die Anlage der Korrektion falsch sei.
ES ist mir ganz gleichgültig, auf welche Weise Sie die
Sache untersuchen lassen, im Gegentheil, ich will lieber, daß
Sie Personen damit betrauen, bei welchen man eher einige
Befangenheit voraussetzen könnte, denn ich bin überzeugt,



der größte Gegner meiner Ansicht wird zum Vertheidiger
der Gerechtigkeit, so bald er sich vom wirklichen Sachvcr-
halte überzeugt hat. Ich würde mich daher nicht scheuen,

Herrn Matlhys in der Kommission zu sehen. Ich bin gar
nicht mit der in einzelnen Bittschriften ausgesprochenen Be-
hauptung einverstanden, daß die Korrektion einzig im In.
tercsse der Schifffahrt ausgeführt worden sei. ES ist dem

Menschen eigen, daß er gewöhnlich nur an das Leiden deS

Augenblicks denkt und das frühere vergißt. So ist es in
den betreffenden Schweuenbezirken. Man denkt allerdings
nicht mehr an die Einbrüche der Aare, welche früher stall,
fanden, an d,e Sireiligkeiten zwischen Munsingen und Belp.
Ich anerkenne vollständig, daß die Aarkorrekiion da vieles
regulirt hat. Aber dessenungeachtet war der erste Zweck des

Staates bei Anordnung derselben die Schifffahrt; das geht
aus dem Gutachten der vorberathenden Behörde selbst hervor,
und läßt sich an Uferbauten be» ganzen Gegenden nachweisen.
Die Sporen schüyen nicht das Grundelgenthum, sondern
geben dem Wasser eine der Schifffahrt entsprechende Rich,
tung. In der Gemeinde Muri wurde zu diesem Zwecke einer
der kostspieligsten Sporen von 220 Fuß Länge angebracht.
Wollen Sie nun den anstoßenden Grundelgenthümern die
Unterhaltung solcher Bauten die ihnen nlchrs nützen, die sie

nie verlangt haben, ambürden? Ganz richtig ist, daß hinter
den Sporen sich wieder Wasser bildet und daß die Vcrlan-
dung, die sie hätten bewirken sollen, nicht eingetreten ist.
Die Wasserbaukunst ist da noch m der Kindheil. Tulla baute
die Sporen im rechten Winket; sie sollten stromaufwärts im
spitzen, stromabwärts im stumpfen Winkel gebain werden.
An manchen Orten sind sie so angebracht, daß auf dem

entgegengesetzten Uftr angebrachte Wasserbauten durch die Strömung

zerstört werden. Ich will ein Beispiel anführen. Ein
Gutsbesitzer an der Aare Halle eine Schwelle angelegt, die

30M0 Fr kostete und die infolge ernes einzigen SporeoS,
der gegenüber angelegt worden, weggeschwemmt wurde. Jetzt
sollte dieses Gut den Unterhalt anderer Bauren, die ihm
nicht nur nichtS nützen, sondern schaden, übernehmen? Vier-
zehn Jucharren früher des schönsten Kornlandes p-oduziren
jetzt nur noch Lischen. Darum sage ich; d-e Bauten, welche

zu einem andern Zwecke als zu dem der Uferversicheruiig,
durch den Staat im Interesse der Schlfffahrt angeordnet
wurden, sollen durch den getragen werben, der sie angeordnet
hat. Ich weiß nicht, ob der Herr Berichterstatter diesen

Antrag zugibt (Herr Stämpfli war nahe daran, denselben

theilweise zuzugeben); ich kann eö nlchl darauf ankommen

lassen. Ich behaupte, die ganze SeclandSentlumpiung ist

unmöglich, wenn nach den Grundsätzen dieses Gesetzes

verfahren wird. Der Herr Berichkergaller kann allerdings den

§ 3S anführen, aber glauben Sie, unten an der Aare eine
andere Regel aufstellen zu können als tn den obern Gegenden,
im Lande der Gleichheit? Die Gesetze, welche Sie für die
obern Gegenden aufstellen, müssen auch für die untern Regel
machen. Ich glaube, der Herr Berichterstatter werde dazu
kommen, mir zuzugeben, daß unterschieden werden müsse

zwischen schiffbaren, flößbaren Und solchen Flüssen, auf denen

bloß kleines Holz geflößt wird. Ich wurde nun den Schluß
auf Richteintreten folgendermaßen mollvtren: »Der Große
Rath, in Erwägung: 1) daß cS zweckmäßiger sein dürfte, die

Bestimmungen über Unterhalt und Korrektion der Gewässer

in einem besondern Gesetz zusammenzustellen und diejenigen
über AuStrocknung der Mööser, Drainage u s. w. einem
andern Gesetze vorzubehalten; 2) daß rückstchtlich der Korrek-
lion der Gewässer nicht dieselben Bestimmungen auf schiff,
baren-, floßbaren- und Aözbaren Flüssen angewendet werden
können, wie dieß in dem vorliegenden Gesetz geschieht; s)
daß Gründe vorliegen, die eS wünschbar machen, daß hin-
sichtlich der Austrocknung der Mööser — und der Drainage
noch mehrere Erfahrungen gesammelt werden, bevor dießfallS
bindende Regeln aufgestellt werden; — beschließt: in die
zweite Berathung des GcsetzesenlwurfeS über den Unterhalt
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und die Korrektion der Gewässer und die AuStrocknung von
Möösern «nd andern Ländereien nicht einzutreten, sondern
denselben der Regierung zu nochmaliger Berathung und
Umarbeitung zurückzuweisen." Will man lieber eine
Kommission niedersetzen, so würde ich folgende Schlußnabmc be.
antragen: »Der Große Rath beschließt: ES soll, bevor in
die zweite Berathung des vorliegenden GesetzcsentwurfeS
eingetreten wird, eine Kommisston aus seiner Mitte bestellt
werden, die auf beiden Anrufern von der Elfenau bis Schützen-
fahr von Gemeinde zu Gemeinde und von Gut zu Gut zu
untersuche» hat: ». weiches die anfällige Schwellenpflicht
war, die vor dem Beginn der fraglichen Flußkorreklion längs
der beiden Aarufer bestanden hat; b. welchen Einfluß diese
Korrektionsarbeiten auf den Grundbesitz längs der beiden
Aarufer ausgeübt haben; c. welche Modifikationen der
allfällig früher bestandenen Schwellenpflichl infolge dieser Fluß,
korrekilon dillig erscheinen dürften; ä. welches der Antheil
ist, der dem Staate beim Unterhalt der bezüglichen Wasser,
bauten, die größtentheils im Interesse der Schifffahrt
ausgeführt worden sind, billigermaßen auffällt; e. ob und in
welchem Maße von der Schifffahrt ein Beitrag an die Unter.
Haltungskosten dieser Wasserstraße gefordert werden könne."
DaS sind eigentlich keine andern Grundsätze als diejenigen,
welche Herr MatrhyS von den Herren Meßmer und Koch
anführte. Ich will aber noch eine andere Autorität an.
führen, den Redaktor dieses Gesetzes selbst, welcher sich bei
5 19 folgendermaßen aussprach: „Ich fasse die Sache so auf:
wenn ein Eigenthümer seit 20 Jahren privatrechllich eine
gewisse Schwellenpflichl hatte und die Last derselben durch
angeordnete Neubauten wesentlich erschwert wird, so behält
er die bisherige privatrechtlichc Pflicht; der Theil- um welchen
die Last größer wird, ist noch nicht regulirt und fällt also
unter die Regulirung der in diesem Gesetze vorbehaltenen
Reglemeine." War ein Gut früher schwellenpflichtig, so

bevält es seine Verpflichtung, war dieses nicht der Fall, so

begreife ich nichi, warum man ihm diese öffentliche Last
auflegen soll. Herr Biitzbergì'r zeigte bereits, daß durch dieses
Gesetz vle.cn eine Last erwachsen würde, die nicht nur ding,
lich, sondern persönlich ist. Hinstchrlich des y 23 verwahre
ich mich dagegen, daß der Schlußsay eine Konsequenz dessen
sei, was ich bei der ersten Bcra.hung sagte. Ich stellte den
Antrag (und der damalige Herr Berichterstatter gab denselben
zu), das schwellenpflichiige Land zu kacastriren, denn die
Schwellenpsttcht ist eine dingliche Last. Gestern sagte der
Herr Berichterstatter, eine Konsequenz davon sei, daß keine
Dereliktion statifiuden dürfe. Das ist durchaus nicht richtig,
damit würde man sagen, eS könne unter Umständen sich Einer
durch Schwellen zu Grunde richten. Wenn also ein Grundbesitzer

sein Gut preisgeben, dem Staate überlassen will, so

sagt dieser: das geht nicht, wir verhaften dem übriges Ver-
mögen für die Erfüllung der Schwellenpflichl, welche auf
dem fraglichen Gute lastet. Ist das ein Grundsatz, den man
in einem freien Lande aufstellen kann? Die Schwellenpflicht,
wie sie früher bestand, ging nicht weiter, alS der Schutz des

gefährdeten Landes erforderte. Das Verhältniß der
Flußkorrektion mahnt mich an einen Fußweg; nun kommt der

Siaat, baut eine Landstraße und möchte die anstoßenden
Gutsbesitzer anhalten, dieselbe zu unterhalten. Wenn Sie
sich an Ort und Stelle begeben, so werden Sie sich von der
Gerechtigkeit deS gestellten BegedreuS übertrugen; darum
sollten die Herren so billig sein, wenn sie nicht zum ersten

Antrage stimmen wollen, doch dem zweiten beizupflichten.

Herr Präsident. Ich mache die Versammlung aus
das Reglement aufmerksam. Wenn man in die Berathung
deS Gesetzes nicht eintreten will, so kann man dasselbe nicht
an den Regitru.îgSrath zurückweisen, sondern das Ganze ist
dann von der Hand gewiesen. Wenn man die Sache noch
zurüweisen will, so muß nach dem Rcglcmente vorerst einge-
treten werden, aber nicht sofort. ES hat dann auch noch
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die Bedeutung, daß durch den Beschluß aus Nichteintreteu
die erste Berathung ganz bayinfallen wurde.

Dr. v. Gonzenbach. Infolge dieser reglementarischen
Bestimmung lasse ich den ersten Antrag fallen und bleibe bei
dem zwetleil.

Brunner, R gicrungsrath. Bisher sprachen sich alle
Redner, mit Ausnahme des Herrn Matthys, gegen d»S Gesetz

aus; sie konnten aber gegen die Prinzipien deS Gesetzes

sehr wenig anbringen. Herr Sictller behauptet, cS sei

rationell, aber hiilorisch nicht begründet. Herr Biitzbcrgcr
anerkennt, daß daS der Ueberschwemmung ausgesetzte Land
die Schmcllcnpsilchl trage. Herr v. Gonz-nbach wird gegen
die Hauplgrundsätze des Gesetzes ebenfalls nicht viel einwenden

tonnen. Alle diese Herren bewegen sich in dem kleinen
Kreise zwischen Schutzcnfahr und Elfenau, nicht im .greise
des ganzen KantonS. Von diesem Standpunkt auS erlaube
«ch mir nun ein Wort Daö Gesetz wird nicht nur rur die
Gegend zwischen Schützenfayr und Elfenau sondern fur den

ganzen Kanton erlassen, es ist ei» 'Bedürfniß Der Mangel
eines solchen Gefts hat zu langwierigen und kostspieligen
Prozessen geführt, die sehr ungleich entschieden wurden. Die
Regierung fuhlre namentlich in letzter Zeit daS Bedarf,
niß. das Eigenthum durch ein solches Geietz zu schlitzn,. Ich
weise au, das Seeland hin, auf die Gegend von Me-enried,
wo die Aare fast jährlich ihren Lauf ändert, dem Eigenihü.
mer das Land wegfrißt. Er ruft uns um Schutz an, die
Regierung hat kein Mittel, ihn zu schützen; die Besitzer der
rückwärts liegenden Grundstücke waren oiöhcr rechtlich nicht
verpflichtet, ihm zu helfen. Ein Sruck tzandeö nach dem
andern winde weggeschwemmt, und jetzt Ist das ganze Dorf
Meicnrnd in Gefaor, weggeschwemmt zu werde». Ich be.
rufe mich hier auf daS Votum des Herrn Blösch, welcher
bei der frühern Berathung tagte: machet die Regierung
schwach in politischen Dilnen, aber stark tn Verwaltung,!,
fachen, im Interesse d,6 Einzelnen und deS Ganzen. Hätten
die GrUiidetgcnihümer von Mciei.ried gemeinschaftlich Hand
an'S Werk gelegt, so hätten sie lvr schone» Land gerettet;
hätte man nach Grundsätzen verfahren können, wie sie in
diesem Gesetzt ausgeiiellt sind, so ware eine solche Verhee.
rung nicht eingelreren. Große Arbeiten müssen gemacht,
Opfer müssen gebracht werten, wenn nicht nächsten Sommer
daS Dorf der Gefahr ausgesetzt bleiben soll. Ich wist hin»
sichtlich der Verhaltn sse zwischen Schützenfahr u»d Elfenau
auch billig sein, doch Halle ich die Nach,heue für diese
Gegend nicht für so groß, wie man darstellte. ES ist kein Mitglied
der Regierung, das sich widersetzte, denselben Rechnung zu
tragen, aber «st daö ein Grund nicht einzutreten? Man geht
weiter und sagt: nur anerkennen nur die Schwellenpflichl,
welche vor 18^6 bestand. Wohin kommen wir mil diesem
Grundsatze? Der ganze Angriff hat keinen andern Zweck.
alS daS Gesetz den Bach hinabzuschicken. Wird deuce nicht
eingetreten, so bleibt das Geletz jahrelang verschoben, und
je länger eS den Herren gelingt, die Sache zu verschieben,
desto besser befinden sie sich dabei. Wir setzten in letzter Zeit
jährlich stv-stv.ooo Fr. für den Unterhalt der Schwellen,
bauten in der betreffenden Gegend auS, dann beschwerte man
sich noch und forderte vom Staate Schadensersatz. Daö ist

allerdings ein bequemer Grundsatz, es ist vcqu mcr als wenn
man sagt: seid billig,thut eure Pflicht, und einen Theil wird
der Slaar auch seinerseits beitragen. Dieses Verfahren ist
gewiß gerecht und billig. Man beantragt die Niedcnetzung
eine- Kommission, um das Verhältniß möglichst billig auS.
zummeln. Vor einigen Jahren legte Herr RegierungSralh
Däbier ein Reglement vor, das die Verhältnisse rcgulirie
und zwar slhr billig. Der Baudtrekror erklärte damals, die
Schwclleubauien zwischen Schützcnfahr und Elfenau seien
voll ndei und es handle sich darum, die UmerhaltUiigSpslichr
»u übertragen. Wer Hai es damals bestrircen? Herr v. Gon-

zenbach. Er sagte vorerst solle man das Gesetz machen, »ach.
her daS Reglement. Heu e kommt der nämliche Herr v.
Gonzenbach und sagt, zuerst solle man daS Reglement vor.
legen, nachher das Gesetz! Wie stimmt daS überein? Die
Regierung hatnichr die Absicht, unbillig zu sein, aber sie soll
auch nicht ausnahmsweise eine Gegend begünstigen. Herr
v. Werbt behauptet, sobald ein Fluß alS Wasserstraße be-
nutzt werde, so soll der Staat die UnlerhallungSpflicht über,
nehmen, wie bei gewöhnlichen Straßen. ES läßt sich dieß
scharmant »eben einander stellen, aber ich mache Sie auf.
merksam, wie weit es führt. Wenn sie diesen Grundsatz auf
die Aare anwenden, so haben Sie noch andere Flüsse, die
Stmmc, die Kander, die Emmc tt. Wenn Sie heute diesen
Grundsatz aufstellen, so werden Sie von Seite deS Oberlan.
des reine Opposition erfahren, aber ich warne Sie davor,
denn Sse mittren dann die direkten Abgaben um daS Drei-
fache erhöhen. Ich glaube, cS sei dem betreffenden Redner
nicht ernst gewesen. Man will dem Staate daS Recht be.
streiten, die Sache zu reguliren, und behaulet, eS sei eine
rem civilrechtliche Frage. Ist das vereinbar mit allen be-
stehenden Pollzeiverordnungen, z. B. mit ter Feuerordnung,
wo der Staat zum Schutze der Bürger ebenfalls Vorschriften
aufstellt Herr Butzberger hält sich darüber auf, daß der
Entscheid bei Streitigkeiten in die Hände der Regierung gc.
legt sei. Wir wollen froh sein, wenn es so kommt; wir ha-
den schon genug Erfahrungen gemacht, um zu sehen, daß eS

ein Unglück ist, wenn man für Bagatellsachen prozessiren muß.
Man soll sich Huten, in Polizeisachcn den E»lscheid dem
Richter zu übertragen. Herr Sremer behauptet, es handle
sich darum, die bisherigen Verhältnisse der Schwellenpflichl
zu beseitigen und ein ganz neues System auszustellen. DaS
tst gar »lchc der Fall; die biShergien privatrechilichen Ver.
hälinisse werden beibehalten, und nur da, wo solche nicht
bestehen- regulirt daS Gesetz die Schwellenpflichl. Auch die
Behauptung ist unrichtig, daß die Aare zwischen Schützen-
fayr nnd Elfenau einen neuen ì!auf erhallen habe. Wie
mir alle Leure versicherten, behielt der Fluß seinen Lauf,
wurden aber die mehrfachen Arme desselben in einen Kanal
eingedämmt. Mir scheint, Herr B tzber^er fasse die Verant.
wortlichkeit der Gemeinden nicht richtig auf. Wie erscheint
hier die Gemeinde? AIS VcrwalrungSoehörde. D-r Staat
muß doch wissen, an wen er sich hallen könne. Wenn heute
der B> richt kommt, eine Schwelle sei durchbrochen, an wen
soll die Regierung sich wenden? An wen wendet sie sich im
VormundichaflSwescn, in andern polizeilichen Dingen? An
die Gemeinden. So ist cS auch hier. Sodann har die
Gemeinde das Recht des Rückgriffs auf den Pflichtigen. Der
Staat kann sich nicht an den Eizclnen halten Die Gefahr
ist also nicht so groß, wie man darzustellen versucht. ES wer,
den Reglemente in Aussicht gestellt, die sehr wichtig sind-
und wenn solche im Gesetze nicht vorgesehen wären, so müßte
ich mit den Herren Opponenten zur Rückweisung stimmen
denn cS ist nichl möglich, duß ein Gesetz alle einzelnen Fälle
berücksichtigen kann. Nun sagt Herr Bützberger. die Regie-
rung könne dann diese Reglemente eiurich en, wie sie wolle
Das ist wahr. Aber wer soll sie denn machen? Etwa das
Obcrgerichl auf den Vorirag eines Fürsprechers? Nein, wie
in andern Verwailungszweigen, soll auch hier die Regierung
die Reglcmenie untersuchen. Schenken Sie ihr doch so viel
Zutrauen, daß sie die Verhältnisse zu würdigen wisse. ES
handelt sich hcuce um die Frage.- wollen Sie daS Gesetz,
welches nach meiner innigsten Ueberzeugung alle Grundsätze
enthält, die ein Gesetz üoer Schwellenpflichl enthalten soll,
das billig und gerecht ist, im Interesse des Einzelnen, wie
deS ganzen Landes, im Interesse einer einzigen LindcSgegend
verwerfen? Ich setze «n den Großen Raih das Zutrauen,
Sie werden es annehmen und empfehle Ihnen das Eintreten

Berger. Mir scheint wirklich, wie Herr Brunncr
sagt, man sei vom eigentlichen Beralhungsgegenstande etwas



abgeschweift. Wir wissen auch/ waS schwellen heißt. Laut
alten Spruchbriefen müssen bei uns Leute drei Stunden
weit/ von Kandersteg nach Frullgen kommen/ um ihre
Schwcllenpfli t zu erfüllen. Auch da wo die Lawinen gehen,
macht man unS keine Brücken zum Schutze- sond rn überläßt
uns unserm Schicksale. Ungeachtet deS WiderürebcnS hielt
man am alten Herkommen fest. Man kann gar wohl sage»/
eS sei zufällig- ob Jemand am Wasser wohne/ ich halte es

gar nicht für unbinig, wenn die Gemeinden in den Hintergrund

gestellt weroen. Wir haben Gewässer/ in Betreff
deren die Schwellenpflicht früher so rcgullrt war, daß Jeder,
der eigen Feuer und Licht besaß / beitragen mußte. Später
kam man zu der Ansicht/ es sei »-.billig, daß derjenige,
welcher eine Liegenschaft im Werthe von 2n,00v Fr. besitze,

gleich viel beitrage, wie Andere, und man bestimmte daher,
es habe Jeder «m Verhältniß der Gefahr semes Grundstuckes
beizutragen Wenn nun durch dieses Gesetz da» alte Her-
kommen ausrecht erhalten, wenn durch die Gegner des
Gesetzes bewiesen wird, daß vor 2i3 Jahren der Staat den
Schwellenpstichtigen Holz gab und das Gesetz dieß nicht
verändert, so kann man nicht sagen, es handle sich um eine
neue Last, um eine neue Basis. Uebngens hat eS mir den
neuen Lasten eine eigene Bewandtmß. Ich will gerne den
auSnahmöwcisen Ve-Häiinisten zwischen Schuyenfahr und
Eifenau im Interesse der Gerechtigkeit Rechnung tragen
helfen; wir müssen es thun, wie in andern Dingen, im
Armenwesen, in den Eisenbahnen u. s. w-, aber ich möchte
die Last nicht gerade dem auflegen, der nicht betheiligr ist,
dem Staate. Will man den Wasserbau zur Sraaissache
erklären, so werden wir tu Frutlgen dankbar dafür s.in;
wir haben gar manchen wilden Bach, der so wüst thun kann
als die Aare, aber dann werden wir eine dreifache Steuer
erheben müssen, und dann wird man sich beschweren. Daß
das Gesey der Regierung eine große Kraft gibt, die unter
Umnänden drücken kann, ist richtig, aber noch größer ist das
Uebel, wenn die bisherigen Zustande fortdauern, wo nur
Prozesse entstehen, weil es Keiner dem Andern zum Dank
machen kann. Herr Steitler schlägt eine Verständigung mit
den Scvwellenpfllchligen vor. Ich gebe zu bedenken, ob bet
der Gürbenkorrektion eine Verständigung möglich gewesen
sei. Der Eine wollte, der Andere nicht, am Ende mußte
der Gesetzgeber die Sache zur Hand nehmen. So wird es

auch hier gehen, zu einer Verständigung kommt mau nie.
Wir haben dafür Adminiftrativbehorden und Gerichte, wir
haben auch die Gesetzgebung, um solche Verhältnisse zu re.
gultren. Was hingegen den Schlußsatz des § 23 betrifft so

billige ich die Ansicht anderer Rebner. Das wäre arg,
wenn Einer sein Gut nicht preisgeben dürfte, aber so u».
geheuer ist die Tragweite deS Gesetzes denn doch auch nicht,
weil die Regierung dann in den Fall kommt, einen Bellrag
zu leisten. Wenn man schon nicht von einem Tag aus den
andern erhört wird, so muß man die Sache nicht sogleich
aufgeben. Was daS Verkaufen eines schwellenpstichtigen
Grundstückes betrifft, so kommt es mir gerade so vor, wie
wenn Einer eine verdächtige Schuld einem Dritten über-
dindet; so gefährlich wird es damit nicht gehen- Ein Redner
machte daraus aufmerksam, daß die Schleusen in Thun
nachtheilig wirken. Gesetzt, man wurde sie wegschaffen, so

würde eS zur Folge haben, daß viele tausend Klafter Geschiebe
in die untern Gegenden geführt und das Seeland ganz
versumpfen winde«. Man soll die historischen Verhältnisse
festhalten, wie sie sind und darauf rationell foribauen. Ich
stimme zum Eintreten und glaube, man könne bei den be-
treffenden Paragraphen allfällige Vorschläge machen.

I)r. Schneider. Wenn man sich nicht zum Theil
auch auf mich berufe» hätte, so hätte ich vielleicht zu der

ganzen Diskussion kein Won gesagt; indessen um nicht als
mit mir im Widerspruch siehend zu erscheinen, muß ich mir
einige Bemerkungen ermüden Ich theile noch immer die
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Ansicht, daß daS vorliegende Gesetz viele sehr harte
Bestimmungen enthält, die nach meiner Ueberzeugung in mancher
Beziehung ein Unrecht sind. Aber deßhalb will ich das Gesetz,
das ich im Ganzen aiö ein gelungenes betrachte, nicht von
vornherein verwerfen. Ich will in die Berathung eintreten
und dasjenige, was verbeffcrungöfävig ist, verbessern helfen-
ES muß wirklich auffallen, daß aus einer einzigen Gegend
des großen KantonS Bern Opposition gegen das Gesey
erhoben wm de, und aus welchem Grunde? Ich komme aus
einer Gegend, wo sehr viel geschwellt werden muß, und bin
in einem Dorfe geboren, welches damit mehr Arbeit hat als
die ganze Gegend zwiicden Thun und Bern. Die dortigen
Bewohner begrüßen das Gesetz im Allgemeinen, sie wollen,
daß einmal Ordnung geschafft werde. Der Grund, warum
auS der genannten Gegend Opposition erhoben wurde, liegt
darin, daß seit 2Z Jahren vielleicht der Eine oder der Andere
gelitten hat. Die Leute haben Erfahrungen gemacht und
möchten nicht neue machen. Es ist auch meine Ueberzeugung,
daß man bei den Bauten an der Aare zwischen Thun und
Bern an einigen Onen gefthlt hat, aber der Fehler ist sehr
leicht gut zu machen; der Staat und die Siadl Bern dürfen
nur dazu handbieien. Beseitige man die Schwelle bei Bern,
dann wird die Aare, ebenso die Gürbe, ein gehöriges Gefäll
bekommen und das ganze oberhalb liegende Land wird eni-
sumpft werden können. Ein anderer Grund der Opposition
ist ein historischer. Von jeher harten wir im Seeland ein
engeres Korporaiionsverhältniß als im Mitrelland und in
ande>n Gegenden, daber fthen S e bet uns Fälle, wo
Privaten, deren Güter auf den Bergen liegen, dennoch schwel«
lenpflichtig sind, wie die an der Aare liegenden Güter. Kein
Mensch denkt daran, daß es ein Unrecht sei; man suhlt sich

als ein Ganzes und betrachtet die Schwellenpflicht als eine
polizeiliche Sache. Herr Brunner erinnerte ganz richtig au
andere Polizeiverordnungen. Da hat man eine Feuerspritz«
mitten im Dorf, und der Bergbewohner, zu dem sie ni«
kommc, muß auch daran steuern. Es kommt eben darauf
an, wie diese Verhältnisse sich hlsiorlich gestaltet haben. Ich
gebe zu, daß das Gesetz Einzelne stoßt, aber ist es im Ganzen
ein Nachtheil? Nein. Es ist fur Einzelne und für die
Gemeinden ein Vortheil, wenn jeder schon durch die
Gemeinde angehalten wird, für sei» Land zu sorgen. Mau
focht die Bestimmung an, nach welcher die Regierung Re.
giemeiue sanktioniren kann. Ich betrachte diese Bestimmung
als eine der vernünfl gsien des Gesetzes. Hätte mau zu
Aarberg und Meienried ein vernünftiges SchwcUcnregiement
gehabt, nach welchem bei Schwellendaulen Alle an e-ne«
gemeinschaftlichen Plan gehauen gewesen wären, so wären
die nothwendigen Bauten ersiellt. Aber jeder bauie und
schwellte, wie er wollte; die eine Gemeinde leitete das Wasser

gegen daS entgegengesetzte Ufer, und so ging es im Zikzak.
Solche Verhältnisse müssen gesetzlich geregelt werden. Ein
dritter Grund der Opposition mag zum Theil darin liegen,
daß sie sich in den ober» Gegenden bei dem gegenwärtigen
Zustande noch recht b-haglich fühlen mögen. Man hat
Millionen auf diesen Kanal verwendet und man sollte diesen
Leuten noch mehr geben; sie wollen den provesorrschen
Zustand noch länger beibehalten, aber ich will denselben durch
ei« bestimmtes und scharfes Gesetz beseitigen helfen Auch
dft Aufstellung von Schwellenmelstcrn halte ich für sevr
zweckmäßig- Als Hauptgrund gegen das Eimretcn wurde
angeführt, daö Gesetz mache eine privat, oder elviirechliiche
Pflicht zu einer öffentlichen Last, deren Vcranlw-rtiichkeit
man der Gemeinde aufbürde. Ich sagte bereiiS zum Herrn
Berichterstalter, daß ich wünschie- der 24 hèute eine andere
Redaktion, aber er hat nicht die Bedeutung, welche man ihm
beilegt. Wir haben eine ähnliche Bestimmung schon im
Gesetze über Streitigkeiten bei öffentlichen Leistungen, für
deren Erfüllung die Gemeinden haftbar sind. Ich will am
Ende lieber die Verantwortlichkeit tragen und dann befehlen,
mir dem Rechte des Rückgriffs, als dieses Recht nicht haben
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und den Schaden dennoch tragen. Werden die aufzustellenden
Schwellenreglcmente nicht berathen, können nicht Einsprachen
dagegen eingereicht werden, wird man nicht nachsehen, was
bisher Uebung war? Was das Verbot der Dereliktion betrifft,
so sprach ich mich bet der ersten Berathung dahin aus, daß
man es einem Grundbesitzer freistellen sollte, sein Grundstück
fahren zu lassen. Aber eS muß auch seine Inkonsequenz
haben. Ich kenne zwei Gemeinden (Meienried und Scheu,
ren), welche den im vorliegenden Gesetz enthaltenen Grundsatz
in ihrem Reglemente haben. Der nämliche Grundsatz macht
auch in andern Dingen Regel. Es kann Einer z. B- aus
dem StaatSbürgerrechl treten und auswandern, aber wir
haben gesetzliche Bestimmungen, nach welchen dieser AuSiritt
nur mir Erfüllung gewisser Formalitäten geschehen darf.
Noch ein Wort über den Abschnitt, betreffend die Entsum-
pfungcn. Wenn man denselben in's Auge faßt, wie er vor.
liegt, so erscheint er in mancher Beziehung unvollständig,
allein bei jeder Entsumpfung werden Reglemente aufgestellt,
welche die nöthigen Bestimmungen für den gegebenen Fall
enthalten; ich glaube daher, das Gesey lasse sich dennoch
rechtfertigen. Dagegen bleibe ich bei meiner frühern Ansicht
über den Paragraphen, welcher der Minderheit daS Recht
gibt, eine Mehrheit zu zwingen, ein Moos enlsumpfen zu
lassen. Ich schließe dahin, daß allerdings die gegenüber den
Bewohnern der Gegend zwischen Bern und Thun geschehenen
Unbilligkeiten ausgeglichen werden sollen. Da ich glaube,
dieses Gesetz liege im Interesse der Gemeinden, es werde
Ordnung am Platze der Unordnung bringen, es werde nicht
neue Lasten auflegen, sondern infolge der Ordnung die Last
vermindern, so stimme ich auS voller Ueberzeugung zum
Eintreten, und möchte Ihnen dieses angelegentlich empfehlen,
weil ich das Gesetz als einen Fortschritt betrachte.

l)r. v. Gonzenbach verwahrt sich dagegen, als hätte
er sich eines Widerspruchs schuldig gemacht. Nicht der
Worte, welche Herr Regierungsrath Brunner ihm in den
Mund legte, bediente sich der Redner, sondern er verlange
nur, daß die Verhältnisse zwischen Schützenfahr und Elfenau
näher untersucht werden; er wolle auch jetzt den allgemeinen
Grundsatz des § 12, aber für den ganzen Kanton, während
der § 39 erlaube, für andere Orte ein anderes Gesetz zu
machen.

Matt by S bemerkt, Herr v. Gonzenbach habe nicht
Ursache, ihn als Ignorant zu behandeln. Der Sprechende
habe von sich aus die Gegend zwischen Schützenfahr und
Elfenau besucht, er sei aber ungeachtet dieser Besichtigung
nicht zu der Anficht des Herrn v. Gonzenbach gelangt; er
erklärt jedoch, diese Gegend berücksichtigen zu wollen.

Herr Berichterstatter. Wenn man die heutige Dis.
kussion gehört Hai, so machr es den Eindruck, als wäre Nie.
mand, der das Gesetz vertheidigt, an Ort und Stelle gewesen.
Ich besichtigte die KorreklionSbauten an der Aare mehrmals,
auch der Redaktor des vorliegenden GeseycS, Herr Srämpfli,
ebenso Herr Blösch, welcher dasselbe hier vertheidigte. Ebenso
andere Mitglieder der Regierung, und doch waren die Herren
alle für daS Gesetz, sie fanden, eS beruhe auf billigen Grundsätzen.

Waö wird das Resultat sein, wenn Sie eine Kom-
mission aus der Mitte des Großen Rathes wählen? Daß ein
Theil der Kommission ja, der andere Theil nein sagt. Daß
eine Kommission sich da oben einigen könne, davon ist keine
Rede. ES ist auch ganz natürlich, daß die Meinungen ver.
schieben sind, daß man eS bei einem so wichtigen Gesetze nicht
Allen recht machen kann. Hier liegt aber ein Gesetz vor,
das in seinen Hauptgrundsätzen denjenigen recht ist, welche
nicht zwischen Schützenfahr und Elfenau wohnen, und ich
bcdaure, daß Jemand in dieser Gegend wohnt. Ich möchte
Sie nun auf die Disharmonie aufmerksam machen, welche
zwischen den Anträgen der Herren Slcttler, Bützbergcr und

v. Gonzenbach herrscht. Herr v. Gonzenbach will die Gee

gend zwischen Schützenfahr und Elfenau nicht bevorzugen,
schnurstracks dagegen sprechen sich die Herren Bützberger und
Srettler aus, indem sie. sagen, diese Gegend befinde sich in
einer exzeptionellen Lage und solle ganz besonders berücksich,
tigt werden. Ich will sie auch berücksichtigen, aber so wie
es in diesem Gesetze geschieht; da wird man zu einer billigen
Vcnheilung der Lasten kommen, und ich glaube, die Oppo-
silion der Gegner des Gesetzes leiste den Beweis, daß man
die rechte Mitte getroffen hat. Man berief sich auf konsi.
dentielle Aeußerungen des Herrn Stämpfli. Ich hatte die
Ehre, mehrfach mir ihm über den Gegenstand zu sprechen
und zwar noch unmittelbar vor der Berathung. Er ist noch
jetzt der Ansicht, daS Gesetz werde sich in seiner Anwendung
bewähren. Es wird in die entsetzliche Unordnung, welche
im Unterhalt der Ufer herrscht, Ordnung bringen. ES liegt
eine Petition von Gnägi vor, auS welcher sich ergebt, m
welcher Lage sich viele Grundbesitzer befinden. Er kann sein
Land nicht schützen, weil die Anüößer nicht mithelfen wollen;
dem Perenten geht sein Eigenthum unter den Augen des
Staates zu Grunde. ES ist die größte Noth da, das Haus
brennt, es muß geholfen werden, und wenn Sie heule noch
einmal verschieben so verschieben Sie die Sache a«i culenäas
crsecas, und die Gegenden im Seelande, welche mehr zu
leiden haben als die Anwohner zwischen Schützenfahr und
Elfenau, sehen ihrem Untergang entgegen. Wenn die Er.
lassung dieses Gesetzes nicht so dringlich wäre, so hätte ich
nichts gegen die Rückwetsung an eine Kommission. Man
wird vielleicht sagen, es hätte früher vorgelegt werden sollen.
Allein daS Gesetz wurde von Herrn Siämpfli entworfen,
nach dessen Austritt aus dem Regierungsralhe die Enl-
sumpfungSdireklion ein ganzes Jahr provisorisch besetzt blieb;
erst vor einem Jahre trat ich die Verwaltung derselben an,
und beschäftigte mich sofort mit diesem Gegenstände DaS
Gesetz wurde wiederholt auf das Traktandenverzeichniß
früherer Sitzungen gesetzt, aber nie behandelt bis jetzt. Ich
erlaube mir nun, die einzelnen Voten so kurz aiö möglich zu
durchgehen. Herr Sieitler bediente sich eines eigenthümlichen
Raisonnements, indem er sagte: wenn man vom historischen
Standpunkt absehe, so sei das vorliegende Gesetz ganz
rationell. Ich nehme diese Erklärung an, aber was sagt Herr
Stettler unmittelbar nachher? Die historischen Verhältnisse
bestehen nicht mehr, man bringe eine privatrechrliche
Verpflichtung nicht mehr heraus; und doch wlu Herr Srettler
auf der andern Seile die historischen Verhältnisse festhalten.
Ich will mich bei diesem Widerspruche nichr weiter
aufhalten, sondern erkläre bloß, daß eS nicht richtig ist, daß
keine historischen Verhältnisse mehr bestehen, und daß die
bestehcnden durch das vorliegende Gesey über den Haufen
geworfen werden. Die privarrechtiichen Verhältnisse bleiben
nämlich völlig unberührt, bloß müssen von den Gemeinden
Reglemente aufgestellt und in dieselben jene Verpflichtungen
ausgenommen werden, um die Erfüllung der Schwellenpflichr
zu sichern. Nun sagte man, das gehe nicht so leicht, eS
werden Civilprozesse «itstchen. ES >ß möglich, daß Streitig,
keilen entstehen, aber immerhin kann im einzelnen Falle nur
ein einziger Civtiprozeß entstehen; denn so bald die
Verpflichtung einmal freiwillig oder gerichtlich anerkannt ist, so
wird sie alö öffentliche Leistung behandelt, in das Reglement
eingetragen und die Sache ist erledigt. Von anderer Seite
wurde behauptet, das Gesetz enthalte einen Eingriff in das
Eigenthum. Ich berufe mich auf den Ausspruch des Herrn
Stelller, das Gesetz sei rationell, iheorettsch gut, aber es
wider,preche dem Bestehenden; übrigens wurde auch von
Herrn Bützberger nicht behauptet, daß eS dem Eigenthums,
rechte und der Verfassung widerstreite. Die Schwellenpflicht
ist sicher nicht privatrechtlicher Natur, denn die Folgen des
Nichlschwellens sind auch nicht privatrechtlich, sie sind öffent-
ltch rechtlicher Art. Der Staat hat die Besugniß, auch
hierin Ordnung zu schaffen, wie beim Feuer; das Wasser ist



tin eben so gefährliches Element, und wenn dem Staat an
dem einen Orte polizeiliche Befugnisse gegeben sind, so sind
sie an dem andern Orte au« vorhanden. Herr Stettier
bemerkte ferner, der Plan Tulla set gan» irrationell gewesen.
Man muß sich aber in die damaligen Vervältnisse zurück,
»ersetzen. Ich gebe zu, heute würde jener Plan vielleicht
nicht mehr ausgeführt, man würde eher ein neues Aarebett
graben,, das möglicherweise nicht theurer zu stehen käme alS
das bisherige Schwellen; aber man Halle eben damals noch

nicht die gleichen Erfahrungen im Wasserbau wie jetzt und
es wird heutzutage gar Vieles anders gemacht, das man
früher für rationell hielt. Wenn man sich übrigens beklagt,
daß die Aare ein neues Bett erhalten habe und dadurch
ganz neue Pflichten zum Schwellen entstanden seien, so ist

dieses völlig unrichtig. Nun ein Wort über die Sporen-
Man sagt, die Sporen stauen daS Wasser zurück. Gerade
daS Gegentheil, sie sind da, um daS Wasser zu konzenlriren
und rückwärts das Ufer zu verlanden, und wenn diese Wir-
kung nicht eintritt, so sind die Sporen nicht recht angelegt.
Aber so fehlerhaft die Bauten angelegt worden sein möge»,
so war die Korrektion trotzdem eine große Wohlthat für die
betreffende Gegend. Wenn man sagt, der Wasserspiegel sei

infolge der Korrektion erhöht worden, so ist es nicht richtig.
Es ergibt sich auS ältern Plänen, daß der Wasserspiegel in
den obern Gegenden früher im Niveau mit dem Kirchthurm
von Belp war. Man schildert die Schwcllenlast in der be.
treffenden Gegend als entsetzlich und unerträglich. Ich möchte
sehen, mit welchem Urtheil Sie zurückkämen, wenn Sie die
Verhältnisse anderer Gegenden untersuchen würden. Die
Regierung war letzthin genöthigt, in den untern Gegenden
Vorkehren zu treffen, damit nicht ein ganzes Dorf weg.
geschwemmt werde. Der Widerstand der Bewohner der
Gegend zwischen Schützenfahr und Elfenau ,st mir ganz un-
erklärlich, um so mehr, als Sie noch in der letzten Sitzung
einen Kredit für die dortigen Schwellenbaulen bewilligten,
und eS ist auffallend, daß man trotz allem Geschehenen ein
fortwährendes Mißtrauen in die wohlwollende Gesinnung der
Behörden setzt und die Sache schwarz auf weiß haben will.
So redet man nicht, wenn man früher sagte: korrigiret die
Aare nur, wir wollen dann den Unterhalt gerne übernehmen!
Herr Stettler bezeichnete eS alö eine fatale Sache, daß die

Regierung die Breite eines Flusses bestimmen könne, auf
der andern Seile hob derselbe Redner das Gesetz von 4834
hervor. Aber nach diesem Gesetze kann sogar die Baudirek«
lion die Normalbreile eineS FiusseS bestimmen. Herr Stctller
behauptet ferner, die Aarkorrektion zwischen Schützenfahr
und Elfenau, auf die man sich vorzüglich stützt, sei zu Gunsten
der Schifffahrt gemacht worden. Ein sehr sachverständiger
Mann erklärte einst, wenn der Staat alle Kälber, die seit
18ZS auf der Aare tranSporlirl wurden, durch die Post hätte
führen lassen, so hätte er gegenüber den Kosten der Schwellenbauten

noch einen schönen Profit gemacht. Man verlangt,
daß die Schifffahrt und die Flößerei zu einem Beitrage
angehalten werden sollen. Nach § 43 des vorliegenden Gesetzes
«st dieß der Fall. Die SchifffahrtS- und die Floßordnung
ist natürlich noch nicht erschienen, aber sie soll nach Gench.
migung dieses Gesetzes erlassen werden. Man berief sich auch
auf die Analogie der Landstraßen, deren Unterhalt dem Staat
obliege, aber das Verhältniß ist eben ein ganz anderes. Die
Landstraßen sind nicht da, um das anstoßende Grundeigenthum

zu schützen, sondern sie dienen nur zur Vermittlung
des Verkehrs, und wenn also der Staat sagt: so wett die
Uferbauten zu Gunsten des Verkehrs angebracht sind, will
ich an ihre Unterhaltung einen verhältnißmäßigcn Beitrag
leisten, so weit sie aber zum Schutze des Landes dienen, fällt
der Unterhalt dessen Eigenthümern ob, — so ist das
Verhältniß ein ganz billiges. Herr Tscharner bemerkte, Herr
Oberst Koch habe nur zwei Fixsterne am Himmel gesehen,
Thun und Bern. Aber folgt daraus, daß Herr Koch
vorzugsweise die Schifffahrt im Auge gehabt habe; ergibt sich
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daran« nicht vielmehr, daß er das Wohl der Bevölkerung
dieser Gegenden im Allgemeinen im Auge gehabt? Offenbar
ist das Letzlere der Fall. Wiederholt wurde darauf
hingewiesen, daß die Last für die obern Gegenden an der Aare
eine ungeheure sei, ich wiederhole ebenfalls> was ich im
Eingange sagte: die Last wird durch dieses Gesetz sehr
gemildert. DaS Seeland, das Emmenthal und andere Gegenden
sind da im ganz gleichen Falle; sie waren bisher zufrieden,
obschon sie zum Theil nichts oder wenig erhielten. Von
allen Seilen wird zugegeben, daß der Staat künstig etwas
beitragen werde, nicht als Gnade, wie man es bezeichnete,
sondern als eine Leistung, welche ausdrücklich im Gesetze
vorgesehen ist. Es scheint mir denn doch, das könne beru.
higen- Allerdings wird der Staat nicht überall allen Miß.
Verhältnissen vorbeugen können, aber da ist es dann das
Petilionörecht, durch welches die Betreffenden ihre Lage zur
Kenntniß der Behörden bringen können. ES wurde ferner
gesagt, daß die Schleußen in Thun nachtheilig auf die Ufer-
dauten wirken. Folgt daraus nicht eine Beruhigung für die
Anwohner, daß der Staat einen verhättnißmäßig um so
größern Beitrag leisten werde? Herr Stettler will den Staat
verpflichten, den Anwohnern die Aarufer in dem Zustande zu
übergeben, in welchem sie sich vor 4 825 befanden. Mir scheint,
daS wäre eiwaS gefährlich und eS würden die Bciheiliqlcn
damit noch weniger zufrieden sein, alS mit dem Gesetze.
Wohin würde eS führen, wenn man alle Schwellenbauten
wegreißen ließe? Wenn Sie heute nicht in das Gesetz ein.
treten würden, waS wäre die Folge davon? Kann Jemand
behaupten, der Slaac habe eine Pflichr, jene Uferbauten zu
unterhalten? Steh, etwas davon in einem Gesetz, in einem
Tiiel? New, höchstens eine BilligkcirSrücksicht liegt vor. Die
Konsequenz wäre diese, baß man der betreffenden Gegend
sagen könnte: die Schwellenarbeiten sind vollendet, jetzt un.
terhaltel sie! DaS vorliegende Gesetz stellt aber für die
Gemeinden ein viel günstigeres Verhältniß auf. Herr Steitlcr
sagt, man hätte vor Erlaß des Gesetzes untersuchen sollen,
wer eigentlich ichwellenpflichtig sei, aber schon Herr Stämpfli
zeigte bet der ersten Berathung, daß dieses nicht zum Ziele
führen wurde. Die Schwellenpflichtigen zwischen Schützen,
fahr und Elfenau wollen eben nicht unierhandeln, es ist ihnen
ganz wovl dabei, wenn kein Gesetz erlassen wird. Herr
Stettler sagte sodann: wenn man nicht unterhandeln wolle,
so solle man liquidiren, aber unter Beiziehung der bclhei-
ligten Gemeinden, was Herr v. Gonzenbach dann wieder
nicht will- Die Konsequenz davon wäre, daß man eine
Menge Gemeinden bèizieven müßte, wie ich im EingangS-
rapporte auö einem auf Befehl der Vcnnerkammer ausge.
fertigte» Verzeichnisse nachwies und deren Pflicht auf diese
Weise durch das im Gesetze enthaltene Prinzip noch viel weiter
ausgedehnt würde. Herr Bützberger will eintreten, aber nicht
sofort, sondern die Verhältnisse durch einen Augenschein
untersuchen lassen. Das ist eben die unrichtige Voraussetzung,
daß man annimmt, es habe bisher kein Augenschein
stattgefunden, oder eS sei dieß von befangenen Augen geschehen
und eine Kommission würde unbefangenere haben. Sie mögen
darüber entscheiden, aber ich bemerkte schon, die einzige
Folge werde diese sein, daß zwei verschiedene Gutachten
abgegeben werden. Herr Bützberger fürchtet die Entstehung
von Prozessen; ich zeigte, wie diesen im Gesetze geradezu
vorgebeugt werde. Er bemerkt ferner, die Last sollte im
Verhältniß zum Nutzen regulirt werden. DaS ist der Zweck
deS Gesetzes, welches sagt, je direkter und größer die abge.
wendete Gefahr, desto größer sei der Beitrag dcö Pflichtigen.
Auch gegen das Expropriationsrecht zur Anpflanzung von
Schwellengehölz werden Einwendungen gemacht. Das ist
nicht neu. Nach der Verfassung kann ein Grandstück gegen
vollständige Entschädigung cxpropriirt werden, aber nur dann,
wenn daS gemeine Wohl eS erfordert. UebrigenS können alle
diese Punkte bet der einläßlichen Berathung erörtert werden.
Man sagte ferner, der § 42 in Verbindung mit § 23 wider-
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streite dem Grundsatze, daß die Last der Schwellenpflicht zum
Nutzen in einem richtigen Verhältniß stehen muffe; es könnte

Jemand, der am Ufer ein kleines Grundstück besitze, mit der

ganzen Schwellenpfllchc belastet werden. Das ist eben nicht
richtig- Wie ist da zu verfahren? Die Gemeinde wird
zusammentreten, ein Realemenc entwerfen, und glauben Sie,
die Regierung würde dasselbe sanktioniren, wenn es Jemanden
eine unverbältnißmäßige Last auflegen würde? Das lst eâ

eben, daß das Ge'etz diese Pflicht regulirt daß das rückwärts
liegende Land auch beigezogcn wird. So kommt man zu

einer bestimmten Organisation und ich hatte dafür, dieses

Verfahren sei besser, alö wenn man die Sache wieder dem

Civilaerichle anheimstellt. Gerade hei Ausstellung der
Réglemente werden die Gemeindsbehörden sich an Ort und Stelle
begeben, um den Lokalverhältnissen Rechnung zu tragen, während

das Gcsey nur die allgemeinen Verhältnisse ordnen
kann. Ferner wurde der Grundsatz des Verboies der Dere.
liktion als sehr gefährlich bezeichnet. Ich will sehr gerne
die Diskussion darüber anhören, aber ich glaube, derselbe sei

nicht unbillig. Wenn die Dcnliktion erlaubt wird, so

geschieht es immer zum Nachtheile DUlter und infolge einer

Machenschaft; auf wem lastet dann die Schw<llenpfllchl?
Die Herren gehen von der Ansicht auS, sie gehöre dann dem
Staate, aber das ist nicht richtig, sondern die rückwärts
Hegenden Grundstücke müßten dann die Pflicht übernehmen,
Herr v. Konzenbach berief sich sodann auf das Beispiel der
eidgenössischen Räthe und anderer Kantone, in welchen ge-
wohnlich Begutachtungen durch Kommissionen stattfinden. Ich
rufe die in der Versammlung sitzenden Juristen als Zeugen
an, ob die eidgenössische Gesetzgebung als Vorbud dienen
könne. Sie werden beistimmen, daß dort ein wahres Chaos
herrscht, weil jedes Gesetz von einer andern Kommission vor-
beralhen wird. Man berief sich sodann auf die Nachgiebigkeit
deS frühern BerichierstatterS, ich werde nicht minder billig
sein. Herr v. Gonzenbach machte besonders dem zweiten
Theile des Gesetzes den Krieg; seine Bemerkungen sind aber
ganz füglich vereinbar mit der einläßlichen Berathung und
öle Zurückweisung an eine Kommission würde gerade des
zweiten Theiles deS Gesetzes wegen große Unzufriedenheil im
Lande hervorrufen. Die landwirthschafiliche Kommission,
welche die Drainage nicht so alö bloße „Modesache" be-
lrachUt, wie Herr v. Gonzenbach, wünscht sehr, daß etwas
in der Sache gethan werde Es wurde dem Seelande bange
gemacht, wie eS fast in allen Voten des Herrn v. Gonzenbach
zu geschehen xflegr, daß er bange macht. Ich kann dessen
Votum nicht begreifen, nachdem der Bundesrats» Vorschläge
für die Seelandsentsumpfung angenommen und beschlossen
hat, sie der Bundesversammlung zur Genehmigung vorzulegen.
Der nämliche Redner sagte auch, man müsse für die obern
und die untern Gegenden daS gleiche Gesetz macheu. Das
eben wollen die andern Gegner deS Gesetzes nicht und ich
erlaube mir, Sie hier an die Anträge zu erinnern, welche
bei der frühern Berathung sielen. Herr v. Werbt z, B-
stellte damals den Antrag, die Pflicht des UferunlerhaiteS
zwischen Thun und Bern sei vom Staate zu tragen. Wenn
wider Erwarten nicht eingetreten werden sollte, so stelle ich
eventuell den Antrag, daß die Motivirung im Antrage des
Herrn v. Gonzenbach wegfalle, um der Kommission nicht die
Hände zu binden. Jsidesscn halte ich dafür, dieser Fall werde
nicht eintreten, sondern eS werde der Versammlung belieben,
die Behandlung des Gesetzes sofort an die Hand zu nehmen
und dasselbe artikelweise zu berathen, waS ich zutrauensvoll
beantrage.

Stcttler zieht in Betracht der vom Präsidium in
Erinnerung gebrachten Rcglementsvorschrift den in erster
Linie gestellten Antrag zurück.

v. Werdt und Bigler sind mit dieser Modifikation des
Antrages des Herrn Stettler einverstanden-

Auf die Bemerkung des Präsidiums, daß es bisher
nicht üblich gewesen sei, eine morivirte Verschiebung zu be.
schließen, läßt Herr v. Gonzenbach die Motivirung seines
Antrages fallen.

b st i m m u n g.

Für das Eintreten
„ sofortiges Eintreten
„ Verschiebung
» arrikelwcise Berathung

Handmehr.
74 Stimmen-
ätz „

Handmehr.

Hierauf werden noch zwei Anzüge verlesen, nämlich:

t. Ein Anzug der Herren Großrälhe Dr. Manuel,
MachyS, Schmutz, Streit und Bützbergcr, mit folgender Mo-
tivirung:

„In Berücksichtigung:
„daß nach § 27, I!tt. g. der Verfassung die Amnestie und
die Begnadigung (worunter sowohl der Nachlaß als die
Umwandlung einer Sirafe zu verstehen ist) in allen peinlichen

Straffällen ohne Ausnahme, und in allen korrektioncllen
und polizeilichen Straffällen, wenn der Nachlaß oder die
Umwandlung einen Viertheil der ausgesprochenen Strafe über-
steig:, einzig dem Großen Rath zugestellt, und daß diese Be-
fugniß nach § 2» der Versassung zu den unübertragbaren
gehört;

„daß mit dieser deutlichen und ausdrücklichen Vorschrift
der Verfassung schon das großräthliche Dekret vom 23. Sept.
lsso, wonach der RegierungSrath, respektive die Justiz, und
Polizeidirektion ermächtigt ist, auch in peinlichen Fällen den
Sträflingen den letzten Zwölftel ihrer Strafzeit zu erlassen,
schwer in Einklang zu bringen ist;

„daß dieß aber in noch höherem Maße der Fall ist tu
Betreff deS Alinea'S in Art. 628 des Strafprozesses, welches
lautet:

»In geeigneten Fälleu ist der RegierungSrath ermächtigt,

Enihaltungsstrafen durch Landesverweisung zu
„ersetzen;"

„indem sowohl die weite Fassung dieses durch das Gesetz vom
k2. März lgstz ins Strafverfahren, wohin ohnedem eine solche
organische Bestimmung über die Befugnisse der obersten Ver-
waltungSbehörde nicht gehört, eingeführten Zusatzes, als noch
mehr die weite und ausdehnende Interpretation, welche der
RegierungSrath dieser Bestimmung in der Praxis gibt,
wie aus schlagenden Beispielen ältern und neuern Datums
nachgewiesen werden kann, em-n Zustand herbeiführen, in
welchem die verfassungsmäßige Trennung der Gewalten that-
sächlich aufgehoben und die Grenzen der Befugnisse dieser
obern Gewalten gänzlich verwischt werden;

„daß bei allen Assisenurtheilen nach den ausdrücklichen
Vorschriften des Strafverfahrens der ausführliche Thatbestand

in dieselben gar nicht aufgenommen wird, daher der
Regierungsrath, welcher den mündlichen Verhandlungen nicht
beiwohnt, gar nicht wissen kaun, ob der Fall geeignet sei oder
nicht, zumal von den Assisengerichten bis dahin noch keine
Berichterstattung zum Zweck allfälliger Erwägung eingeholt
worden ist;

„daß nach bisheriger Erfahrung es öfter geschieht, daß
vom RegierungSrath Begnadigte frtfcherdings als Angeklagte
vor den Assise» erscheinen, und auf den Fall, daß die
Gerichte die Umwandlung eines Slrafurtheils im Hinblick auf
die Bestimmungen des § 96 der Verfassung, welcher die
Anwendung verfassungswidriger Beschlüsse untersagt, nicht aner-
kennen sollten, hieraus nothwendigcrweise beklagenswertbe
Kompetenzkonflikte entstehen dürften, welchen rechtzeitig vor.
zubeugen Pflicht der obersten Landesbehörde ist;



«endlich in Berücksichtigung, daß die is und 44 der
Verfassung dem Regierungsrath, indem sie ihm das Recht
der Initiative, mit Anträgen an den Großen Rath zu kommen,

einräumen, hinlänglichen Spielraum gestatten, in
außerordentlichen und ausnahmSweisen Fällen Strafnachlaß, und
Strafumwandlungs. Gesuche oder Anträge vor den Großen
Rath zu bringen, damit dieser sein verfassungsmäßiges
Begnadigungsrecht im Spczialfall ausüben könne;

»tragen die Unterzeichneten darauf an, der Große Rath
möge beschließen:

»Das Dekret vom 23. September 18S0, so weit es peinliche

Fälle betrifft, und daS Alinea im Art. S28 des

Strafverfahrens, welches lautet: »In geeigneten
»Fällen ist der Regterungsrath ermächtigt, Enthalrungs.
«strafen in Landesverweisung umzuwandeln" sind
»aufgehoben."
«Bern, den so. März i»s7."

(Folgen die Unterschriften.)

2. Ein Anzug der Herren Großräthe Dr. Schneider,
Karrer, Scßler, Bützbergcr, Kohler, Neichenbach, Bühlmann,
MatthyS und Imhoof mit folgenden Schlüssen:

». Die Regierung sei zu beauftragen, dem Großen Rathe
in seiner gegenwärtigen Session über dasjenige, was in
Beziehung auf eine Fusion der schwcizerschen
Eisenbahngeselischaften ihr bekannt sein möchte,
Bericht zu erstatten, und eventuell

K. die Regierung solle angewiesen werden, in dieser
Angelegenheit die Interessen des Staates und des Publikums
im Kanton Bern auf die nachdrücklichste Weise zu
wahren.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittag«.
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Dritte Sitzung.

Mittwoch den t. April 1857.

Morgens um ö Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Dähler, Geiser,
Daniel; Hofer, Klaye, Masel, Roth in Niederbipp, Schaff,
ter, Sigri, Wirth und Wyß; ohne Entschuldigung: die
Herren Aebersold, Affoltcr Banaercer, Berbier, Bessire,
Botteron, Brand-Schmid, Brechet, Carrel, Carlin, Chopparl,
Feune, Fleury, Fräsard, Friedli, Froidcvaux, Geiser,
Samuel; Girardin, GlauS, Gouvernon, v Grafenried,
Gygax, Haldimann in Signau, Hennemann, Iaquet, Imhoof,
Friedensrichter; Jmoberstcg, Jndermüble, Ingold, Ioß,
Käser, Kaiser, Kasser, Kilcher, König, Kohler in Pruntrut,
Kummer, Amtsnokar; Lehmann, Christian; Lehmann, I. U.;
Leuenberger, Marquis, Methäe, Morel, Moser, Rudolf;
Moser, Jakob; Müller in Hofwyl, Müller, Arzr; Niggcler,
Oberli, Oeuvray, Parrat, Paulet, Probst, Prudon, Nütz,
Rebmann, Reichenbach, Handelsmann; RifthliSberger, Jsaak;
NöthliSberger, Gustav; Rubin, Salchli, Scheurer, Schmid,
Echoler, Schrämli, Schürch, Seiler, Siegenthaler, v. Steiger,
Streit in Zimmerwald, v. Tavel, Tièche, Theurillat, Trachsel,
Tscharner, Weber und Wildbolz.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Der Redaktor:

F r. F a si bi » d.

Tagesordnung:

Fortsetzung der zweiten Berathung des Gesetzes
über den Unterhalt und die Korrektion der
Gewässer und die AuStrocknung von Möösern und

andern Läudereien.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite 149 ff.)

5 t.

Sahli, Regierungsrath, als Berichterstalter. Um in
der Sache nicht mehr aufzuhalten, als absolut nöthig ist,
habe ich mich entschlossen, in der Regel bei den einzelne«
Paragraphen keinen Eingangörapport zu halten, da eS sich

um die zweite Berathung des Gesetzes handelt und bei der
ersten Berathung schon dessen Bestimmungen erörtert wurden.
Ich beschränke mich also darauf, auf allfällige Bemerkungen
zu antworten.
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Stettltr. Ich bedaure sehr/ daß nicht wenigstens auf
einen Punkt aufmerksam gemacht wurde. Bekanntlich ist im
Kanton Bern Grund und Boden entweder Eigenthum deS

Staates oder von Privaten oder Korporationen. Nun wünsche
ich zu wissen/ wie weit die Vorschrift des § t fich erstrecke/
ob die betreffenden Gewässer bis zur Quelle zurück alS
öffentliche Sachen zu betrachten seien. DaS ist schwer zu
ermitteln/ deßhalb stellte ich bei der ersten Berathung den

Antrag/ ein Tableau der als öffentliche Sachen erklärten
Gewässer aufzustellen. Nach h t bestimmt der Regtcrungs«
rath/ welche Gewässer zur Schifffahrt oder Flößerei benutzt
werden dürfen/ und von diesem Momente an ist den Parti-
kularen oder Korporationen das Eigenthum der fraglichen
Gewässer entzogen; sie verlieren das Ftschezcnrecht/ Rad«
werke u. dgl. werden zerstört/ sie müssen sich Rcckwege gefallen
lassen/ Uferbauten mache»/ wie der RegierungSrath will. ES
wäre daher wünschenSwerth/ daß man ein solches Tableau
aufstelle. Bei der ersten Berathung wurde erwiedert/ der
RegierungSrath werde es schon durchführen/ aber die Sache
soll im Gesetze selbst regulirt/ und der Staatsbürger darf
nicht der Willkür der Regierung preisgegeben werden. Selbst
gegenüber einem Tableau habe ich einiges Bedenken. Nehmen
Sie an/ es werde ein solches aufgestellt/ es entstehen Strei-
tigkeiten über ein Gewässer; wer hat dann zu entscheiden?
Das Gericht/ so guc der Staat in Fragen/ welche das Pri-
vateigenlhum betreffen/ vor dem Richter Recht nehmen muß.
Dieser Artikel gibt in seinen Konsequenzen viel Stoff zu
Streitigkeiten und kann unter Umständen zu verwickelten
Prozessen führen. Ich will die Regierung nicht hindern, ein
Gewässer zu einem öffentlichen Gewässer zu erklären, aber
wenn man dieß für nöthig hält, dann soll eS auf dem Wege
der Expropriation geschehen, nach den Bestimmungen deS

CivilrechtcS. Ich wiederhole daher in erster Linie den

Antrag, es möchte in das vorliegende Gesetz (oder auch
anhangsweise) ein Tableau der Gewässer aufgenommen wer-
den, welche als öffentliche Sachen erklärt werden sollen, wie
in einem Militärgesetz ein Tableau über den MannschaftS-
bestand aufgestellt wird. Sollte dieß nicht belieben, so be-

antrage ich die Streichung des zweiten Alinea.

Herr Berichterstatter. Es ist allerdings richtig,
daß Herr Stettler schon bei der ersten Berathung diesen

Antrag stellte, und daß derselbe nicht angenommen wurde.
Man ging von der Ansicht auS, es sei nicht möglich, ein
solches Tableau aufzustellen. Die Verhältnisse ändern so sehr,
daß vielleicht in einigen Iahren ein Fluß als öffentliches
Gewässer erklärt werden kann, der bisher diese Eigenschaft
nicht halte; oder daß umgekehrt ein bisheriges öffentliches
Gewässer dieselbe verlieren kann. So bindende Bestimmun,
gen halte ich durchaus nicht für zweckmäßig. Die Brfurch-
lungen deS Herrn Stettler sind denn auch nicht begründet.
ES wird nicht leicht der Fall eintreten, daß eigentliche
Privarbäche zu öffentlichen Gewässern erklärt werden, und
wenn dieser Fall eintreten sollte und dadurch Radwerke oder
andere Anlagen berührt würden, so versteht es sich von selbst,
daß wohlerworbene Rechte geschützt werden müssen, aber
deßhalb absolut sagen, ein Gewässer dürfe nicht alö öffentliche

Sache erklärt werden, möchte ich nicht. Wir haben
eS ganz gleich mit den Straßen, wir haben auch nicht ein
Tableau derselben im Gesetze, sondern der RegierungSrath
bestimmt, in welche Klasse eine Straße gehöre. Ich empfehle
Ihnen den § t zur Genehmigung und könnte die beantragte
Streichung beö zweiten Alinea nicht zugeben. Es muß hier
Ordnung in die Sache gebracht werden, sonst gibt eS Prozesse,
und ich kann nicht begreifen welches Mißtrauen man in die
Asminiftrativjustiz hat, die sehr kurz und wenig kostspielig
ist, während die Civilprozesse jahrelang dauern und sehr
kostspielig sind.

Abstimmung.

Für das erste Alinea des j t Handmehr.
Für den ersten Antrag des Herrn Stettler Minderheit.
Für das zweite Alinea 82 Stimmen.
Dagegen s »

j 2.

Wird ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

5 5

Berger. Sollte dieser Paragraph den Sinn haben,
daß auch Schachenland. welches mit Erlen und anderm
Gehölz bewachsen ist, unentgeltlich abgetreten werden müsse,
wenn es dem Staat einfiele, dasselbe an sich zu ziehen, so
wäre ich gegen den Paragraphen. Ich glaube nicht, daß es
diesen Sinn habe.

Herr Berichterstatter- Nach dem Gesetze tritt das
Recht auf Entschädigung ein, sobald das gewonnene Land
in Kultur gesetzt sei. Darunter versteht man nicht bloß, daß
Korn oder Erdäpfel darauf gewachsen, sondern daß das Land
überhaupt umgearbeitet und etwas gefetzt worden sei. Ich
glaube, eS werde in der Praxis keine Schwierigkeit haben;
man wird den Rechten des Einzelnen nicht zu nahe treten.
Eigentliche Schächen, die schon lange benutzt wurden, können
nach meiner Ansicht nicht darunter fallen, sondern Anschwemmungen.

Berg er. Könnte man nicht nach dem Worte „Kultur"
einschalten: »und Benutzung?"

Herr Berichterstatter. DaS könnte zu Schwierigkeiten
bei der Anwendung führen. ES könnte Jemand schnell

ein solches Stück benutzen und dann Entschädigung fordern.
Diesen Sinn kann eS auch nicht haben, es muß eine gewisse
Dauer der Benutzung da sein. Der Paragraph kann übrigens
um so weniger Schwierigkeit finden als das betreffende Land
zu Schwellenbauten oder Schwellengehölzpflanzungen, also im
Interesse der SchweUenpflicvligen selbst, verwendet wird.
Wenn man nach dem Worte „Kultur" einschalten will:
»und dauernde Benutzung" so habe ich nichts dagegen.

Berger erklärt sich mit dieser Einschaltung
einverstanden.

Mit dieser Modifikation wird der § ä durch das Handmehr

genehmigt.

5 4.

Dr. v. Gonzenbach. Bei diesem Paragraphen habe ich
schon bei der ersten Berathung ein Amendement gestellt, das
damals zugegeben wurde und jetzt im Artikel steht. Ich
wünschte aber noch eine Garantie mehr, denn die Reckwege
sind eine außerordentlich lästige Sache, das wird der Herr
Berichterstatter zugeben. Ich glaube daher, man soll daS

Grundeigcnthum so viel als möglich vor Willkür schützen.
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Die Herren, welche an Flüssen wohnen, werden wissen, daß
Reckwege oft unabsichtlich verändert werden. Ich stelle nun
den Aniraa, am Schlüsse des »weilen Alinea den Zusatz auf.
junehtn: «Die Verlegung eines bestehenden Reckweges darf
nicht willkürlich geschehen, sondern nur infolge Verständigung
mit den Eigenldümern der Güter, denen fie aufgebürder wer-
den." Wenn eine Verständigung nicht erzielt werden, so kann
allerdings nach dem Gesetze die Expropriation eintreten.

Stettler. Ich möchte dieser Garantie noch eine bei.
fügen. Ich nehme an, ein Reckweg werde weggeschwemmt-
Der Eigenthümer erleidet dadurch einen doppellen Nachtheil:
er soll den bestehenden Reckweg dulden und wenn dieser weg-
geschwemmt wird, einen neuen. Ich glaube, in diesem Falle
soll das Eigenthum durch Entschädigung geschützt werden.
Ein anderer Fall ist folgender. Soviel mir bekannt ist, be.
stehen nur auf einem Ufer Reckwege, obschon die Schiffer
bald auf dieser, bald auf der andern Seite geben. Wenn
nun infolge Korrektionen oder Aenderungen des WasserlauftS
ein Reckweg vom linken auf das rechte Ufer verlegt wird,
so möchte ich den Eigenthümer schützen und wünsche, daß der
EntschädigungSgrundfatz überhaupt in dem Sinne aufgestellt
werde, daß da Entschädigung eintrete, wo in Abweichung
bestehender Verhältnisse eine Last vergrößert, oder eme neue
aufgestellt wird.

Geiß bühler macht noch auf den Umstand aufmerksam,
wenn der Wasscrstand sehr hoch ist, und fragt, ob die Schiffer

in diesem Falle durch das Wasser walten müssen oder auf
dem freien Land gehen dürfen.

Nr. ».Gonzenbach. Wenn der Wasserstand höher
steigt, so müssen die Leine, welche die Schiffe stromaufwärts
ziehen, immer tiefer ins Land schreiten; deßhalb gibt eS der
Aare entlang einen Sommer, und einen Winlerreckweg.
Mein Antrag bezieht sich nur auf Fälle, wo eS sich um die
Verlegung eines bestehenden ReckwegeS handelt.

vr. Manuel. Zur Zeit, alS ich RegierungSbeamler
im Amte Nidau war, hatte ich so viel mit Reckwegen zu

thun, daß eS mir noch gegenwärtig lebhaft iu Erinnerung
ist. ES war an der Ziel ein Reckweg, der minier einstürzte.
Der Staat war säumig, und so sagten die Uftrbesiycr: der
Reckweg ist eine ServltUl, diese sind nicht von demjenigen,
welcher sie leidet, zu unterhalten, sondern von demjenigen,
der sie benutzt. Die Eigenthümer ließen dem Staate wie-
derholt Kundmachungen zukommen, drohten mit Derelikiio»
des betreffenden Theils dcS Grundstückes und belegten den

übrigen Theil mit Verbot. Um solchen Fällen vorzubeugen,
glaube ich, der Antrag deS Herrn Stettler wäre zweckmäßig.

MatthyS. Eie Herren Antragsteller gehen von der
Ansicht auS, das Eigenthumsrecht sei em absolutes. DaS
ist nicht wahr, eS wird in keinem Staate anerkannt. DaS
bernische Civilgesetz sagt, das EigenthumSrechr bestehe in der
Befugniß, »unter den gesetzlichen Bedingungen" über eine
Sache zu verfügen Wenn Sie nun den Antrag des Herrn
v. Gonzenbach annehmen, waS ist die Folge Daß, obschon
die Schifffadrt die Erweiterung oder Verlegung emeS Reck.

wegeS absolut nöthig macht, die Regierung oder die SlaaiS-
Polizeibehörde nicht einschreiten kann, sondern die Sache
unterliegt einer Verständigung mit dem betreffenden Grund,
eigenlhümer. Was ist dann die Folge? Der Staat mußte
mit dem Betreffenden vor den Eivtlrichter gehen; inzwischen
ist die Schifffahrt und die Flößerei aufgehalten und das kann

nicht sein. Auch denAntrag deS Herrn Steitler halte ich nicht
für begründet. Warum soll die Staatsgewalt nicht befugt
sein, ,m Interesse der Schifffahrt oder der Flößerei die Ber.
legung eines ReckwegeS von einem Ufer auf das andere an,
zuordnen? Warum soll der Eigenthümer auf dem rechten Ufer

Tagblatl des Großen Rathes i»S7.

verpflichtet sein, einen Reckweg zu dulden, derjenige auf dem
linken Ufer nicht? Das steht mit RechtSgrundsätzen dieses
Gesetzes selbst im Widerspruch und ich könme nicht dazu
stimmen-

G feller zu Wichtrach vermißt im H 4 eine Bestim.
mung über die zu leistende Entschädigung für zu Herstellung
von Reckwegen in Anspruch genommenes Land und wünscht
die Aufnahme einer Ergänzung in diesem Sinne.

Stettler. Ich widersetze mich nicht der Verlegung
eines ReckwegeS, sondern mein Antrag geht dahin, jede
Veränderung des status quo sou mir Entschädigung bedacht
werden.

Herr Berichterstatter. Die gestellten Anträge sind
doppelter Art. Herr v. Gonzenbach beantragt, bei Verle-
gung eineS bestehenden ReckwegeS die Verständigung mit dem
Grundeigenthümer vorzubehalten. Wenn man diesen Zusatz
im zweiten Alinea einschalten will, so liegt darin wieder
eine Quelle von Streitigkeiten und Prozessen. ES ist gerade
der Charakter dcS GeseyeS, daß es in seinen Vorschriften
bindend ist, daß nicht Alles vom Zustandekommen einer Ver.
ständigung abhängig gemacht werden soll- Es handelt sich
um ein Recht deS Staates, das ihm nicht destrmen werden
kann. vr. Bluntschli von Zürich sagt über diesen Punkt:
»Insofern stehen also die Ufereigentvümer unter der polizeilichen

Aufsicht deö Staates und müssen sich die Betretung
des UferS zur Herstellung der erforderlichen Schutzbauten
und die zur Sicherung nöthigen Bauten an demselben ohne
Entschädigung gefallen lassen." Man irrt sehr, wenn man
glaubt, der Reckweg sei nar dafür da, um die Schiffe strom,
aufwärts zu ziehen; er dient auch dazu, daß man zu den
Schwellen gelangen kann. Auch in andern Gesetzgebungen
wird eine solche Entschädigung nicht zugegeben. So heißt eS

im Bericht über das bayerische Gesetz: »Der Leinpfad ist
von den Eigenthümern der am Ufer und erforderlichen Falles
selbst der entfernter gelegenen Grundstücke zu gestatten. Die
nähere Bestimmung über die Richtung und Breite desselben
hat die Verwaltungsbehörde zu treffen. Vorbehältlich best«,
hender Rechtsverhältnisse hat die Gestattung deS Leinpfades
an den vorhandenen öffentllichea Flüssen unenigelllich zu
geschehen." Dieser Grundsatz ist denn auch nicht so gefähr.
lich, wie man glaubt- ES ist nicht außer Acht zu lassen,
daß von Reckwegen nur bei Gewässern die Rede ist, die zur
Schifffahrt benutzt werden, das ergibt sich aus § 4 in Ver-
bindung mit § s, während bei der Flößerei nur die Betr«.
tung der Ufer, also kein eigentlicher Reckweg vorgesehen ist.
Ich könnte also dem Antrage deS Herrn v. Gonzenbach nicht
beipflichten. Wir sollen hier nicht Gesetze machen, die von
Privaten willkürlich entlverthct werden können, denn wenn
Einer sagen würde: ich will nicht, so müßte er vor die
Gerichte gezogen werden. Auch den Antrag des Herrn Stettler
kann ich nicht zugeben, weil das Recht des Staates auf
Reckwege allenthalben anerkannr wirb. Sein Grundsatz ist
auch nicht billig. Erhielten bisher die Grundeigenthümer,
die Reckwege auf ihren Grundstücken hallen, Entschädigung?
Nein, sie mußten denselben unentgeltlich »erzeigen. Es wäre
also unbillig gegen diese, und ich empfehle Ihnen aus Grün,
den der Gerechtigkeit und Billigkeit den Paragraphen, wie
er vorliegt.

Abstimmung.
Für den § 4 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

» den Antrag deS Herrn v- Gonzenbach Minderheit-
» » » » » Stettler 72 Stimmen

Degegcn 29 »
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i s.

Ohne Einsprache genehmigt-

5 6.

Herr Berichterstatter. Hier muß ich eine kurze
Einleitung vorausschicken- Bei genauerer Prüfung glaubte
ich nämlich/ diesen Paragraphen erweitern zu sollen/ we>l er
in der vorliegenden Fassung seinem Zwecke nicht entsprechen
kann. Wenn Sie den ^ 6 mit den 4 und s vergleichen/
so sehen Sie/ daß nur von dem Schaden die Rede ist/ welcher

an Uscrgrundstllcken und Schwellenbautcn veruriachr
wird/ nicht aber vom Schaden der Brücken und Stege. ES
kam in letzter Zeit namentlich ein solcher Fall bei der Brücke
von Wangen vor. Ich glaubte daher/ der Paragraph sei in
dieser Beziehung zu ergänzen. Noch mehr. Gewöhnlich sind
die Schiffer- und Flößergescllen unbemittelt, oft auch die
Meister. Ich giaubie deßhalb- in zweiler Lune sollte» die
Eigenthümer deS HolzeS für den Schaden haften. Der Holz-
eigenlhumer mag leden, mit wem er atkordirt/ der Grund-
eigenihümer muß eben das Floß daherkommen lassen; der
Erstere wird größere Vorsicht beobachten müssen. Die
Privaten und der Staat müssen jedenfalls sichergestellt werden.
Ich schlug dem RcgierungSralh folgende Fassung des j ö

vor und er genehmigle dieselbek ti: Für dc» in den 4

und 5 vorgesehenen Schade» / so wie für den Schaden/ der
sich infolge der Schifffahrl oder Flößerei an Brücken- Srcgen

u. s. w. ereignet/ hasten: t. die Ech-ffer und Flößer.
Die Meister sind für ihre Angestellten verantwortlich. 2. Die
Eigenthümer des Schiffes und des Floßholzes/ tnisweit von
den in Ziff. t haftbar erklärten Personen Ersatz deS Scha-
denö nicht erhältlich ist unter Vorbehalt der Regreßrechte
gegen diese Letzter«. Den Beschädigten steht das Recht z« tt."
Daö Uebrige/ wie es im gedruckien Entwürfe steht. Ich
glaube/ man könne allseitig mit dieser Fassung einverstanden
sein- denn cS wurde bisher oft Mißbrauch getrieben und die
Schwellenpfilcht der Privaten durch die Flößerei sehr
erschwert. Man weiß nach diesem Paragraphen/ an wen man
sich in vonommcnden Fallen zu halten hat

»
Berger hält cö für gefährlich/ das Zurückbehalten deS

Floßholzes zu gestatten, indem unter Umnänden die Dieberei
sich dahinter verstecken könnte.

vr. v. K onze »bach halt den § 6 für ziemlich illuso-
tisch weil es den Grundeigenthümcrn unmöglich sei, jedeS
Floß/ welches die Ufer beschädige/ aufzuhalten oder bewachen
zu lassen. Ferner seien es nicht die Schiffe/ welche strom-
abwäris fahre«/ die besonders schädlich wirke»/ sondern die
Schiffe/ welche stromaufwärts fahren- Modurch die Uferbauttn
stach und nach zerstört werde»/ ohne daß man ermitteln kann/
ivcr Schuld daran sei Die einzige praktische Bestimmung
Zur Ausweichung einer Menge Prozesse enthalte der § 13/
denn nicht das einzelne Schiff, das einzelne Floß richte den
Schaden an. sondern die Schiffrahrt und die Flößerei im
Allgemeinen; daher müsse man durch eine SchifffahrlS- und
Flößergebühr zu Hülfe kommen.

Revel. Ich habe nicht die Absicht/ einen Antrag zu
stellen/ sondern den Herrn Berichterstatter auf einen Konflikt
mir dem Bunde aufmersam zu mache»/ welcher in Betreff
dieses Artikels entstehen könnte. Sie wissen, daß nach Art. 35
der Bundesverfassung der Bund das Recht hat / die den
Kanronen gebührende Zoll- und Postenlschädigung
zurückzubehalten, wenn die kantonalen Straßen nicht in einem
entsprechenden Zustande unterhalten werden. Nun sind es in

unserer LandeSgegeud die Dampfbott, welche seit dem t:
April l. I. den Postdienst versehen. Diese Schiffe reißen
den Ufere,genthümcrn ganze Stücke Landes weg. Ich möchte
fragen, wer dieien Gruiidelgcnrhümern solchen Schaden
ersetzen müsse / der Stand Bern oder die Eidgenossenschaft,
Die letztere wird sich wahrscheinlich weigern weil der Artikel
der Bundesverfassung keinen Unterschied macht/ ob der Post«
dlcnft zu Waster oder zu Land versehen werde, so daß die-

Letilung der Entschädigung an die Grundeigenlhümer immer
auf dem Kanton Bern lasten wird. Um also in dieser Hinsicht

jeden Zweifel zu beseitigen/ sollte eine Bestimmung zum
Schutze der beschädigten Grundeigenlhümer in das Gesetz
aufgenommen werden.

Geißbühler findet den Paragraphen nicht genügend
und wünscht, daß ein Verfahren, wie eS im Emmenthal
ü lich. ausgestellt werde, wo die Holzhändler, welche flößen
wollen, sich zu einer Organisation vereinigen und eine eigene
Verwaltung bilden. Erleidet ein Grundeigenlhümer Schaden,
so läßt er denselben schätzen und reicht seine EittschädignngS-
forderung beim Präsidenten der betreffenden Verwaltung eit»
welcher den Eigenthümer auszahlt.

Stettler- Ich glaube, wir seien über die Grundsätze
dieses Paragraphen einverstanden und betrachte es mehr al§
eine Formsache der Redaktion Der Grund, warum wir
dtffenren/ liegt darin, daß in Uebereinstimmung mit diesem
Gesetz eine SchifffavrtS- und Floßordnung aufgestellt werde»
soll, worin die Schadensersatzbcsttmmungen näher präzisirr
werden. Hier soll nur der Grundsatz aufgestellt werden.
Ueber die Sache selbst erlaube ich mir auch noch ein Wort,
um zu zeigen, wie verschieden l«n Kanton Bern verfahren
wird. Es ist mir ein Fall bekannt, daß einzelne HandelS-
haUlcr in einem Amtsbezirke Jahr für Jahr lsvv-Lvov Fx.
Schadensersatz zahlen, während sie in andern Aemter» keinen
Baye» zahlen. DaS ist nicht gerecht und billig. In andern
Aemtern, z, B. im Bezirk Laupen, ist eS Uebung, daß vor
Beginn der Flößerei im Frühling die Schwellen untersucht
werden, um deren Zustand zu ermitteln; ist die Flößerei zu
Ende, so untersuchen die nämlichen Sachveiständigen die
alllällig eingesrelcncn Aenderungen/ um den vorhandenen
Schaden zu konstariien. Nun tollen die Flößer allen Scvaden
zahlen, das ist auch nicht recht; eS ist daher zweckmäßig,
Ordnung in die Sa ve zu bringen. Auf der einen Seite
sollen die Uferctgenryümcr geschützt werden, anderseits ist es

nicht billig, daß die Flößer den Schaden, welcher auS andern
Ursachen entsteht, tragen. Das einzige Mittel zur Aushülse
scheint mir darin zu liegen, daß man hier den Schadens-
ersatz grundsätzlich ausspreche und die nähern Bestimmungen
darüver der SchifffahrlS- und Fioßordnung vorbehalte. Wie
Herr v- Gonzenbach, möchte ich hier praktisch zu Werke
gehen, und halte dafür, der Grundeigenthümer habe sich gar
nicht an den einzelnen Flößer zu halten, sondern es sei am
zweckmäßigsten, daß der Staat da, wo die Schifffahrr oder
die Flößerei ausgeübt wird, grundsätzlich einen Theil der
Schwellenpflicht üocrnehme, und fur seine Auslagen von den
Schlff.rn und Flößern eine Taxe beziehe. DaS wäre emr
Beruhigung für die Grundctgculhümer, und Schiffer und
Flößer wären alsdann auch vor übertriebenen EntschädigungS-
forderungen sicher gestellt. Ich wünsche, daß der Paragraph
im angegebenen Sinne modifizirc werde.

Kummer. Major, gibt zu, daß daS von Herrn
Geißbühler erwähnte Veriahrcn allerdings praktisch sei, indem
die Holzhändlcr den Regterungöstatchatter einfach ersuchten,
Sachverständige zu ernennen, die vor und nach dem Flößen
die Schwellen unteksuchlen und den vorhandenen Schaden
zu ermitteln hätten. Da aber die Holzhändlcr seit vielen
Jahren zahlten, was die Schätzer schätzten, so seien die
Schätzungen Jahr für Jahr höher gestiegen. Beispielsweise



wird an die letzte Ueberschwemmung erinnert und bemerkt,
daß eine Menge Floßholz im Amtsbezirke Lavpen, ohne die
Schwellenbauten zu beschädigen, in Wiesen und Felder gc-
trieben worden se», was den Holzeigenlhümern bei lo.voo Fr.
SchadcnSersatzkosten zugezogen habe, abgesehen von einer
uachrräalichen Forderung der Schätzer im Betrage von
1800 Fr, Der Sprechende hält dafür, es wäre am zweck»

mäßigsten > wenn eine Gebühr per Kubikfuß bezogen würde,
und bezeichnet schließlich das vorlieaendc Gesetz als ein
erwünschtes, da die Holzkigentbumer bisher weil mehr hätten
bezahlen müssen, als der Schaden betragen habe.

Geißbübler bemerkt, daß er den Flößern nicht den
durch Naturereignisse enistandeneu Schaden aufbürden, son-
dern ße nur zum Ersetzen desjenigen Schadens anhalten
wolle, den sie als durch die Flößerei verursacht anerkennen
müssen. Die von Herrn Kummer vorgeschlagene Entschädi-
zungüart hält der Sprechende für einen eigentlichen Zoll,
wie seines Wissenö nur der Kanton Graubünden einen
ähnlichen beziehe; doch könne er dazu stimmen, wenn der
Bund dieses Verfahren gestaue.

Kummer, Major, erwiedert dem letzten Redner, im
Kanton Wandt fei von bernischen Holzhändlcrn eine ähnliche
Gebühr gefordert worden, auf die Weigerung zu zahlen und
auf eine Beschwerde bei der Bundesbehördc sei den Bctres.
senden bedeutet worden, sie möchten zahlen, eS handle sich

nicht um einen eigentlichen Zoll.

Maurhofer spricht sich gegen den Vorschlag deS

Herrn Geißbübler aus, da otl durch Naturereignisse Schaden
an den Schw Uenbauien entstehen könne, den man dann den
Flößern zur Last legen könnte; zudem seien deßhalb schon
Uneinigkeiten entstanden.

Berger ist der Ansicht, der Antrag deS Herrn Stettler,
wonach der Staat für den verursachten Schaden haften solle,
führe zu weil und könnte der Staatskasse auf empsindliche
Weise zuietzen. während doch die Beschädigten an eigentlichen
Holzhändlern eine hinlängliche Garantie hätten.

Gfeller zu Wichtrach hält die vom Herrn Berichterstatter

vorgelegte Fassung des H 6 für ziemlich richtig und
beruft sich auf die eigene Erfahrung, wie harr die Schwcl-
lendaulen an der Aare zwischen Thun und Bern durch die
Flößerei mitgenommen werden.

vr. Manuel knüpft an die Bemerkungen deS Herrn
Geißduhler an und stellt an den Herrn Berichterstatter die
Frage, wie cS sich mit der Gültigkeit der zwischen Flößerei,
gesellschafren und Uferbesitzern stattgehabten Transaktionen
in der Zwischenzeit bis zur Erlassung der SchiffiahnS- und
Floßordnung verhalte. Der Nedner wünscht, daß durch eine
RedaklionSergänzung der einstweilige Forlbestand der betreffenden

Ucbereiiikünfte, weich« ein gewisses Solidaritälsp.r-
dältniß unter den Theilhabern aufstellten, gesichert werden
möchte, um der Entstehung von Zwistigkeiren vorzubeugen.

Trach sel möchte zwischen gewöhnlichem und außerge»
«öhnlichem Schaden unterscheiden, und versteht unter ersterm
den Schaden, für weichen nicht einzelne Schiffer oder Flößer,
sondern die Schifffahrr und Flößerei überhaupt durch Be-
ziehung einer Gebühr belangt werden könne, während in
andern Fälleu, wenn z. B. ein Floß an einem verbotenen
Orte angebunden oder nicht hinlänglich befestigt wird und
so Schaden verursacht, ganz füglich die Betreffenden haftbar
erklärt werden können. Der § t> wird daher empfohlen, wie
er vorliegt.
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Herr Berichterstatter. Herr Trachftl hat meine
Ansicht am richtigsten ausgesprochen. ES ist allerdings zu
unterscheiden zwischen gewöhnlichem und außergewöhnlichem
Schaden, Der gewöhnliche Schaden, ist derjenige welcher
durch die ordentliche Schifffahrt oder Flößerei verursacht
wirb; der außergewöhnliche Schaden wird durch
außerordentliche Ereignisse ober durch Nachläßigkett Einzelner her,
beigefuvrt. Nun soll man dieß nicht verschmelzen. Wenn
ein Flößer durch seine Nachläßigkeil einen Schaden herbeiführt,

so ist eS nicht billig, daß Andere dafür haften. Wie
Sie dem è 13 entnehmen, soll die zu beziehende ScdifffahrrS-
und Floßgebühr für den Unterhalt der Schwellenbauren ver-
wendet werden, und darin liegt eine große Erleichterung für
die Uferaniiößer. Der Sraat wird eine Schissfahns- und
Floßordnung erlassen, in welcher die Gebühr und daö bei
eintretendem Schaden zu beobachtende Verfahren bestimm,!
wird, so daß dix Befürchtung des Herrn v. Gonzenbach, alS
würden Prozesse entstehen, nicht begründet ist. Hier habest

wir es vorläufig Mit dein § 6 zu thun. Was zunächst ben
Wunsch des Herrn Manuel beiriffr, so ist zu bemerken, daß
eine solche B stimmnng gesetzlich nicht alS zulaßig ersch.inft
Es ist eine Prtvalverelnigung, welche er im Auge hat, ein
rein privatrcchlliches Verhältniß zwischen den Flößern, und
wir können hier nicht solche Verhältnisse, die beliebig
aufgelöst werden können, bestätigen. Ich will untersuchen, ob
allfällig eine Genehmigung des RegierungSrathes statrgefun'.
den habe oder nicht. Sollre dieß der Fall seist, so wäre
dadurch dem Wunsche des Herrn Manuel Rechnung getragen,
aber in das Geietz kann man eS nicht aufnehmen. Herr
Geißbühler wünscht, daß ein Verfahren aufgestellt werdest
mochte, wie es im Emmenthaie besteht. Das Emmenthal
mag sich dabei wohl befinden, aber ich glaube, vom Srand-
punkte deS Gesetzgebers auS ginge man zu weit, wenn man
für den von einem Ftößcr verursachten Schaden alle Flößer
haftbar erklären würd-« Der Veikehr ist frei, und wenn
Einer heute flößen will, obschon er «ichch davon versteift, so

kann er. Ich halte dafür, der Paragraph entspreche allen
billigen Aniorderungeo, und kaun daher, um nicht ist die
Privatrechie Einzelner und in den freien Verk.hr einzugreifen,

den Vorschlag des Herrn Geißbühler nicht zugeben.
Herr v. Gonzenbach glast«, der Paragraph sei illusorisch.
Das ist nicht richtig. Es wird sich immer Schaden ereignen,
für den man einzelne Flößer nicht verantwortlich machen
kann, für soleve Fälle ist die Fioßgebühr; aber es gibt auch
Fälle, wo man den Einzelnen verantwortlich machen kann,
uno die Bestimmung, daß man das Fiosholz zurückbehalten
könne, ist durchaus sticht neu, sie findet »ch auch in deutschen
Gesetzgebungen. Ein ähnliches Verhältniß besteht auf den
Alpen in Betreff deS V>cb'S, das sich auf eine fremde Alp
begibt. Der § 6 konnte aufällig im Sinne der von den
Herren Berger und Sreuler gemachlen Bemerkungen modi-
fizirl werden. Ich gebe zu, daß man bet eingeräumtem
Nuckgrtffsrecht auf den Holzeigentyümex die Bestimmung über
ZuiückbevÄllung des Holzes streichen könnte. Waö die von
Herrn Reoct angeregren Vervältiiisse der Dampfichiffftchrr
im Scelande betrifft, so sind wir die betreffenden Vorschrift
ten der Bundesgesetzgebung diesen Augenblick nicht gerade
gegenwärug, aber ich halte dafür, die Dampfichiffe sollen
bet dem Schaden, den sie anrichten, nicht leer ausgeh.ii; ich
werde d>eseS Verhältniß noch näher untersuchen.

Gfeller zu Wichtrach spricht sich gegen die Streichung
der Bestimmung über Zurückbehaltung deS Flößbolzes aM,
da beschädigte Grundeigemhumer schon öfter Gelegenheit
gehakt Häitcn. sich auf diese Weise zst entschädigen.

Der Herr Berichterstatter stellt den Entscheid dcx

Versammlung anheim.
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Abstimmung.

Für den § 6 mit oder ohne Abänderung Große Mehrheit.
Für den §6 nach Antrag des RegierungS.

ratheS »

Für den Antrag des Herrn St eitler Minderheit«

; 7.

G a n g uillet. Ich wünsche, daß dieser Paragraph eine
andere Fassung erhalte. Den gleichen Zweck möchte ich auch
erreichen, aber den Gemeinden einiqe Bcfugniß einräumen,
und stelle den Antrag, folgende Redaktion aufzunehmen:
»Der RegierungSralh kann von einer Gemeinde verlangen,
daß sie die nöthigen, dem Zwecke entsprechenden Hafen, und
Landungsplätze anweise und die erforderlichen Zu- und Von.
fahrten bestimme. Die Eigenthümer, deren Land dafür in
Anspruch genommen wird, oder denen daraus elne Dienst-
barleir erwächst, sind durch den Staat zu entschädigen."

v. Werdt beantragt, am Schlüsse des Paragraphen vor
den Worren »zu entschädigen" einzuschalten: »vollständig."

G feller zu Wichtrach schlägt üherdieß vor, daß im
zweiten Satze nach dem Worte »Eigenthümer" eingeschaltet
werde: »und Schwellenpflichtigen", indem sich der Sprechende
auf bestehende Verhältnisse stützt.

Herr Berichterstatter. Den Antrag des Herrn
Ganguillet kann ich unmöglich zugeben, er würde daS ganze
System stören. Nach h 8 hat der Staat die Aufsicht über
die öffentlichen Gewässer, dieser Antrag würde sie unter die
Aufsicht der Gemeinden stellen. Auch aus dem Grunde kann
ich den Antrag nicht zugeben, weil Herr Ganguillet sagt,
die Gemeinde könne die fraglichen Plätze bestimmen und der
Staat habe die Entschädigung zu leisten. DaS ist offenbar
ein Widerspruch. Den Antrag des Herrn v. Werdr gebe ich

zu, denjenigen deS Herrn Gfellcr jedoch nur »n dem Sinne,
als ich daS Wort »Eigenthümer" durch einen allgemeinern
Ausdruck zu ersetzen suchen werde.

Abstimmung.
»

Für den j 7, die zugegebenen Anträge inbe-
griffen Große Mehrheit.

Für den Antrag des Herrn Ganguillet Minderheit.

§. s.

Ohne Einsprache genehmigt.

§ 9.

Dr. v. G o n z e n b ach. Ich wünsche, daß entweder hier
oder dann bet j !2 eine Ergänzung aufgenommen werde, und
zwar durch Einschaltung folgender Stelle im zweiten Alinea:
»Durch dergleichen Bauten darf die Schwellenpflichl ohne
Eiuverständniß mit dem Pflichtigen nicht vermehrt werden."
Jemand, der z. B. eine Mühle, Säge oder dergleichen bauen
will, muß, um das Wasser auf seine Seite zu leiten, auf
dem gegenüberliegenden Ufer einen Sporn oder eine andere

Vorrichtung anbringen, wodurch die Schwellenpsticht deß
betreffenden GrundeigenthumS vermehrt wird. Ich bin über«
zeugt, der Herr Berichterstatter ist mit d>m Grundsatz et»,
verstanden, daß in Fällen, wo der Staat oder ein Privat-
mann durch eine Baute die Pflicht eines andern erschwert,
Entschädigung stattfinden müsse.

Gfeller zu Wichtrach beantragt, in Betracht der
schweren Last der Schwellenpflicvt im letzten Alinea nach dem
Worte »Staatsbehörden" einzuschalten: »und die Schwellen-
Pflichtigen" und ebendaselbst nach dem Worte „Materialien"
beizufügen: »zum Nachtheil der Schwellenbauten".

B e r ger unterstützt den Antrag deS Herrn v. Gonzenbach,
und wünscht hinsichtlich deS zweiten Alinea darüber Auskunft
zu erheulen, wie es in Fällen gehalten sei, wo bloß ein
Nothsteg angebracht oder beseitigt wird, ob der Richter in
solchen Fällen auch nach Mitgäbe des § 69 den Betreffenden
mit einer Buße von Fr. i—2vo belegen könne. Daher wird
vorgeschlagen, nach dem Worte „Brücken" einzuschalten:
»bleibenden".

Herr Berichterstatter. Was den Antrag des Herrn
v. Gonzenbach betrifft, so bin ich grundsätzlich damit ein-
verstanden, aber ich glaube. eS sei demselben im GewerbS-
gesetzt bereits Rechnung getragen. Die ^ lg und 24 deS
letzter« stellen so sichernde Bestimmungen auf. daß hier eine
solche Vorschrift nicht nöthig ist. Jedenfalls könnte man
hier nicht die beantragte Bestimmung amnehmen, indem
dadurch jede Baute ausgeschlossen ware, die eine Veränderung
der Schwellenpflicvl zur Folge hä-te. Der RegierungSrath
ertheilt nie eine Konzession nach § 24 deS GewerbsgcseyeS,
ohne allfäuige Drinmannsrechte vorzubehalten. Die Anträge
deS Herrn Gfeller könnte ich absolut nicht zugeben. Wer
entscheidet im gegebenen Falle, ob Materialien „zum Nach-
theil der Schwellenbauten" abgeführt w.rden? Soll der
Privateigentdümer oder die Gemeinde entscheiden? Man muß
auch h»er bedenken, daß der Staat die Aufsicht über die
betreffenden Gewässer hat. Auch das Verbot, Material ab-
zufuhren, darf nicht vom Einzelnen abhängig gemacht werden.
Es ist überall frei, wo die SlaatSbchorden es nicht unter-
sagen. ES muß Ordnung >n der Sache sein, sonst wüßte
man nicht, wer Koch und Kellner ist. Auch den Antrag des
Herrn Berger könnte ich nicht zugeben, weil über den
Begriff, waS »bleibend" sei, Schwierigkeiten entstehen können.
E»n Steg, ter nur wenige Wochen bleibt, ist offenbar nur
ein provisorischer. Es versteht sich von selbst, daß Jemand,
der eine Latte über einen Bach legt, um darüber zu gehen,
nicht unter die Strafbestimmungcn dieses Gesetzes fällt, wenn
er sie wieder wegnimmt. Es muß auch hier eine Norm sein
und ich empfehle Ihnen den § 9, wie er vorliegt.

Berger zieht seinen Antrag zurück.

Abstimmung.

Für den § 9 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
» Antrag des Herrn v Gonzenbach Minderheit.
» » « » »Gfeller »

§ to.

vr. v. Gonzenbach. Ich erlaube mir auch hier, eine
Abänderung zu beantragen. Ich wünsche nämlich, daß daS
Recht der Expropriation überall, wo eS im Gesetze vorkommt,
dem Großen Rathe vindizirt werde, nicht dem ReglerungSraibe-
Auf die allfällige Einwendung, daß der Große Rath sonst



Viel zu thu» h.,be, konnte ich entgegnen, wenn der Große
Rath in jeder Sitzung sich mit einer Menge oft sehr gering,
sügiger Srafnachiaßgcsuche befassen könne, so sei es wichtig
genug, daß er sich auch mil solchen Fällen beschäftige, wo
eS sich um daS Privaleigcnthum des Bürgers handelt Sie
haben allerdings b-i ten Etsenbahneauien die Expropriation
>n die Hand der Regierung gelegt, aber jedenfalls muß die
bauende Gesellschaft mir einem KonzcssionSgesuche vor die
oberste LandcSbehörde kommen. Nach dem dritten Alinea
des h io bleibt wenigstens das Eigenthum, es findet eine
Entschädigung statt, obschon ein Eigenthum, das ich nicht
nach Belieben benutzen kann, schon sehr beschränkt ist. Im
vierten Alinea wird dann aber dem Regierungsrarhe die

Befugniß enheili, da wo daö Interesse der Flußversichcrung
eS verlangt, den Ufern enrlang »auch andere Grundstucke zur
Pflanzung von Schwellengehölz" zu bestimmen und zu expro-
priiren. Da wünsche ich, daß dem betreffenden Grnudeige«.
thümer daS R>cht eingeräumt werde, wenn er mit der
Expropriation nicht einverstanden ist und die Beifügung des

Regterungsrathes bestreiket, vor den Großen Rath zu ge-
langen, und beantrage daher, im vierten Atinea nach dem
Worte „Regierungsraihes" einzuschalten: „und wenn der»

selbe bestrilten wird, des Großen Raihes." Viel wird dadurch
nicht erreicht, indem der Große Rath in der Regel nach
Antrag des Regurungsrath'S entscheidet, da die Versammlung

die Verhältniße nicht so genau untersuchen kann. Aber
der Herr Berichterstatter wird zugeben, daß man auch in der
Regierung hin und wieder im Drang der Geschäfte zu schnell
zu Werke gehen kann; dann bleibt immervin noch die
Möglichkeit, daß im Großen Rathe ein Mitglied der Versamm-
lung d-e Verhältnisse darstelle, wie sie sind. Vielleicht werden
die betreffenden Eigenthümer hundertmal sich fügen, wenn
aber Einer nicht damit einverstanden ist, so soll vor der
Ausübung eines so wichtigen Rechtes der Entscheid des

Großen Rathes vorbehalten sein.

Gcißbühler unterstützt den Antrag des Herrn v. Gon.
zenbach und möchte die Schwellenpfltchligen nicht anHallen,
unter allen Umständen Uferland mir Gehölz anzupflanzen,
sondern denselben freistellen, daS nöthige Schwellenholz zu
vorzeigen, befinde eS sich nun da oder dort.

Tscharncr zu Kedrsatz möchte wenigstens dafür Vor.
sorge treffen, daß die Schwellenpflichtig>n angehalten werden,
ihr Schwellenholz nicht zu verkaufen, damit nicht anderes
Land zur Anpflanzung von Schwcllengehölz in Anspruch ge-
nommen werden müsse, denn eS sei schon hie und da
vorgekommen. daß infolge Verkaufs des Schwellenholzes große
Bezirke davon entblößt worden und so am Ende die Ge,
meinden genöthigt worden seien, Aushülse zu tristen.

Reich en bach, Fürsprecher. Ich bin so frei, im dritten
Alinea die Streichung des Wortes „erworbene" vor »Privat,
rechte" zu beantragen. Im ersten Alinea ist die Rede von
Grundstücken, welche die Bestimmung zum Fiußunterhalie
haben; daS dritte Alinea handelt von Grundstücken, welche
diese Bestimmung bisher nicht hatten, denen sie aber gegeben
werden kann. Nun könnte man glauben, für „erworbene
Privatrechte", welche hier vorbehalten werden, müsse die
Erwerbung nachgewiesen werden, sei eS von Gemeinden, Kor.
porationen oder Privaten; es spreche auch hier die Vermuthung

für die Oeffenilichkeit. ES kann aber Fälle geben,
wo die Erwerbung nicht nachgewiesen wnden kann, wohl
aver ein langer Bestand, und um auch diesen entschädigen
zu könne«, möchte ich daS Wort „erworbene" streichen.

Anderegg. Ich stelle den Antrag, am Schlüsse des
ersten Alinea folgenden Zusatz beizufügen: „Da wo solches
bereits geschehen, sind die Veräußercr verpflichtet, die da.
herigen Werchprctse zu restiluircn und wieder ihrem Ursprünge

Tagblalt des Großen Rathes tS5?.
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lichen Zwecke zuzuführen." Früher standen in den untern
Aargcgenden 34 Jucharten Sck>achenholz den Schwellenpflichtigen

zur Benutzung da; später bei gesteigerten Holzpreisen
verkaufte der Staat dieses Holz, und nun will man die An-
stößer verpflichten, wieder solches anzupflanzen. Der Staat
soll die Summe, welche er aus dem fraglichen Holze bezogen,
wieder dem ursprünglichen Zwecke zuwenden, dcun eS ist nicht
billig, daß die Pttvalcn die ganze Last tragen und der Staat
die Summe behalte. Glauben Sie nicht, daß man in den
untern Gegenden nicht auch schwellen müsse.

Berg er unterstützt den Antrag des Herrn Anderegg
und beruft sich aus andere Fälle, in welchen zu Schwellen,
bauten bestimmte Waldungen veikauft und gehauen worden,
so daß die Ufer nun entblößt liegen.

Srettler. In dieser ausgedehnten Fassung halte ich
daS erste Alinea nicht für gerechtfertigt. Nehmen Sie an,
Jemand habe einen Wald, aus dem er bisher sein Schwellen,
holz genommen har; es treten aber Umstände ein, wo er sich
anders helfen kann. Soll nun ein solcher Partikular ge.
zwungen sein, diesen Wald deßhalb für immer zu Schwellen-
bauten zu benutzen, weil er sich bisher desselben bediente?
Ich finde eine so bindende Bestimmung gegenüber Privaten
nicht gerechtfertigt. Auch gegenüber Gemeinden ist sie zu
bindend, auch fur sie kann der Fall eintreten, daß ein Stück
Land zu einem andern Zwecke verwendet werden sollte. Ich
gebe zu, daß schützende Bestimmungen aufgestellt werden müssen,
aber nie dürfen sie zu Eingriffen in das Privarcigenthum
werden. Bei diesem Anlasse möchte ich den Antrag deS
Herrn v. Gonzenbach unterstützen. Ich begreift gar wohl,
daß es tm Interesse deS Staates zweckmäßig sein möchte,
der Regierung die in diesem Artikel vorgeschlagene Befugniß
zu geben, aber bedenken wir, daß in einer Republik nicht
alles ausführbar ist, was für einen großen monarchischen
Staat, wo die Regierung sozusagen allmächtig ist. <us
zweckmäßig erscheint; hier erscheint es fast als eine Verfassungs-
verletznng. Ohnehin klagt man landauf und landab, daß das
ExpropriationSrecht zu leicht ertheilt werde. Indessen fand
man bisher noch den Schutz, daß nur die oberste Landes-
dehorde dieses Recht ertheilen durste; der Große Rath darf
aber nicht einen Theil seiner verfassungsmäßigen Besngniß
an den Regierungsralh abtreten. Ich stelle daher de„ An.
trag, die Worte „nach bisheriger Uebung" im ersten Alinea
zu streichen. Wo Titel vorhanden sind, soll daS Bisherige
fortbestehen, eine bloße Uebung aber soll nicht bindend sein.

Rickli unterstützt den Antrag deS Herrn Andcregg.

Schnee berger im Schweikhof beantragt, am Schlüsse
des dritten Alinea vor den Worrcn „zu entschädigen" ein-
zuschalten: „vollständig".

Herr Berichterstatter. Der erste Antrag wurde von
Herrn v. Gonzenbach gestellt und geht dahin, die Ertbeilung
des ExpiopriarionSrechleS dem Großen Rathe vorzubehalten.
Der RechtSpunkr wurde zwar vom Herrn Antragsteller nicht
angegriffen, daß nach der Verfassnng der RegierungSrath über
die Ertheilung des ExpropriationSrechteS entscheiden könne.
Der § 83 der Verfassung stellt nur den Grundsatz der Ent-
schädigung auf, ohne vorzuschreiben, ob die Snheilung des

ExpropriaiionsrechtS dem Großen Rathe oder dem Regie.
rungSrathe übertragen sei; beides ist zuiäßig. ES fragt sich
also nur: welches ist zweckmäßiger? ES läßt sich nicht vcr.
kennen, daß die Expropriation sehr häufig wiederkehrt; eS

kann geschehen, daß solche Gesuche Sie vielleicht während
einer ganzen langen Sitzung beschäftigen würden. Dadurch
würden auch der Vollziehung des Gesetzes unendliche
Schwierigkeiten in den Weg gelegt; und welchen Nutze« hätten Sie
davon? Herr v. Gonzenbach sagte es selbst: Sie werden in
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der Regel den Antrag des RegierungSratbes annehmen/ weil
der Große Rath die spenrllen Verhältnisse im gegebenen

Falle nicht selbst unlrrsuchen kann. Wenn dem so ist, was
ich auch glaube, so winde die G>seyesvorschrifl zu einer
leeren Formalität herabsinren. und ich könnte daher den

Antrag nicht zugeben. Es wurde auch bemerkt, die Expro-
prlauon werde allzusehr auvg drhnt. In andern Staaten ist
dieß noch viel mehr der Fall als hier. Es bestehen «n an»
dern Staaten Gesetze, nach welchen; B. zersplitierre Grund,
stücke zusammengeworfen werbe» und eine neue Vertheilung
vorgenommen wird. Ich glaube, vier verlange man ntchlS
Außerordentliches, da man die Expropriation nur in solchen

Fällen zuläßt, wo die Versassung im Interesse des gemeinen
WohleS cS gestaller und zwar gegen gehörige Entschädigung,
deren Setrag die Gerichte auszumltteln haben. Dle Beforgniß
des Herrn Geißbühler, als könne Jemand gezwungen werben,
Schachenland anzupflanzen, das er bereis kultlvirl hat, wenn
er selbst das nöthige Schwellensolz vorweisen könne, ist nicht
begründet. Bestehende ReiSgründe sollen ihrem Zwecke
allerdings erhallen werden. Das Gesetz von 1834 verbietet ebenfalls

das Ausreuien dcS Schwellengehölzes und schreibt die
Anpflanzung von solchem durch die Schwellenpstlchiigcn vor.
Wenn Sie diese Bestimmung aus dem vo>liegenden g,ara-
graphe» streichen so machen Sie ein Gesetz, ovne der Behörde
die Mittel zu dessen Vollziehung zu geben. AuS dem Antrage
des Herrn Anderegg ergibt sich gerade, wie nothwendig eS

sei, daß daS Schwclleugevölz erhalten werde. ES ist fatal,
daß die sachbczüglichen Bestimmungen deS Gesetzes von >834

nicht vollzogen wurde». Den Antrag des Herrn Reichenvach
gebe ich in dem Sinne zu, daß das Wort „erworbene" im
dritten Alinea ersetzt werde durch „bestehende". Der A„t>ag
deS Herrn Anderegg dagegen würde ungeheuer weil fuhren.
Der Herr Aalragsteuer führte einen Fall an. in weichem der
Staat Ufergehöiz verkaufte, aber in andern Gegenden und
Privaten noch viel mehr dabei betheiligt; eS läge eine un-
absehbare Quelle von Prozessen in einer solchen Bestimmung.
Ich glaube nicht, daß eS Aufgabe einer Gesetzgebung set,

alle Unordnungen, die früher begangen worden sein mochten,
gut zu machen, sondern eS ist ihre Aufgabe, ähnlichen Ueoel-
ständen für die Zukunft vorzubeugen. Wenn d>e Gesetzgebung
sich erlauben würde, ältere privalrechtliche Verträge einfach
aufzuheben, so wäre aller Verkehr gefährdet. WaS hinderte
dann den Gesetzgeber, in zehn Jahren emen Vertrag aufzu»
heben, der heute geschlossen wirb? DaS ist Sache der
Gerichte. Die Gesetzgebung soll nicht auf die Vergangenheit
blicken, sondern n, die Zukunft und da Ordnung schaffen.

Ich könnte also den Antrag dcS Herrn Andercgg nicht zu-
geben. Herr Steriler will die Worte „nach bisheriger
Uebung" im ersten Alinea streichen. Derselbe Redner sagte
in seinem Porum über die Eintretrnsfrage, die friivern
Verhältnisse lasten sich sehr schwer ermilieln, weil seilen Titel
dafür da seien. Wenn Sie diese Worte im ersten Alinea
streichen, so haben Sie gar nichrö mehr. DaS Gesetz von
1834 enthält die nämlichen Grundsätze, wie der vorliegende
Paragrapo; auch in ältern Reglemrnleii treffen Sie ähnliche
Vorschriften. So in der Schwellenordnung für daS Amt
Trachsclwald von >766, welche die Schwcllcnpflichtigen zu

Anpflanzung von Schwellcngehölz bei Bupe verpflichtet. Herr
Schneebergcr verlangt „vollständige" Entschädigung erwor.
bencr Priv-itrcchte. Ich muß nur bemerken, daß hier der

Fall nicht gleich ist, wie bei § 7. Hier findet keine
Expropriation statt, sondern es wird dem Regiecungöralhe die
Befugniß ertheilt, Ländereien, welche einem Flußbette ab-

gewonnen werden, die Bestimmung zum Flußunte, halte zu
geben, und da ist daS Wort „vollständig" nicht nöchlg. Die
Entschädigung soll annandig ausfallen, aber nichr gerade im
höchsten Maße vorgeschrieben werden. In Umfassung deS

Angebrachten halre ich den Paragraphen fest, wie er vorliegt,
mit Ausnahme der von Herrn Re,cycnbach beantragten Mo,
difikalion welche ich als erheblich zugebe. Ich bin sehr be-

reit, Anträge zuzugeben, die ich für billig erachte, solche
jedoch, die nach meiner Ansicht daS Gesetz stören, kann ich
nicht zugeben.

Abstimmung.

Für den H io mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für daS erste Alinea nach Antrag deS Ne-

gierungSralhes 4s Stimmen.
Für den Antrag deS Herrn Stettler 36 „

» „ „ » „ Andercgg Minderheit.
„ » „ „ „ Neichenbach Handmehr.
» „ » » Schneebergcr Minderheit.

Dagegen .Mehrheit.
Für den Antrag deS Herrn v. G onzenbach '4t Stimmen.
Dagegen 4â „

i ti.
Berger spricht die Ansicht aus, es sollte in diesem

Paragraphen stau bloß „zum Flußunlerhalte" heißen: «zum
Fluß- und Bruckenunterhalle".

Herr Berichterstatter- ES ist dagegen nur Fol-
gendeS zu bemerken. DaS Gesetz hat allerdings nur da»
Vcrvältmß in Betreff der Flüsse, nicht in Betreff der Brücken
im Auge. Nun gebe ich zu, daß es jedenfalls nicht die
Bedeutung hat, daß der ganze Betrag nur dem Fluxunter-
halte zukommen soll; es wirb da eine Repartition stallfinden
müssen. De» Systems wegen möchte ich jedoch eine solche
Ergänzung nicht in dieses Gesetz auinehmen.

Berg er erklärt sich befriedigt.

Der j tt wird durch das Handmehr genehmigt.

j t2 und j t3 (werden zusammen behandelt).

vr. v. Gonzenbach. Sie werden eS mir nicht übel
nehmen, wenn «ch auf die Anträge, die ich bei der ersten
Beraihung stellte, die aber nicht ganzlich angenommen wurden,
zurückkomme. Ich mochte gerne Ihre Ueberzeugung dahin
lenken, daß noch etwas mehr erhältlich wäre und möchte den
Herrn Berichterstatter ersuchen, dieser BiUigkcitsrücksichl, noch
mehr, dieser GerechligkeiiSrucksichl Rechnung zu tragen und
im Interesse des Erfolges deS ganzen Gesetzes so viel zuzu.
geben, alS er mit seiner Ueberzeugung vereinbaren kann.
Der § t2 stellt den Grundsatz auf, die Pflicht zur „Ufer-
Versicherung" liege in erster Linie auf dem beihcillgten Eigen-
lhum. Nun aber gibt es an schiffbaren Gewässern eine
ganze Menge Werke, die nicht für die „Uferversicherung"
bestimmt, sondern ,hr loeilweise sogar gefährlich sind. Da«
Gesetz selbst gibt dieß zu, indem es den Staat im H 13 zu
einem Beitrage verpflichtet in Fällen, wo die Ausübung der
Schifffahrl oder der Flößerei einen schädlichen Einfluß auf
die Ufer und Schutzbauren har. DaS halte ich eben nicht
für genügend, sondern man sollte einen Schritt weiter gehen.
ES ist nicht nur die Ausübung der Schifffahrt. welche schäd-
lich auf die Ufer wirkt, sondern es sind die für dieselben
ausgeführten Bauten an und für sich Nehmen Sie an, die
Schifffahrt auf der Aare zwischen Thun und Bern würde
unterbrochen, ein HolzauSfuhrverboc würde erlassen und iu.
folge dessen nicht mehr geflößt, so wären die Uferbauten,
wie sie bestehen, den Eigenthümern nur eine große Last. Die



Gpvren z. B. verursachen beinahe überall Hinterwasser. ES
ist wahr, daß es der Zweck der Sporen ist, Verlandung zu ver,
anlassen, aber diese eifolgt eben ntchl immer. Der Sporn
kann falsch angebracht mn, oder eS können andere Einflüsse
wirken, dann bildet sich nur am Kopie eine Verlandung, an
der Wurzel aber Hinterwasser; daö anliegende Land v rsumpfr
und ist gar nicht geschützt. In wichen Fallen genügt der

t3 nicht. Ich schlage daher als drittes Alinea des j >2

olgende Bestimmung vor: „Wasserbauten, die der Staat im
Interesse der Schifffahrl angeordnet hol, sind von diesem zu
Unterhalten. Die vorher benaudene Schwellenpflicht deö be-

theiligren Eigenthums kann durch solche Bauten nicht
vermehrt werden." Ich will die Sache durch ein Beispiel klar
machen. In der Gemeinde Kleinhöchstctten lies früher die Aare
längs der sogenannten Rabenfluh, die Ufer Versicherung kostete
also die Gemeinde dort nicht». Was macht der Staat? Er
sagl: lch habe diese Korrektion mchr nur sur die Uscrvcr-
sicherung unternommen, sondern auch für die Schiffahrt,
und sur diese ist das Ström.u der Aare gegen die Rabenfluh
gefährlich. Es wu de eine Slrelchschiveue von mehr alS
40» Fuß Lange mit sehr großen Koste» gebaut. Wenn Sie
nun das Geietz unverändert ließen, waS wäre die Folge,
wenn die betreffende Schwelle angegriffen wird? Die
betreffenden Schwellenpfllchligen von Klcinhöchstciten hätten
eine Last aus sich, die sie unmöglich tragen konnten. Man
wird entgegnen, der ganze Schwellenbezlrk stehe hinter der
Gemeinde, aber diese wlro antworten: hättet Ihr unS die
Sache gelassen, wie sie vorher war; wir hallen einen natürlichen

Schuv, den der Staat uns wegnahm, jetzt haben wir
einerseits Versumpfung, andererseits eine große Last. Ist
daS gerecht? Ich tanu es nicht glauben. Ich muß gestehen,
ich glaube, der Große Rato stelle sich die Sache nicht recht
vor, sonst würde man ivlche Verhältnisse berücksichtigen. AIS
seiner Zeit der Borirag über die schwimmenden Eisenbahnen
hier behandelt wurde sagte ich, alle andern Kantone werden
dagegen sein, und man erwiederte mir: bange machen gilt
nicht l Ich frage Sie nun: haben Sie eine einzige Stimme
dafür erhalten? Nicht eine einzige! Darum sagte ich gestern:
Sie machen die SeelandScnlsumpfung unmöglich, wenn Sie
dieses Gesetz so erlassen, wie es vorliegt Es ist nicht meine
Sache, bange zu machen, aber ich sehe nicht gerne nur auf
heure, sondern möchte auch sur morgen socgen. Ich sage:
wenn Sie solche Normen für die Aare oberhalb Bern
aufstellen, so muffen Sie konsequent auch aus andere Gegenden
dasselbe Geietz anwenden. Dieselben Normen müssen Sie
also auch im Seelande, wenn dort der Staat — die
Eidgenossenschaft oder der Stand Bern — die Entlumpfung
ausfnorr, aufstellen; und wenn man daS Seeland mit dem
Unterhall der Dämme und Schwellen beglückt, weiche dort
gebaut werden, so möchte ich dann fragen, ob Sie daS Seeland

wirklich beglücken. Ich las im Archive Akten, aus
denen sich ergibt, daß in vielen Gegenden die Armuth der
Bevölkerung von der Schwcllenpflichc herkommt. SS wurden
Reisgründe, Auen, Schachen rc. bis zu einem Umfange von
4-sooo Jucharten an der Emmc zur Unterhaltung der
Schwellen abgetreten, und trotzdem ist in einzelnen Gegenden
des Emmenthals die Schwellenpflicht eine fast unerträgliche.
Wenn dieß bet der Emmc, einem nur flößbaren, nicht
schiffbaren Flusse, der nicht solche Uferbautcn dar, wie die Aare
hier, der Fall ist, so mögen Sie daraus schließen, was daS

für eine Last ist. Ich bin überzeugt, wenn Sie über diese
Verhältnisse nachdenken, so werden Sie dieselben berücksich.
tigen, und den anstoßenden Grundeigenihümero nicht den

Unterhalt von Werken aufladen, die nicht zum Schutze des

Eigenthums, sondern im Interesse eines Dritten, der Schiff-
fahrt, gemacht wurden. Sie werden sehen, wie viel
Unangenehmes, wie viele Streitigkeiten zwischen dem Staate und
Korporationen vermieden werden, wenn Sie den 12 im
angegebenen Sinne modifiziren. (Der Redner zitirr hier die
bereits im gestrigen Votum über die Eintretenssrage ange-
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führte Stelle aus dem Vortrage dcS frühern Herrn
Berichterstatters und schließt dann, wie folgt.) Damit die Schwellen-
regiemcnte so gemacht werden können, daß sie den Verhältnissen

entsprechen, wünsche ich, daß die erwähnten Baurea
bezeichnet werden; sie sind ziemlich leicht zu bezeichnen. Noch
em Wort über das zweite Alinea, welches das „unmittelbar«
oder „mittelbar" beschützte Giunbeigenthum als beiheiligt
bezeichnet. Das „unmittelbar" beschützte Eigenthum ist leicht
auszumitieln, eS ist das ZnundaiiooSgebict, aber was heißt
„mittelbar geschützt"? DaS ist gewiß so unbestimmt, daß
leicht Prozesse daraus entstehen können. Ich wünsche, daß
man in einem Gesetze sich nicht so unbestimmter Ausdrücke
bediene und möchte das Wort „mittelbar" streichen DaS
belheiligte Land soll durch die Reglemence und namentlich
durch die Kadastrirung genau bezeichnet werden. Ich hoffe,
der Herr Berichterstatter werde meinen Antrag in Ueberlegung
ziehen und wünsche, daß er denselben zugebe.

Fueter, RegieruuqSrath. Ich kann sehr gut begreifen,
daß Herr v. Gonzenbach in diesem Tone spricht, und ich
muß ihm von seinem Standpunkte aus Recht geben. Aber
das Schreckt'ild, welches man uns vormalt, ist dnn doch
nicht so erschrecklich und wenn man die vier Alinea des
Z i2 durchlieLt, so erscheint dessen Inhalt denn doch ntchl so

unbillig, wie eS im ersten Augenblicke vorkommen mag. ES
wurde bisher hinsichtlich der Uferbauren im Kantone so

verschiedenartig verfahren, daß mit Recht eine gewisse Unzufrie-
denheit sich darüber kund gab, wenn durch Staatsmittel für
die eine Gegend sehr viel, für andere sevr wenig gethan
werde. Sie alle sind darüber einig, daß der Schutz den

man den Usern der Aare angedeihen ließ, sehr große Summen

in Ansprüch nahm, während andere Landesgegeudcn mit
Grund sich beklagen, daß für sie nichts gethan wurde. Wir
haben am Emmenthal ein frappantes Beispiel, denn dort
mußien in gewöhnlichen Zeilen die Userbewohner sich selbst

helfen, nur in außerordentlichen Zeiten hals ihnen der Siaat-
Auch an andern Orten brachten die Landesbewohner enorme
Opfer. Ich finde nun, mon sollte die Sache auszugleichen
suchen, nicht dem Staate für Einzelne solche Lasten aufbürden,

während Andere nichts erhalten- Man sagt freilich,
die Aarekorrcktion sei hauptsächlich im Interesse der Schiff-
sahrt unternommen worden, aber eS lägt sich nicht leugnen,
daß auch der Zweck des Schutzes für daS anstoßende Land
in hohem Grad erreicht wurde, denn es war der Verwüstung
preisgegeben, wenn der Staac nicht geholfen hätte. Die
Besitzer von Grundeigentvum an Gewässern haben ein großes
Risiko; aber wohin führt eS am Ende, wenn Sie den Grundsatz

annehmen, welchen Herr v. Gonzenbach vorschlägt? Sollten

diejenigen, welche in keiner Weise bet den Urerbaureu
betheiltgc sind, den andern steuern helfen? Ich glaube, daS

vorliegende Gesetz rcgullre die Verhältnisse b-Uig, zumal pri-
vatrechtliche Verpflichtungen, welche aus Tircl oder Herkom-
men beruhen, vorbehalten bleiben. In dem bisherigen Lcr.
fahren liegt etwas Verletzendes für viele LandeSgegenden,
und ich bin weil entfernt, leicht darüber Hinwegzugehen, denn
es liegen Beschwerden ernster Art vor. Es ist billig, daß

jeder Betveiligte die Last mittragen helfe, dann wird sie nicht
mehr so schwer drücken. Da seit der Einführung der direkten

Steuer alle Staatsbürger nach ihren Kräften die öffentlichen

Lasten tragen helfen müssen, so soll auch hier ein bil-
ligeS Verhältniß eingeführt werden. Daß der Sraac in
Fällen großer Kalamitäten außerordentliche Hülse leiste,
wurde in letzter Zeit zur Genüge bewiesen; man betrachte

nur die aus dem außerordentlichen Büdgel stehenden Summen

für Wasserschaden.

v. Wattenwyl zu Rubigen. Ich unterstütze aus allen
Kräften den Antrag des Herrn p. Gonzenbach, und appellire
an daS Gerechtigkeitsgefühl der obersten Landesbehörde. Ge-
hen Sie hin und besichtigen Sie die Berhältlisse an Ort
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und Stelle. Ich bin überzeugt/ daß nicht Mancher im Saale
ist/ der dann nicht zugeben wird, daß es für Kleinhöchstctten
und andere Gemeinden unmöglich ist, die Last zu tragen.
Nock ein Wort über das dritte Alinea. ES scheint ziemlich
unschuldig zu sein, aber ich trage aus dessen Streichung an,
denn ich halte eS für einen Strick, in welchem Gemeinden
und Landesgegenden gelangen werden können.

Geiß bühler. Mir scheint der H iZ zu wenig positiv
zu sein. ES wurde nicht umsonst von Herrn v. Gonzenbach
und andern Rednern ausmeksam gemacht, welche Last die
Schwellenpflichr ist. Wenn man unS saqr, eS seien soov
Jucharten Schachenland für Schwellenbauten abgetreten worden,

so komme dieß mehr den uniern Gegenden zu gut als
den obern. ES schemr mir ein wenig sonderbar, wenn man
bei schon so starken Lasten noch so strenge Bestimmungen aus»

stellt. während auf der andern Seite der Sraar so leicht
wegkommt. Wenn man billig sein will, so muß man den
Uferbewohnern einen gewissen Schutz zusichern, sonst werden
viele rulnirl. Ich möchte den Herrn Berichterstatter fragen,
waS unter dem »verhälinißmäßigen Beitrag" deS Staates
verstanden sei, ob der Ertrag der Schifffahrts- und Flößer,
gebühr, oder der direkte StaatSveitrag. Der Beitrag sollte
immerhin durch nne Expertise bestimmt werden, sonst müßte
man sagen, die Schwellenpflichligen seien schutzlos. In ge.
wohnlichen Zeiten half das Emmenthal sich immer scbst,
daher geben Sic unS auf der andern Seile einen billigen Schutz,
aber unS ganz abweisen und auf Unkosten Anderer indirekt
zu Grunde richten lassen, ist nicht billig.

Gfeller zu Wichtrach ruft dem Großen Rathe in Er-
innerung, daß mehrere Gemeinden seiner Zeir gegen die
Bornahme der Aarekorreklion prottstlrten, daß man sie hinderte,
selbst ihre Us r zu schützen und ihnen sogar ein Verbot
anlegte- Nun sei die Korrektion mißlungen, die Rechnung
auch, statt voo soo Fr. habe sie etwa 2 Millionen gekoster,
und statt in 8 Jahren vollendet zu sein, sei sie eö in so Iah.
reu noch nicht. Der Redner hielte es fur unrecht, den bc.
treffenden Grundeigenlhümern den Unterhalt der Uferbaulcn
aufzubinden, welche offenbar im Interesse der Schifffahrt auS-
geführt wurden- Aus den jährlichen Beiträgen des Sraa-
ceö ergebe sich, daß die Last für die Gemeinden unerträglich
wäre.

Stettler. Ich möchte den Großen Nach bitten, bei
der Beraihung des § >2 zunächst das erste und das leyic
Alinea in'S Auge zu fassen und sich davon ein klares Bild
zu machen. ES sind da zwei ganz v>rschiedenarttge Systeme
»eben einander gestellt, daS alte System welches rein auf
privatrcch'llchen Verhältnissen beruht, wonach nicht nur die
an ein Gewässer anstoßenden Grundeigenrhümer schwellen,
psiichtig sind, sondern ott die Besitzer weiter rückwärts lie.
gender Grundstücke, während die Eigenthümer anstoßenden
Landes oft gar keine Pflicht haben. DaS alte Syst-m läßt
sich nur historisch erklären, eS soll vor allem vorbehalten
sein. Dazu kommt ein neues System, welches sagt: neben
den bisherigen Verhältnissen soll alles Grundeigenthum als
schwellenpfllchlig erklärt werden. Denken Sie sich ein wenig
die Folgen, welche diese beiden Systeme in'S Leben rufen.
Offenbar muß eS die Tendenz der biöher Schwellenpflichtigen,
sein, diese Last möglichst von sich abzuwälzen, sie den neuen
Pflichtigen aufzulegen; die letztern haben umgekehrt daS

Interesse, die Last auf die ältern Aflichligcn zu wälzen.
WaS »st die Folge? Ich hörte diese Tage viel von Prozessen
reden. Welche Menge von Streitigkeiten hier entstehen
wird, ist gar nicht abzusehen. ES ist gerade, als wollte man
durch diese zwei verschiedenen Systeme die Gemeinden ad.
sichtlich gegeneinander reizen, um sie in einen Gegensatz zu
bringen. DaS erregt bei mir schon große Bedenken, daß der
Staat in die Mitte tritt und cS nicht den Pflichtigen über-

läßt. Bei Behandlung der Einlretensscage gab ich zu, daß,
theoretisch aufgefaßt, wenn wir nicht gegebene Verhältnisse
hätten, der neue Grundsatz nicht irrationcll wäre, aber nur
mit gewissen Modifikationen. Die erste Modifikation, welche
der Grundsatz in der Praxis erleidet liegt darin, daß die
Schwellenpfitchr viel schwerer und lästiger ist als andere
öffentliche Lostungen. Sie läßt sich z. B. mit der Wegun-
»erhallungSpflicht in keinen Vergleich bringen. Unter
Umständen ist sie so schwer, daß der Eigenthümer lieber sei»
Land preisgibt. Allein eS müssen noch andere Modifikationen
eintreten, welchen der § »2 nicht Rechnung trägt. ES ist
durchaus unrecht und unbillig, daß die Anstößer allein die
Last tragen, der Staat aber leer ausgehe. Bei den Land,
straßen hat er die Unterhaltungöpflicht, bei den Wasserstraße»
übernimmt er sie nicht. So weil aber die öffentlichen Ge.
Wässer zur Schifffahrl dienen, soll der Staat sich ebenfall»
bechnligen, nicht nur durch einen Beitrag, sondern durch
d,rekle Uebernahme der Last. Die Pflicht der Uferunterhal.
tung soll nur da dem belheiligttn Grundeigenthum auferlegt
weiden, wo man dem Gewässer seinen naturlichen Laus läßt,
nicht da, wo derselbe durch künstliche Bauten verändert wird,
in diesem Momente fällt ein Theil der Last auf den Staat.
Unlängst wurde z. B. die Gürbe korriglrr, infolge der
Anlage eines Kanals, welcher durch andere Grundstücke
führt, müßten nun nach dieiem Gesetze viele Grundeigen.
lhumer, die bisher keine solche Pflicht Hütten, eine neue Last
übernehmen. Ist das gerecht und billig? Kann man so

rücksichtslos verfahren? DaS Gesey hat noch andere
Konsequenzen. Wollen Sie mit diesem Gesetz in der Hand einst
sagen: ihr übernehmt jetzt die Unrerhallungöpfiichl der neuen
Kanäle, um Huub,rte und Tausende jährlich daraus zu ver.
wenden? Nein. Ich halte also eine solche Verschmelzung
deö allen und des neuen Systems nicht für zuläßig, sie
liefert unendlichen Gross zu Prozessen. Man soll auf die
bestehenden Verhältnisse, aus die ausgeführten Bauten Rücksicht

nehme». Ich stimme in erster Linie zum Anrrage de»
Herrn v. Gonzenbach. Sollte derselbe nicht angenommen
werden, so gestehe ,cy offen, daß ich nicht augenblicklich eine
neue Redaktion vorlegen kann, und beantrage alSdann, die

12 und >S an den RegicrungSratv zu neuer Bearbeitung
zurückzuweisen, wobei auf die Schiffsahrt, sowie auf außer,
ordentliche Uferbaulcn ln der Gegend zwischen Thun und
Bern möglichst Rücksicht zu nehmen sei.

Das Präsidium erklärt wiederholt, daß solche Zu.
rückwctmngen einzelner Artikel nach dem Rcgiemcnle nicht
Mäßig seien und ersucht Herrn Stelller, eine bestimmte
Redaktion vorzulegen.

Stettler stellt den Antrag, der Staat habe einen Theil
der Schwellenpflichr zu übernehmen.

v. Werbt will nicht auf gestern Gesagtes zurückkomme»,
sondern beschränkt sich daraus, die Versammlung zu ersuchen,
sie möchte so billig und gerecht sein, zu bedenken, daß die Aare
sich nicht mit der Emme, mit der Zihl, mit andern Flüssen
tes Landes vergleichen lasse, daß cS sich da um eine große
Wasserstraße mit ganz exzeptionellen Verhältnissen handle.
Der Sprechende kann nicht begreifen, daß eS in der Aufgabe
einer weisen Gesetzgebung liege, durch drückende Lasten ein.
zcinc Staatsbürger, welche doch daö gleiche Recht, wie die
andern haben, zu Grunde zu richten; daS würde nach seiner
Ansicht geschehen durch unveränderte Beibehaltung der vor.
liegenden Paragraphen.

MatthyS. Man sucht heure bei Behandlung der §§ t2
und is dem Staate gegenüber den Schwellenpflichligen den
Haken zu schlagen und stellt die Sache so bar, wie wen»
der Aarefluß nur zwischen Schützenfahr und Elscnau bestände
und zu unterhalten wäre. Die Aar' entspringt aus einem



gewissen Gletscher, Aarglnschcr genannt, und fließt durch
verschiedene bernischc Amtsbezirke und Landesgegenden bis
an die Grenze des Kantons Aargau. Die LandeSbewohner
oberhalb Thun und unterhalb Bern, durch deren Land und
Gebiet die Aare fließt, erfüllen ihre Schwellenpsticht. Weil
nun der Staat ein Gesetz erlassen will, durch welches die
Schwellenpsticht tn Betreff aller Gewässer gleichmäßig regulirt
werden loll, kommt eine gewisse Klasse von Grundbesitzern
und schreit bei jedem Anlasse Zetter und Mordio. Noch
mehr: man entstellt die frühere Gesetzgebung und Thalfachen,
welche der Geschichte anheimgefallen und. Ich erklärte schon
gestern: da wo die Last der Schwellenpsticht den Ruin eines
Grundbesitzers herbeiführen würde, soll der Staat den Leuten
zu Hülfe kommen, wie m andern Dingen auch. Aber das
will män nicht, man will den Bock, welchen der Staat Anno
1825 beging, beibehalten; der Staat soll ausnahmsweise
zwischen Schützenfahr und Elfenau die Schwellenpsticht
tragen und sich obendrein von den einzelnen Grundbesitzern,
deren Eigenthum durch die Aare beschädigt wird, vor den
Richter nehmen und zur Entschädigung verurcheilen lassen;
und das sollen wir verhüten Wir legen kraft des Gesetz,
gebungörechtcö den betreffenden Grundbesitzern die Schwel-
lenpsticht auf; wird die Erfüllung derselben unerschwinglich,
oder ereignen sich zu große Beschädigungen und reicht die
von der Schifffahrc zu beziehende Gebühr nicht hin, den
Ausfall zu decken, so bestimme» wir jeweilen im Staatsbudget

die erforderliche Summe und leisten an die Schwcl-
lenauâgaben einen angemessenen Beitrag. Die Behauptung
des Herrn Siettler, eS könne das alle und daS neue System
nicht neben einander bestehen, ist nicht richitg. Ich soll
annehmen, es sei Herrn Srelllcr bekannt, daß die Schwellen,

und Dammpsticht auf dem dethelligten Eigenthum lastet.
Das ist thatsächlich festgestellt und in den alten Reglementcn
bestätigt. DaS Gleiche schreibt der § 12 dieses Gesetzes vor
und im letzten Alinea desselben werden die auf Titel oder
Herkommen beruhenden privalrechrlichen Verhältnisse
vorbehalten. ES wird also nicht zu dem alten noch ein neueS
System eingeführt, sondern daS wirklich bestehende alte
System wird einfach festgehalten und genauer präzisirt unter
Vorbehalt privairechtlichcr Verpflichtungen. Was die
Geschichte der Aarkorreklioa zwischen Schüyenfahr und Elfenau
betrifft, so habe ich den Bericht des Herrn Oberst Koch auch
durchgelesen und mir Notizen davon genommen. Wie
gestaltet sich rücksichtiich jener LandcSgegend die Sache? Dieß
muß einmal öffentlich dargelegt werden. Die erste Urkunde,
welche über die Damm- und Schwellenpsticht in der Gegend
zwischen Thun und Bern Aufschluß gibt, ist ein Spruchbrief
zwischen den Gemeinden Belp und Münsigen vom ii. April
562a, durch welchen die DirektionSiinie des AarstusseS zwi-
scheu Schützenfahr und Hunziken und die Normalvreite der
Aare auf iöo Fuß bestimmt worden ist. Hieraus geht
hervor, daß schon t624 nicht dem Staat, sondern dem bethet,
ltgten Grundeigenihum die Damm- und Schwellenpsticht
oblag. Die genannten zwei Gemeinden schlössen unterm
is. Februar 1697 einen Vergleich, durch welchen die bisher
in Betreff der Aare bestandenen Vorschriften aufgehoben
wurden, und im Bericht der obrigkeitlichen Schwellenkom-
Mission von 1826, Seile 18 unten, heißt es bezuglich des

Vergleichs: „Dieses geschah ohne Mitwirkung der Staatspolizei;

man betrachtete die Sache bloß als Angelegenheit
der anstoßenden Grundergenthümer, welchen die Regierung
allenfalls in großec Verlegenheit einige Hülfe reichte; und
ein halbes Jahrhundert später war diese Ansicht noch
vorherrschend." Belp erfüllte den angeführten Vergleich von
1697 nicht," so heißt eS auf Seite 84 und 35 des Schwellcn-
berichtS weiter: „Im Juli 174s durchbrach sodann der
Aarfiuß sein linkes Ufer oben bei dem Marchbache und ver-
landete das alte gerade Srombett. Belp suchte zu ver-
schließen; die Aare brach auf der Münsingerseile aus und
auf die Klage der Gemeinde Münsingen verfügte der Kleine
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Rath am 6. September 1748: Belp solle das Loch wieder
öffnen, wie vorher. ES war also ein neues Srombett links,
auf der Belpseire, und ein anderes rcchrS, gegen Hinziken
zu im gleichen Sommer gerissen worden und in dem alten
lag ein mächtiger Schuttkegel. „Von diesem Zufall, heißt
eS im Bericht wörtlich, welchem nicht gehörig begegnet
wurde, schreibt sich daS Unglück der Gegend seil bald 3oJahreu,
und der dießmalige, von Grund aus verdorbene Zustand des
Stromes bis nach Selyofen, her; weil nun einmal der ganze
frühere Mechanismus des Flusses zerrissen war und somit in
dieser großen Fläche zerstörend wirkte, um sich neue Bahn
zu brechen." Im Jahre 1756 machte die Aare zwei neue
Einbrüche und verwüstete ienen Theil der Güter von Oberaar;
im Sommer 1757 beschädigte sie auch Belp sehr namhaft und
die Gemeinde Belp peltlionirle bei Ihr Gnaden Schultheiß
und Rath und stellte denselben die Unmöglichkeit vor, den
Sirom auf einer Sirecke von 4Sw Schrillen zu bändigen,
wo eS, Belp, schweüenpflichlig sei. Die Gemeinde Belp
erkannte mithin die Schwellenpsticht ausdrücklich an. Die
Regierung berief die Wasserbauvcrständlgen Visaula tn Mur-
ten, Veaner Kistler in Aarberq und Baumeister Mirani;
diese nahmen an Ort und Stelle einen Augenschein auf,
ordneten Korrekiionâarbeilen an und am i9. September 1757
dekretiere der Große Rath eine Beisteuer — also eine
freiwillige Gabe — von L. 3vuv, um einen Plan über den Fluß
aufzunehmen, die beiden Ausbrüche zu verschließen und das
alte Strombett in der Mitte auf einer geraden Linie
herzustellen. ES ist mlihtn geschichtlich auch nicht wahr, daß daS
Bete der Aare verlegt und dadurch das Grundeigenthum be-
schädigt worden sei. Von i?S7 bis 1766 wurde Manches
zum Schutze deS GrundeigenrhumS angeordnet, und es wurden
verschiedene Korrektionspläne angefertigt, die in Rücksicht
auf die AusführungSkosten sehr bedeutend von einander
abweichen. Dieß veranlaßte die Regierung unterm 26. Januar
1767 zu dem Beschluß: „von jeder Korrektion zu abstrahiren
und den Uferbesiyern die Vertheidigung gegen den Strom zu
überlassen." Die gnädigen Herren nahmen somit auch hier
an, daß die Damm- und Schwellenpsticht nicht ihnen, d. h.
dem Staate, sondern den bethciligten Grundcigenthümern und
Gemeinden obliege. Im November 1767 warf sich nun die
Aare gänzlich auf die linke Seile, strömte zwischen dem
Fahrhubel und dem Belpbcrg herunter, verwüstete einige
Jucharcen Allmentland oder Aue und für eirca L. 25,000 a. W.
urbarisirtes Erdreich und bedrohte die Dorfschafr Belp und
das große Selhofenmoos. In dieser schrecklichen Noth wurde
von der Obrigkeit Hülfe angeordnet: die Gemeinde Muri
und die Gemeinden der Landgerichte Seftigen, Konolfingen
und Siernenberg mußten täglich 103 Mann stellen, um das
alte Loch bet Belp zu schließen und andere Arbeiten tn'S
Werk setzen zu helfen Nachdem beinahe ein Jahr gearbeitet
worden, wirkten die Ortschaften Münsingen und Hunziken
dagegen ei» richterliches Verbot aus, was die Regierung
veranlaßte, durch Beschluß vom 26. Februar 1768 die durch
Stellung von täglich 103 Mann gewährte StaatShülfe zu
zucken. Darauf wurde zwischen Belp und Munstngen und
Belp und Hunziken btS zum Jabre 1777 prozedirt und die
Aare setzte in der Zwischenzeit von fast 10 Jahren ihre Ver-
heerungen und Verwüstungen fort. Im Jahre 1781 stellte
die Regierung die sog. Aardireklion auf und 1785 wurden
KorrektionSarveitcn angeordnet. Sogar die Gemeinden Ko-
nolsingen, Walkrtngen, Biglen, Wyl und Hochstellen, die
dasei nicht «m Mindesten berheiligt waren, mußien Mann-
schafr stellen. Am 24. April 1792 wurde das Korrektionö-
werk alS vollendet erklärt und den betheiltgcen Gemeinden
zum Unterhalt übergeben. Siehe Schwellenbericht Seile 38
und 69. Die Gemeinden erfüllten später die ihnen seit un-
vordenklichen Zeilen obliegende Damm- und Schwellenpsticht
schlecht, namentlich unterhielt Münsingen die Schwellen auf
seiner Seite nicht gehörig und infolge dessen wurden 1796
bei Hunziken daS Ufer der Aare und eine Strecke Landes
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stark beschädigt und die Schifffahrt ward dadurch gehemmt.
Es wurden wieder Korrektionsarbeiien angeordnet und der

Staat leistete Beihülfe. Im Jahre 18 >i wurde von der

Regierung eine eigene Schwellenkommisston niedergesetzt und
diese ordnete später eine technische Untersuchung durch die

Herren Oberst Tulla, Escher von der Linth u. s- w. an.
Diese Experten riechen, den Fluß der Aare einzudämmen und
dadurch dessen Gefäll und damit die Schicbkrafr zu verm.hren
und auszugleichen. Dieser Rath wurde befolgt und vor dem

Beginne der großen Korrektton von der Obngkeii durch Be.
schluß vom 27. Februar 1825 unter Andern, verfügt: »Die
Schwellenpflichtigen und bei der Aarkorrcklion besonders
interessirten Gemeinden und Partikularen an diesem Fluß-
rcvier (zwischen Thun und Bern) haven zu den daherigen
Arbeiten unrer gehöriger Berücksichtigung ihrer ökonomischen

Lage und Verhältnisse mit Thätigkeit durch Leistung von
Tagwerken und durch Lieferung von Schwellenmalerialten
auf daherige Aufforderung der Schwellenkommisston mitzu-
wirken. Ueber alle Leistungen soll Kontrolle geführt werden.
Am Ende der Korrektion ist eine Generalrechnung abzulegen
und die Regierung wird dann die Bellrage der Gemeinden
und Partikularen festsetzen.» Im Jahre 1826 fand eine
Versammlung von Ausgcschosscnen der bei der Korrektion
betheiligtcn Gemeinden »atc. Die Regierung cheme den.
selben durch ihre Abgeordneten den zitirlen KorrekttonSbe.
schlich mit. Nach dem Schwellenberichr, Seile S2, sprachen
die GemeindsauSgeschoffenen „allgemein ihre Dankbarkeit
darüber aus und die Nothwendigkeit von Aufopferungen für
die Sicherung in der Folgezeit." Aus dielen Thatsachen,
die kein Mitglied dcS Großen Rathes im Schooße dieser
Behörde bestreiken kann und wird, weil sie durch amtliche
Aktes bestätigt werden, geht überzeugend hervor, daß auch
in der Gegend zwischen Thun und Bern die Damm, und
Schwellenpflicht nicht auf dem Staat, sondern gleich wie
in den andern Landesthetlcn, seit Jahrhunderten auf dem
betheiligten Grundcigcnlhum lastet und daß die betreffenden
Privaten und Gemeinden diese Last auch durch alle
Jahrhunderte hindurch anerkannt und bis in die jüngste Zeit
getragen haben. ES gehl aus den ztiirten Thalsachen und den

Petitionen, welche der Herr Berichterstatter gestern angeführt
und vorgelegt hat, ferner hervor, daß die Regierung I82S
die Korrektion der Aare zwischen Thun und Bern auf das
Ansuchen der betreffenden Gemeinden im Interesse und zum
Schutze des Grundeigenthums und der Schiffahrt und
Flößerei angeordnet hat, und daß die wiederholte Behauptung,

die ganz besonders betont wurde, man wolle durch das
vorliegende Gesetz den Privaten und Gemeinden neue Lasten
aufbürden, die alten Grundsätze verlassen und neue einführen,
durch und durch unrichtig und falsch ist. Ich verwahre mich
also feierlich dagegen, daß man von Seite der Betheiligten
zwischen Thun und Bern dem Staate den Haken schlage, in
einem Momente, wo eS immer heißt, daS Gleichgewicht zwt.
schen den Einnahmen und Ausgaben sei nicht hergestellt und
man dringende Verbesserungen in unserer Staatsverwaltung
wegen vorgeblichem Geldmangel verschiebt. Aus den ange,
führten Gründen möchte ich die 12 und !3 dringend zur
Genehmigung empfehlen; sie beruhen auf rationellen und
richtigen Grundlagen uns stehen übcrdieß im Einklänge mit
dem, waö blSher im Kanton Rechtens war.

Gfellcr zu Wichtrach beruft sich gegenüber dem Vo.
tum deö Herrn Matthys auf das RathSmanual, laut welchem
durch Beschluß oeS Kleinen Rathes vom Februar 1825 die
Aarkorrektion „zur Sicherung der Schifffahrt und zum
Schutze des anstoßenden GrundeigenthumS» — also in erster
Linie immerhin im Interesse der Schiffahrt angeordnet
wurde.

Dr. Schneider. Ich weiß wirklich nicht, warum man
so ängstlich bei diesen Paragraphen ist. Ich dächtt auch an

das Seeland, aber ich glaube, solche Fälle seien im vorlie.
gendcn Gesetze gerade vorgesehen. Gegenwärtig leiden z. B.
die Bewohner der Gegend von Aarberg bis Hagneck sehr;
würde der Plan des Herrn La Nicca ausgeführt, so erhielte
die Aare einen andern Lauf, aber deßhalb würden die betreffenden

Grundeigenthümer nicht in Mitleidenschaft gezogen,
denn der § 39 sagt ausdrücklich, daß die Anordnung solcher
Korrektionen Gegenstand besonderer Gesetze sei. Ich denke

nun, in solchen Fällen werde man nicht diejenigen, welche
den Gewinn haben, entlasten, um Andern die Last aufzule-
gen. Was den § i) betriff, so glaube ich, derselbe sei
gerade gemacht für die Gegend zwischen Thun nnd Bern, wie
für die Gegend zwischen Aarberg und Meienried; ich erblicke
darin einen Trost für die Gegenden, den sie bisher nicht har.
ten; künftig muß dann der Staat beitragen. Der Beweis
wird leicht zu leisten sein, daß das Flößen den Ufern schader,
daß die Schwelle in Thun nachtheilig wirkt; der Staat wird
daher auf der ganzen Linie einen Beitrag leisten müssen.

Der Zusatz beö Herrn v. Gonzenbach würde den Staat zu
weit führen, wenn man, gestützt auf einen frühern Beschluß,
sagen könnte: der Staat hat die Bauten ausgeführt, daher
soll er sie unterhalten. Waö wäre die Folge? Daß der
Staat sich hüten würde, ferner ähnliche Bauten vorzunch.
men. Die Bewohner von Meienried und Buren wären froh,
wenn der Sraai ihnen dort solche Bauten erstellen würde.
Ich gebe zu, daß Einzelne darunter leiden, aber man kann
die Sache im speziellen Falle reguliren, ohne daß man es in
dieses Gesetz aufzunehmen braucht.

v. Werbt bemerkt gegenüber Herrn Matthys, daß er
sowohl den Bericht deö Herrn Oberst Koch, a>6 den Vortrag
des BaudcparlementS von 18»4 durchgangen habe; es sei

jedoch nicht jedem Mirgliede gegeben, mit dem Talent eines
Advokaten das aus den Akten zu schöpfen, was Wasser auf
seine Mühle gebe.

vr. v. Gonzenbach. Wenn der Herr Berichterstatter
die Ansicht des Herrn vr. Schneider lheilt, so sind wir einig;
ich verlange gar nichts Anderes. Gestern stellte ich den

Antrag, die Aarkorreklion zwischen Schützenfahr und Elfenau
als ein eigenes Unternehmen unter besondere Bedingungen
zu stellen. Der Herr Berichterstatter muß zugeben, daß durch
diese Korrektion daS Flußbett der Aare verändert wurde, also
ist das Unternehmen nach § 39 besonders zu behandeln. Aber
ich befürchte sehr, der Herr Berichterstatter werde dieß nicht
zugeben, und bei der ganzen ersten Berathung wurde von
seiner Stelle aus die Sache nicht so aufgefaßt. Das ist der
eine Punkt. Herr Matthys wirft den Grundeigenthümern
an der Aare vor, fie beabsichtigen, dem Staate den Haken
zu schlagen; ich glaube, man würde eher den betreffenden
Grundcigenlhümcrn den Haken schlagen, sonst will ich Herrn
Matthys gerne die Stellung derselben einräumen und für fie
diejenige deS Staates in Anspruch nehmen. Wie hat daö
Verhältniß sich geschichtlich entwickelt? Die ganze Gegend
zwischen Thun und Bern war der Schwellenpfltcht enthoben,
nicht weil sie nicht schwellte; die betreffenden Gemeinden
wollten die Ufer schützen, aber der Staat untersagte es ihnen.
So brach man zu Münsingcn die vorhandenen Schwellen ab
und der Staat leitete die Bauten in seiner Absicht, allerdings
nicht allein im Interesse der Schiffahrt. Herr MatlhyS
findet eS sonderbar, daß nur aus dieser Gegend sich eine
Opposition kundgebe. Ich frage Herrn Matthys, ob ihn je
schon ein Schuh drückte, den er nicht an seinem Fuße hatte.
Nur der eigene Schuh drückt. Die untern Gegenden an
der Aare fühlen dieß noch nicht. Herr MatlhyS las uns
eine Stelle aus einem Berichte vor, laut welchem die obern
Gegenden an einer Versammlung in Münsingcn der Regierung

für die Vornahme der Korrektion dankten. Jetzt sagt
man im nämlichen Münsingcn: Gott bewahre uns vor diesem
Geschenkt HerrFîaithyS hätte die Folgen der Korrektion



vollständig anführen sollen. Ich will ein einziges Verhältniß
berühren. Die Serren Tulla und Escher von der Linlh wa-
rcn große Wassèrbaukundigc; aber auch gelehrte Männer
können sich irren. Im nämlichen Berichte über den Plan
Tulla ist gesagt, das Aarbclt werde infolge der Korrektion
beim Bodènacker wenigstens um vier Fuß tiefer zu liegen
kommen als damals, und jetzt? Jetzt ist eö weaigstens drei
Fuß höher als damals. Die Gemeinden dankten damals/
als man ihnen versprach/ die Aare tiefer zu legen; aber jetzt
ist sie höher/ und da daS Gegentheil dessen/ wofür sie seiner
Zeit gedankt/ erreicht worden ist (an einzelnen Orten gewann
man theilweisc/ das gebe ich zu), so sind ihre Klagen jetzt
begründet. Sie haben dasjenige/ um waS sie die Regierung
gebeten/ nicht erhalten. Noch ein Wort über das Votum
des Herrn Fuercr/ welcher sagte/ man müsse es überall gleich
machen. Nun, so wollen wir eS gleich machen! Entfernen
Se diese für die Schifffahrr hergestellten Bauten auS der
Aare, schließe man die Schleußet, in Thun nicht während
der Woche, so daß das Schwellcnmaiertal ganz verdorben
wird. Was würde Herr Fueier sagen, wenn der Staat an
irgend einem Orte an der Aare, wo er schwellenpflichrig ist,
z. B. zu Meienried, Uferbauren ausführen ließe, dann kämen

Privaten und errichteten Wasserwerke, welche daS Wasser

aufstauten, so daß die vom Staat errichteten Schwellen plötzlich

trocken gelebt und verdorben würden; würde Herr Ft-
nanzdirektor Futter daS ruhig ansehen? Nein, er würde,m
Namen dcS Staates sagen: ich habe zwar die Schwellen-
Pflicht, aber ich muß mir nicht gefallen lassen, daß mir
dieselbe durch andere Bauten zehnfach erschwert werde. Nun
stellt man freilich für Fälle, wo die Schwellenpflicht auf
Einzelnen zu schwer lasten würde, die Hülfe des Staates m
Aussicht, aber e§ wurde bereits von anderer Seite entgegnet,
man wolle nicht ein Geschenk, sondern ein Recht Das Eigen-
thum ist gewährleistet, es kann auch in Gefahr kommen,

weggeschwemmt zu werden. Daher ist die Aeußerung des

Herrn MatthyS, alS wollen die Bewohner der Gegend zwi-
schen Thun und Bern den Bock, welchen die Behörden Anno
1824 begangen, fortbestehen lassen, ganz irrig. Diese
Gegend würde sich große Opfer gefallen lassen, wenn eS mög.
lich wäre, den Bock wegzunehmen; sie möchte lieber die Aare
etwas tiefer haben und wäre froh, der Bock wäre nicht
gemacht worden. Herr MatthyS sagt, der Staat werde einen

Beitrag leisten. Was ist aber ein „Beitrag«? Zu einer
andern Summe, welche schon da ist, etwas beischtcßen. Das
Verhältniß war zur Zeit, als die Korrektion unternommen
wurde, ein anderes: man nahm damals an, der Staat trage
die Last, die Uferanwohner leisten einen Beitrag; jetzt ist es

umgekehrt. Immerhin ist das richtig, daß der Große Rath
im Jahre 1834 beschloß, den Gemeinden die an die Korrek-
lion geleisteten Beiträge an Schwcllenmaterialw- zurückzuerstatten,

wodurch der Staat erklärte, sie seien dazu nicht
verpflichtet gewesen. Uebrigcns sind die Herren Dr. Schnei-
der, MatthyS und ich über etwas einverstanden: daß es nicht
möglich sei, die ganze Last der Unlerhaitungspflicht der im
Interesse der Schissfahrt vuSgeführten Kunstbauten den
Privaten und Gemeinden aufzuladen. Wie wollen Sie den

Slaatsbeitrag bestimmen? Statt alljährlich daS Markten
bei der Büdgetberachung zu haben und die Ansprüche der
einzelnen Betheiligten zu hören, halte ich es für zweckmäßiger,

den Grundsatz hier festzustellen: daß der Staat da, wo
er Uferbauten im Interesse der Schifffahrt anordnet, den

Unterhalt derselben übernehme. Man darf nicht befürchten,
daß das Interesse des Staates darunter leide; der Sraat
Hai Mittel genug, dasselbe zu wahren.. Die Diskusston
mahnte mich an das Wort Napoleons: ?our gouverner il
laut être botte. Die Staatsbehörden werden gegenüber Ein,
zelnen und Gemeinden das Recht des Staates schon zu wahren

wissen; ich erinnere Sie nur an das Sprichwort: mit
großen Herren ist bös Kirschen essen. Ich sage daher noch

einmal aus innigster Ueberzeugung: es ist eine Forderung
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der Gerechtigkeit und Billigkeit, daß mein Antrag erheblich
erklärt werde.

Kurz (den PräsidcNtenstuhl verlassend). ES kommt mir
wirklich vor, als ob man mit vollständig präokupirter Ansicht
zu Werke gehe und das Gesetz schief auffasse. Der Antrag
des Herrn v. Gonzenbach wäre sehr einfach, wenn er nicly
auf ein Verhältniß basirt wäre, das bereits berücksichtigt
ist, aber was er will, ist mit den klarsten Worten im Gesetz
enthalten. Wenn ein Werk erstellt wird, das nicht den
Schutz des Ufers zum Zwecke hat, so ist klar, daß der
anstoßende Grundeigenthümcr die Last der Unterhaltungspflicht
nicht zu tragen hat; ebenso verhält eS sich mit den im
Interesse der Schtfffahrt errichteten Bauten. DaS will das
Gesetz. Wie verhält sich die Sache? Zuerst wollte man die
Verhältnisse an der Aare reguliren, aber damals wurde
verlangt, die Behörde soll vorerst das Gesetz vorlegen; jetzt
will man wieder vorher die betreffenden Verhältnisse reguliren.

Nun schauen Sie das Gesetz mit klaren Augen, ohne
vorgefaßte Meinung, daß mau diese Gegend besonders schützen
müsse, an, so finden Sie die Bestimmung: „Die Pflicht
zur Ufcrversicherung und zum Schutze gegen Üeberschw cmmung
lastet auf dem bctheiligten Eigenthum." Welches Eigenthum
ist betbeiligt? Das Gesetz sagt eS klar: dasjenige, „weiches
durch die Bauten unmittelbar oder mittelbar gesch ützt wird."
Ist darin nicht dasjenige klar ausgesprochen, waS Herr
v. Gonzenbach möchte? Das Werk, welches nicht zum Schutze
des Landes gegen Uederschwemmung bestimmt ist, soll nicht
vom betheiligten Eigenthum unterhalten werden. Stellen
Sie einen eisernen Pfeiler in den Fluß, um die Schiffe
anzubinden, so gehört das nicht hieber. Aber es ist zu
wichtig, daß im Gesetze zum voraus vorgegriffen werde für
die Anwendung; dazu möchte ich nicht bandbieten. Gerade
das ist gefährlich, Verhältnisse, die eine einzelne Gegend
betreffen, in das Gesetz aufzunehmen die dann für daS

ganze Gesetz gelten. Der ganze Streit, der sich nicht hier
erörtern läßt, besteht darin: sind die Uferbauten an der
Aare im Interesse der Schifffahrt oder zum Schutze des
Landes ausgeführt worden? Das dürfen wir hier nicht
entscheiden, es wird an der Hand der Untersuchung erörtert
werden, und wenn die Herren ihre Opposition geltend machen
wollen, so haben sie dann Gelegenheit dazu, aber nicht bei
der Behandlung eines allgemeinen Gesetzes. Bei der An.
Wendung des Gesetzes fragt es sich, welches Land als betheiligt

zu betrachten sei, und welches nicht- Dann win ich
auch Nicht, daß Uferbauken, die im Interesse der Schtfffahrt,
nicht zum Schutze des Eigenthums ausgeführt wurden, von
den Grundeigenihümern unterhalten werden. Wie wollen
Sie diesen Streit ohne Anschauung entscheiden Mir scheint
es wenn man von den speziellen Verhältnissen absieht, so

sollte der Streit gar nicht so ernst sein. Nach meiner
Ueberzeugung ist gar nicht vorgegriffen und ist die Redaktion
deS Gesetzes sogar im Sinne der Antragsteller. Warte man,
bis die Vollziehung kommt, und wenn man sich einmal von
aller Präokupalion frei macht, so so scheint es mir, man
sollte zum Gesetze stimmen. Deßhalb halte ich eS für ge-
jährlich, schon jetzt nach Antrag dcs Herrn v. Gonzenbach
zu erklären, es sei da und da gefehlt worden, und dann sich

später darauf zu berufen. Obschon ich mit den Ansichten,
welche hier ausgesprochen wurden, entschieden einig gehe,
und den betreffenden Grundbesitzern keine ungerechte Last

auflegen will, so stimme ich doch gegen den Anlr.ig,
weil dasjenige, was er bezweckt, schon im Gesetze liegt und
weil man durch denselben präjudizlren würde.

v. Büren stellt den Antrag, im zweiten Satze deS H 1s
das Wort „können" zu ersetzen durch: „sollen."

Herr Berichterstatter. Herr v. Gonzenbach appel-
lirte verschiedene Male an mein Billigkeitsgefühl und sprach
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die Erwartung aus, daß ich seinen Autrag zugeben werde.

Ich erkläre: weil ich billig sein will, nehme ich seinen
Antrag nicht an. Herr v. Gonzenbach berief sich heule eben«

falls auf seine bei Anlaß der Verhandlungen über die schwimmenden

Eisenbahnen gemachte Bemerkung und sagte, der
Erfolg habe sie bestätigt. Zu welchem Zwecke wollten wir
damaiâ schwimmende Eisenbahnen? Wegen der Seelands,
îalsumpfung. Ist jener Beschluß erfolglos geblieben? Wie
stand die Angelegenheit der Juragcwässerkorreklion damals
und wie stehi sie jepi? Ist eö wahr (was damals in Aussicht

gestellt wurde), daß wir durch jenen Beschluß die
Sympathien der Kantone und des Bundes verloren haben?
Das ist nicht eingetreten. Vor wenigen Tagen genehmigte
der Bundesrath Vorschläge betreffend die Ausführung der
Jurazewässerkorrektion zur Vorlage an die Bundesversammlung.

Wir gewannen die Sympathien der Miteidgenossen
durch das Festhalten dieser Unternehmung; eS muß zur
Enisompsulig des Seelandes kommen, w.enn der Kanton
Bern muthlg zusammen steht. Es bemühte mich, daß Herr
v. Gonzenbach auf daS Seeland hinwies und dessen Bewohnern

gleichsam andeutete, sie würden dann daS neue Gesetz

erfahren. Ich will zum letzten Male auf das Verhältniß
zurückkommen und frage: wie sind die Seeläader gegenüber
den Bewovnern der obern Gegenden an der Aare gestellt?
Den Seeländern hat der Staat keine Schwellen gebaut,
wohl aber den obern Gegenden, und ich möchte fragen:
wenn man die zwischen Thun und Bern ausgeführten
Uferbauten wegnehmen und in'S Seeland verlegen könnte, wäre
Belp dann zufrieden? Ich zweifle daran. Wurde daS

Seeland zufrieden sein? Sicher sehr. Ich kann mich nicht
genug darüber verwundern, daß man fortwährend behauptet,
man könne nicht begreifen, wie diejenigen, welche die Ver-
hälinisse an der Aare an Ort und Srelle besichtigten, zu
diesem Gesetze stimmen können. Ich besuchte die betreffenden
Gegenden ebenfalls, namentlich auch in Gegenwart des Herrn
Baudirektör Dähler, welcher in der Sache ganz unbelheiligt
ist, und habe eine ganz ruhige Ueberzeugung gewonnen. Die
Sache ist übrigens durch wiederholte Beschlüsse des Großen
Rathes erledigt. Der Antrag des Herrn v. Gonzenbach ist
sehr gefährlich, und ich möchte Sie inständig bitten, den-
selben nicht anzunehmen. Ich schließe mich ganz der Ansicht
deS Herrn Kurz an, daß darin eine Präjudiz für den Staat
läge, und es scheint fast, man wolle dadurch den Staat in
die Hände der Gemeinden liefern. Erstens würde man durch
die Annahme deS Antrages anerkennen, es seien Wasserbau-
ten vorhanden, die einzig im Interesse der Schifffahct auS-

geführt wurden. Dieses Interesse und däSjenige des Ufer-
schutzeS sind indessen so verwoben, daß man das Verhältniß
nicht so einseitig hinstellen kann. Sodann läge im Antrage
selbst eine Quell« von Streitigkeiten und Prozessen- Endlich
würde die vorgeschlagene Redaktion nicht in dieses Gesetz

passen. Herr v. Gonzenbach berief sich auf ein Volum deS

Herrn Srämpfli, er führte aber nur einen Theil desselben

an, die Fortsetzung lautet, wie folgt: „Die Pflicht des

einzelnen GrundeigenthümerS kann infolge vorzunehmender
Bauten nicht erhöht werden, sondern wenn die Last des

Unterhaltes vermehrt würde, so fiele dieß dem betreffenden
Schwellenbczirke gemeinsam zur Last. Ich gebe zwar zu,
daß einzelne Bauten einzig der Schifffahrt wegen gemacht
werden können, z. B. Hafeabauten, deren Unterhalt derselben

zur Last fällt; aber wo Bauten mit Rücksicht auf den Unter-
halt des Flusses ausgeführt werden, da soll der Staat nicht
von vornherein deren Unterhalt übernehmen." ES wurde
ferner bemerkt, der Unterschied zwischen dem Eigenthum,
welches „unmittelbar" oder „mittelbar" geschützt wird, sei

zu unbestimmt, und man möchte daS Wort „mittelbar" fallen
lassen. Wenn Sie dieses Wort streichen, so ist das Gesetz

nach meiner Ansicht die vollendetste Ungerechtigkeit. WaS
wird „unmittelbar" geschützt? DaS unmittelbar am Wasser
liegende Land. Dieses würde also einzig belastet, alles rück¬

wärts liegende Land würde leer ausgehen. DaS soll nicht
geschehen, sondern die Schwellenpflicht soll billig vertheilt
werden. UebrigenS wäre ein solcher Beschluß auch mit dem
im Widerspruch, was Herr Sterner gestern vorschlug, indem
er sagn, man solle liguidiren, aber inchr nur die Anstößer,
sondern auch die Eigenthümer des rückwärts liegenden Landet
zu Beiträgen anhalten. Man steht, wie verschiedene Ansichten
sich bet der Ausführung kund geben. Herr v. Gonzenbach
legte das Votum des Herrn Or. Schneider so aus, als be.
rrachle dieser die Bauten an der Aare zwischen Schützenfahr
und Eifcnau als ein Unternehmen, welches unter den j 39
falle. Ich muß annehmen, dieß sei nicht ernst gemeint, denn
Herr Schneider behauptete das nicht. Herr v. Wattenwyl
beantragt die Streichung des dritten Alinea und bezeichnet
letzteres als einen Strick, in welchem man einzelne Gemeinden

fangen könnte. DaS begreife ich nicht und verweise auf
den § 38. Herr Geißbühler hat einige Bedenken in Betreff
des j ,3. Ich glaube, ihn beruhigen zu können, wenn ich
erkläre: der Staat leister einen verhällmßmäßtgen Beitrag
an d»e Kosten der Uferbauren, wenn die Ausübung der
Schlfffahrl oder der Flößerei einen schädlichen Einfluß auf
dieselben hat. DaS ist der Sinn des Paragraphen. Der
Beitrag wirv, gestützt auf den Ausspruch sachverständiger
Schätzer, welche die Verhältnisse an Ort und Stelle
untersuchen, bestimmt. Sollte der Negterungârath die Interessen
der Betreffenden nicht gehörig berücksichtigen so können sie
sich an den Großen Rath wenden. Nur davor möchte ich
warnen, denselben das Recht zu geben, mit der Regierung
zu prozediren. Herr Kurz legte „n Wesentlichen den § 13
auS, wie ich denselben ebenfalls auffasse. Da, wo Bauten
ausschließlich im Interesse der Schtfffahrt ausgeführt wurden,

soll der Staat eintreten, aber die Frage, welches diese
Bauten seien, sollen wir jetzt nicht entscheiden Die Be-
hauptung deS Herrn Stcttler, daß zwei Systeme neben
einander aufgestellt werden, das eine auf historischem Boden
beruhend, daS andere neu, ist nicht richtig. ES bleibt beim
Bestehenden, wo solches durch Tuet öder Herkommen geordnet

ist; ergänzend tritt dieses Gesetz hinzu und stellt den
Grundsatz auf: die Schwellenpflicht ist nicht privatrechtlicher,
sondern öffentlicher Natur. Fur Korrektionen durch welche
der Lauf eines Gewässers verändert wird, macht der H 39
Regel, und Herr SteMer befindet sich im Irrthum, wenn
er sagt, die UnrerhallungSpflicht hinsichtlich der Uferbauten
sei bet der Gürdekorreklion nicht vorgesehen worden; ich
ersuche ihn, den j w deS GeseyeS vom t. Dezember issi
nachzulesen. Nach beendigter Korrektion stellt der Regie.
rungSraih ein Reglement auf; so wird es in jcgem speziellen
Falle geschehen. Gleich verhält es sich mit der Entsumpfung
des Scclandcg. Der von Herrn Stettier in zweiter Linie
gestellte Antrag auf Riickwelsuug der 12 und 13 an den
RegterungSralh enthält wenigstens das Zugeständniß, daß
der andere Anrrag zu weit geht. Den Antrag deS Herrn
v. Bürcn kann ich nicht zugeben. Die SchtfffahrlS- und
Floßordnung wird dem Großen Rathe vorgelegt werden
müssen, und man gewährt übrigens den SchweUcnpflichligen
keinen Vortheil durch eine solche Modifikation, denn der § is
ist nicht so zu verstehen, daß den einzelnen Schwellenpflich-
tigen die Gebühr zukomme, sondern der Scaat bezieht sie
und er gibt dann einen Beitrag zur Erleichterung der
Schwellenpflicht. Ich will mich über die Tragweite der
vorliegenden Bestimmungen nicht weiter auSsprechen, sie geht
nicht so weit, wie man glaubt. DaS Gesetz wird sich in
der Praxis ganz gut bewähren. Ich muß also sehr darauf
halten, daß die Paragraphen unverändert angenommen werden,
da sie allen Verhältnissen möglichst Rechnung tragen.

v. Buren zieht seinen Antrag zurück.

0r. v. Gonzenbach läßt seine» zweiten Antrag fallen.



Abstimmung.

Kür den j «2 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für daS dritte Alinea nach Antrag des Re-

gierungSratheS GrMehrhrit.
Für Streichung desselben Minderheit.
Für den Antrag des Herrn v. Ganzen bach 38 Stimmen.
Dagegen 7i
Für den j ts Handmehr.
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Kling, Lehmann, I. U.; Lenz, Leuenberger, Marquis, Methee,
Morel, Morgenthalcr, Moser, Jakob; Mösching, Müller in
Hofwyl, Müller, Arzr; Nigqcler, Oberli, Oeuvray, Parrat,
Pauket, Probst, Prudon, Rebmann, Reichenbach, Handels«
mann; Röthlisberger, Johann; Röthlisberger, Jsaak; Röth-
liSberger, Gustav; Rubin, Sabli, Christian; Salchli,
Scheurer, Schmutz, Schmid, Schrämli, Schürch, Seiler,
Siegènthaler, v. Steiger, Sterchi, Streit, HieronimuS;
Streit, Benedikt; v. Tavel, Tièche, Theurillat, v. Watlenwyl
in Dießbach und Weber.

Schluß der Sitzung! 2'/, Uhr Nachmittags. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Der Redaktor: An der Stelle des abwesenden Herrn Kummer bezeichnet

» k baS Präsidium den Herrn Großrarh Jakob KrebS zum
Stimmcnzähler für denselben, wovon im Protokolle Notiz
genommen wird.

Vierte Sitzung.

Donnerstag den s. April 1857.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Dähler, Geiser,
Daniel; Geißbühler, Hofer, Joß, Klaye, Kummer in Aar«
wangcn, Mascl, Noth in Nieeerbipp, Schaffte?, Sigri,
Wirth und Wyß; ohne Entschuldigung: die Herren Aebersold,
Affolter, Amstutz, Berbier, Bessire, BitziuS, Brand-Schmid,
Brechet, Buri, Niklaus; Carrel. Carlin. Choppart, Clemcn?on,
Eggimann, Fcune, Fleury, Girardin, GlauS, Gouvernon,
v Grafenried, Gygax, Haldimann in Signau, Hennemann,
Herren, Jaquet, Jmhoof, Friedensrichter; Kaiser, Karlen,
Kilcher, König, Kohler in Pruntrut, Kummer, AmtSnotar;

Tagblalt des Großen Rathes >8S7.

Tagesordnung:

Fortsetzung der zweiten Berathung des Gesetzes
über den Unterhalt und die Korrektion der
Gewässer und die AuStrocknung von Möüsern und

andern Ländercien.

<Siche Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite t63 ff.)

.§ t4.

Wird ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

§ is.

Schneeberger im Schweikhof beantragt, im zweiten
Alinea vor den Worten „zu entschädigen" einzuschalten:
»vollständig".

v. Werdt hält dafür, die Schlußstclle deS Paragraphen,
also lautend: „insofern die Bauten nicht zum Schutze ihrer
Grundstücke dienen" — sollte als selbstverständlich wegfalle»
können.

Sahli, Regierungsraih, als Berichterstatter. Den
Antrag des Herrn Schneeberger kann ich zugeben, nicht aber
denjenigen des Herrn v. Werdt, namentlich wenn die
betreffenden Eigenthümer „vollständig" entschädigt werden sollen.
Die Schlußstelle versteht sich gar nicht von selbst, und um
jeden Zweifel zu Heden, mochte ich also dieselbe beibehalten.

Abstimmung.
Für den § is mit oder ohne Abänderung,

die zugegebene Modistkation inbegriffen Handmehr.
Für Beibehaltung der Schlußstelle im zweiten

Alinea 64 Stimme».
Für Streichung derselben tg „

45
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j 16.

Ohne Einsprache genehmigt; ebenso 5 17.

§ 18 und § 19 (werden zusammen behandelt).

G seller zu Wichtrach findet den § 19 nicht gerechtfertigt,

weil er in die Hände der Regierung die Befugniß
lege, die Lasten beliebig unter einzelne Gemeinden zu per-
theilen. Daher wild die Streichung des Paragraphen
beantragt.

Bigler macht aufmerksam, daß die Verhältnisse der
Gemeinden sehr verschieden seien, und beantragt für den Fall,
daß die Streichung des § IS nicht belieben sollte, den
Ausdruck „Gemeinde" zu ersetzen durch «Schwellengemeinde".

Tscharnerzu Kehrsatz ist der Anficht, die Fassung dieser
Paragraphen sei zu unbestimmt und möchte, um Mißverstäad-
nissen vorzubeugen, im H t9 die Stelle einschalten: „besondere
Titel über Rechte und Beschwerden vcrbehalren", damit fich
kein Pflichtiger der Erfüllung seiner Pflicht entziehen könne.

Herr Berichterstatter. Mit diesem Abschnitte
beginnt die Organisation der Schwellenpflicht, während wir
cS bisher mit den allgemeinen Grundsätzen zu thun hatten.
ES ist natürlich, daß die Erfüllung der Schwellenpflicht nicht
Jedem überlassen werden kann, sonst haben wir keine

Ordnung. Es muß daher eine Eintheilung stattfinden, und die
natürlichste Eintheilung besteht darin, daß man diejenige der
Gemeinde zu Grunde legt. Dagegen gestattet das Gesetz

mehrere Ausnahmen, auS guten Gründen. Die Verhältnisse
find an einigen Orten so beschaffen, daß eine gemetndeweise
Eintheilung nicht wohl zuläßig ist, weil z. B. die Gemeinde
die Last nicht tragen könnte. Nachdem im ersten Alinea des

18 die Regel aufgestellt ist, folgt im zweite» Alinea die
Ausnahme, da mehrere Gewässer, die bezüglich ihres Unter-
Haltes getrennt sind, sich in einer Gemeinde befinden können.
Der H 19 gibt dem RegierungSrathe die Befugniß, Schwellenbezirke

entsprechend den bestehenden Verhältnissen zu bilden.
Ich gebe zu, daß der RegierungSraih dabei vorsichtig zu
Werke gehen muß, aber einer Behörde müssen Sie auch hier
den Entscheid überlassen, und am besten eignet fich der Re-
gicrungörath dazu. ES ist nicht außer Acht zu lassen, daß
diese Grundsätze nur da zur Anwendung kommen, wo die
Schwellenpflicht bisher nicht organism war, denn im Schlußsatze

des h 18 find bestehende Uebung oder Rechtsverhältnisse
vorbehalten. Der § 12 des Gesetzes von i83i enthält eine
ähnliche, aber nicht so bestimmte Vorschrift. Ich kann die
gestellten Anträge nicht zugeben und empfehle Ihnen beide
Paragraphen zur Genehmigung.

Abstimmung.

Für den H i« Handmehr.
Für den § 19 mit oder ohne Abänderung Gr. Mehrheit.
Für Streichung desselben Minderheit.
Für Beibehaltung des Wortes „Gemeinde" Z9 Stimmen.
Für den Antrag des Herrn Bigler 31 „

§ 20.

Der Herr Berichterstatter stellt den Antrag, im
sechsten Alinea das Wort „Säumige" zu ersetzen durch:

«Fehlbare-, um die Redaktion mit dem § 62 in Einklang zu
bringen.

Dr. v. Gonzenbach. Testern haben Sie, wie der Herr
Berichterstatter bemerkte, die Grundsätze der Schwellenpflicht
genehmigt, jetzt kommt die Organisation. Es war mir daher
gestern von der größten Wichtigkeit, daß grundsätzlich aus-
gesprochen werde daß auch der Staat im Gesetze als pflichtig
erscheine. Andere Mitglieder, und namentlich der Herr
Präsident, waren der Anficht, die Bestimmung, welche ich
beantragte, gehöre nicht in die Grundsätze, sondern in daS

Reglement. Mit dem Grundsatz war sogar der Herr Berichterstatter

einverstanden. Bei den Grundsätzen wollten Sie es
nicht, wenn Sie eS bei der Organisation auch noch streichen,
dann will ich gerne sehen, wie die Sache sich gestalte. WaS
sagt der § 20? Nach litt, d soll das anzuwendende
Bausystem in daS Reglement aufgenommen werden. Welches ist
daS Bausystem zwischen Schützenfahr und Elfenau? Wenn
die Gemeinden sagen: wir wollen nur ein Bausyftem, daS

die Ufer schützt, wir bedürfen nur Slreichschwellen, und eine
solche Bestimmung in daS Reglement aufgenommen würde,
dann könnte der RegierungSrath sagen: das hat Einfluß auf
den Wasserstand, welcher nur mittels eines SporcnS so hoch
erhalten werden kann, alS die Schtfffahrl erfordert; gestützt
auf den § 9 dieses Gesetzes wird das Bausystem modifiztrr.
Mit Recht sagte Herr Stämpfli, das Bausystem an der Aare
dürfe nicht einfach wieder weggeschwemmt werden, er be-
zeichnete daher einen großen Beitrag deS Staates alS billig.
Nach litt. 0 soll das Reglement ferner die Pflichtigen und
die Vertheilung der Last unter ihnen enthalten. Wenn hier
der Staat nicht beigezogcn werden, soll, dann will ich gerne
sehen, wie es zu machen sei. Wie macht man eö in andern
Zweigen, wo der Staat einen Beitrag leisten muß? Wie
machten Sie eS z. B. im Armenwesen? Da heißt eS: als
Maximum des StaatöbettrageS wird die und die Summe
bestimmt, die Beiträge im Einzelnen geschehen nach dem und
dem Systeme. Warum hier nicht? Ich nehme ein anderes
Beispiel, die Schuldausbauten, für welche das Gesetz schon
den Slaatöbeurag festsetzt. Ich glaube daher, zur Erleichterung

meines Gewissens einen Antrag stellen zu sollen, zur
Beruhigung gegenüber der Zukunft, wenn dle Personen wechseln

und man fich einst darüber aufhält, wenn alljährlich bei
der Budgerberathung ein Schwellcnbezirk mit Klagen kommt,
wie es bet den Straßen der Fall ist. ES ist gut, wenn
solche Pflichten deS Staates im Gesetze normirt find. Deßhalb

stelle ich den Antrag, bet litt, c folgenden Zusatz auf«
zunehmen: „Namentlich find darin auch die Bauten speziell
zu bezeichnen, welche der Staat, Korporationen oder
Privaten zu unterhalten haben." ES können auch Privaten
oder Korporalionen Bauten vornehmen, infolge weicher d«e

Schwellenpflicht verändert wird. Der RegierungSrath hat
die Schwellenreglemeuie zu genehmigen, der eine Gemeinde,
raih wird fie so, der andere anders machen; darum halte ich
diese Ergänzung, weit entfernt, eine Verschlimmerung darin
zu erblicken, für eine Verbesserung. Ich Halle eS für durchaus
nöthig, wenn man darüber einig ist, daß der Slaar eintreten
soll, daß eS irgendwo im Gesetze bestimmt werde; denn die
Hinweisung auf den H t3 genügt mir nicht. Wenn nichts
in daS Gesetz aufgenommen wird als daS, so ist der Staat
ganz frei, denn nicht er ist eS, welcher die Schifffahrt oder
die Flößerei ausübt.

Bützberger. Ich muß den Antrag des Herrn v.
Gonzenbach unteissützen. Ich erkundigte mich beim Herrn Be-
richlerstatter, ob er denselben zugeben wolle oder nicht, und
da er die Frage verneinte, so erlaube ich mir einige Worte.
Wir haben überhaupt in unserm Rcglemenie die merkwürdige
Einrichtung, daß man bis nach geschlossener Diskussion nicht
weiß, was der Herr Berichterstatter über einen Vorschlag
sagt; und wenn die Diskussion geschlossen ist, so hängt es in



der Regel davon ab, ob der Herr Berichterstatter den Antrag
zugibt oder nicht; ein anderes Mitglied der Versammlung
darf dann nicht mehr sprechen. Ich glaubt«, der Antrag,
welcher gestellt wurde, sei nothwendig, die Vollständigkeit des
Gesetzes erfordere eine solche Ergänzung, namentlich weil die

12 und 13 geradezu sinnlos sind, wenn im § 20 nichtö
davon gesagt wird. Wenn Sie im § 12 sagen, das berheiligte
Eigenthum sei schwellenpflichlig, und dann im § 20 litt, c
die Bestimmung folgt, das Reglement soll die Pflichtigen und
die Vertheiiung der Last unter denselben enrhalten, so klappt
das. Aber wenn cS im § 12 weiter heißt: wenn Bauten
zur Abwendung gesundheitsschädlicher Einflüsse oder anderer
gemeiner Gefahren dienen, so könne ein Theil der Last auf
die Gemeinden d-s ganzen Bezirks verlegt werden, und im
H 20 nicht eine entsprechende Bestimmung folgt, so ist eö eine
Lücke. Wenn ferner der § 13 einen Beitrag der Schifffahrt
in Aussicht stellt und im § 2» nicht etwas darüber gesagt
wird, so ist eö eine Lücke. Ich sage also: entweder sind die
beim § 12 gegebenen Zusicherungen etwas und haben einen
Werth, dann soll man sich nicht scheuen, eö im Gesetze auS-
zusprechen.' Wenn cS aber nur ein Köder sein soll, wenn
man damit die Pichcige« nur beschwichtigen wollte, und ein
Hiarerihurchen offen stehen soll, dann sage man eS lieber
gerade, damit die Betreffenden wissen, daß die ganze Last auf
ihnen ruht, und daß eö von der Gnade der. Regierung à
hängt, zu bestimmen, in welchem Maße jeder beizutragen
habe. Schon aus diesen zwei Rücksichten ist eö nothwendig,
daß eine entsprechende Ergänzung aufgenommen werde. Aber
ich sage ferner: auch die Gerechtigkeit erfordert dieß. Wenn
wahr ist, daß einzelne Bauren nur im Interesse der Schifffahrt

gemacht wurden, so ist eS billig und gerecht, daß der
Staat die dadurch verursachten Mehrkosten trage, nnv daß
die ihm obliegende Pflicht in das Reglement aufgenommen
werde. Bei der Einweisung deS ReglemenleS bietet sich der
geeignetste Anlaß, die Last zu vertheilen und, wie den ver.
schieden«» Gütern, auch dem Staate seinen Theil anzuweisen;
sonst haben Sie jedesmal, wenn eine Arbeit ausgeführt wer.
den soll, einen Sireit zwischen den Grundbesitzern und der
Regierung, einen Streit, welcher dann von der Regierung
entschieden wird. Wenn Sie cS aber im Reglements be.
stimmen, so werden solche Streitigkeiten vermieden. Man
sagt uns immer, man solle Zutrauen zu der Regierung haven.
Sie hat bisher Bedeutendes geleistet, sie wird auch in Zu-
kunft ihre Aufgabe zu erfüllen suchen. Ich habe auch Ver.
trauen in die Regierung, namentlich daß sie daS StaatSinkeresse
wahren werde, aber das Mißtrauen habe ich, daß sie auS

Menschen besteht, die sich irren können, daß eö schwer hält,
eine einmal ausgesprochene Ansicht zurückzunehmen. Die
Regierung selbst wird sich b-sser dabei befinden, wenn die
Sache gesetzlich regulirt ist; deßwegen macht man eben Gesetze.

Dr. Schneider. Herr v. Gonzcubach theilte mir
seinen Antrag auch mit, und im ersten Aug-nblicke erklärte
ich, ich könne demselben beipflichten, weil ich glaubte, was
er bezwecke, liege schon im § 20. In der Thar heißt eS

unter litt, c, das Reglement soll erstens die Pflichtigen,
zweitens die Vertheilung der Last unter sie enthalten- Indessen
erregte die Art und Weise, wie Herr v. Gonzenbach den

Antrag motivirr, doch einiges Bedenken bei mir. Wenn
Herr v. Gonzenbach auf den § 0 hinweist, so sollte man sast

glauben, er hätte die Ansicht, daß der Staat überall, wo
Reglement! gemacht werden, als pfiichlig erscheinen soll. ES

werden aber an vielen Orten Reglement« gemacht, wo der
Staat gar keine Pflicht har Ich besorgte, man könnte dann
daraus schließen, der Staat sei in allen Fällen als Mit.
Pflichtiger zu betrachten, und davor möchte ich jedenfalls
warnen. Wenn der Antrag dasjenige bedeutet, wie ich ihn
zuerst aufgefaßt habe, so stehen die Pflichtigen eigentlich schon

im Gesetze. Der § 12 nennt die verschiedenen Kategorien
von Pflichtigen; der § is bezeichnet die Fälle, wo der Staat
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einen Beitrag zu leisten hat. Liegt es nun im Interesse der
Betreffenden, im Reglement« zu sagen: der Staat bezahle
/s oder '/t des Schadens Ich denke mir einen Fall, in
welchem ein solches Reglement dem Regierungsrache zur
Genehmigung vorgelegt wird; der letztere wird das Interesse
deS Staates wahren, und setzt vielleicht den Beitrag des.
selben auf /j fest. Nun ereignet sich aber ein außerordentlicher

Wasserschaden, welchen die Gemeinden unmöglich allein
tragen können; dann soll der Staat über das Reglement
hinaus beitragen, die Sache kommt vor den Großen Rath
und man könnte vielleicht der betreffenden Gemeinde ent.
gegnen: Ihr habet seiner Zeit die Sache so geordnet, -schaut,
wie ihr cS nun machet! Ich glaube fast, eS liege im
Interesse der Bkthetligren, daß der StaatSbeitrag nicht gerade
bestimmt werde. Für SchulhauSbauten, Feuerspritzen u. s. w.
kann man den StaatSbeitrag in Prozenten aussprechen, weil
da nicht solche Schwankungen eintreten, wie es hier der Fall
ist. Auf der andern Seite zweifle ich daran, daß der Staat
seinerseits so weit gehen könne. Aus diesen Gründen halte
ich dafür, man könnte füglich den beantragten Zusatz fallen
lassen.

vr. v. Gonzenbach. Das Vorum des Herrn Dr.
Schneider beruht ans einem doppelten Irrthum. Erstens
nimmt er an, das Gesetz selbst sage, wann der Staat schwellenpflichlig

sei. Der § 13 stellt zwar da einen Beitrag in
Aussicht, wo die Ausübung der Scdifffabrl oder Flößerei
auf die Uferbauten schädlich wirkt, aber der § 20 entspricht
diesem Grundsatze nicht. Zweitens glaubt Herr Schneider,
eö liege im Interesse der Betheiligten, nichts BesttmmleS
festzusetzen. Ich gebe dieß zu, wenn es sich darum handeln
würde, hier den Beitrag auf ^ oder zu bestimmen, ob-
schon ich begierig bin zu wissen, ob Herr Schneider in einigen
Wochen, wenn eö sich um den Bundesbeirrag an die See-
landSenisumpfung handelt, auch dort sagen würde, eö sei
besser, gar nichtö zu bestimmen. Ich will lieber einen Spatzen
in der Hand als eine Taube auf dem Dache. Aber das liegt
eben nicht in meinem Antrage, daß man hier daS Prozent
des SlaatSbeitrageS bestimme. Ich stellte bei der ersten Be-
rathung einen ähnlichen Antrag und Herr Stampfli gab
denselben eventuell zu. Er sprach sich über die 11 und 12
folgendermaßen auS: »Hier bietet sich die Frage: wenn der
Staat seit 1826 an die Schwellenbauten in der betreffenden
Gegend ungefähr zwei Millionen gewendet hat, steht ihm ein
Recht zu, zu verlangen, daß diese zwei Millionen nicht ein-
fach wieder durch die Aare hinuutergeschwemmt werden?
Der Staat hat daS Recht, die Unterhaltung der ausgeführten
Werke zu verlangen und zwar im öffentlichen Interesse.«
Durch wen sollen sie unterhalten werden? Es wird ein
Schwellenreglement aufgestellt, welches die Pflichtigen und
die Vertheilung der Last unrer sie enthält; daher muß auch
die Betheiligung deS GraateS im Reglemenle vorgesehen sein.
Ueber diesen Punkt sagte Herr Stämpfli: „Ich will nicht
behaupten, daß die Gebühr gerade so viel abwerfe, als der
verursachte Schaden beträgt, aber eö ist eine möglichst an-
nähernde Ausgleichung zu erwarten. Ferner wird der Staat
gegenüber den Schwellenpfiichtigen wahrscheinlich in einem

billigen Verhältnisse Rechnung tragen, wie bisher. Ich will
nicht sagen, daß sein Beitrag !/z oder ^ der Kosten betrage,
wie im Seelande, im Oberlande, aber die Behörden werden
ein Verhältniß festsetzen, das billig sein wird. Ich habe die

Ueberzeugung, daß das Beilragöverhältniß deö Staates gegen,
über den Schwellenpflichtigen zwischen Thun und Bern ein
bedeutendes sein muß, auS dem Grunde, welchen Herr
v. Gonzenbach anführte, weil durch die Schifffahrt auf der
Aare deren Wassersiand jede Woche wechselt und daS Schwellenholz

dadurch sehr beschädigt wird. Wenn daher Sachver.
ständige sagen, die Schifffahrt und die Flößerei verursache
den meisten Schaden (vielleicht zum Theil auch infolge der
Eigenschaften der angebrachten Bauten), so wird daS Bei-
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tragsverhältniß darnach bestimmt.« Herr Stâmpfli nahni
also an, das Beitragsverhältniß müsse größer sein als '/t
oder Ich wollte lieber eine doppelte Armenlast a<S die
halbe Schwellenpfiicht zwischen Schützenfahr und Elfenau.
Um nun das alljährliche Markten zu vermeiden, möchte ich
die Betheiligung eines Jeden im Reglement« bestimmen. Der
Herr Berichterstatter kann einwenden, eS sei gestern
entschieden worden, und ich muß gestehen, gestern wäre die
Aufnahme des beantragten Grundsatzes am Platze gewesen.

Bützberger. Mir scheint, diejenigen, welche gegen
den Antrag des Herrn o, Gonzenbach sind, sind eS aus dem
Grunde, um den Staat nicht zu sehr zu belheiligen. ES
scheint mir, eS könnten Zeiten eintreten, wo man froh wäre,
wenn die Regierung durch das Gesetz gebunden wäre, damit
sie nicht zu weit gehe. Um so mehr mochte ich eine solche
Bestimmung in daS Gesetz aufnehmen.

Tscharner zu Kehrsatz. Ich glaube, die Sacht lasse

sich gar leicht machen, wenn man ehrlich und aufrichtig zu
Werke gehen will. ES ist außer Zweifel, daß die Arbeiten
an der Aare zwischen Thun und Bern ein außergewöhnliches
Verhältniß bilden, daß eS die Schifffahrt und dann der
Schutz des GrundeigcnrbumS ist, der sie veranlaßte. WaS
die Schiffahrt betriff, so ist natürlich, daß auch die Regierung

eintrete und ein entsprechender Theil der Last vom
Staate getragen werde; dagegen sollen die Uferbewohner für
den Schutz ihres Eigenthums ebenfalls den verhältnißmäßigen
Theil tragen. Der Staat soll sich nicht herauswinden,
j^'êtat üvit être le plus honnête honiine cle ?r-»nee, sagte
Kaiser Napoleon unlängst. Man stelle daher die Bestimmung
auf: Bauten, welche für die Schiffahrt und im allgemeine»
Interesse angeordnet werden, habe der Staat zu unterhalten;
was aber für die Uferversicherung gethan wird, soll jeder
Becheuigte nach dem ihm gebührenden Verhältniß überneh-
men, und soll nicht Einer seine Last abwerfen, um sie andern
Schultern aufzuladen. Man soll also die Sache im Regle-
meine gehörig ausscheiden.

Herr Berichterstatter. Nachdem gestern der § 13

angenommen worden, hätte ich allerdings erwartet, eS werde
über den § 20 keine so lange Diskussion mehr stattfinde».
Ich kann nicht verhehlen, daß eS den Eindruck macht, als
sehen die Herren ans der Gegend zwischen Bern und Thun
in jedem Buchstaben dieses Gesetzes ein Gespenst, das sie

erschreckt; würden sie die Sache etwaS unbefangener in'S
Auge fassen, so hätten sie nicht solche Besorgnisse. Gestern
wurde bei § t3 die Aufnahme deS von Herrn v. Gonzenbach
vorgeschlagenen Zusatzes abgelehnt, die natürliche Konsequenz
dieses Beschlusses beitehr nun darin, daß man den Grundsatz
nicht anwendet. Dem eS wäre ein Widerspruch, einen nicht
angenommenen Grundsatz anzuwenden. Ich glaube aber auch
hier Zusicherungen geben zu können, welche beruhigen sollten.
Nach H 20 soll für jeden Schwellenbezirk ein Reglement
erlassen werden, in welches die Pflichtigen und die Verthei-
lüng der Last unter sie aufzunehmen find. Wer ist also auf-
zunehmen? Privaten, Korporationen und der Staat, insofern
er prioatrechtlich verpflichtet ist, aber eine öffentlich rechtliche
Pflicht ist im Gesetze nicht anerkannt, dagegen wird er nach
Maßgabe der Umstände einen billigen Beitrag leisten. Heule
kaun man auf den verworfenen Grundsatz nicht mehr zurück,
komme», eS stört das ganze System. Herr v. Gonzenbach
mochte die Bauten, welche für die Schiffahrt gemacht
wurden, in taö Reglement aufnehmen. E-ne solche Aus.
scheidung im Reglemenre ist nicht genau möglich; es gebt
so ineinander, daß das einzig vernünftige Verhältniß darin
besteht, zu sagen, der Staat leiste einen billigen Beitrag, und
zwar gestützt auf die Schätzung von Sachverständigen. Aber
die Herren erreichen durch den Antrag deS Herrn v. Gon-
zeabach nicht ei» Ioia mehr. Wer entscheidet über daS

Reglement? Ger RegierungSraih. Also find sie da wieHek
in den Händen der Regierung. Der Antrag stört, wie ich
sagte, auch das System. Von wem ist das Reglement zu
entwerfen? Vom betreffenden Gemeinderaive, aber wo ein
größerer Verband besteht, von einem Ausschusse. Nun frage
ich, ob es nicht störend einwirken würde, wenn man von
vornherein bestimmte, wer alS betheiligt in daS Reglement
aufzunehmen sei. Wenn Sie den Antrag annähmen, so
wäre ich in peinlicher Verlegenheit, weiter fortzufahren.
Die Herren erreichen also nichts, sie wollen aber einen ge-
wissen Griff aur den Staat haben. In der Petition von
Kleinhöchstette» werden exorbitante Forderungen an den
Staat gestellt, cö heißt darin: „Hat die Korrektion noch
andere Zwecke von allgemeinerm Interesse, soll namentlich
die Wasserkraft für die Industrie oder für die Schiffahrt
oder bezüglich beider zugleich, nutzbar gemacht werden; dann
find die Eigenthümer der Ländereien unter dem Einflüsse des
fraglichen Gewässers nur insofern zu verhältnißmäßigem
Beitrage an die Kosten verpflichtet, alS diese Ländereien durch
die KorreklionSwerke nachhaltig gegen Schädigungen geschützt
und kulturfähig gemacht werden." Sie wollen also bloß
unter der Bedingung etwas leisten, sofern sie gar nichts mehr
zu gefahren haben und daS Land kuliurfähig ist. Weiter
heißt es: »Ist die Herstellung einer Wasserstraße behufs der
Schifffahrt mit oder ohne gleichzeitiger Benutzung zu Rad-
werken, der Hauptzweck der Korrektion und diese den Län-
dereien nicht nützlich, so haben die Eigenthümer an die Kosten
gar nichts beizutragen. Ist bei diesem Hauptzwecke die
Korrektion den Ländereien sogar nachtheilig, so steht den
Eigenthümern derselben gegründeter Anspruch auf vollständige
Entschädigung zu, gleich wie solche auch fur Grundeigentbum
zu leisten ist, das für Landstraßen angesprochen wird." Bringt
man diese Aeußerungen mit den hier gefallenen Voten in
Verbindung, so kommt man zu dem Schlüsse: wenn man die
von Herrn v- Gonzenbach beantragten Bedingungen in das
Reglement aufnehmen will, so tragen die Betreffenden gar
nichts bei, sondern verlangen noch Entschädigung. Herr
v. Gonzenbach suchte auS einem Voium des Herrn Stämpfli
nachzuweisen, dieser habe zugegeben, daß der Staat als
pflichtig in daS Reglement aufgenommen werden soll. Ich
gebe ja daS auch zu, für den Fall, wo eine pnoairechtliche
Verpflichtung besteht, und namentlich wird der Staat haften
müssen, wenn eS sich um Hafenbauren u. dgl. handelt- DaS
versteht sich von selbst. Aber daß man den nach § >3 zu
leistenden StaatSbeiirag in daS hier vorgesehene Reglement
aufnehmen soll, das könnte ich nicht zugeben. Herr Blitz-
berger bemerkte, die 12 und >3 feien sinnlos, wenn der
Ancra; des Herr» v. Gonzenbach nicht angenommen werde.
Das kann ich nicht finden. Was in das Reglement jedes
SchwellenbezirkS gehört, sagt dieser Paragraph, was der
Staat nach H 13 leistet, hat einen ganz besondern Zweck.
Der vorliegende Paragraph ist ein sehr wichtiger fur das
Ganze und wenn Sie den gestrigen Beschluß nicht umstoßen
wollen, so nehmen Sie denselben an, sonst wüßte ich nicht,
»ch wiederhole »S, wie man weiter fortfahre» könnte-

vr. Schneider. Ich wünsche noch über einen Punkt
Auskunft zu erhalten. Im Reglemcute sollen also nur die
privatrechtlich Schwellenpflichttgen bezeichnet werden. Wie
soll eS nun in den Gemeinden gehalien sein, wo sich gar
keine prioatrechtlich Pflichtigen befinden, wo die Organisation
nur polizeilich angeordnet wird?

Herr Berichterstatter. Wenn ich mich in der
Weise ausgesprochen hätte, wie Herr Schneider eS auffaßt,
so wäre eS unrichtig. Ich habe bloß gesagt: der Staat soll
da in das Reglement aufgenommen werden, wo er privat-
rechtlich schwellenpflichlig sei, dagegen soll der Beitrag,
welchen er nach § 13 leistet, nicht in dieses Reglement
aufgenommen werden.
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Ubstim m u « g. §22.
Mr den § 20 mit oder ohne Abänderung Handmehr. »...^Fur den Antrag des Herrn v- Gonzenbach 43 Stimmen. ^ Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Dagegen ss »

j 2l.

Tscharncr zu Kehrsatz wünscht, daß vor dem Worte
»Betheiligten" eingeschaltet werde: „Pfiichligen und.-

Bucher ist der Anficht, eS liege nicht im Interesse der
Schwellenpflichtigen, daß der Gemeinderath das Reglement
entwerfe, weil der Fall eintreten könne, daß Leute ein Ne.
glement entwerfen würden, welche bei der Schwellenpflicht
gar nicht betheiligt seien. Es wird daher beantragt, den
Eingang des Paragraphen also zu fassen: „Die Entwerfung
dcS Reglements und des KadastcrS ist Aufgabe eines Aus-
schusses der Beteiligten des betreffenden SchwellenbezirkS'fte.;
ferner die Worte „jeder Gemeindrath- zu ersetzen durch:
»jeder Schwellenbczirk."

Berger hält dafür, der Zweck des Gesetzes sei, daß
man sich an eine gesetzlich konstituirte Behörde wenden könne.
Da übrigens dle Beteiligten Vorschläge eingeben können
und der Schwellenbezirk auch angehört werde, so sei der
Bemerkung des Herrn Bucher Rechnung getragen.

Gfeller zu Wichtrach unterstützt den Antrag des
Herrn Bucher in dem Sinne, daß der Eingang deö Para-
graphe» also gefaßt werde: „Die Entwerfüng des Regle.
mentS und des Kadasters ist Aufgabe der Schwellenpflichtigen,
welche sich durch einen Ausschuß vertreten lassen w -

Herr Berichterstatter. Die gefallenen Bemerkungen
scheinen mir auf einer nicht ganz richtigen Interpretation
des Artikels zu beruden, welcher alle angeregten Verhältnisse
berücksichtigt. Zwischen den einzelnen Beteiligten und dem
Staate steht der Gemeinderath. Wie soll dieser zu Werke
gehen? Soll er zusammensitzen, ein Reglement entwerfen
und es der Regierung zur Genehmigung einschicken, ohne
Jemanden etwas zu sagen? Nein, er soll das Reglement
entwerfen und den Beteiligten Gelegenheit geben, sich
darüber auâzusprechen. Ich möchte da Herrn Tscharner erwie.
dern, daß die Pflichtigen auch beteiligt sind, und die von
ihm beantragte Ergänzung also eine Tautologie wäre. So-
wohl die einzelnen Beteiligten als der Schwellenbezirk
können allfällige Einsprachen erheben, und dann folgt die
etwas objektivere Ansicht deS Gemeinderathes, welcher das
Reglement der Regierung zur Genehmigung einschickt. Man
hat also die Möglichkett, alle Stimmen, die ein Urtheil in
der Sache haben, zu vernehmen. Die Regierung könnte mit
den Schwellenbezirken nicht so gut verkehren, wie mit dem
Gemeindrathe. Ueberdieß würde das System gestört, da die
Gemeinde nach § 24 dem Staate gegenüber haften soll.
Man wird ein Musterreglement entwerfen und den Gemeinden

zuschicken. Sollten sich im Bereiche der lctztcrn nicht
hinlängliche Kräfte vorfinden, so kann der.RegierungSstatc.
Halter die Leitung übernehmen. Ich muß deßhalb am Pa-
ragraphen festhalten.

Tscharner zieht seinen Antrag zurück.

Der § 2t wird unverändert genehmigt, der Ankrag des

Herrn Bucher bleibt in Minderheit.

Tagblatt des Großen NatheS i«Z7.

5 23.

Vr. v. Gonzenbach. Sie sehen, daß dieß ein neuer
Paragraph ist. Was die erste Hälfte desselben betrifft, so
stände es Niemanden schlechter an alS mir, Einwendungen
dagegen zu machen, da diese Bestimmung von mir beantragt
wurde. Das soll Ihnen beweisen, daß man nicht nur daß
Wort ergreift, um Opposition zu machen. Der erste Theil
deS Paragraphen har den Zweck, zu verhindern, daß die
Schwcllenpflicht beliebig übertragen werde. Dagegen könnte
ich nie und nimmer zum zweiten Alinea stimmen, welches die
Dereliktion eines Grundstückes untersagt. ES zeigt Ihnen
die ganze Tragweite deü Gesetzes, und wenn man schon be.
ruhigende Zusicherungen gibt: eS werde nicht so bös gehen w.,
so zeigt doch diese Bestimmung selbst, eS könne die Schwel,
lcnpflicht so weit gehen, daß Einer unter Umständen lieber
sein Grundstück preisgebe, als die Last derselben auf sich
nehme. Die Schwellenpflichl ist nicht eine persönliche, sondern
eine dingliche Pflicht, die auf dem Grundstück haftet. Ich
weiß auch, daß Mißbräuche stattgefunden, daß Fälle vorkamen,
in welchen Jemand einen Riemen Landes abschnitt, um sich
der Schwellenpflicht zu entziehen. Aber nach diesem Gesetze
ist dieß infolge der Einführung des KadasterS, zu welchem
ich auch beitrug, nicht mehr möglich. Ich möchte nicht so

weit gehen, selbst dann, wenn der ganze Ertrag dcS Gutes
zur Erfüllung der Schwcllenpflicht verwendet werden muß
und der Betreffende das Grundstück preisgeben will, zu
sagen: du kannst gehen, aber dein übriges Vermögen bleibt
für die Schwcllenpflicht verhaftet! Das Vaterland kann
von einem Manne mehr fordern als sein Vermögen, eS kann
von ihm Blut und Leben fordern, und man ist unter Um.
ständen bereit dazu, aber daß man sich zum Besten deS
Staates von einem Flusse rumiren lassen soll, das finde ich
nicht gerecht. Ich trage daher auf Streichung deS zweiten
Alinea an.

Herr Berichterstatter. Das ist ein Paragraph, den
ich für durchaus billig halte. Ich will Ihnen mittheilen,
was mich bei der Redaktion des Paragraphen leitete. Die
Thalsache ist sehr bekannt, daß Jemand sich durch Dereliktion
dcS Grundstücks der SchweUcnpflicht entzieht. Waide eS
in der Weise geschehen, daß der Betreffende sagte, er gebe
sein ganzes Guc auf, so ließe sich etwas sagen, aber wenn
man die Erfahrung zu Rathe zieht, so findet man daß dieses
in der Regel nicht so ist, sondern der Betreffende schneidet
dem Fluß entlang einen Riemen Landes ab, verkauft es, und
an wen? An Jemand, der die Schwellenpflicht nicht erfüllt, der
das Land verläßt. Wie geht es jetzt? Auf wen fällt die
Schwcllenpflicht? Welche Konsequenzen treten ein? Die
Last fällt dem Schwänbezirke zu, jedenfalls nicht dem
Staate. Nun aber wäre die Konsequenz, selbst wenn man
annähme, die Schwellenpflichl falle dem Staare zu, eine
ungeheure, denn die betreffenden Grundeiqcnlhütmr längS
eines Flusses brauchten dann nur'den Riemen Landes am
Flusse abzuschneiden, zu derelinquiren, um die Schwellenpflichl
dem Staate aufzubürden. Eine solche Zeniralisation der
Schwellenpflicht auf den Staat wird man nicht wollen, sonst
müßte man nicht nur eine dreifache, sondern eine fünffache
Steuer zahlen. Nun frage ich: ist eS recht, daß Einer sich
auf diese Weise seiner Pflicht entledigen könne? Ich fand,
eS sei nichc billig es sei billiger, wenn man sage: du kannst
allfällig daö betreffende Grundstück verkaufen, aber die Pflicht
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der Uferversicherung, welche eine öffentliche Last ist, wie eine
andere, haftet darauf. Allerdings ist nicht zu verkennen,
wenn man das zweite Alinea streichen -will, in der Voraussetzung,

daß die Schwellenpflicht infolge der Dereliktion dem

betreffenden Schwellenbezirke zufalle, fo gehen die Konsc.
quenzen nicht so weit, und auch der Zerstückelung des Grund-
eigenlhumS wäre dann eine Schranke gesetzt. Insofern
könnte ich zur Sireichung des zweiten Alinea stimmen, obschon
ich in erster L>nie daran festhalte. Die Last wird nie oder

nur in höchst seltenen Fällen so groß, daß die Schwellenpflicht
ein Grundstück entwerlhec; durch dieses Gesetz wird dieselbe

billig vertheilt. Wenn die Versammlung glaubt, cS sei

besser, das zweite Alinea zu streichen, so widersetze ich mich
nicht so sehr, weil es nicht stört und ich gerne billigen
Wünschen Rechnung trage; in erster Llnie empfehle ich Ihnen
den Vorschlag des RcglerungSratheS-

A b sttm m u n g.

Für den 5 23 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für das zweite Alinea Minderheit.
Für Streichung desselben Gr. Mehrheit.

5 2a.

Dr. v. G onzenbach, Das ist der zweitwichtigste
Paragraph des Gesetzes. Bei der ersten Berathung änderte der
Große Räch selbst denselben ab, 45 Stimmen sprachen sich

damals für Streichung, 42 dagegen auS; mit 49 gegen 30
Stimmen wurde beschlossen, den § to des Wasscrbaupolizei.
gefttzeS von 1834 auszunehmen. Beider RcdaklionSberalhung
wurde der Paragraph nach Antrag des Regicrungsrathcö
beibehalten. Nun fragt eS sich, ob S'.e von Ihrer frühern
Schlußnahme zurückkommen wollen, oder ob der Paragraph
so bleiben solle, wie er vorliegt. Die Gründe, warum ich
glaube, Sie dürfen die Gemeinden nicht für die Erfüllung der
Schwellenpflicht haftbar erklären, obschon Sie dieß in andern
Zweigen der Administration gehabt haben, wie im Armen-
wcsen, theils noch haben, wie im Vormundschaftswesen, sind
folgende. Betrachten S«e dieses Gesetz von Ansang bis zu
Ende, und fragen Sie: was hat die Gemeinde für eine Be-
sugntß, für eine Möglichkeit, sich zu schützen? Nach H 7 be-

ßimmt die Regierung die Hafen- und Landungsplätze, nach
^ 8 bestimmt die Regierung die Normalbreite des FlusseS
und das System der Versicherungsbauicn, nach 9 dürfen
Bauten und Anlagen, die auf die Höhe deö Wasserstandcs w
einen Einfluß haben, nur mit Bewilligung der Regierung
gemacht werden. Nach H w kann die Regierung Land zur
Anpflanzung von Sehwellengehölz exproprtiren. Es darf
sogar Schwellcnmarerial gegen den Willen der Gemeinde
abgeführt werden, die Gemeinde aber hastet dennoch für die
Schwellen. Das ist eine Ausdehnung der Lasten und der
Verantwortlichkeit der Gemeinden, welche diesen nicht
auferlegt werden soll. ES ist ein himmelweiter Unterschied
zwischen der Armenlast und der Schwellenpflicht. Sagt der
Staat im Armcnwcsen zu den Gemeinden: ich will Spiral-
bauceu machen, die Expropriation des nöthigen Landes an-
ordnen, unterhaltet die neuen Anstalten Durchaus nicht,
es liegt da alles in der Autonomie der Gemeinde. Von ver.
schiedener Seite hörten Sie die Bemerkung machen, der
GemetnderatS sei nicht die geeignete Behörde, das Schwellen-
reglement zu entwerfen; er kann allerdings Sachverständige
deiziehen, aber ich möchte doch von der Gemeinde diese
Verantwortlichkeit ablehnen. Haben die Gemeinden Schwellcn-
fondS? Und wenn sie solche nicht haben, wie wollen sie ihre

Obliegenheit anders erfüllen als durch Teilen? Gegen Armentellen,

die seit Jahrhunderten bestanden, hat man eine
entsetzliche Angst, aber Teilen zur Erfüllung der Schwellenpflicht,
diese sollen bezogen werden! Nehmen Sie an, eS befinden
sich an der Aare einige Grundbesitzer, die ihre Schwellen.
Pflicht nicht erfüllen, sie schützen Armuth vor; die Gemeinde
fordert sie auf und da eS ohne Erfolg bleibt, greift sie auf
das Gut, auf welchem aber nur wenige hundert Franken
abbezahlt sind. Nun frage ich, welche Unannehmlichkeiten
tn den Gemeinden zu erwarten sind, wie viel besser es ist,
wenn die nöthigen Anordnungen durch den Wasserbauinge-
nieur getroffen werden, wenn die Regierung sie ausführen
läßt, anfällig mir Rückgrtffsrecht auf die Pflichtigen, wie es
das Gesetz von >834 im H iv einrichtete. Dieser Paragraph
genügt, und ich besorge, Sie würden sonst die Gemeinden
in eine Verpflichtung ziehen, die sehr weit greift Es wurde
bei Behandlung der Eintrecensfrage bemerkt, diese Vcranr.
worrlichkeit der Gemeinden sei mehr eine moralische. Wenn
eS dwsen Sinn hätic, so bärrc ich nicht viel dagegen, aber
der 24 sagt: „Dem Staate gegenüber haftet die Gemeinde."
Betrachten Sie nun die Verzweigung der Gemeinden, z. B-
im Rubigenviertel, und bedenken Sie, wie weil eS ginge,
wenn man den Gyscnsteinern sagen würde: ihr haftet dafür,
ob da unten an der Aare recht geschwellt worden set oder
nicht! ES ist nicht nöthig, neue Lasten aus die Gemeinden
zu legen, auch nicht konsequent; wenn Sie-die Gemeinden
der Armenlast entbinden, so soll man ihnen nicht hier eine
Schwellenlast auflegen. Wenn die Pflichtigen ihre Obliegen,
hetr nicht erfüllen, so kaun der Staat aus ihre Kosten die
nöthigen Anordnungen treffen lassen. Ich erlaube mir daher,
meinen frühern Antrag wieder aufzunehmen und will nicht
weitläufiger sein, weil ich dafür halte, eS nütze nichts.

WatthyS. Ich möchte den § 24 sehr unterstützen und
zwar aus Gründen der Prävention. Es handelt sich um
polizeiliche Bestimmungen und ich frage: wer hat die Polizei
zu verwalten? Die Verwaltung der GesundhcilS-, der Vor-
mundschastS-, der Feuer-, der Baupolizei ist Sache deS Ge-
meinderalheS. Nun bedenken Sie: kann der Staat, obschon
er das Oberaufsichlsrcchc hat, mir Rücksicht aus die
Wasserbaupolizei ein solches Beamtenheer aufstellen, daß die
betreffenden Beamten Woche für Woche. Monat für Monat
die User durchgehen, um zu untersuchen, welche Beschädigungen

die VersichcrungSbauten allfällig erlitten haben, und
dieselben herstellen zu lassen? Das kann der Staat nicht,
dagegen kann die O-tSpolizei die Bauren unmittelbar
überwachen und einirerende kleinere Beschädigungen rechtzeitig
gut machen. Nehmen Sie den H 24 an, so hat es d'e Folge,
daß jeder Privatmann, jeder Bannwart, jeder Polizeidicner,
wenn er irgend eine Schädigung an den Userbautcn
wahrnimmt, dem Gcmeinderathc davon Anzeige macht, welcher
dann die nöthigen Anordnungen trifft. Also ans Gründen
der Prävcncion, um größern Uebeln vorzubeugen, ist es eine
absolute Nothwendigkeil, daß Sie den H 24 annehmen Ich
erinnere noch an Eines. Im Gesetz über die Hyporhekarkasse
ist die Bestimmung enthalten, daß die Einwohnergemeinden
für die Schätzungen einzustehen haben, welche von den
Schätzern vorgenommen und vom Gemcinderathe bestätigt
sind. Auch bet Eriassung jenes GeseseS wurden große
Bedenken dagegen.erhoben. Die Erfahrung beweiSr aber, in
wie wenigen Gemeinden die Hyporhekarkasse in den Fall
kam, aus dlc Gemeinden zu greisen. Es ist wahr, in ein-
zelnen Gemeinden kam der Fall vor, aber im Allgemeinen
wirkte diese Bestimmung sehr wohlthätig auf den Hypothekar-
kcedit im ganzen Kanton; der Kapitalist kann mit viel größerer
Sicherheit dem Landmarin sein Geld anvertrauen, we-l die
Hypolyekarschatzung in Verbindung mit der allgemeinen Ka-
dasterschatzung bewirkte, daß der wahre Werrh deö Grund.
cigcnthumS auSgemittell wurde. Aus diesen Gründen muß
ich Sie bitten, den 5 24 anzunehmen.



Berger unterstützt ebenfalls den § 24, wie er vorliegt,
und zwar gestützt auf gemachte Erfahrungen und im Hinblick
auf daS im Gesetze über Streitigkeiten betreffend öffentliche
Leistungen vom 20. März i854 vorgeschriebene Verfahren,
welches Gesetz der Regierung weit gehende Befugnisse gebe.
Auch ist der Redner der Ansicht, die Streichung deS § 24
würde die Oekonomie des Gesetzes stören, der § 2t hätte
dann keine eigentliche Bedeutung mehr; endlich seien die
Befürchtungen des Herrn v- Gonzenbach nicht begründet.

Srettler. Herr MatlhyS hat die günstige Seite der
Sache dargestellt, erlauben Sie, daß ich auch die entgegen-
gesetzte Seite berühre, damit Sie mit Sachkcnnlmß
entscheiden. Ich bitte, wohl zu unterscheiden, daß den
Gemeinden nicht etwa bloß ein Auisichtsrecht im § 24 gegeben
wird, um die Pflichtigen anzuhalten, ihre Obliegenheit zu
erfüllen; cS geht weiter. ES ist geradezu eine Haftungs-
pflicht und zwar in dem Sinne, daß der Staat sich für die
ganze Schwellenlist einfach an die Gemeinde hält. Die
Staatsbehörde wird einfach dem NegicrungSstatlhaltcr schreiben:

das und das fehlt da und da, macht, daß cS hergestellt
werde! Ich will ein Beispiel anführen. Angenommen, ein
Grvndcigenthümcr bestreue die Pflicht zu schwellen; nach
H 26 gehören Streitigkeiten über Verbindlichkeiten, welche
aus einem privatrechtlichen Titel abgeheilet werden, vor die
Civilgerichle, Also wenn der Prozeß entschieden ist und man
große Kosten hatte, weiß man erst, wer pfitchlig sei. Mittlerweile

muß die Gemeinde die Last tragen, die übrigen Ein.
wohner beiziehen, oder Geld entlehnen; ste hat kein Mittel,
sich zu helfen. Oder wenn der Betreffende Armuth vorschützt,
gibt das Gesetz der Gemeinde em Mittel an die Hand, die
Sache zu ordnen? Nein, Hülfsmittel gtbt es der Gemeinde
keine, nur Pflichten. Wenn der Paragraph so redigirt wäre,
daß er den Gemeinten nur ein Aufsichtsrecht gäbe, so fände
ich denselben billig. Man wird vielleicht sagen, daS sei der
Sinn des Paragraphen, aber dieser ist sehr zweideutig, er
läßt sich drehen. Ich halte dafür, in der Praxis werde der
Staat sich an dhe Gemeinde halten und die Folge sei diese,
daß die Gemeinde zahlen müsse. Ich kann mich mir den
Erklärungen, welche man uns immer gibt, nicht beruhigen.
Ich habe auch Zutrauen in die Regierung, aber die Personen
wechseln, die Gesetze bleiben, und am Ende wären die Bürger
von der Gnade der Regierung abhängig. Wollen Sie in
einem republikanischen Staare den Bürger im Gesetze schützen
oder diesen Schutz von der Ansicht wechselnder Personen
abdangen lassen? Will man die Gemeinde schützen, oder ihr
eine neue Last auflegen, die größer ist als alle andern Lasten?
Man sorge für eine Redaktion, die nicht zu einer civilrecht-
lichen Haftbarkeit führt. Ich muß daber der Konsequenz
wegen mit voller Ueberzeugung zum Antrage des Herrn
v. Gonzenbach stimmen. In zweiter Linie stelle ich den An-
trag, den Gemeinden ein Aufsichlsrecht und allfällig eine'
Aufsichtspflicht zu gebe», jedenfalls aber die Haftbarkeit und
den mit derselbe» verbundenen Ruckgriff zu streichen.

Bucher unterstützt ebenfalls den Antrag deS Herrn
v. Gonzenbach, und spricht Sie Besorgniß auS, die Ein-
wohnergemcinden würden im gegebenen Falle, wenn es sich
darum handle, für säumige Pflichtige zu schwellen, mir dem
Schwellenbezirke in Konflikt kommen; endlich wird daran
erinnert, daß eS verschiedene Gemeindseinihetlungen gebe,
wie z. B. auch Schulbcztrke, Schulgemeinden.

Bigler findtt eS weder billig noch gerecht, den Ein-
wohnergcmcinden eine Last aufzulegen die sie bisher nie ge-
kann: hätien. Räch dem H 82 der Verfassung sei das Eigen-
lhum unverletzlich, nun fragt der Sprechende, ob eS nicht
eine VerfassungSvcrletzung wäre, wenn man die Gemeinden
für die Schwellenpflichr, welche schon Millionen gekostet,

verantwortlich machen würde. Sollte der 24 angenommen
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werden, so wäre es leicht möglich, daß einzelne Gemeind-
rälhe, die von dieser Verantwortlichkeit betroffen würden,
ihre Entlassung verlangten. Wenn die Mitglieder der Ver-
sammlung die Lokalverbältnisse näher uniersuchten, so würde
der § 24 anders lauten. Schon in den Zwanzigerjahren sei
der Kleine Ratd irrig berichtet gewesen, auf das Ansuchen
der Ortschaft Allmendingen wurde eine Untersuchung der
dortigen Verhältnisse angeordnet, und hierauf entsprach die
Regierung, in Betracht, daß diese Gemeinde mir keiner
speziellen Schwellenpflichr behaftet sei, ihrem Gesuche. Der
Redner führt den betreffenden Ralhsbeschluß an, und schließt,
indem er die Hoffnung auSspricht, der Große Rath werde
auch heute gerecht sein.

v. Watrenwyl zu Rubigen unterstützt den Herrn Prä-
opinantcn. Ginge nach diesem Gesetze die Haftbarkeit der
Gemeinden nur so weit, als aus Nachläßigkeir von ihrer
Seite Schaden entstanden sein möge, so wäre nichts dagegen
zu sagen, aber die Sache werde in der Praxis weiter gehen,
man lege den Gemeinden eine Last auf, von der man bisher
nichts wußte. Man könne wobl durch eine Mehrheit eine
Minderheit erdrücken, aber der Sprechende protestirt im
Namen seiner Wähler dagegen und behält sich vor, seine
Reklamation bei gegebener Gelegenheit geltend zu machen.

Herr Berichterstatter. Es fällt mir sehr auf, in
diesem Saale bet der Berathung eines GesctzcsarllkelS, welcher

den ganzen Kanton, nicht nur eine Gegend beschlägt,
eine Drohung zu vernehmen. Ich will nicht weiter darauf
eingehen. Der vorliegende Paragraph ist einer der allerwich-
tigsten und wenn er nichi angenommen wird, so hat das Ge-
setz keinen Werth. Ich gab vorhin eine Modifikation zu, weil
ich den geäußerten Wünschen Rechnung kragen konnte, und
ich werde auch ferner billig sein, wo eS immer möglich ist;
aver dieser Paragraph darf nicht fallen. Eß ist da nicht ein
Pravatrechl in Frage, sondern eine polizeiliche Pflicht, und
es ist in der ganzen Staatsverwaltung Regel, daß bei
polizeilichen Funktionen der Staat ein Mittelglied hat zwischen
ihm und den Privaten, weil er m-t diesen nicht direkt ver-
kehren kann, und dieses Mittelglied sind die Gemeinden. Sie
finden diese Einrichtung, nne bereits gezeigt wurde, in allen
VerwaltungSjwcigen- So im Vormundschafrswesen. WaS
wäre hier ein Mittelglied ohne Verantwortlichkeit So ist
es auch im vorliegenden Falle. Man suchte nachzuweisen,
der Grundsatz deS § 24 sei gefährlich, zwar nicht unter der

'gegenwärtigen Negierung, aber man sagte, Personen wech-
sein, daS System aber bleibe. Ich will aber nachweisen,
daß gerade im Paragraphen selbst mchtS Gefährliches ist. WaS
sagt der Paragraph? „Dem Staate gegenüber haftet dci
Gemeinde für die Erfüllung der Schwellen- und Dammpfiicht
in ihrem Bezirke." Herr Sierrler behaupte: nun, diese
Haftbarkeit der Gemeinde sei sehr zweideutig. Ich finde den
Ausdruck sehr deutlich und mache kein Hehl, daß der Staat
im gegebenen Falle die Gemeinde zur E-fullung der Schwel-
lenpflicht anhalten kann und wird. DaS ist sehr deutlich und
klar. Aber wie ist diese Haftbarkeit beschaffen? Ist sie eine
definitive oder bloß eine provisorische; und wenn sie nur eine
provisorische ist, welche Sicherhettsmittel hat dann die Ge-
metnbe? ES heißt im Paragraphen weiier: „unlcr Vorbehalt
ihres Rückgriffs gegen die Schwellenbczirke und die wirklich
Pflichtigen." Ist diese Garantie nicht genügend? Wenn der
Pflichtige nicht genug Garantie darbietet, so kann die Ge-
meinde sich an den Schwellenbezirk wenden, welcher unter
allen Umständen hinlängliche Garantie bieten wird. Die
Gemeinde riskirc also nichts; sie riSkirc nicht mehr als nach
§ Z dcö Gesetzes über öffentliche Leistungen, wonach die
Gemeinde unter Umständen auch gehalten ist, die Kosten
vorzuschießen. Ich möchte fragen, ob man Klagen über Mißbrauch
jenes Paragraphen gehört habe? Nach H t9 deS nämlichen
Gesetzes wird zu den öffentlichen Leistungen „namentlich die
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Pflicht zur Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Brücke»,
Kanäle, Wasserleitungen, Schwellen, Dämme u.dgl." gezählt.
Sie sehen, daß die in diesem Gesetze enthaltenen Grundsätze in
demjenigen von t8s4 bereits ausgestellt find. Also schon mit
Rücksicht darauf, daß die Gemeinden das Rückgriffsrechl
haben, ist der Paragraph nicht gefährlich, sodann auch weil
die Gcltendmachung dieses Rechtes nicht schwer ist. Man
hat da nicht lange zu prozediren, der RegicrungSstaithalter
urtheilt in erster, der RegterungSratb in zweiler Instanz.
Indessen wird auch dieser Fall selten eintreten. In der Regel

wird der betreffenden Gemeinde eine Frist bestimmt,
innerhalb welcher sie die wirklich Pflichtigen und den Schwel-
lenbezirk zur Erfüllung der Schwellenpflicht anHallen kann.
Wenn die Gemeinde gehörig Aussicht übt, so ist diese Bestim-
mung für sie gar nicht gefährlich. Aber wenn man den

Paragraphen streicht, waS erfolgt dann? Hätte die Gemeinde
eine Macht, den Pflichtigen zur Erfüllung seiner Pflicht
anzuhalten? Nein, sie stände machtlos da, der Schaden wurde
immer größer. ES ist bekannt, daß namentlich in Wasser,
bausachen der Schaden an einem Tage sehr groß werden
kann. WaS bat die Gemeinde davon, wenn Unordnung
herrscht? Ist sie nicht selbst am meisten davon betroffen?
Wenn Wassereinbrüche geschehen, wer leidet darunter? Die
ganze Gemeinde; für diese steht also hier nicht nur eine

Pflicht, sondern auch ein Interesse in Frage. Man muß
immer bedenken, daß eine gehörige Organisation bestehen

wird. Der Grundsatz des § 24 ist übrigens nicht neu. In
den mehrfach angeführten ältern Reglememen, betreffend die

Schwellenpflicht an der Emme, Saane, Simme, sind ähn-
liche Bestimmungen entHallen; namentlich waren die Gemein-
den gehalten, die Kosten vorzuschießen. Auch bet der ersten

Berathung wurde dieser Artikel angegriffen, aber es erhoben
sich Stimmen für denselben, denen man nicht vorwerfen
kann, sie wollen die Gemeinden ruiniren, sondern Männer,
welche der Ansicht sind, daß in den Gemeinden die Schwerkraft

des Landes ruhe, daß man ihnen aber eben deßwegen
ein regeres Leben geben müsse. Namentlich war es Herr
Blösch, welcher die Beiziehung der Gemeinden als Mittelglied

zwischen dem Staate und dem einzelnen Pflichtigen
entschieden verfocht. (Der Redner verweist aus das Voium
des Herrn Regierungspräsidenten, Großrathsverhandlungen
von 1855, Seile I39). Ich mache nur noch aufmerksam,
daß im Kanton St. Gallen dieselbe Vorschrift besteht, und
daß man mir sagt, man befinde sich dort sehr wohl dabei
und die Gemeinden beschweren sich nicht darüber. Zum
Schlüsse noch ein Wort über die gefallenen Anträge. Herr
v. Gonzenbach möch:e den § 10 des Gesetzes von 1834 auf.
nehmen. Wenn Sie für die Zukunft wieder einen Zustand
wollen, wie bis dahin, wo die Behörden nicht einschreiten
konnten, so nehmen Sie diesen § 10 auf. Aber cS ist eben
eine bekannte Thatfache, daß die Behörden wegen der
Unbestimmtheit deS Gesetzes machtlos waren, daß dieser Umstand
wie ein Krebsschaden wirkte, und diesen will man foridaucrn
lassen? Herr Steriler will den Gemeinden ein AufsichtS-
reche und logar eine Aufsichtspflicht geben. Ich möchte
fragen, ob das nicht unbestimmt sei? Ich schließe also, indem
ich die Versammlung mir vollem Vertrauen auf ihre Einsicht
ersuche, sie möchte den H 24 genehmigen.

Abstimmung.

Für den § 24 nach Antrag des RegierungS-
rathes so Stimmen.

Für dessen Modifikation 44 »

§25.

Gfeller zu Wichtrach gibt zu, daß die Ausstellung
von Schwellenmeistcrn zweckmäßig sein möge, doch findet er
eS nicht billig, daß die Regierung die Anstellung solcher
befehle, denselben die Instruktion ertheile, dagegen sie nicht
bezahle. In Uebereinstimmung mit dem Grundsatze: wer
befiehlt, der zahlt, wird daher beantragt, daß diejenige Be-
hördc, welche den Schwellenmeifter anstelle, denselben besolden

solle.

Matthyö findet die ZumutbungdeS Herrn Präopinan«
ten etwas stark, und macht aufmerksam, daß der Schwellen-
meistcr von der Gemeinde oder vom Schwellenbezirk gewählt
werde, daß der obern Behörde nur deyhalb daS BestältgungS-
recht zustehe, damit nicht Leute, die nichts von der Sache
verstehen, an solche Stellen gewählt werden.

Bucher wünscht, daß das vierte Alinea gestrichen werde,
indem er nicht einsieht, warum die Schwellenmeifter anderer
GemeindSbeamlungen enthoben sein sollen.

Berger möchte den Schwellenmeistern die Uebernahme
anderer GemeindSbeamlungen fakultativ lassen und daher im
vierten Alinea einschalten: „auf ihr Begehren", da eS Männer
gebe, die sich zur einen, wie zur andern Stelle sehr eignen.

Herr Berichterstatter. Wir wollen nicht auf den

Elementargrundsatz dieses Gesetzes zurückkommen, daß die
Schwellenpflicht auf dem betheiligten Eigenthum laste.
Schwellenmeifter werden nur da aufgestellt, wo eS nothwcn-
dig ist. Wenn Sie den § 20, liit. c! vergleichen, so werden
Sie finden, daß dort jedem Schwellenbczirk überlassen bleibt,
in Betreff der Ernennung der Schwellenmeister Bestimmungen

aufzustellen; dann hat die Baudirektion ein AufsichtS-
recht und wenn der Schwellenmeister ein verständiger Man«
ist, so wird eS keine Schwierigkeiten haben. WaS den
Antrag deS Herrn Bücher betrifft, so bemerke ich nur, daß
daS vierte Alinea im ersten Entwürfe nicht enthalten war,
daß cS aber vom Gross» Rache auf den Antrag deS Herrn
Geißbühler aufgenommen wurde und zwar erstens wegen der
Besoldung der Schwellenmeister und zweitens weil diese
immer bereit sein sollten, an Ort und Slclle zu gehen.
Dagegen kann ich die von Herrn Berger vorgeschlagene
Modifikation zugeben.

B ucher schließt sich dem Antrage des Herrn Berger an.

Abstimmung.

Für den § 25 mit oder ohne Abänderung, den
zugegebenen Antrag des Herrn Berger in-
begriffen Handmehr.

Für den Antrag deS Herrn Gfeller Minderheit.

§ 26.

Stettler. Ich machte bereits früher aufmerksam, daß
hier zwei Systeme vereinigt werden, daö alte System/ wonach
die Schwellenpflicht pnvairechtlicher Natur war und das
neue System, welches dieselbe als eine öffentliche Pflicht
erklärt. Hier wird nun gesagt, wie beide Systeme ineinander

greifen. Mit dem ersten und zweiten Alinea bin ich
einverstanden, dagegen enthält daö dritte Alinea eine
Bestimmung, die ich geradezu für rechtswidrig halte. Ich denke,
alle Juristen werden darüber einig sein, daß eine privat-
rechtlich bestehende Verpflichtung nie über daö Maß ausge-



dehnt werden kann/ welches im Litel festgesetzt ist. Ebenso-
wenig kann sie ihre Nttur ändern/ wenn der Betreffende
nicht dazu stimmt. Ich frage nun: wie kann man dazu
komme»/ zu erklären: trotzdem daß ich privêechtlich ver-
pflichtet bin/ etwas »u leisten/ sei meine Pflicht in eine
öffentliche Leistung umzuwandeln? Wenn das zuläßtg ist, so

kann man jede privalrechlUche Pflicht zu einer öffentlichen
Leistung erklären, und dann Mit ein anderer Gerichtsstand
ei»/ welcher entscheidet. Statt des CiviirichterS, welcher
über Mein und Dein entscheidet, trill dann der RegicrungS.
rath als Richter auf/ und nun soll eine Gemeinde oder ein
Privatmann / der von Alters her prlvatrechllich gewisse Lei.
stongen übernommen hat, sich dem Entscheide des Rcgie-
rungSratheS fugen. Ich halte das für inkonstitUtionell, für
rechtswidrig, möchte nicht da ein solches Prinzip aufstellen
helfen, und stelle daher den Antrag, das dritte Alinea zu
streichen.

Herr Berichterstatter. Ich muß mich diesem An-
trage widersetzen. Das Dritte Alinea wird von Herrn
Srettler einerseits unrichtig aufgefaßt, andererseits möchte
ich auf die Konsequenzen der Streichung aufmerksam machen.
Herr Stettler unterscheidet nicht zwischen einem privacrecht-
lichen Titel und einer öffentlichen Leistung. Die Schwellen.
Pflicht ist schon jetzt eine öffentliche Leistung, der RcgierungS-
rach ist schon jctzr eingeschritten. Die Verpflichtung beruht
an vielen Orten auf pnvalrechttichen Titeln, aber die Leistung
ist eine öffentliche. Wenn Streitigkeiten über Verpflichrun.
gen entstehen, die auö privalrechtlichen Titeln argeleiltt
werden, so entscheidet der Ctvilnchier. Hat dieser aber
einmal entschieden, wem die Verbindlichkeit obliegl, dann
wird ihre Erfüllung als öffentliche Leistung behandelt und
von nun an sind alle Streitigkeiten darüber administrativer
Natur. DaS ist der Sinn des Paragraphen, welcher gewiß
einen s.hr guten Zweck val. > ES wird über die Ausscheidung
dieser Verhältnisse in den ersten Jahren vielleicht ziemlich
viele Prozesse geben, aber dann bat man damit aufgeräumt,
während durch den Antrag des Herrn Srettler den Civil-
streitigkeilen wieder Thür und Thor geöffnet würde.

Der H 26 wird unverändert genehmigt, der Antrag deö

Herrn Steriler bleibt in Minderheit.

§ 27.

Ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt; ebenso

der j 2L.

§ 2S.

M at thy S stellt den Antrag, folgenden Zusatz am Schlüsse
deS Paragraphen aufzunehmen; »Die daherigen Forderungen
haften auf dem Pflichtigen Grundeigenthum und sind in der
dritten Klasse 584 gz. V) im ersten Rang anzuweisen."

Bucher beantragt, da es sich wieder um eine Verant.
wortlichkcit der Gemeinde handle, daS Wort »Gemeinde" zu
ersetzen durch: „Schwcllenbezirk."

Berg er hält dafür, der Absicht des Herrn Buckcr sei

im Gesetze bereits Rechnung getragen, da den Gemeinden,
wenn sie belangt werden, der Rückgriff auf den Schwellen-
bezirk und auf die wirklich Pflichtigen offen stehe.

Tagblatt des Großen Rathes iss?.
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Herr Berichterstatter. Man kann wahrhaft nicht
immer auf Bestimmungen zurückkommen, welche entschieden
sind, daher kann ich den Antrag des Herrn Bucher nicht
zugeben, wohl aber denjenigen des Herrn Matthys, welcher
eine Lücke im Gesey ergänzt. Was Herr Bucher will, ist
im Gesetz enthalten, indem den Gemeinden das Rückgriffs-
recht auf den Schwellenbezirk und auf die Pflichtigen zusteht;
durch den Antrag des Herrn Matthys wird den Gemeinden
noch ein privilegirceS Pfandrecht gegeben.

Der h 2S wird nebst Erhcblicherklärung des von
Herrn Matthys gestellten Antrages genehmigt, der Antrag
des Herrn Bucher bleibt in Minderheit.

Z so.

Ohne Einsprache genehmigt.

5 Zt.

Der Herr Berichterstatter beantragt, entsprechend
der übrigen Eintheilung des Gesetzes, hier die Uebcrschrift
beizusetzen: »Nicht unter öffentliche Aufsicht gestellte Pri.
vatgewässer."

Schneebergcr im Ochweikhof stellt den Antrag, das
Wort »erworbene" zu ersetzen durch: „bestehende."

Koller hält dafür, man könnte aus dem Texte des
Gesetzes schließen, daß der Eigenthümer eines Grundstückes,
auf welchem ein Prioalgewässer stießt, dasselbe absorbiren,
sozusagen zerstören könnie von dem Momente an, wo es nicht
zur Schlfffahrt oder Flößerei benutzt wird, und dieß scheint
dem Redner nicht billig, sondern er möchte dem anstoßenden
Giundeigentdümer ebenfalls die Benutzung deS Gewässers
möglich machen und stellt den Antrag, den Paragraphen in
diesem Sinne zu modifiziren.

Stettler stellt den Antrag, das erste Alinea zu streichen,
da im § 32 auf das Civilgesey hingewiesen werde und in
einem Gesetze über die Schwellenpflicht nicht über daS Ei.
genlhum von Privatgewässern verfugt werben soll.

Der Herr Berichterstatter gibt den Antrag deö

Herrn Schneebergcr zu, denjenigen des Herrn Stettler jedoch
nicht, weil das erste Alinea eine Konsequenz des H sei.
Was den Antrag des Herrn Koller betrifft, so wird bemerkt,
der in demselben angeregte Punkt sei erst bet den folgeuden
Paragraphen zu reguliren.

Der H Zk wird nebst Erheblicherklärung des von Herrn
Schneebergcr gestellten Antrages nach dem Vorschlage
des RegierungSraihcS genehmigt, die übrigen Anträge bleiben
in Minderheit.

§ 32.

Ohne Einsprache genehmigt; ebenso der H 33.

47



18«

z 34.

Koller stellt die Frage, ob die Bestimmung deS vor.
liegenden Paragraphen in dem Sinne zu verstehen sei, daß

jeder Eigenthümer von Grundstücken, auf welchen sich ein
Bach befindet, zum Unterhalle des UferS im Verhältniß zur
Ausdehnung seines Eigenthums verpflichtet wäre.

Der Herr Berichterstatter erwiedert, er verstehe
den Paragraphen in dem Sinne, daß sich die UnterhaltungS«
Pflicht auf die Uferlänge ausdehne.

Der j 34 wird durch das Handmehr genehmigt,

§ 3S.

Ohne Einsprache genehmigt.

§ 36.

Stettler. Wir kommen hier wieder zu einem Grund,
satze, den ich unmöglich unberührt lassen kann, da er unter
Umständen sehr gefährlich für Grundeigenthümer und Ge-
meinden wird. Es kann Jemanden einfallen, bei der Behörde
den Antrag zu stellen, irgend einen Bach, der von jedem
Anstößer beliebig benutzt wird, unter obrigkeitliche Aufsicht
zu stellen Wenn ein Bach ein ungerades Mal im Jahre
auStritl Und Land überschwemmt, dann ist der Regierungs.
rath befugt, durch einfachen Beschluß denselben zu einem
öffentlichen Gewässer zu erklären. Bedenken Sie die Folgen
eines solchen Beschlusses. Nach § 37 sind auf Pnvargeivässer,
die unter öffentliche Aufsicht gestellt sind, die 8 bis und
mit 30 dieses Gesetzes anwendbar, d. h. d«e anstoßenden
Grundeigenthümcr sind dann verpflichtet, die User zu
unterhalten, einen Schwellenbezirk zu bilden, einen
Schwellenmeifter zu halten; der Regierungsrath bestimmt,
welche Userbauten herzustellen seien, mit einem Worte,
alle Privairechle sind gestrichen und die Regierung kann
durch einfachen Beschluß perfügen. Das scheint mir gefähr.
lich. Ich will auch Ordnung, aber Ordnung mit Freiheit
und Gerechtigkeit, und ich halte dafür, es lasse sich in einer
Republik nicht rechtfertigen daß wie in einem monarchischen
Staate Freiheit und Eigenthum mit einem Federstrich dem
Bürger entzogen werden. Ich will den Paragraphen nicht
streichen, indem ich zugebe, daß es Fälle gibt, in welchen
Privatgewässer unter öffentliche Aufsicht zu stellen sind, aber
wenn dieser Fall eintritt, dann mochte ich cS durch Beschluß
des Großen Rathes, nicht des Regierungsrathes geschehen
lassen. ES scheint mir wichtig genug, dem Staatsbürger
diesen Schutz zu gewähren, und ich stelle daher den Anirag,
das Wort »RegierungSralhe" zu ersetzen durch: »Großen
Rathe.«

Herr Berichterstatter. An und für sich ist es mir
gleichgültig, ob der Grofe Rath oder der Regierungsralh
entscheide, aber es paßt nicht zum Systeme dieses Gesetzes,
wenn der Entscheid dem Großen Rathe vorbehalten wird.
Ueberall wurde bisher dem RegierungSralhe der Entscheid
in wichtigern Sachen eingeräumt, nun soll hier der Große
Rath, wie ein veus ex mscüina, auftreten. Um die Form
des Gesetzes zu retten, kann ich den gestellten Antrag, welcher
iy der Sache selbst nichts ändern würde, nicht zugeben.

Der j Z6 wird unverändert genehmigt, der Antrag des

Herrn Stettler bleibt in Minderheit.

i 37.

Stettler. Ich erlaube mir nur eine Anfrage an den

Herrn Berichterstatter. Wenn ein Privatgewässcr unter
öffentliche Aufsicht gestellt ist, wenn alle diese schweren
Bestimmungen auf dasselbe Anwendung finden und die biöheri.
gen Privalrcchle aufhören müssen, so möchte ich wissen, ob

da nicht eine Entschädigung eintreten soll. Wenn dieß nicht
der Fall sein sollte, so würde ich einen Zusatz in dem Sinne
beantragen, daß Privatrechte, welche durch den Uebergang
von einem System zum andern leiden, entschädigt werden
sollen.

Herr Berichterstatter. ES heißt in diesem Para-
graphen ausdrücklich, die §§ 8 bis und mir 30 finden ihre
Anwendung. In diesen Paragraphen ist nun an yerichiedcnen
Orten von Entschädigung die Rede und gesagt, daß bestehende

Privalrcchte durch Entschädigung geschützt werden sollen.
Was Herr Stettler will, liegt nach meiner Ansicht schon im
Gesetze.

Stettler erklärt sich befriedigt, in der Voraussetzung,
der ; 37 habe den vom Herrn Berichterstatter angedeuteten
Sinn.

Der h Z7 wird durch daS Handmehr genehmigt.

; 3«.

Ohne Einsprache genehmigt.

j 3S.

Der Herr Berichterstatter beantragt, die Worte
»eines See'S" zu ersetzen durch: „eines solchen Gewässers",
weil es auch Privatsten geben könne.

M>t dieser Modifikation wird der 30 durch das Handmehr

genehmigt-

j 40.

Ohne Einsprache genehmigt.

j4,.
Herr Berichterstatter. ES ist Ihnen vielleicht an.

genehm, über die ganze Anordnung des drillen Abschnittes
einen kurzen Ueberbltck zu haben. Im Allgemeinen lassen
sich die Fälle von Gewässerkorrektionen und Enrsumpfungen
folgendermaßen gruppiren. Was zunächst die Korrektion
öffentlicher Gewässer betrifft, wodurch daS bisherige Fluß,
bett verlassen oder wesentlich verändert wtrd, so haben wir



zesrhen, daß sic Gegenstand besonderer Gesetze ist. In Be.
lreff der Korrektion von Privalgewässcrn und der Ausführung
von Entsumpfungen durch mehrere Bethetligte kommen
folgende Grundsätze zur Anwendung. Entweder sind alle Be-
rhetligteu einig oder nicht; lind alle einig/ so lassen sich wieder

zwei Fälle denken: entweder handelt es sich um ein Ge-
Wässer/ das unrer öffentlicher Aussicht steht, oder um ein
solches/ das nicht darunter steht. Handelt es sich um ein
nicht unter öffentlicher Aufsicht stehendes Gewässer/ so macht
ein Vertrag der BelheiUglen Regel und eine Einmischung
des Staates findet nicht statt; doch haben dieselben das
Recht/ die Sanktion der Statuten beim RegierunSraihe zu
verlangen, welcher Sie ertheilt, wenn er findet, das
Unternehmen sei von gemeinem Nutzen und die Staturen >eicn
zweckmäßig. Die Sanktion zieht für die Gesellschaft daS
Recht der Expropriation nach sich. Allfällige Streitigkeiten
werden nach dem Verfahren über Streitigkeiten bei öffent-
lichen Leistungen behandelt. Wenn ein unter öffentlicher
Aufsicht stehendes Gewässer in Frage steht/ so sind/ auch bei
vorhanderer Einstimmigkeit der Betheiliglen, Statuten und
Plan dem Regierungsraihe zur Bestätigung vorzulegen. Sind
nicht alle Betheiligren einig/ so stellen, abgesehen davon, ob
das fragliche Gewässer unter öffenilicher Aufsicht siehe oder
nicht, diejenigen, welche das Unternehmen anregen, das
Gesuch an den Regierungöralh, die Korrektion oder Entsum-
pfung als ein im gemeinen Nutzen liegendes Unternehmen
zu erklären. Dasselbe AruragSrecht steht auch den Gemeinden,

sowie den Behörden und Beamten der Wasscrbaupolizei
zu. Der Regterungsraih wird nach vorgenommener Uniersu-
chung dem Antrag entsprechen/ wenn er findet/ daß der Nutzen
deS Unternehmens die aufzuwendenden Kosten unzweifelhaft
übersteigt. Der anregende Theil entwirft hierauf die Siatu-
ten, nimmt Plan und Devis auf, welche nebst den Statuten
zur Einsicht der Betheiliglen vierzehn Tage öffentlich aufge«
legt werden, um allfällige Einsprachen anzubringen. Wer
nicht Einsprache erhebt, wird als beistimmend betrachtet.
Nun können drei Fälle eintreten. ES ist nämlich möglich,
daß die Mehrheit der Betheiliglen beistimmt; dann ertheilt
der RegierungSraih unter den im Gesetze vorgeschriebenen
Bedingungen die Sanktion der Statuten und des Planes;
der Gesellschaft steht das Expropriationsrecht, sowie die Be-
fugniß zu, die nicht bcitrelenden Bctheiligten zu einem
verhältnißmäßigen Beitrag an die Kosten anzuhalten, jedoch nur
im Verhältnisse des Nutzens, der ihnen auö dem Unternehmen

erwächst. Ein zweiter Fall läßt sich denken, wenn die
Mehrheit der Betheiliglen sich gegen das Unternehmen erklärt
hat. In diesem Falle kann der RegterungSralh auf den An.
trag von Betheiliglen oder der Gemeinde, oder auch von
Amtes wegen, die Ausführung dennoch anordnen, wenn in
der Fortdauer des bisherigen Zustandes eine gemeine Gefahr
z« besorgen oder eiue solche schon vorhanden ist. Eine be.
sondere Verordnung über die Ausführung wird erlassen und
die Ermächtigung des Großen Rathes eingeholt. Der dritte
Fall ist dieser, wenn die Mehrheit der Belhciligten nicht
beistimmt- eine gemeine Gefahr nicht in Frage steht, und eS

sich um die Enrsumpfung von Möösern handelt. Hier wird
in der Regel die Sanktion nicht ertheilt, aber ausnahms,
weise ist der Fall vorgesehen, daß unter gewissen
Voraussetzungen EntsumpfungSunrernehmen auch durch eine Minde-
hett, sofern diese wenigstens einen Drittheil der Betheiliglen
ausmacht, nach vorheriger Genehmigung deS RegierungS-
ratheS ausgeführt werden können. Endlich folgt noch eine
Bestimmung über Drainageunternehmcn durch einzelne Grund-
etgenthümer, eine Bestimmung, die wesentlich aus dem fran.
zösischen Gesetze entlehnt, neu ist und auf den Wunsch der
Kommission für Landwirthschaft in das Gesetz aufgenommen
wurde. Handelt eS sich um ein Drainageunrernehmen durch
mehrere Grundeigenthümer, so kommen dieselben Vorschrif.
ten zur Anwendung, welche für die Enisumpfung von Möösern
durch mehrere Betheiligte maßgebend sind.

Der § 4l wird ohne Einsprache durch daS Handmehr
genehmigt; ebenso der 5 42.

5 43.

vr. v. G onzenbach. Ohne weitere Motivirung, ge,
stützt auf früher anvedrachte Gründe, stelle ich den Antrag,
den Entscheid über die Frage, ob eine Korrektion oder Ent.
sumpfung als Unternehmen deS gemeinen Wohles zu erklären
sei, dem Großen Rathe vorzubehalten.

Herr Berichterstatter. Um eben so kurz zusein,
beantrage ich, gestützt auf früher angebrachte Gründe, die
Verwerfung deS von Herrn v. Gonzenbach gestellten Antrages.

Der § 43 wird unverändert genehmigt, der Antrag des
Herrn v. Gonzenbach bleibt in Minderheit.

î 44.

v. Buren stellt den Antrag, das zweite Alinea in dem
Sinne zu ergänze», daß nach dem Worte „machen"
eingeschalter werde: „oder Rechte zu wahren/" weil eS Fälle ge-
den könne, wo Jemand, der nicht als Grundeigenthümer
bei dem Unrernrhmen direkt berheiligt wäre, dennoch ein
Recht zu wahren hätte, wie z. B- Besitzer von Quellen;
solche Rechte sollten vorbehalten werden.

Herr Berichterstatter. Ich könnre diesen Antrag
sehr gut zugeben, wenn ich glaubte, er läge im Interesse der
Betreffenden. Mit der Sache bin ich ganz einverstanden,
solche Rechte müssen gewahrt bleiben und sind anfällig zu
expropriiren. Aber was folgt aus der vorgeschlagenen Ein.
schallung? Jeder, der ein solches Recht zu wahren hätte,
müßte es dann auch eingeben, wie bei einem GeltStage, sonst
würde er gefährden, es zu verlieren- Ich möchte daher im
Interesse der Betreffenden davon abstrahiren.

v. Büren zieht auf diese Erklärung seinen Antrag
zurück.

Der 5 44 wird unverändert durch daS Handmehr ge-
nehmigt.

5 46.

Der Herr Berichterstatter beantragt mit Rücksicht
auf die 4s und 49 die Streichung deS Wörtchens „nur„
im zweiten Satze.

Mit dieser Modifikation wird der H 4s durch daS Handmehr

genehmigt.

j 4ö.

vr. v. G o n zen b ach. Ich will kurz sei», aber ich kann
mich doch nicht enthalten, Sie aufmerksam zu machen, wie
groß die Tragweite dieses Artikels ist und wie große Vcrle.
genheiten entstehen, wenn sie denselben annehmen. Man
gestattet hier dem unternehmenden Theile nicht nur das Recht
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der Expropriation, sondern auch die Befllgniß, einen Betheiligten

zu Beiträgen anzuhalten, obschon er glaubt, das
Unternehmen sei nicht ein nützliches- Herr Dr. Schneider,
dessen Abwesenheit ich bedaure, fragte bei der ersten
Berathung, wie man den Nutzen solcher Unternehmen berechnen
wolle; ob der zum voraus berechnete oder der erst nach be-

endigtcm Unternehmen eintretende Nutzen zur Grundlage
dienen solle- Ist es der erstere Nutzen, so ist der verlangte
Beitrag vielleicht zu groß; soll es der letztere Nutzen sein,
dann kennt iliun das Bcitragsvcrhältniß nicht zum voraus.
Allfälliae Streitigkeiten werden nach dem Gesetze über öffenl-
liche Leistungen, d. h« in letzter Instanz durch die Regierung
entschieden. Obschon sich also Einer weigert, dem Unter-
nehmen beizuirelen, muß er dennoch beitragen, und zwar im
Verhältnisse zum Nutzen, den man ihm berechnet. Nun zeigt
sich nach einigen Jahren, daß daS Unternehmen kein Nutzen,
sondern Schaden für ihn sei- Als Beispiel könnte ich Ionen
ein Moos aus meiner Nachbarschaft anführen, dos unlängst
tntsumpft wurde. Entschädigt die Regierung den Betreffen-
den, wenn er Schaden leidet? Kann er sich nicht mit Grund
darauf berufen, daß er gegen das Unternehmen Einsprache
erhoben, und Entschädigung verlangen? Es liegt mir nur
daran, auf die Folgen aufmerksam zu machen. Wenn der
Herr Berichterstatter eine bessere BerechnungSart weiß, so ist
es mir recht, sonst wünschte ich lieber, daß der Paragraph
gestrichen werde.

Herr Berichterstatter. Ich könnte diesen Antrag
unmöglich zugeben. Ein großer Tvetl der ungefähr 3v bis-
her unternommenen Entsumpfungen betraf solche Unternehmen,

wo die Bctheiliglen nicht einig waren. Untersuchte
man, wer sich der Ausführung widersetzte, so waren eö ge-
wöhnlich Leute, bei denen man Unverstand, zuweilen Bosheit
voraussetzen mußte. Nun frage ich: liegt eS im Interesse
der Landwlrrhschaft, daß wegen einiger darter Köpfe in der
Gemeinde ein so.cheS Unrernevmen nicht zu Stande kommen
kann? Herr Schneider geht von der Ansicht aus, man soll
die Betreffenden exproprilren. Dieses Recht geht viel weller,
als wenn man dieielben betziehl im Verhältnisse des Nutzens,
welcher ihnen aus dem Unternehmen erwächst. Bisher ging
es fo: der Staat oder diejenigen, welche daS Unternehmen
besonders begünstigten, schössen die Kosten vor; die definitive
Ausrechnung ei folgte erst dann, wenn man ein Urtheil über
den Erfolg des Unternehmens hatte. Ein solcher läßt sich
doch festsetzen. Gesetzt, der Betreffende fände, er habe mehr
bezahlt, aiS der Nutzen für ihn betrage, so könnte er daS
Belrcffniß zurückverlangen, weil sein Beitrag auf dem
Irrthum einer Thatsache beruhte. Ich überlasse den Entscheid
den Herren Landwlrlvcn, die auch etwas von der Sache ver.
stehen, und bemerke nur noch, daß dieser Paragraph sehr
vorsichtig verklausulirt ist, damit man von einem Betveiliglen
ja nicht mehr fordern könne als im Verhältniß des Nutzens,
welcher ihm aus dem Unternehmen erwächst, so daß alle
wünschbaren Garantien geboren sind.

Der § 46 wird unverändert genehmigt, der Antrag des
Herrn v. Gonzenbach bleibt in Minderheit.

§ 47.

Stettler. Ich hätte gewünscht, daß die Bestimmung
des BcicragSverhäitnisses nicht nach dem Gesetze über Strct-
tigkeiten bei öffentlichen Leistungen, sondern nach dem
Civilgesetze behandelt werden möchte, und stelle daher den
Antrag, Streitigkeiten über d«S Beitragsverhältniß seien von
den ordentlichen Gerichten zu entscheiden.

Herr Berichterstatter. Ich wartete schon lange auf
eine Gelegenheil, Herrn Stettler einen Antrag zuzugeben,
allein ich kann auch diesen nicht zugeben. Wollen Sie die
Leute durch eine solche Bestimmung wieder in Civilprozessc
stürzen? BiSyer wurden derartige Streitigkeiten ohne Kosten
erledigt, mit Ausnahme einiger Fälle, wenn der RegierungS-
rath bet Vorhandensein bösen Willens von Seile Einzelner
sich veranlaßt iah, denselben einige Franken Kosten zuzu-
erkennen. Ich empfehle Ihnen daher den Paragraphen, wie
er vorliegt.

Der § 47 wird unverändert genehmigt, der Antrag des
Herrn Stettler bleibt in Minderheit.

j 43.

Ohne Einsprache genehmigt.

j 49.

Der Herr Berichterstatter stellt den Antrag, bei
litt, c und e das Wort „Sie" zu ersetzen durch: ndie
Minderheil".

Dr. v. Gonzenbach. Hätten Sie bei § 43 zugegeben,
waS der § 48 enthält, daß der Große Rath in Fällen, wo
die Mehrheit der Beiheiligten sich gegen das Uatcrnehmen
aussprichr, zur Ausführung desselben seine Bewilligung zu
eriheilen habe, so häue ich nur diesen Paragraphen gefallen
lassen können. Bei der ersten Berathung wu>de die Besinn-
mung unter litt, a auf meinen Antrag u, das Gesetz aus.
genommen. Ich möchte denn auch die Erklärung eines
Unternchmens atS Gegenstand des öffentlichen Wohles so
feierlich alS möglich vor sich gehen lassen. Der Herr Be-
richterstatter wiid mir zugeben, daß die Regierung mit tau.
send Sachen beschäftigt ist, daß sie bei ihrem Entscheide auf
das Gutachten des Direktors gchr; dieser muß durch fremde
Augen sehen und kann irregcfuhlt werden, wie der Regie-
rungSrald alö kleine» Kollegium auch, während dieß im
Großen Rathe weniger der Fall ist. Daher wünsche ich,
daß hier der Entscheid dem Großen Rache vorbehalten werde.
Es ist ein durchaus unoemokrauscher Grundsatz, daß eine
Minderheit der Mevrheic befehlen könne. Nehmen Sie an,
dre Mehrheit der Bechelligtea spreche sich gegen eine Ent-
sumpfung aus, die Minderheit stellt bet dem Reglerungsrathe
den Aulrag, das Unternehmen auszuführen, die Behörde
findet vielleicht, es sei nicht ein Gegenstand öffentlichen
WohlS; nun kommt aber Einer und sagt, in diesem oder
jenem Hause sei ein Krankheitsfall vorhanden, der sicher dem
nahen Moose zuzuschreiben sei; im Megierungörathe findet
sich ein Mitglied, daS diesen Umstand befürwortet und das
Unternehmen wird durchgesetzt. Deßhalb möchte ich nicht
gerne in ein Gesetz einen so unrepubllkanischen Grundsatz
aufnehmen. Herr S-ämpfli a-itwortete mir früher, dieser
Paragraph werbe selten zur Anwendung kommen. Gur, wenn
es selten vorkommt, so ist es kein großer Schaden, wenn er
nicht im Gesetze steht. Um zu zeigen, daß ich mit meiner
Auffassungsweise nicht allein stehe, berufe ich mich auf daS
Votum des Herrn Or. Schneider bet § 4? in der ersten
Berathung. Herr Schneider will wenigstens, daß gegenüber
den Nichlbeitretenden die Expropriation stattfinde. Ich be-
antrage daher die Streichung dieses Artikels.

Herr Berichterstatter. ES ist möglich, daß dieser
Paragraph sehr selten zur Anwendung kommt, wenn er im
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Gesetze steht, aber wenn er nicht darin steht, so würde man
vielleicht sehr wünschen, daß er ausgenommen sein möchte.
Es ist unnitig. daß die Mmderh.il der Mehrheil daS Gesetz
mache, sondern die erstere reicht denn Regtcrungsralhe daS

Begehren ein, die Behörde unt rinchl es, eniicheid't nach
den Prinzipien d eles Gefttzcs und eitheilt ihre Bewilligung
nur dann, wenn d.e unter litt, s, il, c, ci und e dieses
Artikels aufgezählten Bedingung n eriüllt sind; und wenn die
Unternehmer aus alle diese Bedingungen eingehen, so kann
man sch.leß.n, das Ui>re,i.evmc» sei so beschaffen, daß eS zu
bedauein wäre, wenn es nicht ausgeführt würde. Es gldt
eben kunsi.ruige Köpfe, rie in »orer Beschränktheit die Zu-
stimmuna v rweta.r". An d.r Ges.tzgebung ist es, solche
Uebclstäiide zu heben. We. n Herr v Gonzenbach seinen
Antrag dahin moo.fiz ren will, daß der Entscheid dem Großen
Rathe vorbehalten sei, so geoe ich die Erheblichkeit
desselben zu.

vr. p. Gonzenbach erklärt sich damit einverstanden.

Koller ntmmr den Vorschlag deâ RcgierungSratheS auf.

Abstimmung.

Für den H /,9 m't oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den ersten Say nach Antrag des Re-

gierungSratheö Minderheit.
Für den zugegebenen Antrag des Herrn v.

Gonzenbach Mehrheit.
Für die vom Herrn Berichterstatter be¬

antragte RedaktioiiSänderung Handmehr.

§ 50.

Vr. v. Gonzenbach. Wenn Sie die Herstellung der
»Wege" hier vorschreiben, so müff-n Sie betrügen: „U'd
Brücken". Ferner glaube ich, daß bei Enlsumpfungen häufig
Brunnen abstehen, daher möchte ich auch für diesen Fall eine
Entschädigung vorsehen. Die Abgrabung von Quellen gehört
auch zum Unternehmen. Darnach muß der wirkliche Nuyen
desselben bcr chn t werden, um den Nutzen zu ermitteln, muß
man die Kosten kennen, daher auch die erforderliche Ent.
schädigung die sich auch auf Radwerke, Brücken, Brunnen
u. s- f. beziehen kann Ich stehe keinen besondern Antrag,
aber neben der Herstellung der Wege und Bracken sollte auch
eine Entschädigung für alle aUfällig andern Beschädigungen,
welche durch das Unternehmen veranlaßt werden, vorgesehen
sei«.

Herr Berichterstatter Diesen Antrag könnte ich
nicht zugeben, er paßt nicht bieher. Der Punkt, welchen
Herr v Gon eobach im Auge bat, ist Gegenstand der E ck-

schädigung und durch andere Paragraphen regulirt. ES
versteht sich, daß für Beschädigungen an Radwerken, Brunnen
u. s. w., wenn bestehende Rechte verletzt werden, eine Ent-
schädigung geleistet werden muß. So geschah eö bei den
bisher unternommenen Enrsumvrüngen. Ich gebe die
Einschaltung der Worte «und Brücken" nach dem Worte
«Wege" zu.

Mit der zugegebenen Modifikation wird der § so durch
daS Handmehr genehmigt.

j St.

Herr Berichterstatter. Ich mache Sie aufmerksam,
daß dieser Paragraph neu ist und auf Ansuchen der land-
winhschaftlichen Kommmion aufgenommen wu.de. Nachdem
er bereits gedruckt war. sah ich m.ch veranlaßt, dem Regie.
rungSralh einige Abänderungen vorzuschlagen. Der Para-
g-aph lautet nun, wie folgt:

§ Sl.

«Jeder Eigenthümer eines Grundstückes, welcher dasselbe
durch die Drainage oder ein anderes System der Trockenlegung

verbessern will, kann unier Vorbehau der nachsol-
genden Bestimmungen gegen eine vorgängige Entschädigung
das Wasser durch die Grundstücke ableiten, w.lchc ftln Grund-
eigenthum von einem Wasserlaufe ober irgend einem andern
Abstußwege trennen. Von dieser Servttur und ausgenommen:
die Gebäude, Hofräumc, Garten und Hofstätten.

»Der Impétrant soll den P an mt einem Bericht übe?
die Arr und Welse der Ausführung des Uniernehm ns wäh-
rend lvenlgstenS vierzehn Tagen zur Einsicht aller Bethetttglen
»n der betreffenden Gcmcitidschreiberei öffentlich auslegen.
Dieselben haben ihre anfälligen Einsprachen binnen eer Auf.
lagefrist schriftlich anzubringen. Weigern sie sich, dem
Begehren zu einsprechen, oder können sie sich mu d.m
Impétrante» über die Richiung der Wasserleitung n chl vereinigen,
so ist dieser Streit a s die in den Satzungen 382 und 38S
C--G. bestimmn: Weise dured den Regiern». Sstatthatter auf
dem Admlli.ftraliowege, unier Vorbehalt des Rekurses an
den Regie,Ullgöralh, zu entscheiden.

»Die Bewilligung zur Ausführung ist nur dann zu er-
theilttl. wen» es sich veiaussteul, daß die acwnderle
Vornahme deiseloen gercchisertigi Ist und der Nutzen d.g Unier-
nehmenS die aufzuwendend,» Kosten unzwciselhait übersteigt.

„Streitigkeiten uver Elnfchädigungsfrag'n gehören vor
die Gerichte. Andere fich in Bericss der Arc und Weise der
AuSsayrung ergebende S reiligkelleu zwischen dem Unter-
nchiiier und den b lyelt.gleli Giunoelaenihumern werden durch
den Regicrungsrath, endlich entschieden."

vr. v. Gonzenbach. ES ist möglich, daß ein
einzelnes Grundstuck sich bis zum Wafferlauf ausdehnt Wenn
nun der EigttiiiZüm.r das Wasser durch sei» GlUi.dfiück ab.
fuhren muß. w breivt cö ihm uiu.rhalo desselben sitzen; kann
er es aber durch daS Gitt eines Nachoar- leiien, so erreicht
er vielleicht davei seinen Zweck. Nach diesem A.ttkel sollte
man meinen, der Andere ie> nicht genöthigt, das Wasser
durch,»tasten. Sagt der Herr Berichierstattcr, cn.e solche
Weigerung dürfe nicht geschehen, so bin ich zufrieden, sonst
würde ich den Antrag stellen, nach dem Worie „Wafferlauf"
lin ersten Alinea einznichatlen: „der einen Al'stuß möglich
macht".

Herr Berichterstatter. Ich gebe die beantragte
Einschaliung zu, der Paragraph hat diesen S>nn.

Der tz si wird in der vom Herrn Berichterstatter
vorgelegten Redaktion nebst der von perrn v. Gonzenbach
bcanlragle» Ergänzung duich das Handmehr genehmigt.

Tagblalt des Großen Rathe« tssr.

§ 52.

Herr Berichterstatter. Ich stelle den Antrag, die
Worte „einem oder" im ersten A.lnea zu streichen, da für
den Fall, wenn ein einzelner Grundetgenthümer sein Land
drainiren will, ein neuer Paragraph in das Gesetz
aufgenommen worden ist.

48
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Mit dieser Modifikation wird der j S2 durch daS Hand,
mehr genehmigt.

63.

Ohne Einsprache genehmigt. Ebenso die 64, ss, SS,

67, 68, 69, 60, 6t und 62.

5 63.

Der Herr Berichterstatter beantragt, den t. Juli
nächsthin als Zeltpunkt des Inkrafttretens zu bestimmen.

Ohne Einsprache genehmigt.

Das Präsidium eröffnet die DiSkusfion überallfällige
Zusatzanträge.

Knechtenhofer stellt den Antrag, eine Bestimmung
über das Klausen - eine eigene Art Flößen — des Holzes
in den § t aufzunehmen.

Der Herr Präsident bemerkt, daß dieser Antrag bei
H t hätte gestellt werden sollen.

Der Herr Berichterstatter erklärt fich damit
einverstanden, daß daS Klausen zur Flößerei gehöre und insofern
alles, waS von dieser gesagt ist, auch für daS Klausen gelten
soll.

Fried li widersetzt fich der Aufnahme des beantragten
Zusatzes, da es fich von selbst verstehe, daß bet Eintreten von
Schaden Entschädigung stattfinde» müsse.

Abstimmung.

Für den Antrag deö Herrn Knechtenhofer Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

Eer Eingang des Gesetzes wird ohne Einsprache durch
das Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Fafibind.

Fünfte Sitzung.

Freitag den Z. April t«S7.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe find folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Dahlcr, Geiser,
Daniel; Getßbühler, Hofer, Joß, Klaye, Masel, Roth in
Niedcrbipp, Schafftet, Scheurcr, Wirth und Wyß; ohne
Entschuldigung: die Herren Affoller, Amftutz, Berbier,
Bessere, Brand-Schmid, Brevet, v. Büren, Carrel, Carlin,
Choppart, Clemen^on, v. Effinaer, Etter, Feune, Fleury,
Girardin, GlauS, Gouvernon, Gygax, Haldimann in Signau,
Hennemann, Jaquet, Jmhoof, Friedensrichter; Kaiser,
Karlen, Karrer. Keller, Kilcher, König, Kohler in Pruntrut,
Lehmann, I. U.; Marquis, Metbêe, Morel, MooSmann,
Mösching, Müller in Hofwyl, Müller, Arzt; Niggeler,
Oberli, Oeuvray, Parrat, Paulet, Probst, Prudon, Rebmaun,
Reichenbach, HandelSmann; Röiblisberger, Johann; Röth-
liSberger, Gustav; Rubin, Salchli, Schären m Spiez,
Schund, Schneeberger im Spych, Schrämli, Seiler, Sie-
genthaler, v. Steiger, Slerchi- Stoost, Streit, SieronimuS;
Streit, Benedikt; v. Tavel, Tièche, Tdeurillat, v. Wattenwyl
in Dießbach, Weber, Weißmüller und Wiedmer.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Wahlen.
t) Wahl eines Mitgliedes des RegierungSrathe«.

Von t33 Stimmen erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Karlen, Regierungsstatthalter äs

« Weber, Großrary 44

» Gerwer, Oberst 21

« Schärz, Kommandant «
» v. Stürler, Oberst 4

« Ganguillet, Kommandant 3

Die übrigen Stimmen zersplittern fich.

Da keiner der Genannten das absolute Mehr auf fich
vereinigt, so wird zum zweiten Wahlgange geschritten.



Von !35 Stimmen erhalten im zweiten Wahlgange:

Herr Karlen
» Weber
» Germer
« Schürz
Leer

7t
48
14

t
1

Erwählt ist somit Herr Johann Jakob Karlen,
gierungSstatthalter von Niedcrsimmenthal.

Re.

Z) Wahl eines Ohmgeld, und Steuerverwalters.

Mit 120 von 12Z Stimmen wird im ersten Wahlgange
erwählt:

Herr Jakob Im ob erste g von Voltigen, der bisherige.

Das Präsidium zeigt an: t) eine Vorstellung von
Landsaßen, betreffend die Einbürgerung derselben; 2) eine
Vorstellung der Gemeinden Ligerz, Twann, Tüscherz, Aliferme
und Vingelz, mit dem Schlüsse: der Große Rath möchte
an der Schlußnahme vom 27. Juni 18S6, betreffend die
Einführung schwimmender Eisenbahnen, d'e Enlsumpkung
des Seelandes und Verweigerung der Konzession einer
Landeisenbahn auf dem rechten Ufer des Bielersee's, festhalten,
oder eventuell die Errichtung einer Eisenbahn auf dem
linken Ufer nur mit dem Vorbehalt gestatten, daß damit die
Entsumpfung des SeelandeS nach den Plänen La Nicca'S
verbunden werde.

Hierauf wird ein Anzug deS Herrn Großralh Lenz
und 28 anderer Mitglieder verlesen, dahin gehend:

In Betracht der Mißstimmung, welche die in der letzten
Großrathssitzung beschlossene Zuwendung der für die kanro-
nalen Vrehzeichnungen bestimmten Summe an die allgemeine
schweizerische Vlebausstellung hervorgerufen, — serner in
Betracht der Nachtheile, welche allgemeine Ausstellungen für
die einheimischen Viehzüchter zur Folge haben, indem sie

denselben die besten Thiere entziehen, — endlich mit Rücksicht
auf den bewährten Nutzen der kantonalen Viehschauen ^

möchte der Große Rath zur Abhaltung der dießjährigen
Vtehschauen in den Amtsbezirken einen Exrrakre.
dit von Fr. is,000 oder eine entsprechende Summe
bewilligen und den RcgicrungSralh zur Ausrichtung
derselben anweisen.

k9t

Sahli, Direktor der Entkumpfungen und Eisenbahnen,
alS Berichterstatter. Die §§ i und 2 bleiben unverändert.
In der letzten Zeile des § s wird nach dem Worte „gesetzt"
folgende Stelle eingeschaltet: „oder tn regelmäßige Benutzung
gezogen.«

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. Am Schlüsse deS 4 wird
folgender Zusatz aufgenommen: „Ja Fällen der Erstellung
neuer Rekwege sind die Uferbesitzer für das dafür in Anspruch
genommene Land zu entschädigen.«

Stettler. Die vorgeschlagene Redaktion befriedigt
mich nichtG Ich harre auch den Fall im Auge, wenn ein
Stück eineö ältern Rekweges weggeschwemmt wird.

Herr Berichterstatter. Ich glaube, der von Herrn
Steriler erwähnte Fall werde durch die Redaktion nicht
ausgeschlossen. Die Verhältnisse müssen jeweilen im einzelnen
Falle berücksichtigt werden. ES ist nicht zu verkennen, daß
die Bestimmung, wie sie hier vorgeschlagen wurde, eine Ab.
weichung von dem Grundsatz enthält, daß der Staat ein
Recht auf Rekwege hat. Ich beharre auf der vorgeschlage.
nen Redaktion.

Abstimmung.

Für die Redaktion deS Regierungsrathes Mehrheit.
Dagegen Minderheit.

Hierauf werden ohne Diskussion nach dem Vorschlage
des Regierungsrathes, empfohlen durch den Herrn
Berichterstatter, folgende Modifikationen durch daS

Handmehr genehmigt:

Die ^ s und 6 bleiben unverändert. Bei § 7 wird
vor den Worten „zu entschädigen« eingeschaltet: „vollständig.«
Dagegen bemerkt der Herr Berlchterstatier, daß die
ebenfalls erheblich erklärte Einschaltung der Worte „und
Schwellenpfllchtigen« nach „Eigenthümer" im zweiten Satze
weggelassen werde, weil die Schwellenpfiichligen schon nach
den tzè s und 6 Schadensersatz fordern können.

Die ^ 8 und 9 bleiben unverändert. Bei h lo wird
im dritten Alinea das Wort „erworbene« ersetzt durch
„bestehende."

Endliche Redaktion
der zweiten Berathung des Gesetzes über den
Unterhalt und die Korrektion der Gewässer und
die Auslrocknulig von Möösern und andern

Länd ereien.
(Sieht GroßrathSverhandlungen, Seite 142 ff. hievor.)

Gegenstand der Berathung sind bloß diejenigen Para,
graphen, bei welchen Anträge erheblich erklärt worden sind.

Die 11, 12, 13 und 14 bleiben unverändert. Bei
§ is wird im zweiten Alinea nach „jedoch" eingeschaltet:
«vollständig.«

Die U 16, 17, 18 und 19 bleiben unverändert. Bei
H 20 wird im sechsten Alioea daS Wort „Säumige« ersetzt

durch: »Fehldare.«
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Die §§ 2t und 22 bleiben unverändert. Das zweite
Alinea des j 2Z wird gestrichen.

Der 5 24 bleibt unverändert. Bei § 2S wird im vierten
Alinea nach dem Worte „bekleiden" eingeschaltet: „auf ihr
Begehren."

Ueberdieß wird nach dem An rage des Herrn Berichterstatters

das GroßratdSprotokoll der gestrigen Swung in
dem Sinne benchl'gi, d >ß in demselben von der vom Regie-
rungsrarhe vorgeschlagenen neuen Redaktion des § si Notiz
genommen wird.

Bei § S2 werden im ersten Alinea die Worte „einem
oder" gestrichen.

Die §§ 26/ 2? und 28 bleiben unverändert. In Betreff
deß bei j H9 erheblich erklärten Antrages des Herrn MauhyS
beantragt der Herr Berichterstatter ^ um den Zweifel
zu heben, als wäre der Gemeinde ein Pfandrecht auf das
gesammie Land gegeben, während fie nur ein Pfandrecht aus
das b>treffende Pflichtige Grundstück hat, geg^t das die

Forderung existtrt — die Aurnahme des folgenden Zusatzes

am Schlüsse veS Artikels: »Die daheugen Forderungen der
Gemeinden sind bei der gerichtlichen Liquidation des Ver.
mögenS eines Schwell. »Pflichtigen in der drillen Klasse

(j S34 V. V) im ersten Rang (litt, s) anzuweisen."

Der § so bleibt unverändert. Nach der nun folgenden
Hauptablhcilung: »II. Privaigewässer" wird folgende Un-
terabtheilung eingeschaltet: „à. Nicht unter öffentliche
Aufsicht gestellte Privaigewässer."

Bei 5 31 wird daS Wort „erworbene" ersetzt durch:
„bestehende."

Die §5 63, 64, SS, S6, 57, 68, 69, 60, 61 und 62
bleiben unverändert. B> i H 6z wird aïs Zei>punkt des In.
kraftiretenS des Besitzes der i. Zult >867 dcsiniltv festgesetzt.

Vr. v. Gonzenbach bemerkt, daß sich Zweifel darüber
geäußerr haben, ob es den Gemeinden möglich sein werde,
sich blS zum i. Juli nachnhin einziuichien uns stellt an den
Herrn Berichterstatter die Frage, ob es nicht passender wäre,
daS Gesetz auf den t. Januar l«68 in Kraft treten zu lassen-

DaS Präsidium erwiedert, daß daS Gesetz in Kraft
sein muffe, um die nöthigen Vorbereitungen zu treffen- ES
verstehe nch ubng.ns von selbst, daß nicht All.s «uf einmal
ausgeführt werde.

Der Herr Berichterstatter bemerkt, daß bis zur
Jnkrasliretung d.s Gesetz.ö alles ruhe, daß erst von diesem
Momente an die erforderlichen Reglemenie erlassen werden
können.

Eine nochmalige Abstimmung wird nicht verlangt.

Die §§ 32, 33, 34, 36, 36, 37 und 38 bleiben «nver.
ändert. Be« § 39 wird das Wort „See'S" ersetzt durch:
„solchen Gewässers."

Die 4", 41, 42, 43 und 44 bleiben unverändert. Bei
j 4S wird im ersten Alinea das Wörlchen »nur" gestrichen.

Die 46, 47 und 48 bleiben unverändert. Der j 49
erleidet sollende Modifikationen: im ersten Alinea wird nach
dem Worte „ausspricht" eingeschaltet: »der Große Rath",
ferner das Wörtchen „die" vor »Minderheit" ersetzt durch:
„der", und das Wort „übernehmen" durch „gestallen." An
der Spitze der litt. c und e wird das Wort »Sie" ersetzt
durch: „die Minderheit."

Bei § so wird vor dem Worte „Wege" eingeschaltet:
„Brücken und".

Bei j 6l (siehe Seite 189 hievor) wird nach dem Worte
„Wasserlaufe" eingeschaltet: „der einen Abfluß möglich macht".

Vortrag über Ertheilung einer Konzession an die
Gesellschaft zu Erbauung einer Ost-West. Bahn zwischen
Bern und Zürich üvcr Luzeru.

Der RegierungSrath stellt in Uebereinstimmung mit
der Direktion der Eisenbahnen und Entsumpfun.
gen den Antrag, eS sei der znmchc-i der Regierung und der
Gesellschaft am 28. März leylvin abgeschlossenen Ueberein.
kunsr die Raiifikatlvn zu ertheilen.

Sabli, Direktor der Eisenbahnen und Entsumpsungea,
alS Berichterstalier. Durch den vorliegenden Akt wird von
Ihnen die Konzession einer Eisenbahniinte verlangt, die von
Bern über Signau und Langnau an die Luzerner Grenze
nach Kröschenbrunne», von da durch deS Entl.buch nach
Luzern und von da nach Zürich geführt werden soll. Die
Konzession bezieht sich natürlich nur auf den Kanton Bern.
Der Zweck des Unternehmens besteht darin, durch Erstellung
dieser Eisenbahn auch die Ve-btndung mit dem St. Gotihard
zu vermitteln und das Gedeihen des LandeStheilS, welchen
die Linie durchzieht, zu fördern. Es wird von sachkundiger
Seile behauptet- wenn Langnau nicht eine Eisenbahn erhalte,
so werde der dortige bedeutende Handel sich zurückziehen.
Was die kinz lnen Artikel dicsir Konzession betrifft, so wurden
sie genau mir andern Konzessionsakttn verglichen; im Wesentlichen

sind die Bestimmungen der Konzession der Cenlralbabn
entnommen, in einzelnen Punkten sind sie günstiger. So per.
pflichtet sich die Gesellschaft, wenn eine andere Gesellschaft
einem an dieser Linie liegenden Kanton günstigere Bedin.



à««gen stellen würde, solche auch dem Kanton Bern einzu.
räumen. Der Vorbehalt, daß bte Gesellschaft ihre Rewte
ohne unsere Zui.lmmung an Niemanden übertragen dürfe»
ist dahin auSgevevNl, daß die Gesellschaft sich ouïe Zusilin-
mung des G-oßen Rathes mir kelner andern Gesellschaft
verschmelzen dürre. Damit mir nicht der Spekulation pre«».
gegcoen seien, hat die Ge,ellschakl nicht nur ihr Domiztt in
Bern zu »erzeigen, sondein auch der Sitz der V rwallung
ist hier. WaS die von der G.sellschafl zu leistende kannon
betrifft, so wisten Sie, daß für die Linie Delle Pruiurui eine
solche von Fr. llchiiric), poa der Cenlralvavngesellschaft fur
ihre große Tiansiliinie Fr. geiorderr wurde. Diese
Gesellichaft >oa eine Kaution von Fr. Sil,uctt) leisten. Ich
glaubte, diese Kaution treffe das richtige Mtttet Ich ivll
noch b.merke», daß der Sraar dave» in reiner Weife m
Anspruch genommen wird; laher kann ich dt« Genehmigung
der Konzeision mir voller Ueberzeugung empreolen. Nachdem
nun einmal die Cemraibavn die schönsten Linien fur sich »i
Anspruch genommen hat. kann man ander« Ge,eu,euaftcn
nicht viel ungünstigere Bedingungen zumulven, um die
Ausführung des Unternehme«» n>chl zu sehr zu crichwereu. Der
vorl>egc..de Vertrag enloäll gullsti^cre Bedingungen sar den
Staat, oone die Gcscuich .fr zu druck.». Wie man mir ver.
sicherte, werden sich d.e finanziellen kiäfle fur das Unier«
nehmen finden, und find Unterhandlungen zu diesem Zwecke
angeknüpft. Das komiie selvn vicl.l Ga.an te dar. An
der Spitze desselben stehen Herr Banquier Schmid, H rc
Profegor Hiideorand, der fruyer IN Znr.ch oe« Elieneahn-
unterneymuugen sine e>folgrcieve Tharigie.t eniwtcketle und
namenillch die Erstellung der Glatlvalbahn förderte; ferner
Herr Am »avtar Wildbolz, sodann mey..re Großralysmit-
glreder von Luzern. Man hat den Zweck un Auge, das
Unternehmen mehr ant nationalem Be-oen als bisher zu enr»
wickeln. Ich cmpfehte Ihnen den Antrag des Regierung»,
rathe» zur Genehmigung.

Gfeller zu Wichtrach erinnert daran, Mß früher eine
eigene kommlisson mir cer Begurachiung von Etfcnbaho.
konzefilvncn beannragr war und mocvle namentlich so.gende
drei Pauke uaver unterfuchc» «äffen. Erilen» leiste die
bauende Geiellschaft wohl da eine Entschädigung, wo die
Eisenbahn nn Grundstack ou.chfchaeidet, e» touae aber auch
der Fall eintreten, daß die Linie nicht durch eaS G'UNdstuck
gezogen, allein die Benutzu..g de» tetziern seyr erschwert und
nur auf großen Umiv.g.u möglich werde; fur dielen Fall fei
keine Vergütung vorgciehen. Zweitens sei e» unbillig, daß
die E seuoahngeseuschafl den Omnlbusdicnst fur >lch in An.
spruu, neome, weil dadurch vielen Slaaisourgern der Ver.
dienst entzogen werde. Dritten» muffe süc den Bau e»n
bedeuread r Theil guten Landes, für weiche» biöyer dem
Staaie und der Gemeinde die Steuer bezahlt woeden, für
d«e Elfcnvahn verwendet werden, während diese steuerfrei
fei, was der Sprechende ebenfalls unbillig findet.

Dr. v. G onze» bach hält eS ebenfalls für schwer, den

vorliegenden Konjessionvvertrag in allen seinen Folgen sofort
zu beurtheilen, zumal bc, dcm gegenwärtigen Stadium, in
welchem die schweizerischen Eisenbahnen sich überhaupt be.

finden. Der Redner hat einigen Zweifel, ob das Konzes.
HonSbegehren ernst gemeint sei. Das die betreffenden Lande»,
gegcnden die Eisenbahn gerne hätten, wird zugegeben, aber
daß es auf solchen Grundlagen möglich sei, die Linie aus.
zuführen, müsse bezweifelt werden. Eine besondere Schwte-
rigkeit biete die Bestimmung, daß die Gesellschaft sich ohne
Zustimmung de» Großen Ratves mit einer andern nicht ver.
schmelzen dürfe, m einem Momente, wo d e größten
Gesellschaften der Schweiz d>e Fusion anstreben, weil es ihnen nur
auf diesem Wege mögt ch sei, die nöthig n Geldmittel zu
finden. E>n zwe te» Beoenk.n liege in der Staalsbelheiiigung
von 4 Millionen Fr. bei der Centralbahn. Die in Frage
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stehende Linie könne al» Parallelbahn aufgefaßt werden, die
nicht geeignet sei, die Rentabilität der Haupilinie zu fördern.
Auch die verlangte Steunfreiheil scheint dem Sprechende»
einer nähern Prüfung werih, namentlich mit Rücksicht auf
den Uinna.id, daß dieselbe ten Reichsten im Lande zu guc
komme. Ebenso verhalte eö si v mit der, allerdings »m
Interesse de» Betriebs der Eisenbahnen vorgeschlagenen Be-
srelung ihrer Angestellten vom Miluärdienste. Endlich erscheine
auch die «ngevoiene Kaution ais eine nichl ganz genügende,
wenn es sich um ein ernst.» Begehren handle, welchem der
Redner gerne seine Zustimmung geben würde. Von diesem
Siandpunite au» wtrv die Beguiachtung des Konzession»,
begehren» durch eine Kommission gewünichl.

Gfeller zu Stgnau spricht sich gegen die Ueberwcisung
an eine commission aus, weil iowovl die Eisenbahndireklion
pH mtt dem Gegenstände seit längerer Zeit b-faßi, als auch
der NeglerungSraty denselben grundlich unlersuchl habe.
Ware da^ Konzesiionsbegchren nichc ernst gemeint, so würden
sich Nicht s.lcve Männer an die Spitze des Unternehmen»
gestellt, auch nicht e,ne Kaution von Fr. 50,ciov angeboten
haben. Der Ausfuhrnng her fragltcheu Linie selbst stellen
sich tanr aufgenommenem Plan unv vorgenommenen Terrain.
u»lcr>uchun»cn weniger Schwierigkeiten entgegen als bei
ande.n Baonen der Schweiz, so daß nach den aufgestellten
R.Ntabilllatvbercchnuiigen das Baukapital einzig lurch den
Ertrag des PerfoaenverkchrS gedeckt werden könne, den
Waarenverkehr gar nicht gerechnet. Sehr bemühend sei e»

d..her, zu ,ehen, daß dem Unternehmen Schwierigkeiten in
den Weg gelegt werden. Durch die Ausführung der f-ag-
tlchea Linie werde Bern nicht nur um zwei, sondern um
tuns Sluuoen Luzern näher gerückt; jede Person erspare an
Kosten Fr. t. «es, an Zeit wenigstens eine Stunde. Dieser
Umstund set namentlich auch mit Rücksicht auf die Vcrbin-
dung mit dem St. Gollhard sehr wichtig. Sodann s.i die
Lage des f.uhcr bei der Biuchc der Leinwaudfabrikatlvn sehr
iadustricllen EmmentsaiS Nlchl zu übersehen und >et zu bt.
deaien, daß tn der Ersiellung der Eisenbahn ein Mittel liege,
neuen industriellen Uluernehmungen dorc Vor«chub zu leisten
uno der armen Bevölkerung Verdienst zu ve, schaffen. Hier
verlange man keine SlaaiSnnlerstutzung, wie bei der Cenrral.
bahn, für weiche das Budget eine E nbuße von wenigsten»
Fr. ichllu,) zährlich au,weise. Endlich dürfe mau nicht ver.
g ssen, daß Bern al» Hauptstadt erst durch dlcfe Eise»b.chn,
der ergangenen Intriguen ungeachikt, die gebührende Stellung

einnehmen werbe, sowie die Ausführung dieser Bahn
auch geeignet fei, den Bau anderer Linie», namenliich
derjenigen von Bern nach Thun, zu fordern. Wenn andere
LanocSihc.le das Ihrige erhielten, warum dem Emmenihale
diese Konzession nicht gewahren? Der Redner empfiehlt an
gelegentlich die Erneuung derselben.

Ticharner zu Kehrfatz verkennt die Vortheile de» Uo.
ternehmens nicht- möchte jedoch vorsichtig zu Werk« gehen
und namentlich frühere Mißgriffe vermeiden. Der Ausschluß
jeder Konkurrenz paffe nicht auf einen republikanischen Staat,
ebenso die Steuerfreiheit. Der größte Theil der schweizeri.
schcn Eisenbahnuineraehmungen beruhe auf einer Spekula-
tion, die man einem über da» Land verbreiteten Spinnen,
gewcbe vergleichen könnte, in welchem die große Kreuzspinne
die kleinen fange. Der Ausbeulung de» Lande» und des

Publikums werde ein zu großer Spielraum überlassen. Daher
möchte der Sprechende die Sache einstweilen verschieben und
naher untersuchen lassen, sei es durch den RegterongSrath
oder eine Kommission, um die allgemeinen Interessen gehörig
zu wahren.

Revel legt dem in Frage stehenden Konzesßonsbegehren
keine große Wichtigkeit bei, er wünscht nur, daß diese Linie
nicht da» Loo» der Oron-Linie haben möchte. Aach erblickt
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der Redner in diesem Unternehmen nicht die von Herrn
v, Gonzenbach angedeuieie Gefahr für die Rentabilität der
Centralbahn. Der Staat Bern habe nach dieser Ueberein-
kunfl weder eine Unterstützung z» gewähren/ noch einen ZinS
zu garanftren, dagegen sei eine Eisenbahn durch daS Emmenthal

von ungeheurem VoriheU für diese Landesgegend, weil
darin ein zur Bekämpfung der Armuth viel wirksameres
M'tiel liege als daS Armengesey des Herrn Schenk zu
gewähren vermögt/ denn »ichi die Unterstützung, das Almosen
sei es/ welche eiese Wunde heilen können/ sondern die Ar-
beit, die Beschäftigung der armen Bevölkerung. Durch diesen
Eis.nbabubau erhal'e das Emmenthal Arbeit und Gewerbs.
thätigkeck, und diese Rücksichten wägen die allftllig damit
verbundenen Nachlheue auf. Aus diesen Gründen kann der
Redner mir Ueberzeugung zum Antrage deö RegicrungsrarheS
stimmen.

Or. v- Gonzenbach erklärt gegenüber Herrn Gfeller/
daß er wünsche/ das Konzessiolirbegehren mochte ernst gemeint
fein, und gerade deßwegen möchte er die Sache näher
untersuchen lassen/ wie denn auch die Begutachtung solcher
Geschäfte im Ratonalrarv übnch sei. Der Redner glaubt an
die technische Aussuhrbak.il der fraglichen Linie, aber er
macht aufm rkiani/ wie fcvwer cS andern Eisenbabng.scll-
schafien sei, die nöthigen Geldmittel zu erhallen, wenn sie

nicht zur Fusion ih c Znfiuchr nehmen. Es wird an das
Schicksal der O-on Linie erinnert, deren Ausführung man
seiner Zeit wegen der g.rolettton Bartholony's als unzweifelhaft

dargestellt habe, und jetzt sei diese Linie mir dem
Vorbehalt in die Fusion aufgenommen worden, daß es den
susiounirlen Gesellschaften anheimgestellt bleibe, von der
Konzession Gebrauch zu machen, Der Sprechende verwahrt sich

gegen eiae schiefe Auslegung seines Votum«, er spricht sich

für daü Unternehmen aus und anerkennt dessen wohlthätige
Wirkung fur die betreffende LandeSgegeud, wünscht aber wieder

holt, daß der Gegenstand noch einer ruhigen Prüfung
unierworfcn werde, deren Ergebniß morgen schon der
Versammlung vorgelegt werden konnte.

I)--. Lehmann, RegicrungSrath, findet es auffallend,
daß man gerade dl.r a„f die Niedersetzn»,, einer Kommission
dringe wahrend man dieß bei der Eriheiiung anderer Ei'>n
bahukonzefgenen, ime z. B. >n letzter Zelt für eine jurassische
Buhn, nicht iur noihwe, dig craehrec hätte Wenn man sich
auf das Beispiel dcS Nanon lratheS berufe, so sei das in
jener Behörde übliche Verfahren im Großen Rathe schon
einläßlich vtleuchiet worden; hier sei die Niede>fttzung von
Kommissionen g wöbnlich erst dann üblich, wenn man tem
Ende einer Vc<waltuiigspcr>ode eiirge«engehc, wie z. B. zur
Zeck von >849 auf t8Zr>, Woue man die in Frage stehende
LandrSgeaend gleich wie andere Landestheilc behandeln, so

solle man nicht aus der U berivettung an line Kommission
bestehen. Zudem dürfe mau nicht üoersehea, daß zur Zelt,
alâ ras KonzefsionSoegehrcu der Zentraibahugefeuschafl be-
handelt worden, die Sache noch ganz neu gewesen sei. Herr
v. Gonzenbach, der nun infolge der Sia. lâbelheiligung bei
der Zent albayn das Vermögen des Siaucs geläordec sehe,
fei nicht so ängstlich gewesen, alS eS sich in den letzten Tagen

darum gehandelt habe, dem Slaate durch die Ueberlra-
guug der Schwellenpflicht eine größte Last aufzulegen, als
die Einbuße auf den Euenbahnaktteu betrage. Jedenfalls
könne in jener Siaaisbetveiligung kein Grund liegen, heule
die Konzession einer Eisenbahn zu verweigern, die tüc den
Verkehr eines grogcn Theils des Kantons und der Schweiz
von Ulibestrciibarem Nuyen sei; das biege eine LandeSgegeud
der andern opfern, was man doch nicht wolle. Wie würde
«S sich ausnehmen, wenn nächstens Elfenbahnen nach Bicl
und nach Thun gebaut würden, die Gegend aber, welche von
der mächtigen Zentrallahngesellschafl nichts zu erwarten have,
nichts erhielte / Nicht vom Standpunkte der Aktionäre sei

diese Angelegenheit zu erledigen, sondern man babe sich j«
fragen, ob die Erstellung der fraglichen Bahn im Interesse
des engern und wcirrn Vaterlandes liege, und dieß könne
nicht bcstrltten werden, denn sie vermittle die Verbindung
zweier der bedeutendsten Ortschaften bei bedeutender
Zeitersparnis. Wie wichtig diese Linie mir Rücksicht auf den
Gotivard, auf den Verkehr mit Italien mit der innern
Schweiz sei, liege auf der Hand. Die in der Nähe der Bahn
liegenden Ortschaften werden derselben ei cn lebhaften Verkehr

zutuhren. Bei 30 000 Z.nrner Käse mußten auf dieser
Linie jährlich tranSporiirt w.rd>n, dazu komme der bedeutende

Vmzhandel, abgelesen vom Veisonenverkedr. Werde
aber durch diese Gegend keine Eisenbavn gebaut, so liege
auf der Hans, d>ß die bedeutendste» Häuser sich an andere
O re übersiedeln müßten wie dieß bereits cheilweise geschehen

sei. Daraus entstände für die tragliche Gegend ein sehr
großer Nachtheil; sie wurde dann für den Kanton Bern ein
eigen lichcs^Zriand, wenn nicht durch die Eisenbahn Handel
und Berk,he dciselbe» belebt wurden. Hinsichtlich der
geäußerten Bedenken wegen Stcuer-reiheit u. dgl. bemerkt
der Redner, es wäre gegenüber der Sieuerfreiheit der mächtigen

Gesellschaft in Ba«ei nichi billig, wenn man dieselbe

Freiheit eiiicr ander» Geseufchaft, sie mit geringern Mitteln
ein eben so nützliches Werk ausführen wolle, verweigern
würde. WaS die Fusion betreffe, so herrsche in der ganzen
Schweiz nur die Auffassung dasi Fuaonen, wie solche in letzter

Zeit augesirebr worden nlchi so»le» vor sich g.hcn können,
ohne daß die Siaalöbeyör eii ein Wort dazu zu sagen hätten.
Endlich seien die erhobenen Zweifel an der AnSrührbarkeit
des Unternehmens rein ivUkurlick und habe dasselbe aus die
Voraussetzung, daß es wirklich zu Stande kommen werde,
so gu-e Berechtigung als andere derarttge Unternehmen. Die
Crtheiluitg der Konzession wird daher angelegentlich cm-
psvhien.

Gfeller zu Signau erwiedert auf die Einwendungen
deS Herrn ist Gonzenbach, daß die Vckschiedcnheil des im
Nuttonalralhe 'und im Großen Narbe üblichen Verfahrens
auf der Verschiedenheit der Regiemeute dieser zwei Behörden
beruhe, und daß es einer Kommission rein unmöglich wäre,
von heute auf morgen î»e Sache grundlich zu untersuchen.
Ucdeidleß liege in der Niedersetznng einer Kommission nach
der Ansicht des Spechendeu eln Mißtrauensvotum gegenüber
den vorberathenden Behörden.

Bützberger wünscht vom Herrn Berichterstatter über
einige Punkte Aufschlug zu erhalten, und zwar voierst hin-
sichltlch der Bemerkung des Herrn Gfeller zU Wichttuch, daß

man keine Eusvadignug fordern ko..ne. es s l denn, daß
ein Grundstück von der Eise»oahn durchschnitten fei. Der
Herr Herr Berlchlcrsiatter wild angefragt, ob et vaS davon
tm Konzcssionövertrag enlva.len sei. Ist nichlS Derartiges
dun» enlya ren, so nimmr der Redner an, es versteoe sich

von selbst, daß der Eigentonmer far alliäUige Uubettevigkei-
leu be, der Benutzung «eines GuieS Enttchäd'gUug fordern
könne. Die zweite Anfra e gehl dahin, ob nicht im Bun-
desg setze über die E>senbaonen bereits bindende Beuimmun-
gèn uver die Steuerfreiheit d.r Eisenbahnen au'geste Ur seien-
Dnitens wünscht der Redner zu wissen, ob die Gesellschaft
wirkeich das ausschließliche Monopol der Verbindung benachbart.r

Orltchatlen durch Omnivusse >n Anspruch nehme.
Endlich wird Auffch uß über b>e Kaution gewün>cht. Würde
nicht genügende Auskuntt ertveiil, so müßie der Sprechende
zu näherer Prüfung der Sache stimmen, nichc weil er gegen
diese Eisenbahn wäre, obscho» er die von anderer Seite
hervorgehobenen Vorihelle Nicht darin erblickt. InBet-.ffdeS
Verfahrens bei NieoerfetzUug von Kommissionen,», Narioiial-
ratoe theilt er die Ansicht der Herren »,seller und Leomann
nicht. Die Ucberweisung von Geschäften an eine Komission
sei im Nationalraihe sakultatio. Allerdings sei die Einrich-



kUNg im Kanton Bern eine verschiedene, indem eine Direktion

das Geschäft vorberathe, dann der RegierunqSraih
darüber besch ieße und endlich der Große Rath entscheide;
eine Kommission besteve aber auch z. B. für die Erledigung
von Billsck>flen. Der AuffassunaSweise, als läge in der
Ucberivesung wichtiger Geschafie an eine Kommission ein
Mißtrauens»!»«'» gegenüb r den vorberathenden Behörden,
konnte der R dner sich nicht anschließen, indem er an den
nämlichen Standpunkt erinnert, den er in dieser Beziehung
während der Fünfzigerperiode eingenommen, während die

Herren, welche heute die U berwet'ung an eine Kommission
wollen, damais sich widersetzt hätten. Wie verlaute, handle
es sich gegenwärtig nur um ein Geldgeschäft, und stehe eine
Vernändigung des Komtte'S mit der Zenlralbahn. und der
Nordostbahngeseuschasl in Aussicht, um die Konzession
abzutreten-

Herr Berichterstatter. Der Antrag deö Herrn v.
Gonzenbach hat an sich scheinbar nichts, das Grund darböle,
ihm entgegenzutreten, aver ich sage, er hat im vorliegenden
Falle keinen Zweck. Gerade indem Herr Gonzenbach sagt,
eS sei ihm gleichgültig, ob die Sache an die Regierung oder
an eine Kommission gewiesen werde, geht er von der Vor^
aussetzung aus, der Gegenstand sei t» der vorberatheiiden
Behörde nur oberflächlich behandelt worden und man habe
die Konzession rà quäle angenommen. Das ist eben Nicht
richtig. Nicht die vorliegende KonzeisionSakre, sondern eine
andere wurde von der Gesellschaft eingereicht; ich prüfte
die>elbe und schlug der Regierung d-e »örhig scheinenden
Abänderungen vor; die Regierung genehmigle meinen Antrag.
Hierauf unterhandelte ich mit d,m Komitc, welches einzelne
Punkte zugab, andere dagegen nicht, indem eS erklärte, eS

könnce, wenn man weiter aluge, keine Garanne bieten, daß
die erforderlichen Geldm ttft sich für daS Unternevmcn sän-
den. Herr o. Gonzenbach machte namentlich über zwei Punkte
Einwendungen, üver die Sttuerfrelheit und in Betreff der
Kaulion. Die Steuerfreiheit ist die corrclitio sine qua nora
des Zustandekommens; modisiziren oder stc.ichen Sie eiwaS,
so tri t die Gesell,chart zurück Ich machte den Versuch,
hierin eine Modtfik >t>on zu erdallen, erhielt aber diese

Erklärung, und legre deßhalb dem Regierungsrathe den Antrag
vor, nachdem man den übrigen Gesell'chafien, welche
Konzessionen erh ellen, Steuerfreiheit bewilligt, fei es ni dt der

Fall, sie dieser Gesellschaft zu verweigern. ES war ein

Fehl.r, daß man dieses Recht im Jahre !852 einräumte,
aber eö ist nun einmal Cil, eingebürgertes Recht, und streichen

Sie es hier, so kann die e Gesellschaft mit den andern
Nicht konkurriren Ich fände eö nichl billig, diesem
Unternehmen olchc Hinderuisse «n den Weg zu legen, während
man früher der Zenrralvahn die schönste» Linien konzeolrle.

Für diese Llnien Halle die Gesellschaft ei»e ÄaUilon von

Fr. iSi',l)00 zu leisten. Ich glaube, Angesichts dieser Thatsache

sei es nicht billig, hier mhr als sri,0lil) Fr. zu mdern,
weleve Summe sechs Monate nach Genehmigung der Konz.s-
sion durch den Bund zu erlegen ist. Es würben auch Be-
denken uv.r die Enlschädigung geäußert. In dieser Bezie-
hng sind Bestimmungen über Exp,opriation und Schadensersatz

in den meisten Fällen, wo für den Eingenthamer
Undeucbigkenen entstehen, vorgesehen, und wenn bisher die

Geselllchaft sich Ue, ergriffe erlaubte, so geschah eö mlhbräuch-

lich. Ich gebe zu, daß es unangenehm ist, wenn die

betreffenden Eigenthümer ihre Rechte vor dem Richter gellend

machen muffen, aber man kann eö nicht wohl anders einrlch-

ten- Was den Omniouödienst betrifft, so ist dieser der

Gesellschaft „oone Ausschluß der Prtoalkonnkurrenz» gestattet.

ES liegt darin Nicht eine Last für die G.imiichen, oder eine

Enlzi hu»g deö Verdienstes, sondern eine große Annehmlich-

keit fur die Bevölkerung, indem sie eine regelmäßige Verbindung

mit der Eisenbahn vermittelt. Herr v. Gonzenbach

wies auf die in letzter Zeit siattgefundencn FusionSverhand-
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lungen bin und bemerkte, die Gesellschaft werde obne Fusion
kaum bestehen können Wenn der Große Rath eine Uever-
tragung der Konzession gestaltet, so habe ich nievtS dagegen;

aber in dem Umstände, daß aegenwärtig alle Eiftnbahn-
gesellschanen über Fusion verhandein, liegr kein Grund,
dieselbe unbedingt zu gestatten, Ich glaubte mir einen Vor,
Wurf zuzuziehen, wenn ich einen solchen Vorbehalt nicht
aufgenommen hätte. Herr Bützbexgcr wünscht über die
Steue-fretheil der Eisenbahnen Auskunft zu erhalten So
weir es kantonale Steuern beiriffl hänat es von den betreffenden

Kantonen ab, die Freiheit einzuräumen oder nicht,
über eidgenössische Steuern entscheidet der Bund; hier han«
dftr eS sich um kanonale Steuern. Bezüalich d r von Herrn
».Gonzenbach erwähnten Slaalsbeiheiliaung bei der Zenrral-
bahn ist zu bemerken, daß der Staat nicht aus Spekulation
sich mit H Millionen bctheiligte, sondern um daS Zustandekommen

der Bahn möglich zu machen, und die Verhältnisse
sind so beschaffen, daß, wenn auch die Bavn nack Luzern
gevaul wird, das Interesse des SlaarcS nicht darunter leidet.
UebrigenS soll man nickt zurückschrecken, wo eS sich um daS
Gedeihen einer LandeSgegend handelt. Der Stacu bat dabei

noch ein besonderes Interesse. Wenn diese E>senbah»
nicht zu Stande kommt, so muß die Straße in der betr ffen-
den Gegend bedeutend verbessert werden. Ich glaube auf
die wesentlichsten Einwendungen erwiedert zu haben. Nach
meiner Ansicht sind sie nicht so erheblich, daß sie eine Rück-
wcisung des Gegenstandes begründen würden. Die Sache
wurde genau untersucht, und ich bin bereit, über j»den
Punkt, der allrällig noch unklar sein möchte, sofort Auskunft
zu ertheilen. Die Niederfttzung einer Kon Misston Hai kemen
Zweck, deßhalb kann ich diesen Antrag nicht zugeben. Wei.
sen Sie diesen Gegenstand an die Regierung zurück, so wird
sie morgen den nämlichen Antrag bringen wie heure. ES
wurde bereits bemerkt, daß der Staat nichl in Anspruch
genommen wird, und mir scheint es nicht billig, wenn man
dieses Unternehmen aiS eine ganz gewöhnliche Spekulation
hinäellt. Woher Herr Bützberger seine Gründe Hai,
anzunehmen, daß die Gesellschaft die Konzesston abri-eien wolle,
weltz ich nicht; ich habe wenigstens bisher in dem S'nne
unterhandelt, daß es mit dem Bau der Bahn ernst gemeint
sei. Ein Beweis liegt dann, daß in andern Kantonen sich
ein lebhaftes Interesse kundgibt; ene Belheiligung der
Gemeinden wird nickt ausbleiben. Daß man im Allgemeinen
gegen Eisenbabnnnlernehmungen einen Verdacht bat, finde
ick nicht begründn und könnte der Vergleickung mit einem
Spinnengewebc nicht beipflichten. Wenn nnolge einer Rück-
we-suiig sick die Sache zerschlägt, die Gesellschaft zurücktritt,
was würde bann das Emmenthal sa ien? Ihr habt uns diese
Eisenbahn genommen! würde eS sagen, und der bittere Stäche,

der dapon zuckbltebe, wäre sckwer zu entfernen Ich
empfehle Ihnen daher wiederholt die Konzessson zur
Genehmigung.

Dr. v. Gonzenbach verdankt den vom Herrn Bericht,
erstatier ertheilten Aulschluß und zieht seinen Anrrag zurück.

Gfeller zu W'chtrach zieht seinen Antrag ebenfalls
zurück, um den Abgeordneten deö Emmenlhals zu zeigen,
daß er nichl gegen daS Unternehmen sei.

Bützberger erklärt sich ebenfalls befriedigt.

Der Antrag des RegierungSratheS wird durch das Handmehr

genehmigt.
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Dekrets-Entwurf

über

Ergänzung der Bestimmung«» deS Gesetzes vom
z. Dezember >844 wider die Thierquälcrei.

(Zweite Berathung. Siehe Tagblatt der Großraihsverhand-
lungea, Jahrgang 1866, Seile 263 ff.)

Migy, Justizdirekror, als Berichterstatter, führt die
Bestimmungen des Deliktes an, das nach seiner Ansicht dem

von Herrn Bützberger seiner Zeit gestellten und erdeldlich
erklärten Anzüge volständig Rechnung trägt, und stellt den

Antrag, der Große Raih mochte in die zweite Berathung
eintreten, daS Dekret in tziullv behandeln und unverändert
genehmigen

Bützberger. Ich habe bei der ersten Berathung die
Aufnahme eines Zusatzes »n dem S nne vorgeschlagen, daß

auch einzelne Glucke von Kleinvieh auf faorbarcn Wegen
nicht durch Hunde geycyt werden dürfen. Herr Gfetler
widersetzie sich einzig dies.m An rage, welcher durch Stich.
«Nlschctd deS Präsidiums verworfen wurde. Ich nehme dies.»
Anliag wieder aus und w>U ihn kurz begründen. WaS ich

verlange, liegr im Dekrete, a^er es ist nicht klar
ausgesprochen. Es war schon nach dem Dekrete von 1841
verboten. selbst zu erlaubten Zwecken einem Thiere unnöthige
Qualen zuzufügen. Ich behaupte nun, das Hcyen von kleinem
Schlachtvieh durch Hunde auf tahrbaren Wegen ist eine
«nnöthigc Qual, aber es ist so Ucvung im ganzen Lande,
daß Viele nicht daran dachten, daß es verboten sei, Andere
Mischren sich nicht gerne ein, um nicht unverschämten Be.
scheid von den Betreffenden zu e,halten; oder wenn eine
Anzeige erfolgte, so sprach der Richter den Angeklagten frei.
Aehnlich ging es mit dem Liegenlassen der Frösche nach dem
Abbauen der Schenkel. Um zil zeigen, daß es eine boshafte
Quai ist, erlaube »ch mir, zwei Beispiele anzuführen; daS

eine wurde mir mitgeihetll, das andere habe ich settst ge>

sehen. Bor nicht langer Zeit traf ein geachteter Mann auS

Bern bei Aarberg einen Meygeiknechl, der ein Schäsletn
transpottiitc, rauchend vorausschrilt und das Thier durch
einen gewaltigen Hund Hetzen ließ, von welchem dasselbe ge.
bissen wurde. Auf die Bemerkung, der Metzger sollie daS

Schäfleiu doch w ntgitenS an einem Sirtcke fuhren, erhielt
der Mann zur Antwort: Halt 's Maul, <S gehl dich nichiS
an! Der Hund riß daS Schätlcin zu Boden, worauf der
Bürger aus Bern ernstere Bemerkungen machte. Der Metzger
antwortete grob, sie wurden handgemein, der betreffende
Bürger wurde so mißhandelt, daß er den Metzger vor Ge.
richt zog. Den andern Fall sah ich in Langenihal selbst,
da ein Kalo ebenfalls ohne an einem Strick geführt zu
werden, durch einen yu»d gehetzt wurde; dieser siel es wie.
verholt an und wenn daS Thier eine Bewegung machen wollte,
so faßte er es bet der Nase; das Gebrüll ging Einem durch
Mark und Bet«. Wenn das oft, stundenlang, geschieht, so

kann man nicht destreiten, daß eS ein Zufügen unnölhiger
Qual ist. Wegen einiger Unbequemlichkeit sollte man eine
solche Grausamkeit nickt bestehen lassen. Ich fügte die Worte
bei: »auf fahrbare« Wegen", weil man bemerkt halte, in
Berggegendeu sei es nicht wohl anders möglich. Auch
bezicht der Zusatz sich nur auf Vieh, daS zum Schlachten be.

stimmt ist; sur andere Thiere wenden die Leute schon eine

größere Sorgfalt an. Ich kaun Ihnen zwar nicht vorrech,
«e«, wie viel dieser Zusatz nutzt, aber daS darf ich behaupten,
baß ei«e solche Bestimmung Niemanden schadet, und wenn
daS der Fall ist, warum sollte sie nicht im Interesse der
Humanität ausgenommen werden? Was ich verlange, ist nicht
»t«, sondern in ander« Gesetzgebungen schon lang enthalten ;

so in Baselstadt und Zürich. Ich stelle daher den Antrag-
bei Art. 2 folgenden Zn'äy aufzunehmen: »Auch dürfen
einzelne Stücke von Klemoiey auf fahrbaren Wegen nicht vo»
Hunden gehetzt werden."

Gfeller zu Wichtrach stellt keinen Gegenantrag, macht
aber auf die Schwierigkeit, Kleinvieh in Berqgegendcn zu
tranöporlire», aufmerksam und glaubt, die Thiere müßten
eben so sehr darunter leiden, alS wenn Hunde angewendet
werden.

Fell er beantragt eine Modifikation deS Art. Z in dem

Sinne, daß die Frösche geiödtct werden sollen, bevor mau
ihnen die Schenkel abschneidet.

Knechtenhofer weist auf die Mißbräuche hin, welche
bei dem Fangen von Frösche» stattfinden und bemerkt über-
dteß, daß in der Jagd eine privilegirle Tvierquälerei bestehe.

Jmobersteg ist mit Herrn Büybergcr einverstanden,
daß die angeführten Fälle strafbar seien, spricht jedoch die
Besorgntß aus, durch ein unbedingtes Ve,bor alles Hetzent
auf fahrbaren Straßen könnten namentlich dem Transporte
deS ViehS in Bcrgqegenden zu große Schwierigkeiten in den
Weg gelegt werden. UcbrigenS wäre eS nach der Ansicht
des Sprechenden auch Ausgabe der sogenannten gebildeten
Gesellschaft, bet der Benutzung von Pferden humaner zu
Werke zu gehen.

Berg er unterstützt die Ansicht deö Herrn Präopinanten
und macht überdieß ausmeiksam. daß es z. B. einem Sckaf-
händler unmöglich sei, eine größere Heerde zu tranSportircn-
ohne einen Hu»d bei sich ,u haben. Man müsse bei jedem
Richter so viel Rechrsgesühi v»> aussetzen, daß er zwischen
der eigentlichen rohen Mßhano u->g und dem, was durch die
Verhältnisse geboren sei, zu unterscheiden wisse.

Bützberger macht die berichtigende Bemerkung, daß
die zwei letzten Redner seinen Antrag nicht richtig auffassen,
da derselbe sich mal auf den Transport größerer Biehhcer.
den, fondern einzelner Stöcke, die zum Schlachten bestimmt
sind, beziehe.

Tsckarner zu Kebriatz unterstützt den Antrag deS

Herrn Bützberger und spricht sich entschieden gegen daS
gewöhnliche Hetzen des Vtchö durch Hunde auS.

v. Er lach begrüßt den Antrag deS Herrn Bützberger
mit Freuden und bemerkt, mit welcher Leichtigkeit Hirten,
kaaben auf den Bergen die größten Thiere treiben. Warum
sollte es anderwänS nicht ohne Hunde gefchchen können?

Friedli bält den Antrag dcs Herrn Bützberger für
«inausführbar, indem er glaubt, die Thiere würden dann noch
einer größern Quälerei preisgegeben, alS wenn ein Hund
hinter ihnen herlaufe.

MatthyS schlägt eine Modifikation deS von Herr»
Bützberger gestellten Antrages in dem Sinne vor, daß er
sich auf einzelne Stucke von Kleinvieh beziehe, »welche zum
Schlachten bestimmt sind". Ist das Vieh nicht zum Schlachten
bestimmt, so hat der Eigenthümer ein Interesse, eö schonend
zu behandeln, ist eS aber zum Schlachten bestimmt, so soll
unmenschliches Hetzen verhütet werden.

Jmobersteg ist der Ansicht, daß es schwer halte, immer
den Unterschied zu konstatiren, ob ein Thier zum Schlachte«
bestimme sei oder nicht.

Thönen unterstützt den Antrag des Herrn Bützberger.
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Der Herr Berichterstatter möchte von der
beantragten Ergänzung des Ges,tzeS abseben, um nicht die von
mehrern Rednern angedeuteten Nachtheile herbeizuführen.
DaS wirksamste Mittel gegen die Thierquäleret liege in einer
guten Erziehung der Jugend, in dem Streben, den Sitten
und Gebräuchen nach und nach eine humanere Richtung zu
geben.

Bützberger schließt sich dem Antrage des Herrn Mat-
thys an.

Abstimmung.
Für daS Eintreten und die Berathung in glodo Handmehr.

» die unangefochtenen ^ t, 2 und 4

» den § s nach Antrag des RegierungS-
rathes 4v Stimmen.
den Antrag des Herrn Fell er 4s „

» » » » » Bützberger 39 »
Dagegen 4S

Dekret

über

Vermehrung der Weibe l.

(Zweite Berathung, Siehe Tagblatt der GroßrathSverhand-
lungen, Jahrgang t85t>, Seite 212 ff.)

Migy, Justizdirektor, als Berichterstatter, beantragt
mit Rücksicht auf die Veranlassung dieses Dekretes durch
Vorstellungen aus jurassischen Amtsbezirken, sowie auf die
Bewährung desselben tu der Praxis seit dessen provisorischer
Jnkrafttrerung, der Groß« Räch möchte auch in die zweite
Berathung des Dekretes eintreten, dasselbe in globo behandein

und endlich genehmigen.

Sowohl das Eintreten als die Bedandlung des Dekretes
ra glob» und dessen endliche Genehmigung werden ohne

Einsprache durch das Handmehr beschlossen, doch mit
folgender Abänderung der bisherigen im H 4 enthaltenen pro-
»isortschen Bestimmung:

»Dieses Dekret tritt sofort definitiv in Kraft.»

Auf den Antrag des Regierungsrathes und der

Militärdirektion wird hierauf dem Herrn Ed. Schaff,
ter von Münster die aus Gesundheitsrücksichten nachgesuchte

Entlassung von der Stelle eines Commandanten deS

Bataillons «7 in gewohnter Form crihetll.

in'S Ausland, um der Bevölkerung dieses Nahrungsmittel
reichlicher zuzuführen, als die Natur es in unserm Lande
gedeihen läßt. Seil langer Zeit wurde sehr darüber geklagt,
daß die Bäcker den Käufern nicht das gehörige Gewicht
geben. ES ist klar, daß auf diese Weise viele Staatsbürger
in Nachtheil kommen. Ich halte dieß für einen Uebelstand,
dem durch ein Geietz abgeholfen werden sollte. Wenn ich
nicht irre, so haben wir ein Gesetz, weiches den Leuten daS
Recht gibt zu verlangen, daß die Bäcker das Brod wägen,
aber was ist die Folge? Viele Bäcker ärgerten sich, daß
man ihnen n>chr traue und eS entstanden Schwierigkeiten;
an einigen Orten erfolgten Untersuchungen und Strafen
wegen zu leichten Gewichtes; in abgelegenen Gegenden ist eine
gehörige Aufsicht fast nicht möglich. Andere Kantone haben
solche Gesetze bereits, so Waadt, Ncuenburg, Genf. Zürich,
und wenn ich nicht irre, WalliS. Nach der Verfassung sind
alle Bürger vor dem Gesetze gleich, und ich frage, .ob cö
billig sei, daß der Krämer, der Milchhändler »c. an daS
gesetzliche Maß und Gewicht gebunden seien, der Bäcker aber
nicht? Ich wurde von verschiedenen Seiten ersucht, den
Am rag auf Einführung der obligatorischen Wägung deS
Brodes zu stellen und empfehle Ihnen denselben zur Erheb-
ltcherklärung.

Trachsel verkennt die gute Absicht des Herrn Anzugstellers

nicht, glaubt jedoch, er erreiche seinen Zweck durch
die vorgeschlagene Maßregel nicht, einerseits weil diese, be.
sonders in starkbemchlen Brodbäckereien, nicht ausführbar
wäre, anderseits weil frisch oder auch schiecht gebackenes
B>od etwas schwerer wiege als äirer gebackenes, so daß ein
Bäcker, der die Absicht hätte, Kunden zu betrügen, ein
Interesse darin fände, schlecht oder schwach gebackenes Brod
zu halten. Es genüge, wenn der Käufer das Recht habe,
daS Wägen zu verlangen.

Michel möchte es bei dem bestehenden Gesetze bewenden
lassen, aber dieses dann vollziehen.

MatthyS zitirt die Verordnung vom to. Oktober t8s8
§ 7, § to und § it, aus welchen hervorgeht, daß der Bäcker
gehalten ist, auf Verlangen des Käufers daö Brod zu wägen.
Auf eingelangte Reklamationen erließ der RegierungSrath
unterm >6. Oktober t846 eine Verordnung, nach deren § t
jeder Brodverkäufer gehalten ist, dem Käufer das Brod vor-
zuwägen, mit Ausnahme der Semmelbrode im Werthe von
2 Btz. und weniger, und feinern Backwerkes, unter Androhung

der Strafe nach § ts der Verordnung vom to Ottobcr
t838. Der Redner ist daher der Ansicht, es bestehen bereits
genügende Vorschriften über den Brodvcrkauf und spricht sich

gegen die Erheblichkeit des Anzugcs aus.

Abstimmung.
Für Erheblichkeit
Dagegen

Minderheit.
Gr. Mehi heit.

Anzug
des Herrn Großrath Furrer über das obligatorische

Vorwägen des Brodes.

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, Jahrgang
tssö, Seite st.)

Furrer. Bekanntlich ist das Brod eines der wichtig,
sien Nahrungsmittel, und gehen alljährlich große Summen

Tagblatt des Großen Rathes <SZ7.

Mahnung
des Herrn Großrath Gfeller von Signau, betreffend die

beförderliche Vorlage eines Gemeindesteuergesetzes.

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, Jahrgang t8Sk,
Seite 2>ö.)

Gfeller von Signau erinnert an den unterm s. März
«8Z6 erheblich erklärten Anzug, betreffend die Vorlage eines

50
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Gesetzes über das Steuerwesen der Gemeinden, und wünscht,
daß seine am iL. Dezember gleichen Jahres eingereichte
Mahnung über diesen Gegenstand erheblich erklärt und dem
RegierungSratbc zugewiesen werde, da seither weder eiu
Bericht noch andere Vorlagen hiehergebracht worden seien.

Migy, Vizepräsident des RegierunqsratheS, erwiedert,
daß die Verzögerung in der langen Krankheit des Herrn
Direktors des Innern ihren Grund habe, denn schon bevor
der Anzug eingereicht worden, sei im RegicrungSrathe von
der Nothwendigkeit einer solchen Vorlage die Rede gewesen,
auch wäre diese längst erfolgt, wenn die erwähnte Krankheit
nicht eingetreten wäre, wofür der vorberathenden Behörde
gewiß kein Vorwurf gemacht werden könne.

Berger unterstützt die Mahnung mit Rücksicht auf die
Dringlichkeit der fraglichen Vorlage.

Mit großer Mehrheit wird die Mahnung erheblich erklärt
und deren Ucberweisung an den RegierungSrath beschlossen.

Schluß der Sitzung: Uhr Nachmittags.

Der Redaktor.

Fr. Faßbind.

Sechste Sitzung»

Samstag den 4. April t857.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Dädler, Geiser,
Daniel; Geißbühler, Hofer, Jndcrmühle in Kiesen, Joß,
Klaye, Masel, Moser, Gottlieb; Rorh in Niederbipp, Schaffte?,

Scheurer, Wirth und Wnß; ohne Entschuldigung: die
Herren Affoller, Amstutz, Balsiger, Berbier, Bessire, Biedermann,

Brand-Schmid, Brecht, Buri, Jakob; Bützberger,
Carrel, Carlin Charmiuot, Choppart, Clemenqon, Feune,
Fleury, Friedli, Froidevaux, Gerber, Gfcller in Signau,
Girardin, Glaus, Gouoernon v. Grasenned, Grüner, Gygax,
Haldimann in Signau, Hennemaun, Hermann, Jaquer,
Jmhoof, Samuel; Jmhoof, Benedikc; Kaiser, Kanziger,
Karlen, Kehrli, Kilcher, König, Kodier in Prumrut, Kummer,

AmtSnotar; Küng, Lehmann, Daniel; rehmann, I. U.;
Lenz, MarquiS, Metvöe, Minder, Mischler, Morel, MooS-
mann, Moser, Rudolf; Moser. Jakob; Mösching, Müller in
Hofwyl, Müller, A zc; Oberli, Ocuvray, Olth, Parrat,
Pauiet, Probst, Prudon, R>y, Rebmann, Reichcnbach,
Friedrich; Reichenbach, Ka>l; Rötvliöverger, Johann;
Röthlisberger, Jsak; Röihlisberger, Gustav; Rubin, Sahli,
Johann; Salchli, Schären in Stegen, Schären in Spiez,
Schund, Schneebergcr im Spych, Schrämli, Seiler, Sit-
genthaler, Spring, v. Steiger Slerchi, Streit, HieronimuS;
v. Tavel, Tièche, TheuriUat, Trachfti, Rudolf; v. Watten-
wvl in Dießbach, v. Waitcnwyl in Rublgen, Weber, Weibel,
Weißmüller, Wiedmcr und Willi.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Vortrag über Ertheilung deS Rechtes der juri-
stischen Person an die in Viel gestiftete sogenannte
Ballgesellschaft.

Der RegierungSrath trägt auf Genehmigung deS

folgenden Dekretes an:

Der Große Rath des KantonS Bern,

auf daS ihm von einer Anzahl Einwohner von Viel
eingereichte Ansuchen, daß der von ihnen neu gestifteten Bau-
geselischait die Eigenschaft einer juristischen Person ertheilt
werden möchte;



iî» Betrachtung, daß der Erfüllung dieses Wunsches
nichts im Wege steht, daß es vielmehr im öffentlichen
Interesse lieqt, die nützlichen Zwecke dieser Gesellschaft zu
unterstützen;

auf ^den Antrag der Direktion deS Innern und nach
geschehener Vorberachung durch den RegierungSrath,

beschließt:

§ t.

Die Bauaesellschafc von Biel wird von nun an als
juristische Person anerkannt, in dem Sinne, daß sie auf
ihren eigenen Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten
eingehen kann.

5 2.

Die Statuten der Gesellschaft unterliegen der Sanktion
deß N-gierungSracheS und dürftn ohne dessen Zustimmung
nicht abgeändert werden.

j Z.

Dem Regierungsrathe und insbesondere der Direktion
des Innern steht jederzeit die Einsicht in die Rechnungen
und den GeschäftSvlan der Gesellschaft offen, und cg soll die
Letztere der genannten Behörde auf Verlangen Auszüge auS
ihren Rechnungen zustellen.

5 4-

Eine Ausfertigung dieses Dekrets wird der Baugesell,
schaft übergeben. Es soll in die Gesetzessammlung aufge,
»ommen werden.

Bern, den 4. April t8S7.

Namens des Großen RatheS:
(Folgen die Unterschriften.)

Mig y, Iustizdircktor, als Berichterstatter. Herr
Großrarh Scßler und sechs andere Betheiligte reichten dem
Regierungsrathe ein doppeltes Gesuch ein. Vorerst suchen
sie darum nach, daß eine Ballgesellschaft, die sich in Biel
organisirt hat, als juristische Person in dem Sinne anerkannt
werden möchte, daß sie Rechte erwerben und Verbindlichkeiten

eingehen könne. Gleichzeitig reichte die Gesellschaft ihre
Statuten zur Sanktion ein. In Betreff des ersten Punktes
schlägt der RegierunSrath Ihnen vor, dem Gesuche ,u ent,
sprechen. WaS die Statuten der Gesellschaft betrifft, so

unterliegen sie der Sanktion deS RegterungSraiheS. Sie
wissen, daß Biel sich durch seine Industrie und durch Ver-
binduug mit der Eisenbahn immer mehr ausdehnt; infolge
dessen zeigt sich daö Bedürfniß, neue Wohnungen zu bauen,
indem die vorhandenen Räumlichkeiten nicht mehr genügen.
Zu diesem Zwecke bildete sich eine anonyme Gesellschaft als
Ballgesellschaft von Biel, um die Erbauung eines Neuen

Quartiers, sei eS, daß sie selbst baue, sei eS, daß sie Privaten
die Mittel dazu verschaffe, zu vermitteln. Der Aktienfond
der Gesellschaft besteht vorläufig in einem Kapital von
Zoo,000 Fr-, die Geldverwendungen beruhen auf einem Amor.
tisationSsysteme; auch ist die Bildung eines ReservefondeS
vorgesehen. Ein VerwaltungSrath steht an der Spitze der
Gesellschaft, während ein Baudirektor die Ausführung des

Unternehmens zu leiten hat Die Gesellschaft tritt vorläufig
für zehn Jahre in Wirksamkeit, nach deren Abfluß die
Hauptversammlung über die fernere Fortdauer zu entscheiden hat.
Das sind die Hauplbestimmungen, die Prüfung der Details
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ist Sache der Regierung. ES fragt sich nun, ob der vorlie,
gende Antrag begründet sei. Ueber das vorhandene Bedürft
niß herrscht kein Zweisel. Um daS Unternehmen ausführen
zu können, muß die Gesellschaft als solche auch Rechte er,
werben und Verbindlichkeiten eingeben können, während bet
einer gewöhnlichen Aktiengesellschaft der Aktionär nur für
seine Aktie einzustehen hat. Es liegt also in der Hand deS
Großen Rathes, durch den heutigen Beschluß ein gemeinnützi»
geö Unternehmen, sowie die Entwicklung der Industrie zu
fördern. Ich empfehle Ihnen den Antrag des RegierungS-
ratheg zur Genehmigung.

Der Autrag deS Regier»ngsratheS wird ohne Ein,
spräche durch das Handmehr genehmigt.

Naturalisationsgesuche.

i. Des Herrn Johann Heß von Wald, KantonS
Zürich, Spinnmeister im Burgerspital zu Bern, welchem daS
OrtSburgerrechl der Stadt Bern zugesichert ist.

Der Antrag deS Regierungsrathes geht auf Erthei-
lung der Naturalisation.

Migy, Justizdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
den Petenccn mit Rückficht auf die moralischen Und peku-
niären Garantien, welche derselbe darbietet.

MatthyS empfiehlt das Gesuch ebenfalls, da Herr Heß
sich während seiner ungefähr dreißigjährigen Anstellung im
Burgerspilal als ein sehr braver Mann bewährt habe.

Abstimmung.

Von 86 Stimmen fallen:
für Willtahr so,

« Abschlag 6.

Die Naturalisation ist Herrn Heß somit ertheilt.

2. DeS Herrn Andreas Wannenmacher von Owin.
gen aus Preußen, Hafnermeister in Biel, welchem das
OrtSburgerrechl von Vingelz zugesichert ist.

Der RegierungSrath stellt ebenfalls den Antrag auf
Ertheilung der Naturalisation-

Der Herr Berichterstalter empfiehlt den Petcnten,
da er den gesetzlichen Vorschriften Genüge geleistet und die
erforderlichen Garantien darbietet.

Abstimmung.
Von 86 Stimmen fallen:

für Willfahr 73,
» Abschlag t3.

Auch Herr Wannenmacher ist somit naturalisirt,
jedoch mir dem Vorbehalte, daß er noch in Gemäßheit des
§ 2 des Gemeindegisetzcs eine urkund iche Erklärung über
seine förmliche Entlassung auS dem preußischen Unterthanen,
verbände beibringe.
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3. DcS Herrn Johann Wend lin g von Alseng, in
Rheinbayern, Küfermeister in Viel, welchem daS OrlSburger-
recht von Vingelz zugesichert ist.

Der RegierungSrath stellt den Antrag auf Erthei.
lung der Naturalisation.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diese« Antrag,
mit der Bemerkung, der Umstand, daß der P lent in der
vorigen Sitzung i»chc die erforderlichen 2/3 der Stimmen auf
sich vereinigt have, spreche zwar zu dessen Ungunsten,
nichtsdestoweniger sei jedoch der Antrag des ReqierunqSrathes
gerechtfertigt im Hinblick auf die vom Petenien vorgelegten
günstigen Zeugnisse, auf dessen meljährigen Aufenthalt im
Kanton und durch Fleiß und Thätigkeit erworbenes
Vermögen.

Seßler unterstützt den Antrag angelegentlich.

Abstimmung.
Von 84 Stimmen fallen:

für Willfahr 73,

„ Abschlag t l.

Herr Wendling ist somit naturalisirt, jedoch vorbehält,
lich seiner und seiner Angehörigen förmlichen Entlassung aus
dem königlich bayerischen Unlenhanenverbande.

Strafnachlaß, und StrafumwandlungSgesuche.

t. DeS Marcel Thiövent, Wirth zu GoumoiS in
Frankreich, und Karl Pêquignot, Uhrenmacher zu Noirmont,
welche am 8. November <866 vom Polizeirtchier von Frei,
bergen wegen WiderHandlung gegen das Hplteriegesetz vom
3t. Februar <843 jeder zu einer Buße von Fr. 324 verur.
theilt worden sind, und um Nachlaß der dem Staate zukom.
wenden Hälfte derselben nachsuchen.

2. Des Friedrich Burgen er von Grindelwald, wohn,
haft zu Untersten, welcher am 11. Februar <867 vom Amis,
gcricht Jnlerlakcn wegen Fälschung einer Privalurkunde
korrektionell zu t Jahr Kantonsverweisung verunhcilr wurde
und um Umwandlung dieser Strafe in entsprechende Gemeinde-
eiogreozung nachsucht.

Der RegierungSrath trägt bei beiden Gesuchen auf
Abweisung an und der Große Rath genehmigt diesen Antrag
ohne Einsprache durch daS Handmehr.

Bortrag der Direktion der Domänen und Forsten
über den Verkauf des HelfereigebäudeS zu Jnterlaken.

Der Antrag des RegierungsratheS gehl dahin:

t) Die Domänendirektion zu ermächtigen, mit Herr« I. I.
Straß er, Arzt zu Jnterlaken, einen Kaufsvertrag
unter Vorbehalt der Genehmigung des Großen Raihes
abzuschließen über das Helfereigebäude zu Aarmühle,
sammt dahinterliegendem Gärtlein, um den von ihm an.
gebotenen höchsten KaufSpreiS von Fr. 20,000, unter

den im Steigerungsverbal vom <7. Januar aufgestellten
Gedingen, Mit Ausnahme der Steigcrungsrappen.

2) Zins-, Nutz- und Schadensanfang sind festzusetzen auf
den t. Januar >868.

B r u n ner, Direktor der Domänen und Forsten, empfiehlt
diesen Anlraa mir der Bemerkung, es lasse sich füglich im
Schlosse zu Jnterlaken mit 4—6000 Fr. Kosten eine Hel-
fereiwohnung einrichten.

Der Antrag des Regierungsrathes wird ohne Ein-
spräche genehmigt.

Strafnachlaß, und StrafumwandlungSgesuche.

1. Der Wittwe Anna Mühlethaler, geborne Aeber.
hard, Wirthin von und zu Hermtswyl, Amtsbezirk Wangen,
welche um ganzen oder toeilwetsen Nachlaß der Buße von
Fr. 76 bittet, zu der sie am 4. Chrtstmonac <866 vom
Polizeirichter von Wangen wegen unbefugten WaldausreurenS
verfällt worden ist.

2. DeS Bend. Rufer von Münchenbuchsee und seines
BruderS Jakob Rufer, Stnnhauer, welche am 24. Sep.
temver <863 von den Assifen des kl. GeschwornenbezirkS
wegen D'îbstahlS, begangen mit Diebsaenossen, Ersterer zu
8, Letzterer zu 6 Jahren Kettenstrafe veruriheill worden sind,
und nun um Nachlaß des Restes dieser Strafe oder um
Umwandlung dessclven in Landesverweisung, jedoch von verkürzter
Dauer, nachsuchen.

3. DeS Christian Urfer von Burgenstein, der am
4. Februar l866 vom Amtsgericht Seftigen wegen Nothzucht
zu 2 t/z Jahren Zuchthaus verurtheilt worden und dessen

Mutter um Nachlaß deS noch ausstehenden Theils dieser
Strafe nachsucht.

4. Des Johann Hofmann von Belp und Lattrigen,
welcher vom Obergeriwl am 20. April <844 wegen Brand,
ftiftung zu 2» Jahren Kelcenstrafe verurtheilr worden und
nun um Nachlaß des RestS dieser Strafzeit bittet-

6. Des Ulrich Brand von Rüqsau, wohnhaft im Moos
zu Ursenbach, welcher am l6. August <866 vom Richteramt
Wangen wegen unbefugten WaldauSreutenS zu einer Buße
von Fr. 76 verurtheilt worden und um Nachlaß derselben
bittet.

6. Des Jakob Tschanz von Bowyl, Schuster, dermal
wohnhaft zu S>gnau, welcher durch Urtheil der obergencht-
lichen Polizeikammer vom 30. April <866 wegen Theilnahme
an einer Mißhandlung und Verwundung durch Messerstich
korrektionell zu Fr. <6 Buße, 9 Monaten Leistung aus den
Aemtern Bern und.Konoifingen und zu Entschädigung ver-
fällt worden ist, mit dem Beifügen, daß die Leistungsstrafe
nach Ablauf der bestimmten Zeit noch so lange fortzudauern
habe, bis Buße, Entschädigung von Fr. 260 und Kosten be.
zahlt sein werden; — und der nun nach bezahlter Buße und
erstandener neunmonatlicher Leistung um Nachlaß der fort,
dauernden Leistung nachsucht.

7. DeS Urs Jakob Scheidegg er, Schullehrer von
Steinhof, KanlonS Solothurn, welcher um ganzen oder theil,
weisen Nachlaß der ihm durch polizeirichterliches Urtheil des
Gerichtspräsidenten von Wangen am 4. Christmonat <866
wegen unbefugten WaldauSreutenS auferlegten Buße von
Fr. 76 birret.



6. Des Johannes Lüdi von HeimiSwyl, welcher seit
dem Jahre I85<) vier Mahl wegen Hehlerei und ein Mal
wegen Mißhandlung verunheiit worden, und »war zu Buße,
Leistung, Einsperrung, Zuchthaus und Verweisung aus der
Eidgenossenschaft, und der nun um Nachlaß der ihm noch
obliegenden Berweisungsstrafe von ungefähr s Jahren
nachsucht.

9. Des Abraham M oser von LandiSwyl. dermal wohnhaft

zu Court, Amts Münster, welcher um Nachlaß der ein.
jährigen ZwangSardeilSstrafe nachsucht, zu der er, sowie um
Schenkung der 3vrägigen Gefangenschaft, zu welcher seine

Ehefrau durch Polizeiuriheil des RichtcramtS Konolfingen
vom t9. April tusti wegen GemeindSbelästigung ia contu-
mscisin verfällt worden.

10. DeS Heinrich Wittmer von RüderSmyl, früher
Uhrenmacher in Münster, welcher am 10. Oktober 1866 von
den Assise» d>ö Jura wegen Dicbstahls peinlich zu 3 Jahren
Einsperrung und 2 Jahren Kantonsverweisung verurtheilt
worden und nun um Nachlaß der noch ausstehenden Hälfte
der EinsMrungSstrafe nachsucht.

11. Des Rudolf Ackermann, bernischer Landsaß,
Landarbeiter, welcher am 12 Weinmonal 1863 von den
Assise» deü!l. GeschwornenbezirkS wegen Raubes peinlich zu

4'/- Jahren Kelten verurthetlt worden und um Nachlaß deS

Rests dieser Strafe bittet.

12. DeS Jakob Messer von Ezelkofen, welcher am
14. Wintcrmonac 1864 vom Assiscnhof des I. GeschwornenbezirkS

wegen Raubes peinlich zu 3 Jahren Keitenftrafe
verurtheilt worden und nun um Nachlaß deS Rests derselben

bittet.

13. DeS Job. Wälchli von Lotzwyl, vom Assisenhof
deS III. Geschwornenbezirks wegen Dicbstahls peinlich zu
2 Jahren Keltenstrafe verurtheili, welcher nun um Nachlaß
des nicht mehr einen Viertel betragenden Rests dieser Straft
nachsucht.

Der RegierungSrath beantragt die Abweisung aller
dieser Gesuche, und der Große Rath pflichtet diesem Antrag
shne Einsprache durch daS Handmehr bei.

Dekret,

betreffend

die Erweiterung des § 6 deS Gesetzes über die
Aufhebung der Geschlechtsbetstandschafren vom

27. Mai 1347.

<Zweite Berathung. Siehe Tagblatl der GroßrathSverhand¬
lungen, Jahrgang issk, Seile 18> ff.)

Migy, Justizdireftor, als Berichterstatter, beantragt
unter Hinwcisung auf die (bet der ersten Berathung dar-
gestellte) Veranlassung des vorliegenden Dekretes, sowie auf
die Nothwendigkeit einer übereinstimmenden Auslegung gefttz.
licher Vorschriften von Seite der VerwaltungS- und Gerichts-
behörden, der Große Rath möchte in die zweite Berathung
deS Dekretes eintrete«, dasselbe in globo behandeln und endlich
genehmigen.

Sagblatt des Großen Raths is»7.
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Sowohl das Eintreten als die Behandlung des Dekretes
in iftolio und dessen endliche Genehmigung werden ohne Ein-
spräche durch das Handmehr beschlossen.

Infolge dessen erhält der § 2 folgende Fassung:

«Dieses Dekret tritt von nun an definitiv in Kraft.«

Anzüge.

1. Anzug des Herrn Dr. Schneider und s anderer
Mitglieder, beireffend die Fusion der schweizerischen
Eisenbahngesellschaften.

(Siehe GroßrathSverhandlungen, Seite tö3 hievor.)

vr. Schneider wünscht, ohne auf eine weitere Moti-
virung des AnzugeS einzutreten, daß derselbe erheblich erkläre
und der Regierung zur Berichterstattung überwiesen werde.

Migy, Vizepräsident des RegierungSratheS, spricht sein
Bedauern darüber aus, daß die Regierung über den
gegenwärtigen Siand der Fusiönsverhandlungen bis jetzt noch keine
amtliche Mittheilung erhalten habe. Der Grund möge darin
liegen, daß die Abgeordneten der betreffenden Elsenbahnge-
sellfchaften gegenwärtig sich noch in Paris befinden. Der
Redner kann daher keinen Aufschluß über den Stand der
FusionSangelegenheit ertheilen, gibt jedoch die Erheblichkeit
deS Anzugcs zn.

Der Anzug wird ohne Einsprache erheblich erklärt.

2. Anzug deS Herrn Großrath Kaiser und io an-
derer Mitglieder aus dem Jura, mit dem Schlüsse:

1) ES möchte die Einfuhrung einer Patentabgabe im
Jura, welche die Industrie, Fabrikation und Gewerbe
beschlagen soll, beschlossen, unv

2) die die«fällige Enragssumme von der durch daö Gesetz

vom 2i. Dezember 1863 festgesetzten Grundsteuer
deS Jura abgezogen werden.

(Siehe GroßrathSverhandlungen, Jahrgang 1S66, Seite 87.)

Da der erste Unterzeichner abwesend ist, so ergreift zur
Motivirung des AnzugeS das Wort:

Bernard. Schon seit vielen Jahren beklagt sich die
landbautreibende Bevölkerung des Jura über die beschwerlichen

Lasten, welche ausschließlich auf dem Grundbesitze dieses
Landestheiles haften. In der That zahlt der Jura dem
Staate nur eine Grundsteuer; keine andere Steuer hat dlr
industrielle Bevölkerung zu tragen. Der Landvau ist eö, der
alles zahlt. Auch sehen wir auf dem diesjährigen Budget
«ine Summe von fast 300,Ovo Fr., welche dieser Theil der
Bevölkerung dem Slaaie zu zahlen hat. Man muß gestehen,
daß diese Sachlage keineswegs gerecht und billig, und daß
die von Serie der Landwirlhe seit langer Zeit erhobenen
Beschwerden durchaus nicht unbegründet sind. Die juras,
fischen Abgeordneten wußten sie seiner Zeit zu würdigen, was
denn auch die cinmülhige Eingabe des AnzugeS vom 23. Mär»
1866 veranlaßte. Wir verlangen in diesem Anzüge die Ein-
Wrung einer Patentabgabe auf der Industrie, der Fabrikation
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und den Gewerben im Jura, und daß der Ertrag dieser Ab-

gè von unserer im Geseye vom 21. Dezember 1853 be-

slunmttn Grundsteuer abgezogen werde. ES Handell sich also
hier gar nicht darum, mehr oder weniger zu zahlen, alS
fe> gesetzt tst, sondern um die Vertheilung der Steuer auch
auf eine andere Volksklasse alS die Landwirthe. Da der Jura
sich zur Zeit der VerfassungSrevifion die Beibehaltung seiner
Grundsteuer vorbehielt, «o könnte man sagen, man solle
dieselbe unberührt lassen. Unsere Absicht geht denn auch nicht
dahin, sie abzuschaffen, wir wollen sie alS Grundlage der vom
neu n KantonSlheil dem Staate zu zahlenden Steuer
beibehalten allein man wird unö nicht bestreiken wollen, daß

nach dem Sinne und Geiste der Verfassung selbst die
Einführung anderer direkten Steuern zuläßig ist, indem man sie

auf die Industrie, die Fabrikation und die Gewerbe vertheilt.
Ich wenigstens lege den § 8s der Verfassung so aus, welcher
diese Lalichde zuläßt, wenn die Einführung neuer Steuern
sich als zweckmäßig oder noihwendig fühlbar macht- Nun
ist diese No-biv.ndigkeit im Jura schon lange vorhanden,
und der Sraar selbst hat ein Interesse, daß die Last der
Landbevölkerung erleichtert werde. Ich sagte schon bei Anlaß
der Bi'idgelbcrathung, welche Gründe für die beantragte
Maßregel sprechen, wie attdcre Regierungen sich alle Muhe
geben, um die Landwirthschaft zu begünstigen, ohne daß die
Industrie darunter leider. Ich zeigte, wie die Zerstückelung
des Krundeigentbums dessen Erirag schmälert. Das es un-
zulaßig sei, die Industrie zu besteuern, wird man hier nicht
behaupten wollen, denn im allen Kanlonsrhetle besteht neben
der Grundsteuer eine Kapital- und ElnkommenSstcuer, so daß
die Steuerlast der Art auf alle VolkSklassen vertheilt ist, daß
keine sich betlagen kann. Das besteht im Jura nicht, so daß
man diesen U'belstand beseitigen muß. Da unser Zweck nicht
die Abschaffung der Grundsteuer ist, so hac unser Begehren
nicvtâ VcrrassungSwldrigeS, nichlS, waS irgend einen Wider-
spruch von Seite deS alten KanronS veranlassen könnte. Ich
empreble daher dem Großen Rathe die Erheblicherklärung
des AnzugeS.

Der Anzug wird ohne Einsprache erheblich erklärt.

Vom Präsidium zur Behandlung vorgelegt, allein
auf den Wunsch einzelner Mitglieder deS Großen Rathes
verschoben werden: 1) Anzug deS Herrn Neichenbach und
Ander, r, betreffend die Erbauung einer Straße vonGsteig
über den Pillon (Großralhsverhandlungen von 1856, Seite
126); 2) Anzug des Herrn Lempen, betreffend einen
SiaalSbeitrag an die Schützengesellschaften
(Großralhsverhandlungen von <857, Seile loi); L) Anzug deS

Herrn Cbarmillot und Anderer, betreffend die Erhöhung
der Besoldungen der Mitglieder des RegierungSratheS,
und damit in Verbindung stehend 4) Anzug des Herrn
Gfeller von Slgnau und Anderer, betreffend die Revision
des Besoldungsgesetzes (Großrathsverhandlungen von
1866, Seile 207 und 260); 6) Anzug des Herrn Anderes
und Anderer, betreffend die Aufhebung deS Gesetzes über da«
VollzievungSverfahren in Schuldsachen von ge.
ringen, Werthe vom s. Dezember I8S2.

Sodann wird noch das Protokoll der heutigen
Sitzung verlesen und ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt.

Zum Schluß erklärt der Herr Präsident, daß der
Verwaltungsbericht für das Jahr <854 bis au einen Theil
der sehr zahlreichen Tabellen gedruckt sei und bald ausgetheilt
werden könne, dagegen daS Material des VerwaliungSberichtS
für 1866 noch nicht vollständig vorliege, indem nebst mehrern
Direktionsberichten auch der Bericht des OrergerichteS noch
fehle. DaS Material deS Verwaltungsberichtes für 1866 ist
noch nicht eingelangt. Die Sitzung wird geschlossen.

Schluß der Sitzung und der Session: il Uhr Vormittag«.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.

Verzeichnis

der seit der letzten Session eingelangten Vor-
stellungen und Bittschriften.

31. Mär; t867.

Entlassungsgesuch von Herrn Kommandant Ed. Schaffter.
1. April.

Mehrere Vorstellungen von Offizieren, betreffend die Be¬
setzung der Militärdirektorstelle.

Vorstellung von Nikl. Klötzli und Andern, betreffend die
Einbürgerung der Heimathlosen und Landsaßen.

Vorstellung der Gemeinden Ligerz, Twann, Tüscherz,
Alferme und Vingelz, betreffend eine Landeisenbahn

auf dem linken Bielerseeufer.
Vorstellung deS Zentralkomile's der jurassischen Eisen-

bahnen, betreffend die Biel-Flamatt-Bahn.

Auf den Antrag des Herrn Gang» il let wird der
RegierungSrath ermächtigt, den neuerwäplten Herrn Regie-
rungSrath Karlen zu beeidigen.
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